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Erºffnung 

 (Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich erºffne die 77. Sitzung des 

5. Sªchsischen Landtags. 

Folgende Abgeordnete haben sich f¿r die heutige Sitzung 

entschuldigt: Frau ClauÇ, Herr Dr. Gerstenberg, Herr 

Apfel, Frau Bonk, Herr Bandmann, Herr Schmidt, Frau 

Strempel. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Das Prªsidium hat f¿r 

die Tagesordnungspunkte 2, 3 und 6 bis 11 folgende 

Redezeiten festgelegt: CDU bis zu 105 Minuten, 

DIE LINKE bis zu 70 Minuten, SPD bis zu 42 Minuten, 

FDP bis zu 42 Minuten, GR¦NE bis zu 35 Minuten, NPD 

bis zu 35 Minuten, Staatsregierung 70 Minuten. Die 

Redezeiten der Fraktionen und der Staatsregierung kºn-

nen auf diese Tagesordnungspunkte je nach Bedarf 

verteilt werden. 

Ich sehe keine  nderungsvorschlªge zur oder Wider-

spruch gegen die Tagesordnung. Die Tagesordnung der 

77. Sitzung ist damit bestªtigt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 1 

Aktuelle Stunde 

1. Aktuelle Debatte: Gute Arbeit: Mindestlohn statt Niedriglohnuntergrenze 

Antrag der Fraktion der SPD 

2. Aktuelle Debatte: Entscheidung des Braunkohleausschusses zu Nochten II 

ï F¿r Profitinteresse Heimat unwiederbringlich zerstºren? 

Antrag der Fraktion B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN 

Die Verteilung der Gesamtredezeiten der Fraktionen und 

der Staatsregierung hat das Prªsidium wie folgt vorge-

nommen: CDU 30 Minuten, DIE LINKE 20 Minuten, 

SPD 17 Minuten, FDP 12 Minuten, GR¦NE 15 Minuten, 

NPD 10 Minuten; Staatsregierung zwei Mal 10 Minuten, 

wenn gew¿nscht. 

Wir kommen zu 

1. Aktuelle Debatte 

Gute Arbeit: Mindestlohn statt Niedriglohnuntergrenze 

Antrag der Fraktion der SPD 

Als Antragstellerin hat zunªchst die einbringende SPD-

Fraktion das Wort. Es wird ergriffen von Kollegen Dulig. 

Martin Dulig, SPD: Sehr geehrter Herr Prªsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Wer sich bei der Arbeit in den 

Betrieben die Hªnde schmutzig macht, dem geht es so; 

wer alte Menschen pflegt und sich den R¿cken krumm-

arbeitet, dem geht es so; den jungen Kreativen und den 

Forschern geht es so; denen, die zahllose ¦berstunden 

kloppen, geht es so; allen Frauen und Mªnnern, die daf¿r 

sorgen, dass das Geschªft lªuft, geht es so: Gute Arbeit ist 

anstrengend, aber auch erf¿llend ï jedenfalls dann, wenn 

man anstªndig behandelt wird und f¿r seine Tªtigkeit 

auch Wertschªtzung erfªhrt. 

Nat¿rlich sind auch die Menschen in Sachsen zufrieden 

mit ihrer Arbeit, nicht aber mit den Umstªnden, insbeson-

dere dann nicht, wenn sie immer noch schlechter bezahlt 

und schlechter behandelt werden als ihre Kolleginnen und 

Kollegen im Westen. Das ist ungerecht. 

(Andreas Storr, NPD: Das ist 

eben der Preis der Globalisierung!) 

Wir wollen das nicht zulassen. Wir wollen uns nicht damit 

zufriedengeben, dass dem so ist. 

(Patrick Schreiber, CDU: 

Wie in Schleswig-Holstein?) 

Wir sind heute in der Mai-Plenarsitzung und kºnnen 

zur¿ckblicken auf das, was am 1. Mai passierte. Allein in 

Sachsen sind 16 000 Menschen auf die StraÇe gegangen, 

um f¿r bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren, um 

sich daf¿r einzusetzen, dass endlich auch ihre Arbeit die 

Wertschªtzung erfªhrt, die sie verdient haben. Das ist 

einfach nur gerecht. 
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Am Rande einer Veranstaltung zum 1. Mai sprach mich 

ein Leiharbeiter an, der in einer Drogeriekette arbeitet. Er 

bekommt daf¿r, dass er Waren in die Regale einsortiert, 

die Kunden berªt und an der Kasse sitzt, 6 Euro pro 

Stunde. Das ist ein Tariflohn! Diesen hat der Arbeitgeber-

verband mit der DHV, Mitglied im sogenannten Christli-

chen Gewerkschaftsbund, vereinbart. 6 Euro die Stunde! 

Ohne Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

kommt er bei einer vollen Stelle auf 960 Euro brutto im 

Monat. 

Jetzt kommt das groÇe Wort ĂMindestlohnñ ins Spiel: Mit 

einem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro bekªme 

derselbe Leiharbeiter k¿nftig 1 360 Euro im Monat, also 

400 Euro mehr. Pro Jahr wªren das f¿r ihn 4 800 Euro 

zusªtzlich. Mindestlohn ist einfach nur gerecht! 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

So wie in diesem Beispiel bekªmen ¿ber sechs Millionen 

Beschªftigte mehr Geld. Die Steuerzahler w¿rden 4 Milli-

arden Euro sparen, weil das Sozialamt keine Dumping-

lºhne mehr aufstocken m¿sste. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei den LINKEN) 

Es blieben 4 Milliarden Euro f¿r mehr Bildung, mehr 

Polizei, bessere Infrastruktur und Schuldenabbau. Wo ist 

denn hier die FDP, die sonst immer gegen Subventionen 

spricht? Aufstocken ist nichts anderes als eine Subventi-

on. 

(Beifall bei der SPD ï  

Andreas Storr, NPD: Das ist doch  

Ihre Agenda-Politik! Sie sind doch die  

politisch Verantwortlichen, die Sozis! ï 

J¿rgen Gansel, NPD: Das ist  

doch Schrºders Agenda-Politik!) 

Wir haben einen tief gespaltenen Arbeitsmarkt. Wir haben 

in Sachsen nach wie vor eine Lohnsituation, die dadurch 

gekennzeichnet ist, dass wir 25 % unter Westniveau 

liegen. Das kºnnen wir doch nicht akzeptieren. 

Ich sage Ihnen auch: Ich setze mich nicht deshalb f¿r 

Mindestlºhne ein, weil ich diese etwa f¿r die Lºsung des 

Problems halte. Ich finde sogar, dass selbst Mindestlºhne 

immer noch ein Skandal sind. Wir brauchen endlich 

ordentliche Tariflºhne! Das ist unser politisches Ziel. 

(Beifall bei der SPD und  

vereinzelt bei den LINKEN ï  

Beifall des Abg. Miro Jennerjahn, GR¦NE) 

Aber wir brauchen eine Sittlichkeitsgrenze; deshalb 

setzen wir uns f¿r Mindestlºhne ein. 

Ich finde es schon spannend, welche Auseinandersetzun-

gen die FDP auf ihrem Bundesparteitag dazu gef¿hrt hat. 

Dort hat man sich gestritten und sich daf¿r entschieden, 

sich an die CDU dadurch anzuschleimen, dass man 

vielleicht doch einmal ¿ber Lohnuntergrenzen reden 

kºnne. Wir reden aber ¿ber Mindestlºhne, nicht ¿ber 

Lohnuntergrenzen. Auch ¿ber diesen Unterschied werden 

wir uns noch auseinandersetzen. 

Ich sage auch: 4 % FDP reichen, 4 Euro Lohnuntergrenze 

reichen nicht. 

(Beifall bei der SPD ï  

Zurufe von der FDP: Ha, ha, ha!) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte die Redezeit 

beachten. 

Martin Dulig, SPD: Wenn ich an den Bundesparteitag 

denke, fªllt mir ein: War da nicht ein Holger Zastrow, der 

sagte: ĂMit mir nicht!ñ? Das sind anscheinend zwei 

verschiedene Persºnlichkeiten: der Bundes-Zastrow auf 

der einen Seite, der ĂSachsen-Holgerñ auf der anderen 

Seite. M¿ssten Sie nicht als stellvertretender FDP-

Vorsitzender zur¿cktreten? Wo ist denn der sªchsische 

Weg an dieser Stelle? Seien Sie doch einmal konsequent! 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die Redezeit ist zu 

Ende. 

Martin Dulig, SPD: Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir werden uns in diesem Sªchsischen Landtag und vor 

allem auch im Wahlkampf weiterhin mit dem Thema 

Arbeitsmarktpolitik auseinandersetzen. Wir wollen, dass 

Menschen von ihrer Arbeit leben kºnnen. Deshalb setzen 

wir uns f¿r Tariflºhne ein und im Mindesten f¿r Mindest-

lºhne. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: F¿r die einbringende 

Fraktion der SPD sprach Herr Kollege Dulig. 

Jetzt sehe ich, dass Herr Gansel eine Kurzintervention 

vortragen mºchte. 

J¿rgen Gansel, NPD: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine Damen und Herren! F¿r die NPD-Fraktion mºchte 

ich die Gelegenheit zu einer Kurzintervention nutzen, 

weil mich dieses MaÇ an sozialdemokratischer Verlogen-

heit und Heuchelei wirklich anwidert. Ich erinnere mich 

noch daran, dass ausgerechnet die SPD vor wenigen 

Monaten hier eine Aktuelle Debatte unter dem Titel ĂFaire 

Arbeit in Sachsenñ beantragt hatte. Ein richtiger Titel ï 

nur, damals wie heute muss man immer wieder daran 

erinnern, dass es die rot-gr¿ne Regierung unter Gerhard 

Schrºder gewesen ist, die sieben lange Jahre Zeit hatte, 

armutsfeste branchen¿bergreifende gesetzliche Mindest-

lºhne durchzusetzen. 

Die Regierung Schrºder hat es absichtsvoll unterlassen. 

Schrºder, der damals den bezeichnenden Namen ĂGenos-

se der Bosseñ hatte, unterlieÇ es aus Wirtschaftsnªhe. Da 

stellt sich hier die Sachsen-Sozi-Truppe regelmªÇig hin 

und versucht so zu tun, als sei soziale Gerechtigkeit, die 

mit der Frage von Mindestlºhnen tatsªchlich verbunden 



Sªchsischer Landtag 5. Wahlperiode ï 77. Sitzung 16. Mai 2013 

 7903 

ist, ihr Markenkern. Das ist vielleicht vor 150 Jahren ihr 

Markenkern gewesen, als in Sachsen die Sozialdemokra-

tie gegr¿ndet wurde, aber heute hat soziale Gerechtigkeit 

mit der real existierenden SPD nichts mehr zu tun. 

Sie sollten sich wirklich schªmen, der Bevºlkerung und 

dem Volk immer wieder mit Ihren verlogenen Gerechtig-

keitsdebatten Sand in die Augen zu streuen. Sie sind keine 

Partei f¿r Mindestlºhne. Ihre Regierung Schrºder hat es 

unterlassen, wªhrend wir als nationale Opposition seit 

2004, seit wir diesem Landtag angehºren, immer wieder 

konsequent f¿r branchen¿bergreifende gesetzliche Min-

destlºhne eingetreten sind. 

(Beifall bei der NPD ï Martin Dulig, 

SPD, steht am Mikrofon.) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Auf die Kurzinterventi-

on reagiert jetzt der angesprochene Abg. Dulig. 

Martin Dulig, SPD: Kurz bevor wir in dieses Plenum 

gegangen sind, haben wir des Ermªchtigungsgesetzes, das 

dazu gef¿hrt hat, dass die Demokratie und der Parlamen-

tarismus in Sachsen abgeschafft wurden, gedacht. 

(J¿rgen Gansel, NPD: Mann, ist das peinlich!) 

Das ist eine Situation, in der die Demokratinnen und 

Demokraten zusammenstehen 

(J¿rgen Gansel, NPD: Gegen Mindestlºhne!) 

und in der wir uns unsere Geschichte vergegenwªrtigen. 

Wir als SPD sind stolz auf unsere Geschichte, weil es eine 

Freiheitsgeschichte ist und wir uns immer f¿r Freiheit, 

Gerechtigkeit und Solidaritªt eingesetzt haben. 

(Holger Apfel, NPD: Zum Thema! ï 

Widerspruch des Abg. J¿rgen Gansel, NPD ï 

Zuruf von der SPD: Halt doch mal die Klappe!) 

Wir sind durch alle Hºhen und Tiefen dieser Geschichte 

gegangen. Die Sozialdemokratie hat viele Fehler und 

vieles gut gemacht. Wir lassen uns von Nazis nicht 

historisch belehren. Wir haben aus unserer Geschichte 

gelernt. ï Sie nicht. Sie haben kein Recht, hier den Finger 

zu heben. Wir werden weiterhin f¿r Gerechtigkeit kªmp-

fen, f¿r Mindestlºhne, und da kºnnen Sie hier geifern wie 

Sie wollen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD ï 

Vereinzelt Beifall bei den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die weitere Rednerreihe 

lautet: CDU, DIE LINKE, FDP, GR¦NE, NPD und die 

Staatsregierung, wenn gew¿nscht. F¿r die CDU-Fraktion 

ergreift jetzt Herr Kollege KrauÇ das Wort. 

(J¿rgen Gansel, NPD: Dulig 

wird immer noch peinlicher!) 

Alexander KrauÇ, CDU: Herr Prªsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Dulig, ich will 

vorausschicken, f¿r mich gibt es in der Semantik einen 

Unterschied zwischen Lohnuntergrenze und Mindestlohn. 

Letzten Endes ist es das Gleiche. Insofern kºnnen Sie das 

gern als Synonym verwenden. 

Mich hat verwundert, Herr Kollege Dulig, dass sich die 

SPD als Vorkªmpfer f¿r Mindestlºhne aufgespielt hat. 

Wir wollen noch einmal in die Geschichte der Mindest-

lºhne schauen, wie das abgelaufen ist. Wann hat es in 

Deutschland die ersten branchenspezifischen Mindestlºh-

ne gegeben? War das unter Rot-Gr¿n oder zu einer ande-

ren Zeit? Es war unter Helmut Kohl. 1996 sind die ersten 

branchenspezifischen Mindestlºhne eingef¿hrt worden. 

(Beifall bei der CDU) 

Danach kam die Regierung Gerhard Schrºder und Rot-

Gr¿n. Sie haben nichts, aber auch gar nichts in diesem 

Bereich gemacht. Das wollen wir doch mal festhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist die Geschichte. Wir hatten vor wenigen Wochen 

den R¿ckblick auf zehn Jahre Agenda 2010. Es war 

am¿sant zuzuschauen, wie die SPD und die GR¦NEN 

gestritten haben, wer denn nun daran schuld war, dass es 

damals nicht zur Einf¿hrung eines Mindestlohnes kam. 

Man hatte immer die andere Seite im Verdacht, das 

gemacht zu haben. Fakt ist aber, Sie haben nichts, aber 

auch gar nichts gemacht. Danach kam die Regierung von 

Angela Merkel und es wurden weitere branchenspezifi-

sche Mindestlºhne eingef¿hrt. Wir haben zusammen mit 

der FDP in einigen Bereichen ï ich hªtte mir noch mehr 

gew¿nscht ï branchenspezifische Mindestlºhne einge-

f¿hrt, zum Beispiel in der Zeitarbeit. 

Wenn Sie das Beispiel eines Leiharbeiters bringen, dann 

sollten Sie sich ein Fragezeichen dahinter machen, ob die 

Fakten, die Sie genannt haben, richtig sind. Wir haben in 

der Zeitarbeit einen Mindestlohn von 7,50 Euro. Wenn 

Sie uns erzªhlen, dass zu Ihnen jemand kommt, der 

6 Euro kriegt, dann hªtten Sie den zum Zoll schicken oder 

sagen m¿ssen, ich mache das an Ihrer Stelle und zeige das 

an, weil der zu wenig Lohn bekommt. Der Leiharbeiter ist 

von unserer Diskussion aber nicht betroffen, weil er einen 

branchenspezifischen Mindestlohn schon jetzt hat. Der 

kriegt keine 6 Euro. 

(Beifall bei der CDU) 

F¿r mich beinhaltet die Diskussion die Frage der Leis-

tungsgerechtigkeit. Wer arbeitet, der muss mehr haben als 

jemand, der nicht arbeitet. Wir mºchten, dass es sich 

lohnt, fr¿h aufzustehen, auf Arbeit zu gehen und eine 

Leistung f¿r die Gesellschaft zu erbringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist keine Frage, dass das bei einem Stundenlohn von 

3 Euro nicht mºglich ist. Wir sagen ganz deutlich, Leis-

tungstrªger in unserer Gesellschaft ï das ist sicher der 

Zahnarzt und der GroÇunternehmer, keine Frage ï ist 

auch die Krankenschwester, die in der Nacht und am 

Wochenende arbeitet, und auch die Putzfrau, die um 

4 Uhr anfªngt, die Flure zu putzen. Auch das sind Leis-
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tungstrªger, auf die wir stolz sind und denen wir dankbar 

sind, dass sie diese Arbeit machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mºchte, dass jemand, der fr¿h aufsteht, am Monats-

ende mehr hat als jemand, der den lieben langen Tag im 

Unterhemd zum Fenster herausschaut und zusieht, wie die 

anderen arbeiten. Da muss ein Lohnunterschied sein! 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Wir wissen, das ist heute leider nicht immer der Fall. 

Deswegen muss man an der einen oder anderen Stelle 

etwas ªndern, und es ist richtig, dass es Lohnuntergrenzen 

gibt, gerade in den Branchen, in denen wir keine Tarifver-

trªge haben. Das Problem mit niedrigen Lºhnen besteht 

doch nicht bei Volkswagen, bei Dow Chemical oder bei 

Globalfoundries, die im internationalen Wettbewerb 

stehen. Wir haben das Problem in den Bereichen, wo ein 

schlechter Organisationsgrad herrscht, zum Beispiel im 

Gaststªttenbereich oder bei Verkªuferinnen. 

Was ist das Konzept der Union? Wir sagen ganz klar, wir 

wollen keinen politisch festgelegten Mindestlohn haben, 

sondern wir wollen einen Mindestlohn, der von den 

Tarifvertragsparteien ausgehandelt wird. Der Staat soll 

sich bitte schºn zur¿ckhalten, weil die Kompetenz f¿r 

Tarifvertrªge ganz eindeutig bei Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern liegt. Die m¿ssen es miteinander ausfechten. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen mºchten wir gern eine paritªtisch eingesetzte 

Kommission haben, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

gleichberechtigt nebeneinander sitzen. Die m¿ssen sich 

streiten, wo der Mindestlohn f¿r die Branchen liegen soll, 

aber auch f¿r den ¿bergreifenden Bereich, wo es keine 

branchenspezifischen Lºhne gibt. Das ist unser Konzept. 

Sie sagen, es soll zwar eine Kommission geben, die das 

aushandelt, aber danach kann der Staat trotzdem sagen, 

ich mache etwas anderes. Das unterhºhlt aus meiner Sicht 

ganz deutlich die Tarifautonomie. 

Ich bin sicher, dass die nªchste Bundesregierung hier 

weiter vorankommen wird. 

(Martin Dulig, SPD: Das stimmt! ï 

Beifall bei der SPD) 

Ich halte es da mit Michael Sommer, der gesagt hat, es 

wird 2013 einen Mindestlohn in Deutschland geben. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die Redezeit ist zu 

Ende. 

Alexander KrauÇ, CDU: Keine Frage. Die CSU hat 

schon angek¿ndigt, dass sie dem neuen Koalitionsvertrag 

nicht zustimmen wird, wenn dort keine Regelung hinein-

kommt. Ich bin relativ sicher, dass die CDU darauf Wert 

legen wird, dass sie Anfang der nªchsten Legislaturperio-

de, egal mit wem sie koaliert, eine Lºsung findet. 

Vielen Dank f¿r Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Herr KrauÇ f¿r 

die CDU-Fraktion. Es folgt f¿r DIE LINKE Herr Kind. 

Thomas Kind, DIE LINKE: Herr Prªsident! Meine 

Damen und Herren! Machen wir weiter Bundestagswahl-

kampf? Gut, es ist schºnes Wetter, es ist Mai. Wir kºnnen 

ja den Bundestagswahlkampf einleiten. Gestern haben wir 

Bundestagswahlkampf zum Thema Steuerpolitik ge-

macht, heute machen wir Bundestagswahlkampf zum 

Thema Mindestlohn. Wenn es in Berlin hilft, tun wir 

Sachsen das doch gern. 

Mich freut, dass wir ¿ber ein Thema sprechen, an dem in 

diesem Jahr zur Bundestagswahl mit Sicherheit keine 

Partei, die sich relevant um eine Stimme in Berlin be-

wirbt, vorbeikommt. Dass die gesellschaftliche Realitªt 

bei allen Parteien, zuletzt auch bei der FDP, angekommen 

ist ï zumindest vom Thema her ï, ist darauf zur¿ckzuf¿h-

ren, dass DIE LINKE spªtestens seit 2002 das Thema 

ºffentlich gemacht hat, immer wieder gefordert hat und 

daf¿r als nicht zeitgemªÇ, nach hinten gerichtet und 

trªumerisch verschrien wurde. Wir haben das Thema 

Mindestlohn auf die politische Agenda gesetzt, weil wir 

die Realitªten und die wirtschaftliche Entwicklung in 

Deutschland richtig analysiert haben und den Mut hatten, 

auch in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften GEW 

bzw. Nahrung-Genuss-Gaststªtten dieses Thema in die 

Diskussion zu bringen. 

Es gibt andere Themen, die in den letzten Jahren auch 

wichtig waren: Atompolitik, Energiewende und Wehr-

pflicht. Das sind alles Bollwerke, die in den letzten Jahren 

gefallen sind oder neu bewertet wurden. Im Bereich der 

Arbeitsmarktpolitik ist es mit dem Mindestlohn ebenfalls 

der Fall. Es ist ein Thema, zu dem sich alle Parteien 

positionieren m¿ssen, um in der Gesellschaft politisch 

agieren zu kºnnen und gehºrt zu werden und nicht, wie es 

der FDP durch verschiedene politische Aktionen passiert 

ist, in der Sonntagsumfrage bei den Umfragewerten 

3 oder 4 % sehen zu m¿ssen. Es ist zumindest Herrn 

Rºsler aufgefallen, dass sie zu diesem Thema eine kon-

struktive Haltung einnehmen m¿ssen. 

(Holger Zastrow, FDP: Ich will die 

Wahl gewinnen und nicht die Umfrage!) 

Sie mºchten die Wahlen nicht gewinnen. Sie mºchten 

wieder teilnehmen d¿rfen. 

(Torsten Herbst, FDP: Das ist kein Problem! ï 

Holger Zastrow, FDP: Das kann  

man uns nicht verbieten, Herr Kind!) 

Sie mºchten doch wenigstens im Bundestag dabei sein. 

Wenn Sie hier im Landtag die GroÇe Koalition noch ein 

Jahr mitf¿hren, mºchten Sie doch im Bundestag nicht 

schon ausgeschieden sein. Das ist Ihr Thema. 

Was auf Bundesebene bereits angekommen ist, ist bei 

Herrn Zastrow noch nicht unbedingt angekommen. Herr 

Zastrow ist der lauteste Durchhalter der reinen Lehre der 

FDP, die besagt, dass der Mindestlohn Teufelszeug wªre. 

(Beifall bei der FDP) 
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Ja, er benºtigt die Unterst¿tzung. Wie lange das auf 

Bundesebene halten wird, werden wir sehen. Schreien Sie 

weiter so. Sie haben die Betroffenheit im Land scheinbar 

noch nicht erkannt. Nach meiner Hochrechnung ist die 

Zahl der Hºchstverdiener und Leistungstrªger ï im Sinne 

von Wiederfinden der hohen Leistungen im Gehalt ï in 

Sachsen sehr begrenzt. Nicht begrenzt ist die Anzahl der 

Betroffenen, die f¿r ihre Arbeit weniger als 8,50 Euro die 

Stunde verdienen und mit nach Hause nehmen. Das sind 

¿ber 25 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

Sachsen, die es betrifft. Das ist eine erhebliche Zahl. 

Genau f¿r dieses Klientel und diese Gruppe mºchten wir 

etwas tun. 

Das ist genau der Punkt, den Kollege Dulig ansprach. 

Man muss von seiner Arbeit leben kºnnen. Man darf nicht 

auf verdeckte Kombilohnmodelle angewiesen sein. Es 

d¿rfen keine versteckten Subventionen notwendig sein. 

Jemand, dessen Arbeit ihm SpaÇ macht und Erf¿llung 

gibt, muss auch nach der Arbeit die Erf¿llung haben, von 

seiner Arbeit leben, seine Familie ernªhren, seine Kinder 

groÇziehen und am gesellschaftlichen Vermºgen teilneh-

men zu kºnnen. Daf¿r benºtigt man ein Einkommen, mit 

dem man zumindest ¿ber die Runden kommen kann. 

Deshalb benºtigen wir den Mindestlohn. 

Wir verwenden eine andere Berechnungsgrundlage. Wir 

sagen, dass 60 % des durchschnittlichen Einkommens 

nºtig sind. Das wªren 10 Euro. Deswegen sagen wir auf 

Bundesebene nach wie vor, dass 10 Euro Mindestlohn 

nºtig sind. Wir haben aber Folgendes erkannt: Wenn wir 

die Mºglichkeit haben, den Mindestlohn umzusetzen, 

einzuf¿hren und ihn auf Landesebene in Zusammenarbeit 

mit der SPD 8,50 Euro durch eine Initiative im Bundesrat 

einzubringen, ist das ein erster Schritt, der uns auf den 

Weg bringen kann. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die Redezeit ist zu 

Ende. 

Thomas Kind, DIE LINKE: Das Original des Mindest-

lohnes ist DIE LINKE. 

Ich bedanke mich f¿r Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Herr Kind f¿r 

die Fraktion DIE LINKE. F¿r die FDP-Fraktion spricht 

nun Herr Kollege Herbst. 

Torsten Herbst, FDP: Herr Prªsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Martin Dulig hat gestern in 

der Aktuellen Debatte davor gewarnt, hier im Plenum 

Wahlkampf zu betreiben. Dieser Auftritt von Martin Dulig 

hat nat¿rlich gar nichts mit Wahlkampf zu tun. Man sieht 

wieder einmal, wie sehr man die Sozialdemokraten beim 

Wort nehmen kann. 

(Beifall bei der FDP ï Lachen 

des Abg. Frank Heidan, CDU) 

Sie gehen wieder einmal mit der SPD-typischen Einstel-

lung von Sozialneid und Populismus auf Stimmenfang. 

Wenn man sich das einmal anschaut, halten diese der 

Realitªt nicht stand. Die Lºhne in Sachsen sinken nicht, 

sondern sie steigen. 

(Zuruf des Abg. Martin Dulig, SPD) 

Sie werden auch in diesem Jahr weiter steigen. Die Zahl 

der Aufstocker steigt nicht an, sondern sie sinkt. Meine 

Damen und Herren! Seit dem Jahr 2009 haben wir 10 % 

weniger Aufstocker in Sachsen zu verzeichnen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU ï 

Zuruf des Abg. Martin Dulig, SPD) 

Der Anteil geringf¿gig Beschªftigter steigt nicht, wie Sie 

behaupten. Er fªllt, auch in Sachsen, meine Damen und 

Herren. Nehmen Sie die Realitªt einmal zur Kenntnis. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Wir kºnnen gern einmal vergleichen, wo wir in Deutsch-

land im europªischen Vergleich stehen, wenn man auf die 

Arbeitsmarktentwicklung schaut. Nahezu alle Lªnder 

Europas sind auf die deutsche Arbeitsmarktentwicklung 

neidisch. Meine Damen  und Herren! Wenn wir uns 

einmal den Aufbau von sozialversicherungspflichtigen 

Beschªftigungsverhªltnissen anschauen, sind wir in 

Sachsen noch besser als der Bundesdurchschnitt aufge-

stellt. Das ist die Erfolgsgeschichte, die wir in den letzten 

Jahren geschrieben haben. Leute, die auf dem Arbeits-

markt vorher keine Chance hatten, kommen jetzt endlich 

wieder in ein Beschªftigungsverhªltnis hinein. 

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei 

der CDU ï Zuruf aus der FDP: Genau!) 

Was mir immer besonders gefªllt, ist eine gewisse sozial-

demokratische Vergesslichkeit. Kºnnen Sie sich noch 

daran erinnern, als Sie im Bund regiert haben? Es waren 

damals f¿nf Millionen Arbeitslose deutschlandweit. Jeden 

Monat gingen Jobs verloren. Deutschland war der kranke 

Mann Europas mit Blick auf die wirtschaftliche Entwick-

lung. 

(Zurufe aus der SPD) 

Ging es damals gerechter zu? Waren die Menschen 

weniger arm? Meine Damen und Herren! Sie distanzieren 

sich selbst von den kleinen Reformen, die Sie damals 

eingeleitet haben. Dieses Land steht besser da. Es geht 

gerechter zu. Es gibt weniger Armut, wenn die Zahl der 

Arbeitslosen unter drei Millionen und nicht mehr bei f¿nf 

Millionen liegt, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU ï 

Zuruf des Abg. Martin Dulig, SPD) 

Im ¦brigen ruhen wir uns darauf nicht aus. Ist irgendje-

mandem einmal aufgefallen, an wie vielen Stellen in 

Martin Duligs Rede das Wort Arbeitslosigkeit vorkam? 

An wie vielen Stellen mahnte er an, dass man vielleicht 

etwas tut, um denjenigen, die keine Einstiegschancen 

haben, Einstiegschancen zu verschaffen? Null! Sozialde-
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mokraten interessieren sich nicht mehr f¿r die Arbeitslo-

sigkeit, weil es ihnen nicht mehr en vogue erscheint, in 

diesem Wahlkampf auf Stimmenfang zu gehen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU ï 

Lachen des Abg. Stefan Brangs, SPD) 

Sie postulieren immer Folgendes: Es gibt die gute und 

ganz schlechte Arbeit. Gute Arbeit bei Ihnen bedeutet, 

dass man mehr als 8,50 Euro Stundenlohn erhªlt. Bringt 

man es einmal auf den Punkt: Es ist Ihnen lieber, dass 

jemand arbeitslos ist, als dass er 8,30 Euro brutto Stun-

denlohn erhªlt. Meine Damen und Herren, das ist Zynis-

mus pur! 

(Beifall bei der FDP) 

Ich mºchte auch dazu sagen, dass Mindestlºhne nicht per 

se Jobs vernichten m¿ssen. Wenn dar¿ber auf Parteitagen 

und im Wahlkampf entschieden wird, bin ich mir ziemlich 

sicher, dass Jobs verloren gehen, meine Damen und 

Herren. Das wollen wir verhindern. 

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der CDU) 

Den Preis f¿r Ihren Einheitsmindestlohn bundesweit ohne 

R¿cksicht auf die verschiedenen Kaufkraftniveaus in den 

Regionen zahlen nicht die gut qualifizierten Facharbeiter 

in diesem Land. F¿r sie ist 8,50 Euro kein Thema. Den 

Preis zahlen diejenigen, die keinen Abschluss haben und 

schlecht qualifiziert sind. Den Preis zahlen die jungen 

Leute, die den Berufseinstieg brauchen oder Leute, die 

irgendwann einmal gescheitert sind und den Einstieg 

versuchen. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir uns einmal an-

schauen, wer dem Armutsrisiko unterliegt, kºnnen wir 

Folgendes erkennen: Es sind nicht in erster Linie diejeni-

gen, die Verdienste unter 8,50 Euro erhalten. Das Ar-

mutsrisiko bei Arbeitslosigkeit ist ¿ber viermal so hoch 

f¿r Leute, die keinen Job haben, als wenn sie beschªftigt 

sind. Das sollten Sie auch einmal zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Meine Damen und Herren! Wir wollen ebenfalls, dass die 

Lºhne in diesem Land steigen. Wir glauben jedoch nicht, 

dass man dar¿ber auf Parteitagen entscheiden kann. Wir 

mºchten, dass Unternehmen in diesem Land wachsen und 

Gewinne machen kºnnen. Wir mºchten Arbeitnehmer 

qualifizieren. Damit schaffen wir es, dass jeder Arbeit-

nehmer in diesem Land einen fairen Anteil am wirtschaft-

lichen Erfolg bekommt. Die Lºhne entstehen am Ar-

beitsmarkt. 

(Zuruf des Abg. Martin Dulig, SPD) 

Wenn sie dort entstehen, vernichten sie auch keine Ar-

beitsplªtze. Planwirtschaft und zentrale staatliche Lohn-

festlegungen sind schon einmal gescheitert. Meine Damen 

und Herren! Das wollen wir in diesem Land kein zweites 

Mal. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Kollege Herbst 

f¿r die FDP-Fraktion. F¿r die Fraktion GR¦NE spricht 

nun Herr Abg. Jennerjahn. 

Miro Jennerjahn, GR¦NE: Herr Prªsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Der Beitrag des Kollegen 

Herbst war ein Musterbeispiel f¿r selektive Wahrneh-

mung. Die rot-gr¿ne Bundesregierung hat in den Jahren 

von 1998 bis 2005 Reformen in Angriff genommen, zu 

denen die Kohl-Regierung vorher schlichtweg keinen Mut 

hatte. 

(Beifall bei den GR¦NEN und der SPD) 

Wir haben daf¿r einen verdammt hohen Preis bezahlt. Wir 

haben dabei auch Fehler gemacht, ohne Frage. Sie stellen 

sich jetzt hierher und feiern die Erfolge, f¿r die wir die 

Grundlage gelegt haben. Das ist unanstªndig. Die FDP hat 

dazu nichts beigetragen ï nichts, aber auch null Komma 

gar nichts. 

(Beifall bei den GR¦NEN und der SPD) 

Ich habe mich wie bei der letzten Debatte im Plenum zum 

Thema Mindestlohn schon gefragt, ob die Debatte einen 

Wert hat. Der Redebeitrag von Herrn Herbst hat gezeigt, 

dass wir die Debatte noch einmal brauchten. 

(Lachen der Abg. Antje Hermenau, 

GR¦NE, und des Abg. Stefan Brangs, SPD) 

Wir haben im Mªrz auf Antrag der LINKEN ¿ber das 

Thema diskutiert. Herr Kollege Brangs hatte damals die 

Hoffnung geªuÇert, dass bestªndiges Wiederholen bei 

diesem Thema auch einen Lernfortschritt mit sich bringen 

w¿rde und ein pªdagogischer Wert enthalten wªre. Inso-

fern kann man Folgendes sagen: Die heutige Debatte ist 

folgerichtig so eine Art Lernfortschrittskontrolle. 

Wenn man sich das anschaut, kommt man zu einem sehr 

gemischten Ergebnis. Die FDP hat auf Bundesebene 

gerade versucht, sich mit viel Getºse dieses Themas 

anzunehmen und auch einen Beschluss gefasst, der 

irgendwie ganz entfernt etwas mit dem Thema Mindest-

lohn zu tun haben kºnnte. Wenn man es in Schulnoten 

ausdr¿cken will, gibt es eine Verbesserung von ungen¿-

gend auf mangelhaft ï das reicht aber immer noch nicht. 

Immerhin konnte sich die FDP durchringen, sich f¿r 

weitere Lohnuntergrenzen mit Dumpinglºhnen auszu-

sprechen. Daf¿r sollen wohl die gesetzlichen Instrumente 

¿berarbeitet werden, mit denen auch in der Vergangenheit 

bereits Mindestlºhne vereinbart wurden. Ich gehe davon 

aus, dass damit das Arbeitnehmerentsendegesetz und das 

Mindestarbeitsbedingungsgesetz gemeint sein sollen. Eine 

Kommission soll Branche f¿r Branche und regional 

differenziert Lºhne festlegen, aber der gesetzliche Min-

destlohn wird weiterhin abgelehnt. So weit ï so unklar. 

Ich muss sagen, es ist mir auch schwergefallen zu rekon-

struieren, was die FDP da eigentlich beschlossen hat. 

Vielleicht kºnnen Sie mich im zweiten Durchgang dar-

¿ber noch einmal aufklªren. Ich habe gestern versucht, 

auf der Homepage der FDP-Bundespartei den Beschluss 
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zu finden. Den gab es schlichtweg nicht. Es gibt ein 

Antragsheft, in dem ein schmaler Antrag des Bundesvor-

standes niedergelegt ist, nicht einmal eine Seite lang, in 

dem aber auch nichts Konkretes steht. 

(Zuruf von der SPD) 

Selbst das bisschen, was dort schriftlich niedergelegt 

wurde, wurde von den Hardlinern der sªchsischen FDP 

noch abgelehnt. Ich muss gestehen, ich hatte gestern so 

einen kleinen masochistischen Anfall und habe mir die 

Rede von Holger Zastrow auf dem FDP-Bundesparteitag 

angesehen 

(Gelªchter bei der SPD) 

mitsamt dem cholerischen Anfall am Schluss der Rede. 

Meine Fraktionsvorsitzende w¿rde jetzt wahrscheinlich 

von Ătestosterongesteuertñ sprechen. Aber was Sie dort 

prªsentiert haben, ist doch vºllig losgelºst von jedweder 

Realitªt. 

(Unruhe im Saal) 

Sie haben da wieder einmal ein Horrorszenario der 

vollstªndigen Deindustrialisierung Sachsens durch den 

Mindestlohn gezeichnet. Sie versuchen stªndig, das als 

Prinzipientreue zu verkaufen, Herr Zastrow. 

(Starke Unruhe im Saal ï Glocke des Prªsidenten) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Ich bitte die Kollegin-

nen und Kollegen, dem Redner zu ermºglichen, dass er 

hier in der Aktuellen Debatte auch seine Argumente 

anbringen kann. Dann haben Sie ja das Instrument der 

Kurzintervention. Sie kºnnen viele, viele Dinge nutzen. 

Bitte sprechen Sie weiter, Herr Kollege. 

Miro Jennerjahn, GR¦NE: Sie versuchen, das zwar als 

Prinzipientreue zu verkaufen, Herr Zastrow, aber es gibt 

einen Unterschied zwischen Prinzipientreue und Dogma-

tismus. Da kºnnen Sie gern auch noch einmal im Duden 

nachschauen, worin der Unterschied besteht. 

Ich hatte schon die letzten Male immer wieder angespro-

chen, dass es eine Vielzahl von neuen empirischen Stu-

dien gibt, die den alten Glaubenssatz, der Mindestlohn 

vernichte Arbeitsplªtze, gr¿ndlich widerlegen. Ich werde 

das nicht alles wiederholen. Das ist alles in den Plenarpro-

tokollen ausgiebig nachlesbar. Ich lege Ihnen noch einmal 

ausdr¿cklich die sogenannte Berkeley-Studie ans Herz, 

die aus meiner Sicht die qualitativ hochwertigste ist. 

Die Redezeit geht jetzt doch ein wenig in Richtung Ende. 

Herr KrauÇ, ich fand es doch bezeichnend, dass Sie hier 

Ihre alten Glaubenssªtze auch wieder prªsentieren und 

dabei bestªndig ï wie auch in der Vergangenheit ï die 

Themen Tariflohn und Mindestlohn durcheinanderwerfen, 

ohne das irgendwie auszudifferenzieren und zu verstehen, 

was unter Umstªnden der Unterschied sein kºnnte. Was 

ich wirklich unangemessen finde, ist, uns hier immer 

wieder diese Platit¿den und Selbstverstªndlichkeiten nach 

dem Motto ĂWer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, 

der nicht arbeitetñ zu verkaufen. 

(Zuruf von der FDP) 

Nat¿rlich ist das richtig, aber das ist doch eine Selbstver-

stªndlichkeit und nichts anderes. Was ich Ihnen aber 

wirklich ¿bel nehme, ist, dass Sie sich hier hinstellen und 

ein verzerrtes Klischeebild von Arbeitslosen zeichnen, die 

im Feinrippunterhemd am Fenster stehen und den ganzen 

Tag nichts anderes zu tun haben, als Dªumchen zu dre-

hen. Das ist unanstªndig. 

(Beifall bei den GR¦NEN und der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die Redezeit geht zu 

Ende, Herr Kollege. 

Miro Jennerjahn, GR¦NE: Sie wissen, wir haben uns in 

der Vergangenheit f¿r Mindestlºhne eingesetzt, wir 

werden uns auch weiterhin daf¿r einsetzen. Ich halte es 

ganz einfach f¿r eine Frage sozialer Gerechtigkeit und 

nicht zuletzt auch eine Frage des sozialen Friedens in 

diesem Land, und ich habe die Hoffnung, dass im Sep-

tember nach der Bundestagswahl es dann auch mºglich 

ist, tatsªchlich zu gesetzlichen Mindestlºhnen zu kom-

men. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GR¦NEN, 

den LINKEN und der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Der Abg. Jennerjahn 

sprach f¿r die Fraktion B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN. F¿r 

die NPD spricht jetzt der Abg. Gansel. 

J¿rgen Gansel, NPD: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine Damen und Herren! Im letzten Jahr gab es in 

Deutschland mehr als 1,3 Millionen sogenannte Auf-

stocker, also Menschen, die so wenig verdienen, dass sie 

trotz einer geregelten Arbeit ihr Gehalt vom Staat aufsto-

cken lassen m¿ssen. Allein in Sachsen gibt es aktuell 

125 000 Menschen, die trotz Vollzeitarbeit mit solch 

miesen Lºhnen abgespeist werden, dass sie zusªtzliche 

Leistungen aus der staatlichen Grundsicherung in An-

spruch nehmen m¿ssen. Laut dem auch schon hier in 

diesem Haus diskutierten aktuellen Armuts- und Reich-

tumsbericht der Bundesregierung gibt es in diesem Land 

mehr als vier Millionen Vollzeitbeschªftigte, die weniger 

als 7 Euro in der Stunde verdienen. 1,2 Millionen Be-

schªftigte in diesem Land verdienen sogar weniger als 

5 Euro brutto pro Stunde. 

Wªhrend nun FDP-Chef Philipp Rºsler gar eine Lohnun-

tergrenze von 4 Euro f¿r ausreichend hªlt, lehnt die NPD 

diese gezielte Niedriglohnausbeutung entschieden ab und 

hat seit ihrem Landtagseinzug im Jahre 2004 wiederholt 

Initiativen f¿r einen gesetzlichen branchen¿bergreifenden 

und armutsfesten Mindestlohn in diesem Landtag gestar-

tet. 4 Euro Mindestlohn mag ja ein Luxuslohn in Rºslers 

Herkunftsland Vietnam sein, aber hierzulande ist das 

Niedriglohnausbeutung. Ich mºchte gerne, weil Ihre 

Pawlowóschen Reflexe bekannt sind, eine Bemerkung von 

Rainer Br¿derle variieren in Bezugnahme auf Rºslers 

Mindestlohnaussage: Ein asiatischer Bambus mag davon 
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existieren kºnnen, eine deutsche Eiche aber nicht. Inso-

fern kann man auch hier Rainer Br¿derle mit seiner 

spitzen Zunge einmal lohnpolitisch zu Ehren kommen 

lassen. 

F¿r die NPD ist klar, meine Damen und Herren, warum 

FDP und CDU gegen einen branchen¿bergreifenden 

gesetzlichen Mindestlohn sind und warum sie weiterhin 

stattdessen w¿rdelose Aufstockerei von Geringverdienern 

favorisieren. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass 

Arbeitgeber auch weiterhin mithilfe des Staates einen Teil 

ihrer Lohnkosten aufstocken kºnnen, dem Steuerzahler 

aufb¿rden kºnnen und sich damit gegen¿ber den Unter-

nehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kºnnen, 

die ihre Beschªftigten ordentlich aus den Eigenmitteln 

entlohnen. 

Bei allem berechtigten FDP-Bashing vergisst die NPD 

aber nicht, wer die massenhafte Verbreitung von Niedrig-

lºhnen erst ermºglicht und keinen Mindestlohn durchge-

setzt hat, obwohl er sieben Jahre lang in der Bundesregie-

rung dazu die Gelegenheit hatte, nªmlich SPD und GR¦-

NE. Die ungerechte Rente mit 67, Steuersenkung f¿r 

Spitzenverdiener, armutsfºrdernde Hartz-IV-Gesetze, die 

Ausweitung von Leiharbeit, Minijobs und prekªrer 

Beschªftigung sind das Werk von SPD und GR¦NEN, die 

daf¿r seinerzeit den lauten Beifall von CDU und FDP 

erhalten haben. Ausgerechnet diese SPD lªsst hier und 

heute zum wiederholten Mal scheinheilig ¿ber Mindest-

lºhne diskutieren, die sie unter Gerhard Schrºder sieben 

Jahre lang nicht durchgesetzt hat. Diese sozialdemokrati-

sche Verlogenheit ist aus meiner Sicht wirklich abstoÇend, 

und jeder deutsche Arbeitnehmer kann daher mit vollem 

Recht sagen: Wer hat uns verraten? ï Sozialdemokraten! 

(Beifall bei der NPD) 

Auch in den Bundeslªndern und Kommunen, in denen die 

SPD heute das Sagen hat, weigert sie sich beharrlich, den 

von ihr selbst gegenwªrtig ï weil ja wieder Wahlkampf ist 

ï geforderten Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde 

durchzusetzen. Eines von vielen Beispielen daf¿r ist der 

Leipziger Zoo, ein Unternehmen mit kommunaler Betei-

ligung unter einem SPD-Oberb¿rgermeister, in dem noch 

heute Bruttolºhne von 6,50 Euro gezahlt werden. 

Im Juni 2006 brachte die NPD ihre Initiative zur Einf¿h-

rung eines armutssicheren Mindestlohns in den Sªchsi-

schen Landtag ein, ein Antrag, der damals von der Ein-

heitsfront von Linkspartei bis CDU abgelehnt wurde. 

Abgelehnt wurden damals auch alle NPD-Antrªge, 

gesetzgeberisch gegen das Lohndumping, osteuropªische 

Billiglºhner und Scheinselbststªndige vorzugehen. Bis 

heute lªsst die Staatsregierung keine Gelegenheit aus, 

noch mehr Zuwanderung nach Sachsen zu fordern mit 

dem klaren Hintergedanken, dadurch das Arbeitskrªftean-

gebot zum Vorteil der Arbeitgeber zu erhºhen und um die 

Lºhne der deutschen Beschªftigten hier in Sachsen 

niedrig halten zu kºnnen. 

Die Verweigerung eines armutsfesten Mindestlohnes bei 

gleichzeitiger Zuwanderung von Lohndr¿ckern ï wir 

haben erst in diesen Tagen erfahren, dass im letzten Jahr 

mehr als 23 000 Auslªnder nach Sachsen gekommen sind 

ï, diese Verweigerung eines Mindestlohnes bei unbe-

grenzter Zuwanderung hat f¿r unsere Landsleute aber 

noch eine weitere kapitale Folge. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die Redezeit geht zu 

Ende! 

J¿rgen Gansel, NPD: Ja, ich habe noch 23 Sekunden, 

Herr Prªsident. 

In Sachsen wird ab dem Jahr 2030 mehr als jeder zweite 

heutige Arbeitnehmer von Altersarmut betroffen sein. 

Diese massive Altersarmut, die auf Sachsen zukommt, 

hªngt auch mit dem Fehlen von Mindestlºhnen zusam-

men. Armut trotz lebenslanger Arbeit, meine Damen und 

Herren, das ist f¿r die NPD ein sozialpolitischer Skandal, 

und die Verantwortlichen f¿r diese sozialpolitische Saue-

rei sitzen auch hier in diesem Landtag, es sind Rot-Gr¿n 

und Schwarz-Gelb. 

(Beifall bei der NPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Mit dem Abg. Gansel 

sind wir am Ende der ersten Rednerrunde angekommen 

und erºffnen eine zweite. Das Wort hat zuerst der Kollege 

der einbringenden Fraktion, der SPD. 

Stefan Brangs, SPD: Herr Prªsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Der pªdagogische Effekt dieser Debatte ist 

schon von meinem Kollegen aus der Fraktion GR¦NE 

angesprochen worden. Ich habe nat¿rlich neben dem 

pªdagogischen Teil vor allem auch einen zweiten Teil, 

dass nªmlich die Menschen in diesem Land wissen sollen, 

worin der Unterschied liegt. Der Unterschied liegt zwi-

schen dem, was Schwarz-Gelb als Mindestlohn verkaufen 

mºchte, und dem, was wir Sozialdemokraten als Mindest-

lohn verstehen. Insofern ist die Debatte, die wir hier 

f¿hren, richtig und notwendig; denn das, was die FDP auf 

dem Bundesparteitag beschlossen hat, ist nichts anderes 

als der Versuch, sich ein bisschen einen sozialen Anschein 

zu geben, den sie tatsªchlich aber nicht haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Insofern ist es hier, Kollege Zastrow, in Ihrem Sinne eine 

Werbeveranstaltung, nach dem Motto ĂBed news are good 

newsñ, und alles ist wunderbar. Tatsªchlich aber geht es 

nat¿rlich darum, dass wir bei einer solchen Debatte 

immer wieder die Zusammenhªnge herstellen m¿ssen, 

was wirklich in diesem Land passiert. Da ist es nach wie 

vor so, dass ich glaube, dass Sie als FDP eben tarifliche 

Hungerlºhne akzeptieren wollen, dass Sie sagen, es ist 

mir egal, ob ein Tarifvertrag, der mit Pseudogewerkschaf-

ten abgeschlossen worden ist, 4 Euro beinhaltet. Dann ist 

das ein Tarif, und das ist gut so. Das ist eben nicht gut so. 

Genau darin liegt der Unterschied. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn wir Pseudogewerkschaften haben, wenn wir eine 

Situation haben, dass Arbeitgeberverbªnde hier in den 
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letzten 20 Jahren zerschlagen worden sind, dass die Kraft 

der Gewerkschaften zur¿ckgegangen ist, dass wir Situati-

onen haben, dass Arbeitgeber diejenigen bestrafen wollen, 

denen man mit K¿ndigungen droht, die Betriebsrªte 

wªhlen wollen, wenn das alles Situationen sind, die dazu 

beitragen, dass wir leider nur noch 16 % der Unternehmen 

in Tarifvertrªgen haben und 40 % der Beschªftigten, dann 

ist der Staat gefordert. Punkt! Das ist die Botschaft! 

(Beifall bei der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Stefan Brangs, SPD: Ja. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Kollege Herbst. 

Torsten Herbst, FDP: Herr Brangs, vielleicht hat es auch 

Gr¿nde, dass sich sªchsische Arbeitnehmer weniger in 

Gewerkschaften organisieren wollen als anderswo. Aber 

das war nicht der Punkt. 

Meine Frage ist: Sind Sie sich sicher, dass es keine DGB-

Einzelgewerkschaft gibt, die jemals einen Tarifvertrag 

unterzeichnet hat, der unter 8,50 Euro Stundenlohn liegt? 

Stefan Brangs, SPD: Da bin ich mir nicht sicher, weil ich 

weiÇ, dass es so ist. Dass auch DGB-Gewerkschaften das 

getan haben, ªndert aber nichts am Umstand, lieber 

Kollege. Auch das kritisiere ich. Im ¦brigen habe ich es 

auch kritisiert, als ich selbst Verantwortung getragen 

habe. Insofern bin ich mir da treu geblieben. Kein Prob-

lem. Das halte ich nach wie vor f¿r falsch. 

(Beifall bei der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

weitere Zwischenfrage? 

Stefan Brangs, SPD: Wenn es der Sache dienlich ist, 

bitte schºn. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Kollege Herbst. 

Torsten Herbst, FDP: Den Grundsatz der Tarifautono-

mie halten Sie dann f¿r falsch, wenn es Ihrer persºnlichen 

Meinung nicht entspricht, und dann soll der Staat eingrei-

fen. Das ist Ihre Meinung? 

Stefan Brangs, SPD: Falsch. Ich halte die Tarifpolitik f¿r 

ein hohes Gut, das es gilt zu erhalten. Der Auffassung bin 

ich nach wie vor. Wenn aber Tarifpolitik aufgrund von 

Sachzusammenhªngen dazu f¿hrt, dass Menschen von 

ihrem Lohn nicht leben kºnnen, dann haben wir eine 

soziale Verantwortung. Wir haben eine soziale Marktwirt-

schaft und keine freie, so wie Sie das gern hªtten. Da 

muss der Staat handeln. Das ist meine Position. 

(Beifall bei der SPD) 

Torsten Herbst, FDP: Die Gewerkschaft ist unser Staat? 

Stefan Brangs, SPD: Jetzt komme ich dazu und erklªre 

Ihnen das gern auch einmal. Ich mache gern mit Ihnen 

eine Aufklªrungsrunde, wie sich die Geschichte des 

Mindestlohnes entwickelt hat. 

Genau aus diesem Grund, Kollege Herbst, hat die Sozial-

demokratie lange mit der Frage gerungen, ob sie gesetzli-

che Mindestlºhne will, weil wir auf die Kraft der Tarif-

parteien gesetzt haben und weil Gewerkschaften bis 2004, 

Teile sogar bis 2007 gesagt haben, wir wollen keinen 

gesetzlichen Mindestlohn, sondern wir wollen Tariflºhne. 

Das ist die Wahrheit. Wir haben aber nach und nach 

aufgrund der Situation, die ich geschildert habe, einsehen 

m¿ssen, dass wir Zustªnde in Betrieben haben, die men-

schenunw¿rdig sind. Dort arbeiten Menschen f¿r Lºhne, 

von denen sie nicht leben kºnnen. Das ist das Problem. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei den LINKEN) 

Deshalb haben wir 2004 bereits im Landtagswahlkampf 

als einer der ersten Landesverbªnde in Deutschland 

plakatiert: Mindestlohn statt Billiglohn. Da gab es im 

Bund schon einige, die mit dem Kopf gesch¿ttelt und 

gesagt haben, was lªuft denn da in Sachsen ab, weil wir 

gesehen haben, dass eine Entwicklung auf uns zukommt, 

die jetzt da angekommen ist, wo wir leider Gottes sind. 

Wir haben jetzt ein Lohnniveau, das unter 25 % unter dem 

Durchschnitt liegt. Das ist Sachsen. Wir haben einen 

Ministerprªsidenten, der damit auch noch wirbt, und wir 

haben eine Koalition, die sagt: Kommt nach Sachsen, weil 

hier die geringsten Lºhne sind! ï Das ist unanstªndig. 

(Beifall bei der SPD ï 

Torsten Herbst, FDP: Quatsch!) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Stefan Brangs, SPD: Ja, bitte. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Frau Dr. Runge. 

Dr. Monika Runge, DIE LINKE: Verehrter Herr 

Brangs! Sind Sie nicht auch der Meinung, dass, wenn 

man gesetzliche Mindestlºhne einf¿hrt, nat¿rlich damit 

das gesamte Lohngef¿ge in Deutschland angehoben wird? 

Wªre das nicht ein guter Beitrag, um die ºkonomischen 

Handelsungleichgewichte der Europªischen Union stªrker 

auszubalancieren, 

(Torsten Herbst, FDP: Lªcherlich!) 

weil wir bisher doch unter unseren Verhªltnissen in 

Deutschland gelebt haben, wªhrend andere Lªnder, auch 

was Lºhne und Renten angeht, ¿ber ihre Verhªltnisse 

gelebt haben? 

Stefan Brangs, SPD: Liebe Kollegin! Die Handelsbilanz 

der Europªischen Union werden wir sicherlich nicht 

ausgleichen kºnnen, wenn wir die Lºhne in Sachsen von 

4 Euro auf 6 Euro, 8 Euro oder 10 Euro anheben. Aber 

was wir tun, ist, dass wir damit nat¿rlich einen Beitrag zu 
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regionalen Wirtschaftskreislªufen leisten kºnnen, und wir 

werden damit die Binnenkraft stªrken. Das ist richtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit Blick auf die Zeit noch ein paar Hinweise und Erklª-

rungen f¿r meinen geschªtzten Kollegen KrauÇ, der 

wahrscheinlich wichtige Termine auÇerhalb des Hauses 

hat. 

Kollege KrauÇ hat wirklich immer noch nicht verstanden, 

worin der Unterschied zwischen branchenbezogenem 

Mindestlohn und Tariflohn besteht. Das Beispiel der 

Drogeriekette, welches im Protokoll nachlesbar ist, zeigt, 

dass er es nicht verstanden hat. 

Es gibt in dem Drogeriebereich einen Tariflohn ï hallo, 

alle einmal herhºren! Dieser Tariflohn sieht diese 6 Euro 

und etwas vor. Der Hinweis auf den branchenbezogenen 

Mindestlohn, wo der Kollege meinte, Kollege Dulig hªtte 

nicht aufgepasst, er m¿sse den Zoll informieren, ist totaler 

Mumpitz. Es gibt dort nicht den branchenbezogenen 

Mindestlohn, sondern einen Tariflohn, der bei 6 Euro 

liegt. Das ist das Problem, Kollege KrauÇ. Vielleicht ist 

das jetzt endlich einmal angekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt zu Ihnen, Kollege Herbst. Sie erzªhlen, was Sie alles 

in den letzten Monaten und Jahren getan haben, um 

Arbeitsmarktpolitik in Sachsen voranzubringen. Ich will 

nicht wieder auf die Wunde mit der Eierschecke kommen. 

Das will ich Ihnen ersparen. Aber erzªhlen Sie mir doch 

bitte einmal, wie das zusammenpasst, dass Sie als Erstes, 

als Sie regiert haben, ein sinnvolles Projekt der Sozialde-

mokratie abgeschafft haben, nªmlich den Kommunal-

kombi, den wir hier in Sachsen mit hohem finanziellem 

Aufwand kofinanziert haben. Das war das Erste, was wir 

gemacht haben, um den Menschen eine Perspektive zu 

geben, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, um diesen 

wieder sinnvoll eine Integration in den Arbeitsmarkt zu 

ermºglichen. Da haben Sie gesagt, das beenden wir. 

Das Zweite, was Sie gemacht haben: Sie haben die Ar-

beitsmarktkoordinatoren abgeschafft. 

Das Dritte, was Sie gemacht haben: Sie haben die kleine 

GA f¿r das Handwerk abgeschafft. 

Das ist Ihre Politik, die Sie machen, und das hat mit 

erfolgreicher Arbeitsmarktpolitik nichts zu tun. 

(Beifall bei der SPD,  

den LINKEN und den GR¦NEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Kollege Schreiber, Sie 

mºchten eine Kurzintervention vorbringen? 

(Patrick Schreiber, CDU: Nein!) 

Das war Kollege Brangs f¿r die einbringende SPD-

Fraktion. Jetzt folgt die CDU. Kollege Heidan, Sie haben 

das Wort. 

Frank Heidan, CDU: Herr Prªsident! Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren! Herr Brangs, ich komme einmal 

zu Ihnen zur¿ck. 

(Stefan Brangs, SPD: Ich bitte darum!) 

Wenn Sie als ehemaliger Gewerkschaftler hier vorne 

tºnen und jetzt ï ï 

(Stefan Brangs, SDP: Ich bin 

immer noch Gewerkschaftler!) 

ï Da ist es ja noch umso schlimmer, wenn Sie das hier so 

sagen. 

Auf der einen Seite machen Sie hier Werbung f¿r Tarif-

lºhne, die im 4-Euro-Bereich liegen ï bleiben Sie mal 

schºn ruhig! ï, die Sie tarifvertraglich mit 4 Euro festge-

legt haben, und auf der anderen Seite fordern Sie einen 

Mindestlohn von 8,50 Euro. Das ist Ihre Verlogenheit, 

Herr Brangs. Sie stellen sich hier hin, aber es waren Ihre 

Gewerkschaften, die das gemacht haben und kein anderer. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Kollege Heidan? 

Frank Heidan, CDU: Ja. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte. 

Stefan Brangs, SPD: Ich vermute einmal, dass das an der 

Zugehºrigkeit zu Ihrer Fraktion liegt, dass Sie manche 

Dinge nicht verstehen wollen wie der Kollege KrauÇ auch 

schon. 

Kºnnen Sie sich vorstellen, dass ich vor gut drei Minuten 

gesagt habe, dass ich diese Form von Tarifvertrªgen auch 

in meiner Funktion bei ver.di damals kritisiert habe und 

sie heute noch f¿r falsch halte, unabhªngig davon, ob sie 

vom DGB oder von christlichen Gewerkschaften abge-

schlossen werden? 

Frank Heidan, CDU: Das kann ich mir sehr gut vorstel-

len. Die Frage ist hier nur zu stellen, was Sie ganz konkret 

daf¿r oder dagegen gemacht haben. 

(Zuruf von der CDU: Er war demonstrieren!) 

Das ist das Problem, Herr Brangs. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

weitere Frage? 

Frank Heidan, CDU: Ja, bitte. 

Stefan Brangs, SPD: Lieber geschªtzter Kollege! Kºn-

nen Sie sich vorstellen, dass Tarifverhandlungen so 

funktionieren, dass da zwei Partner sitzen, die sich am 

Ende einigen, und dass es nicht so ist, dass die Gewerk-

schaft sagt, das machen wir so, und die Arbeitgeber 

unterschreiben? 

Frank Heidan, CDU: Das kann ich mir sehr gut vorstel-

len. Unsere Tarifautonomie ist auch ein hohes Gut, das 
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wir hier in der Bundesrepublik Deutschland bereits 

60 Jahre praktizieren und das Sie mit Ihrer Diskussion 

auÇer Kraft setzen wollen. Genau das kann ich mir vor-

stellen, Herr Brangs. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja 

gerade Ihre Staatsglªubigkeit. 

(Heiterkeit und Protestrufe bei der SPD) 

Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und wir haben als 

Politik die Aufgabe, Dinge zu verªndern, die nicht in 

Ordnung sind. Aber der Markt spricht eine andere Spra-

che. Denn wenn Sie sich hier vorne hinstellen und sagen, 

wir wollen Mindestlºhne, dann muss es die logische 

Konsequenz auch sein, dass Sie Mindestpreise brauchen. 

Das habe ich hier an diesem Rednerpult auch schon 

gesagt, das habe ich hier an diesem Rednerpult auch 

schon mehrmals betont. 

(Protest des Abg. Martin Dulig, SPD) 

Und dann sind wir nicht mehr weit weg davon, was wir 

vor 23 oder 24 Jahren hier in der DDR gehabt hatten. Das 

war nun wirklich nicht sehr erfolgreich. 

(Beifall bei der CDU und der FDP ï 

Proteste bei den LINKEN und der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

weitere Zwischenfrage? 

Frank Heidan, CDU: Selbstverstªndlich. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Frau Kollegin 

Friedel. 

Sabine Friedel, SPD: Vielen Dank, Herr Kollege. Ihnen 

ist ja sicher bekannt oder Sie kºnnen sich vorstellen, dass 

es in vielen Lªndern dieser Welt Mindestlºhne gibt ï 

allein 23, von denen wir wissen, in der Europªischen 

Union, den USA, England usw. Kºnnen Sie mir sagen, in 

welchem dieser Lªnder Mindestpreise existieren? 

(Beifall bei der SPD ï Zuruf des 

Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Frank Heidan, CDU: Das ist eine schwierige Frage. 

(Stefan Brangs, SPD: Wahrscheinlich Nordkorea! 

ï Lachen bei den LINKEN und der SPD) 

Da brauchen Sie gar nicht so am¿siert zu tun. Die Min-

destlºhne in den 22, 23 oder 24 Lªndern sind vºllig 

unterschiedlich. In Rumªnien betrªgt er 1,20 Euro, wenn 

ich richtig informiert bin. In dieser GrºÇenordnung wird 

man sicher ein anderes Preisniveau haben, als es in 

anderen Lªndern Europas der Fall ist. 

(Sebastian Scheel, DIE LINKE: 

Noch einmal nachdenken und setzen!) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie noch eine 

Zwischenfrage? 

Frank Heidan, CDU: Das verlªngert nur meine Rede-

zeit, selbstverstªndlich. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Herr Tischendorf, bitte. 

Klaus Tischendorf, DIE LINKE: Danke, Herr Prªsident. 

ï Herr Heidan, wir wollen ja auch etwas erfahren. 

Herr Heidan, da Sie ja so gegen diese Mindestlºhne sind: 

Kºnnen Sie mir ein Land in Europa nennen, das einen 

Mindestlohn eingef¿hrt hat und in dem es keine Tarifver-

handlungen gibt? 

Frank Heidan, CDU: Das kann ich Ihnen so nicht sagen. 

Das ist mir nicht bekannt. 

Klaus Tischendorf, DIE LINKE: Kºnnen Sie sich 

erklªren, warum das so ist? Das ist meine zweite Frage. 

Frank Heidan, CDU: Durch gesetzliche Festlegung von 

Mindestlºhnen ist die Tarifautonomie vºllig auÇer Kraft 

gesetzt. Das ist ja gerade diese Staatsglªubigkeit, die Sie 

jeden Tag in Ihrem Programm an den Tag legen. Das ist 

doch das Problem. 

(Beifall bei der CDU und der FDP ï 

Zuruf des Abg. Stefan Brangs, SPD) 

Wenn sich Herr Brangs hier hinstellt und sagt: Wir haben 

an die Kraft der Tarifparteien geglaubt, dann frage ich: 

Warum glauben Sie denn heute nicht mehr daran? Warum 

sind Sie der HasenfuÇ, der sich hier vorn hinstellt und 

sagt: Wir glauben nicht mehr an unsere eigene Kraft, 

sondern wollen das ausgehebelt haben und schreien 

deshalb nach staatlichen Lºsungen, die hier in diesem 

Haus oder im Bundestag festgelegt werden. Warum sind 

Sie denn so ein HasenfuÇ, Herr Brangs? 

(Beifall bei der CDU und der FDP ï Zuruf des 

Abg. Stefan Brangs, SPD ï Zurufe der LINKEN 

und der SPD ï Glocke des Prªsidenten) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Vielleicht darf ich noch 

einmal darum bitten, dass man hier in Ruhe argumentie-

ren kann. Vorhin habe ich gebeten, dass wir den Ge-

rªuschpegel f¿r Herrn Kollegen Jennerjahn absenken. 

Jetzt bitte ich die linke Seite dieses Hauses, dass sie den 

gerade hier sprechenden Kollegen Heidan zu Wort kom-

men lªsst. Bitte, Kollege Heidan. 

Frank Heidan, CDU: Herr Tischendorf, es ist eine 

Unterstellung, die Sie immer wieder den die Regierung 

mitragenden Parteien vorwerfen, dass wir gegen Mindest-

lºhne sind. 

Meine Kollege KrauÇ hat das vorhin in seiner Rede 

betont, warum wir es so machen, wie wir es machen. Wir 

waren als CDU/CSU-Fraktion im Bundestag diejenigen, 

die unterschiedliche Mindestlºhne f¿r Branchen einge-

f¿hrt haben. Wir haben ¿ber zehn Branchen, die heute 

schon einen hºheren Mindestlohn ï Herr Dulig, Sie 

nicken ï von ¿ber 8,50 Euro haben. Das geht teilweise bis 

zu 12 Euro. Das sind die richtigen Antworten. Das, was 

Kollege KrauÇ in seinem Redebeitrag vorgetragen hat, ist 

die richtige Antwort auf die Fragen, die sich heute stellen. 
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Meine Damen und Herren, und da meine ich die GR¦-

NEN genauso wie die SPD, warum sind Sie von Ihrer 

Sache nicht so ¿berzeugt, was die MaÇnahmen betrifft, 

die Gerhard Schrºder damals mit seiner Agenda 2010 

durchgesetzt hat? Warum sind Sie davon nicht ¿berzeugt? 

Jeder politische ¥konom, jeder Volkswirt in der Bundes-

republik Deutschland, weiÇ, dass die Entscheidungen zur 

Agenda 2010 richtig waren. 

(Beifall des Abg. Steffen Flath, CDU) 

Deswegen sind wir heute so erfolgreich. Deswegen 

brummt heute unsere Wirtschaft und wir haben nicht die 

Probleme, die in anderen europªischen Lªndern vorliegen, 

auch wenn Sie das hier an die Wand malen. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der FDP) 

Meine Damen und Herren! Ich denke, kein Unternehmer 

wird einen Job anbieten, der die Lohnkosten nicht erwirt-

schaftet. 

(Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: 

Was hat das mit Mindestlohn zu tun?) 

Da braucht es eine Ausgewogenheit zwischen dem, was 

angeboten wird, was nachgefragt wird und was letztend-

lich erforderlich ist. 

Herr Herbst, das, was Sie vorhin gesagt haben, bringt es 

genau auf den Punkt: Sie sind diejenigen, die die nicht 

richtig Ausgebildeten, die keinen Berufsabschluss haben, 

auÇen vor lassen wollen. Das war Ihre Arbeit in den 

Gewerkschaften. Das muss man Ihnen ankreiden. 

(Zuruf des Abg. Stefan Brangs, SPD) 

Sie haben diese Leute im Niedriglohnbereich auÇen vor 

gelassen und wollen sie jetzt mit Ihrem gesetzlichen 

Mindestlohn von 8,50 Euro dauerhaft auÇen vor lassen. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: F¿r die CDU-Fraktion 

war das Herr Kollege Heidan. F¿r DIE LINKE spricht 

jetzt Herr Kollege Zais. 

(Stefan Brangs, SPD: Das war schon der Beste!) 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Herr Prªsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn man als Letzter 

spricht, kann man ¿berlegen: Wie reagiert denn eigentlich 

die Koalition auf dieses Thema Mindestlohn? Wir sind 

uns sicher einig, dass wir das so oft hier behandelt haben, 

dass es nicht viel Neues zu sagen gibt. Sie reagiert eigent-

lich halsstarrig und verbohrt. 

Herr KrauÇ fªngt an und sagt: Eigentlich geht mich das 

CDA-Mitglied gar nichts an. Ich bin zwar nicht f¿r 

Hungerlºhne, aber das lassen wir die Wirtschaft entschei-

den, die haben die Fachkompetenz. ï Dann lassen Sie 

mich doch hier in Ruhe reden. Sie stehlen mir Lebenszeit. 

Sie sind inkompetent. Das haben Sie zu sich selbst gesagt. 

Der Zweite war Herr Herbst. Ihnen werfe ich vor: Sie sind 

ein Demagoge. Sie sagen: Es gibt 10 % weniger Auf-

stocker. Ich sage: Wenn man die Wahrheit nicht ganz sagt, 

l¿gt man auch. 

(Beifall bei den LINKEN und der SPD) 

Das ist ein demografisches Problem. Haben Sie eigentlich 

in Ihre Statistik die Rentnerinnen und Rentner aufge-

nommen, die wegen ihrer minimalen Rente einen Minijob 

aufnehmen m¿ssen? 

(Zuruf des Abg. Torsten Herbst, FDP) 

Die fallen nªmlich aus der Statistik heraus. Das ist verlo-

gen. Sie verschlieÇen die Augen vor dem wirklichen 

Leben in Sachsen und der Armutszunahme gerade bei 

Rentnern. Das wissen Sie. 

(Beifall bei den LINKEN und der SPD ï 

Nico Tippelt, FDP: So ein Kªse, so ein Quatsch!) 

Am Ende bringt es Herr Heidan auf den Punkt. Es gibt 

de facto die Anerkennung des gesetzlichen Mindestlohns 

in 14 von 16 Bundeslªndern durch das Vergabegesetz 

dieser Lªnder. Wir sind die Hochburg der ¿brig gebliebe-

nen zur¿ckgewandten Lªnder in der Bundesrepublik. Herr 

Heidan, da tun Sie sich keinen Gefallen, wenn Sie hier 

¿berhaupt reden. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Herr Kollege Zais? 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Ja. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Kollege KrauÇ. 

Alexander KrauÇ, CDU: Herr Kollege Zais, da wir 

gerade beim Verbiegen von Statistiken sind, wollte ich Sie 

fragen, ob nicht auch DIE LINKE immer ganz krªftig 

eine Statistik der Aufstocker verbiegt, 

(Dr. Andr® Hahn, DIE LINKE: Niemals!) 

indem Sie alle in diese Statistik hineinnimmt: die, die 

Vollzeit arbeiten, aber auch den groÇen Teil der Men-

schen, die Teilzeit arbeiten, die 20 oder 10 Stunden pro 

Woche arbeiten und nat¿rlich von 10 Stunden Arbeit kein 

Einkommen bekommen, von dem man leben kann, wenn 

man vielleicht drei Kinder hat. Ist es so, dass Sie da 

immer ganz krªftig biegen, bis sich dann die ganzen 

Balken dieses Hauses unter der Last neigen m¿ssen? 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Herr KrauÇ, Sie 

m¿ssen zugeben, dass Sie jetzt wieder schmalbr¿stig 

daherkommen. 

Wer von den LINKEN hat jetzt eine Statistik zitiert? Sie 

wollen ablenken. Unsere Angaben sind offizielle Statisti-

ken, die es gibt und die auch f¿r Sie zugªnglich sind. 

(Alexander KrauÇ, CDU: Korrekt sein!) 
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Die besagen eindeutig, dass wir in Sachsen 110 000 

Menschen in Hungerlºhnen haben. Das sind Aufstocker. 

Da sagt er: Das sind 10 % weniger. 

(Torsten Herbst, FDP: Quatsch! ï 

Alexander KrauÇ, CDU: Quatsch!) 

Das kºnnen Sie ja alles machen. Herr Herbst, ich sage es 

noch einmal, damit Sie es vielleicht verstehen: Man hat 

im Jahr 2012 im ehemaligen Gebiet der Landesdirektion 

Chemnitz f¿r die in Rente gegangenen ehemaligen Be-

schªftigten berechnet, welche Durchschnittsrente erreicht 

worden ist, von Plauen bis Freiberg, von Oberwiesental 

bis Penig. Diejenigen, die 2012 in Rente gegangen sind ï 

was schªtzen Sie, Herr Herbst, was die f¿r eine Rente 

bekommen? 575 Euro. Sie haben durch ihre vorherigen 

Hungerlºhne eine durchschnittliche Rente von 575 Euro, 

die aufgestockt werden muss, weil die Grundsicherung 

645 Euro betrªgt. 

Wenn es die Wirtschaft und die Politik so machen, dass 

wir stªndig subventionieren ï wir subventionieren ¿ber 

das Arbeitsamt, ¿ber die Steuerzahler, ¿ber Aufstocker 

und wir subventionieren die Rentner ï, dann ist die 

¥konomie ¿berhaupt nicht mehr bewiesen. Diese Ent-

wicklung ist vºllig falsch, und Sie werden bei einer 

Rezession ï das wird der Finanzminister merken ï Kosten 

haben, die viel hºher sind. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Das mit den Aufstockern geht nur noch so lange, wie 

Konjunktur ist. Wer also solche Rentner hat, weiÇ, dass 

sie arbeiten m¿ssen. Sie tauchen nicht mehr in Auf-

stockerzahlen auf, Herr Herbst, das ist eindeutig. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

weitere Zwischenfrage von Herrn Kollegen Schreiber? 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Weil Herr Schreiber 

vorhin nicht dran war. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte. 

Patrick Schreiber, CDU: Das ist aber nett ï und Sie 

haben eine Chance, etwas zu trinken. ï Herr Kollege, 

kºnnen Sie mir bitte sagen, was Sie ganz persºnlich beim 

Besuch des Friseurs bezahlen? 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Ach, Herr Schreiber, 

jetzt haben Sie ein Thema, bei dem ich besser besattelt 

bin. Ich saÇ letztens erst mit der Innung ï ï 

Patrick Schreiber, CDU: Sie m¿ssen mich jetzt nicht 

belehren, dass es da mittlerweile einen Tarifabschluss 

gibt. Ich mºchte wissen, was Sie momentan beim Friseur 

bezahlen. 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Ja, Herr Schreiber, 

ich habe jetzt das Wort. Ich sage Ihnen, was ich zahle. 

Aber vorher: Wir saÇen vor Kurzem mit den Innungs-

meistern der Friseure Sachsens zusammen. Sie haben 

einen Mindestlohn beschlossen, wissen Sie das? 

(Patrick Schreiber, CDU: Ich habe gerade 

gefragt, was Sie zum Beispiel bezahlen!) 

Ich zahle 19 Euro f¿r meinen Haarschnitt, und wissen Sie, 

was das ist? 

(Patrick Schreiber, CDU: Aha! ï 

Alexander KrauÇ, CDU: Und dann einen 

Kostenvoranschlag einholen, oder?) 

Nach der Innungsmeisterin ï und ihr glaube ich ï ist das 

eine Unterbezahlung. Es gibt im Friseurhandwerk nicht 

mal eine richtige Kalkulation, bezogen darauf, was ein 

Haarschnitt kostet. Es macht jeder, wie er will. Und dann 

gibt es die Billiganbieter, und die Qualitªt bleibt auf der 

Strecke. Reicht Ihnen das, Herr Schreiber? 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

weitere Zwischenfrage von Herrn Kollegen Schreiber? ï 

Bitte. 

Patrick Schreiber, CDU: Ich mºchte nachfragen: Geben 

Sie mir dahin gehend recht, dass genau die Preise, die Sie 

gerade angesprochen haben ï beispielsweise von Billig-

friseuren, die sich aber eines zunehmenden Kundenstroms 

erfreuen ï, wenn ein Haarschnitt ï selbst Ihrer ï f¿r 5 

oder 8 Euro angeboten wird, es unmºglich machen, ein 

Friseurgeschªft gewinnbringend so zu f¿hren, dass ein 

Friseur ab 2016 8,50 Euro verdienen kann, wie jetzt 

beschlossen worden ist? 

(Beifall bei der CDU und 

des Abg. Tino G¿nther, FDP) 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Ich gebe Ihnen 

absolut recht. Ich weiÇ gar nicht, was die Frage soll. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Was hilft denn dagegen, dass wir keine Anbieter f¿r 

5 Euro haben? Ein Mindestlohn, Herr Schreiber! 

(Beifall bei den LINKEN, der SPD und 

den GR¦NEN ï Patrick Schreiber, CDU: 

Sie haben es nicht verstanden!) 

Nun ganz kurz zum Abschluss: Warum ist der Mindest-

lohn notwendig? Weil seit Jahrzehnten ï dar¿ber m¿ssen 

wir uns jetzt geschichtlich nicht streiten ï, seit 30 Jahren 

ï es begann unter Kohl und war mit Schrºder auf dem 

Hºhepunkt ï normale Arbeitsverhªltnisse in diesem Land 

ausgehºhlt werden. Die Krªfte von Wirtschaft, Gewerk-

schaft und Politik ï solche wie Sie, Herr KrauÇ, der dann 

sagt: Ich habe die Fachkompetenz in der Politik nicht, 

lasst es doch die Wirtschaft machen ï gaben alles immer 

weiter, und das f¿hrte zur Aushºhlung der Arbeitsverhªlt-

nisse. Keine Konjunktur hat eine Verªnderung gebracht. 

Die Zahl der Minijobs und der Ein-Euro-Jobs und was wir 

alles aus der Vergangenheit kennen, hat zugenommen. 

Nun fehlt mir leider Herr Zastrow. Ich will Ihnen einmal 

etwas zitieren ï und das ist auch heute der Weg ï: Die 

Geschichte von Tariftreueregelungen in Dresden ï ich 

zitiere ï: ĂDie stªdtische Arbeiten ausf¿hrenden bzw. 
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liefernden Unternehmen sind vertragsgemªÇ zu verpflich-

ten, die in dem Gewerbe bzw. Beruf etwa durch Tarifñ ï 

Herr KrauÇ: Tarif! ï Ăzwischen Unternehmen und Arbei-

tern festgelegten Lohn- und Arbeitsbedingungen zu 

erf¿llen.ñ Wissen Sie, woher das kommt? Das ist ein 

Antrag an den Rat der Stadt Dresden vom 30. Juni 1906. 

1906, Herr Herbst, da gab es noch keine KPD, falls Sie 

das wissen. Das hat etwas mit unserer vorangegangenen 

Stunde zu tun. Das wurde von einer Mehrheit abgelehnt, 

und das Traurigste ist: ¦ber 100 Jahre spªter rennen wir 

immer noch solcher Vulgªrºkonomie nach und haben 

Mehrheiten, die nur daf¿r sorgen, dass wir Billig-, Dum-

pinglºhne haben, von denen Menschen nicht mehr leben 

kºnnen. 

(Beifall bei den LINKEN, 

der SPD und den GR¦NEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Herr Zais f¿r 

die Fraktion DIE LINKE. Ich sehe nun einige Kurzinter-

ventionen und mºchte die Kolleginnen und Kollegen 

noch einmal dar¿ber informieren, dass fast alle Fraktionen 

ï die NPD hat bereits eine vorgetragen ï noch die Mºg-

lichkeit zu Kurzinterventionen haben und diese ein 

wunderbares Instrument zu zusªtzlichen Zwischenfragen 

sind. 

(Heiterkeit bei der CDU und der FDP) 

Ich beginne mit dem Kollegen KrauÇ. Bitte. 

Alexander KrauÇ, CDU: Der Kollege Zais hat mich 

freundlicherweise angesprochen: Ja, in der Tat, ich bin der 

Meinung, dass diejenigen, die 60 000 Tarifvertrªge in 

Deutschland ausgehandelt haben, mehr davon verstehen, 

wie hoch ein Mindestlohn in Deutschland sein muss, als 

Sie und ich, Herr Kollege. 

(Beifall bei der CDU ï 

Frank Heidan, CDU: So ist es!) 

Und wenn es um Ihre Frisur geht, Herr Kollege, so 

mºchte ich auch ganz deutlich sagen: Ich glaube nicht, 

dass die Politik festlegen muss, wie teuer der Friseurbe-

such ist, sondern ich denke, dass Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer eher in der Lage sind, den Lohn auszuhandeln, 

und der Arbeitgeber bzw. der Friseur dann sagen kann, 

wie teuer die Frisur sein muss. Das m¿ssen Sie, Herr Zais, 

nicht machen. Lassen Sie es weiterhin den Friseur tun, 

dort ist das wirklich in guten Hªnden. 

(Beifall bei der CDU ï Zurufe von den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Herr Kollege Zais, 

wollen Sie auf die Kurzintervention von Herrn Kollegen 

KrauÇ reagieren? ï Das ist der weite Weg zum Mikro-

fon 1. Bitte. 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Schºnen Dank, Herr 

Prªsident. ï Vielleicht nur kurz: Herr KrauÇ, die Absolu-

tion erteilte ich Ihnen auf Ihre R¿ckmeldung, damit habe 

ich kein Problem. Wir nªhern uns wieder an. Ich mºchte 

nur, dass Sie wirklich aktiv werden ï sind ja ein gewªhlter 

Politiker ï und sich einsetzen, damit wir reale Lºhne 

haben, und dann werden die Friseure das tun und der 

Haarschnitt kostet 30 Euro. 

(Sebastian Scheel, DIE LINKE: Gute 

Leistung verdient auch einen guten Lohn!) 

Durch Mindestlohn wird keine Armut abgeschafft, darin 

sind wir uns ja einig; und auch gleich f¿r die nªchsten 

Redner: Ich danke Ihnen, dass Sie noch ein Statement zu 

meinem Beitrag geben. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Sie kºnnen gleich am 

Mikrofon bleiben, Kollege Zais. ï Eine weitere Kurzin-

tervention sehe ich jetzt von Herrn Kollegen Herbst. 

Torsten Herbst, FDP: Vielen Dank. ï Es ist, denke ich, 

nicht so ruhmreich, wenn die eigenen Beitrªge immer 

korrigiert werden. Sie haben darauf abgehoben, Herr Zais, 

dass die positive Arbeitsmarktentwicklung in Sachsen 

allein auf den demografischen Faktor zur¿ckzuf¿hren ist. 

Kºnnen Sie mir erklªren, warum wir einen Beschªfti-

gungsrekord bei r¿cklªufiger Bevºlkerungszahl haben? 

Das kann ja nicht funktionieren, es sei denn, Sie ¿ben sich 

in sozialistischer Statistik mit 110 % Planerf¿llung. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war die Kurzinter-

vention. ï Nun reagiert erneut Kollege Zais. Die Kurzin-

tervention muss sich ja ï das ist f¿r uns alle wichtig ï 

immer auf den Redebeitrag beziehen. Bitte, Kollege Zais. 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Herr Herbst, es ist ja 

schon vern¿nftig, was Sie jetzt gesagt haben. Sie sagten in 

Ihrer Rede: Jawohl, wir haben einen Beschªftigungsauf-

wuchs; aber es ist statistisch nachweisbar ï nicht von uns, 

Herr KrauÇ, sondern in der normalen Statistik ï: Es gibt 

wieder prekªre Beschªftigungsverhªltnisse, und das 

kritisieren wir. 

(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN ï 

Zurufe von der CDU) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Nun gibt es eine weitere 

Kurzintervention von Herrn Kollegen Schreiber. Bitte. 

Patrick Schreiber, CDU: Auch wenn es vielleicht 

lªcherlich zu sein scheint, mºchte ich nochmals auf das 

Thema Friseure zur¿ckkommen. Herr Zais, Sie sagten, 

Sie zahlen 19 Euro beim Friseur. Ich muss sagen, damit 

sind Sie schon im oberen Drittel dessen angelangt, was 

f¿r einen Herrenhaarschnitt bezahlt wird. Allerdings 

mºchte ich darauf hinweisen, dass selbst diese 19 Euro 

nicht ausreichen, ï 

(Sebastian Scheel, DIE LINKE: 

Das hat er doch gesagt!) 

ï Habe ich jetzt das Wort oder Sie, Herr Scheel? 

ï um einen Stundenlohn von 8,50 Euro brutto f¿r einen 

Friseur zu zahlen. Das heiÇt im Umkehrschluss ï das ist 

es, was ich kritisiere ï, dass Sie in keiner Weise darauf 
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hingewiesen haben, dass die ĂGeiz-ist-geil!ñ-Mentalitªt, 

dass die Deutschen nicht bereit sind, f¿r eine Dienstleis-

tung entsprechend Geld zu zahlen, das eigentliche Prob-

lem ist. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Nun kommt die Reakti-

on zum Thema. Bitte. 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Herr Schreiber, ich 

habe ¿berhaupt nicht begriffen, was Sie eigentlich wollen. 

(Patrick Schreiber, CDU: Das merke ich!) 

Sie sprechen von Friseuren ï bleiben Sie doch Lehrer. Ich 

w¿rde sagen: Wenn man wirklich kalkuliert und es den 

Friseuren ¿berlªsst, welche Leistung eine Frisur erfordert, 

dann wird es f¿r manche unverschªmt teuer, sodass ich 

nachweisbar sage: F¿r 5 Euro kann man nicht zum Friseur 

gehen, wenn es moralisch bleiben soll. Wir sind uns einig 

ï ich weiÇ aber nicht, was Sie mir ¿berhaupt sagen 

wollten ï, dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn 

brauchen, damit Friseure auch ordentlich verdienen. 

(Patrick Schreiber, CDU:  

Er hat es nicht verstanden! ï  

Antje Hermenau, GR¦NE: Oder umgekehrt!) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Wir fahren in der 

zweiten Rednerrunde fort. Einige Fraktionen haben noch 

die Mºglichkeit zu Kurzinterventionen. Hat die FDP in 

der zweiten Runde Redebedarf? ï Bitte, Herr Kollege 

Herbst. 

Torsten Herbst, FDP: Herr Prªsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Herr Zais, ich muss hier 

etwas richtigstellen. Sie behaupten stªndig Dinge, die 

schlichtweg nicht stimmen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU ï 

Zuruf von den LINKEN: Sie aber nicht?) 

Schauen Sie sich bitte die Statistik der Bundesagentur f¿r 

Arbeit an ï das sind Zahlen, die ich von gestern habe ï: 

zugegangene offene Stellen, Jahresdurchschnitt 2012, 

sozialversicherungspflichtige Beschªftigung ï 95 703, 

geringf¿gige Beschªftigung ï 5 717. Sie behaupten, es 

gebe nur noch einen Zuwachs an geringf¿giger Beschªfti-

gung. Also, meine Damen und Herren, so blind kann man 

gar nicht sein, diese Statistik falsch zu interpretieren. 

(Beifall bei der FDP, der CDU und 

des Staatsministers Sven Morlok) 

Nun komme ich noch zu einem anderen Punkt, denn die 

Sozialdemokraten sagen ja auch nicht die Wahrheit. 

(Thomas Kind, DIE LINKE, steht am Mikrofon.) 

Sie sagen, man muss von Arbeit leben kºnnen, und 

machen das an 8,50 Euro fest. Meine Damen und Herren, 

von 8,50 Euro leben zu kºnnen funktioniert nicht in 

jedem Fall. Das hªngt nªmlich davon ab, wo sie wohnen, 

wie hoch die Lebenshaltungskosten dort sind und in 

welcher Familiensituation Sie sich befinden. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Ich will Ihnen das einmal vorrechnen. Was denken Sie, 

welchen Bruttostundenlohn ein vollzeitbeschªftigter 

verheirateter Alleinverdiener mit zwei Kindern brªuchte, 

um vollstªndig auf ergªnzendes Arbeitslosengeld II 

verzichten zu kºnnen? 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Torsten Herbst, FDP: Wenn er jetzt meine Frage zur 

Hºhe beantwortet, gern. 

(Heiterkeit bei der FDP) 

Ansonsten w¿rde ich gern in meinen Ausf¿hrungen 

fortfahren. 

(Thomas Kind, DIE LINKE: Es ist im Moment 

nicht mein Job, Ihre Fragen zu beantworten!) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Er lªsst keine Zwi-

schenfrage zu, Kollege Kind. 

Torsten Herbst, FDP: Zu einem spªteren Zeitpunkt, 

bitte. ï 13,60 Euro ist ªquivalent Bruttostundenlohn. 

Warum fordern Sie dann nur 8,50 Euro? Das ist doch 

verlogen. Dann m¿ssten Sie doch 13 Euro fordern, meine 

Damen und Herren. 

(Martin Dulig, SPD: Sie wollen 4 Euro! ï 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Allein das zeigt doch, dass ein Einheitsmindestlohn ¿ber 

alle Branchen, ¿ber alle Regionen, ¿ber alle Lebenssitua-

tionen ¿berhaupt nicht funktionieren kann, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU ï 

Martin Dulig, SPD: 4 Euro fordert die FDP, 

was ist das f¿r ein Popanz! ï Dr. Monika Runge, 

DIE LINKE: So ein dummes Gequatsche!) 

Dass ein deutschlandweiter Einheitsmindestlohn, der f¿r 

M¿nchen, D¿sseldorf und beispielsweise f¿r Zwºnitz gilt, 

vor allem f¿r den Osten verheerend ist, ist doch vºllig 

klar. 

(Zuruf des Abg. Martin Dulig, SPD) 

Schaut man sich einmal an: 8,50 Euro entsprechen 71 % 

des mittleren Lohnniveaus in Sachsen. Selbst in Frank-

reich, wo der Mindestlohn politisch bestimmt ist und im 

europªischen Vergleich extrem hoch liegtï ich glaube, bei 

9,43 Euro ï, entspricht dieser Mindestlohn nur 60 % des 

mittleren Lohnniveaus. Das heiÇt, Sie gefªhrden mit Ihrer 

Forderung Arbeitsplªtze in Sachsen, meine Damen und 

Herren. Das lassen wir nicht zu. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Man kann nat¿rlich der Auffassung sein, dass Frankreich 

das Vorbild f¿r die Sozialdemokraten ist. Ihre Troika war 
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ja in Frankreich, in Paris, und hat sich dort informiert, wie 

man ein Land erfolgreich regiert und wie man den Ar-

beitsmarkt erfolgreich gestaltet. Meine Damen und 

Herren, in Frankreich sind 26 % der Jugendlichen ohne 

Job. Experten sagen: Die viel zu hohen Mindestlºhne sind 

mit daran schuld. 

(Zuruf von der CDU: Richtig!) 

Nun kann man sich entscheiden, ob man sozialistische 

Wirtschaftspolitik ¨ la Frankreich will oder ob man will, 

dass junge Leute nicht auf der StraÇe stehen und dass sie 

in diesem Land eine Einstiegschance bekommen. 

(Beifall bei der FDP, der CDU 

und des Staatsministers Sven Morlok) 

Wenn Sie den Mindestlohn f¿r so dringend halten, dann 

frage ich mich: Warum haben Sie nicht schon lªngst einen 

Antrag dazu gestellt? Es gibt nach dem Mindestarbeitsbe-

dingungengesetz die Mºglichkeit, dass die Bundeslªnder 

ï ja, informieren Sie sich! ïbeim Hauptausschuss Antrªge 

stellen kºnnen. 

(Zuruf der Abg. Antje Hermenau, GR¦NE) 

Es gibt die Mºglichkeit, dass die Sozialpartner das tun 

kºnnen. 

(Stefan Brangs, SPD: Dann 

machen Sie mal los hier!) 

Ich habe noch nie erlebt, dass eine rot-gr¿ne Bundesregie-

rung einen Antrag auf Mindestlohn nach dem aktuellen 

Gesetz gestellt hat, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU ï Martin Dulig, 

SPD: Wie haben Sie sich im Bundesrat verhalten 

bei der Abstimmung zum Mindestlohn?) 

Es gab keinen einzigen Antrag von Ihnen nach dem 

Mindestarbeitsbedingungengesetz. Dieses Gesetz ermºg-

licht die Festlegung von Mindestlºhnen. 

Meine Damen und Herren! Das Bild, das Sie hier von 

Unternehmen zeichnen, geht vºllig an der Realitªt vorbei. 

Sie tun ja so, als w¿rden alle Arbeitnehmer ausgebeutet, 

die Unternehmer fahren mit dem Bentley durch die 

Gegend und w¿ssten nicht, wo Sie sich die nªchsten 

goldenen Wasserhªhne zu Hause einbauen. 

Meine Damen und Herren! Dass wir den Strukturwandel 

hier bewªltigt haben, hªngt auch damit zusammen, dass 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber hier nªher beieinander 

sitzen, dass wir in einem Boot sitzen und genau darum 

kªmpfen, dass wir wettbewerbsfªhig bleiben. Das ist der 

Unterschied zu anderen Regionen, auch zum Ausland, wo 

die Arbeitslosigkeit hoch ist. Das ist das Erfolgsmodell, 

weshalb wir in Sachsen auf einem besseren Weg sind und 

weshalb die Tariffindung und Lohnfindung am Arbeits-

markt besser ist, als Sie es auf dem Bundesparteitag 

beschlieÇen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU ï Zuruf 

des Abg. Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Kollege Herbst sprach 

f¿r die FDP-Fraktion. Hat die Fraktion GR¦NE Redebe-

darf? ï Das ist nicht der Fall. Die NPD? ï Nein. Wir 

kºnnen eine dritte Runde erºffnen. Es gibt Redebedarf. 

Die einbringende SPD-Fraktion ergreift erneut das Wort. 

Bitte, Herr Kollege Brangs. 

Stefan Brangs, SPD: Herr Prªsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! In der verbleibenden Zeit ï wir haben ja 

noch eine zweite interessante Debatte ï mºchte ich noch 

einige Dinge klarstellen. 

Kollege Herbst, das, was Sie hier machen, ist an Zynis-

mus kaum zu ¿berbieten. 

(Torsten Herbst, FDP: Sie sind zynisch!) 

Es ist wirklich nicht zu ¿berbieten! Sie debattieren am 

Wochenende auf dem Bundesparteitag ¿ber 4 Euro als 

Lohnuntergrenze, 

(Torsten Herbst, FDP: Das stimmt doch 

¿berhaupt nicht! Wer hat denn das erzªhlt?) 

werfen uns vor, dass wir 8,50 Euro als Mindeststandard 

fordern, und vergleichen das letztendlich irrwitzig mit 

13,60 Euro, die man braucht, damit man im Lohngef¿ge 

vern¿nftig leben kann. 

(Beifall bei den LINKEN ï 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Haha!) 

Ist Ihnen klar, dass wir vielleicht davon ausgehen, dass 

wir von einer Mindestlohnuntergrenze reden und dass 

alles das, was dar¿ber liegt, tatsªchlich zu verhandeln ist? 

(Klaus Tischendorf, DIE LINKE: Genau!) 

Wir reden nicht davon, dass wir gleiche Lºhne ¿berall in 

Deutschland haben wollen, sondern wir reden von einem 

flªchendeckenden Mindestlohn und nicht von flªchende-

ckenden gleichen Lºhnen im Tarifbereich. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN ï 

Martin Dulig, SPD: Richtig! ï 

Torsten Herbst, FDP, steht am Mikrofon.) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage von Kollegen Herbst? 

Stefan Brangs, SPD: Die gestatte ich jetzt nicht. ï Das 

Zweite ist das Thema, das der eine oder andere angespro-

chen hat: ĂGeiz ist geilñ kam so ein bisschen durch, nach 

dem Motto: Hauptsache, es ist billig. Hauptsache, wir 

kºnnen es ï auf wessen Kosten auch immer ï kaufen, 

egal, wie es produziert wird, sei es durch Kinder oder 

unter seltsamen Arbeitsbedingungen. Hauptsache, es ist 

billig. Da kam dann die Geschichte mit dem Frisºr 

heraus. 

Es m¿sste Ihnen doch wirklich klar sein, dass wir kritisie-

ren, dass es Unternehmensmodelle gibt, deren Ziel es ist, 

ausschlieÇlich durch geringe Lºhne Gewinne zu erzielen. 

Ein solches Unternehmensmodell ist mit unserem Blick 
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auf die Vereinbarung in einer sozialen Marktwirtschaft 

eben nicht richtig. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

Damit sind wir genau bei der Staatsglªubigkeit, die mir 

Kollege Heidan vorgeworfen hat. Ich habe keine Staats-

glªubigkeit, sondern ein Staatsverstªndnis. Es ist viel-

leicht ein anderes als das, das Sie haben. Ich bin der 

Auffassung, dass in einer sozialen Marktwirtschaft der 

Staat dort handeln muss, wo er Missstªnde in der Gesell-

schaft erkennt und wo die freien Krªfte, in diesem Fall in 

der Tarifpolitik, es selbst nicht lºsen kºnnen. 

(Frank Heidan, CDU: Da haben Sie 

sich ein Armutszeugnis ausgestellt!) 

Mein Staatsverstªndnis ist nicht, dass wir durch ºffentli-

che Gelder weiter Lºhne subventionieren, anstatt mit dem 

Geld sinnvolle Investitionen zu fºrdern, sondern ich sage: 

Wir brauchen einen Mindestlohn. Modelle, die nicht mit 

dem Mindestlohn funktionieren, wollen wir nicht. 

(Beifall bei der SPD, den LINKEN und den 

GR¦NEN ï Nico Tippelt, FDP: I-Phone abgeben!) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Herr Kollege Brangs hat 

f¿r die einbringende SPD-Fraktion soeben eine dritte 

Rednerrunde erºffnet. Gibt es aus den Fraktionen in 

dieser Runde weiteren Redebedarf? ï Das ist nicht der 

Fall. Damit erhªlt die Staatsregierung das Wort. Bitte, 

Herr Staatsminister Morlok. 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Herr Prªsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Zu Beginn meiner Ausf¿hrungen 

mºchte ich noch einmal auf die verschiedenen Zahlen 

eingehen, die hier vorgetragen wurden, und versuchen, 

das eine oder andere richtigzustellen. 

Wir haben im Freistaat Sachsen einen Rekord bei den 

sozialversicherungspflichtigen Beschªftigungsverhªltnis-

sen. 

(Tino G¿nther, FDP: So ist das!) 

Wir haben im Freistaat Sachsen einen absoluten Beschªf-

tigungszuwachs. Wir haben ihn vor allem im verarbeiten-

den Gewerbe und in der Industrie. Dort werden Lºhne 

bezahlt, die weit ¿ber dem hier politisch geforderten 

Mindestlohn von 8,50 Euro liegen. Das heiÇt, wir haben 

im Freistaat Sachsen einen Beschªftigungszuwachs in gut 

bezahlter Arbeit. 

(Beifall bei der FDP) 

Wir haben tatsªchlich eine bedenkliche Entwicklung in 

Deutschland hinsichtlich der sogenannten Aufstocker der 

erwerbstªtigen Leistungsbezieher. Das war auch in den 

Medien nachzulesen. 

Die Entwicklung hat deutschlandweit stagniert. Von 2009 

bis 2012 ist deutschlandweit eine Abnahme um 0,1 % zu 

verzeichnen. Im Freistaat Sachsen betrug die Abnahme 

13,1 %. Das ist ein Erfolg der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, der Arbeitgeber hier im Freistaat Sachsen, 

und das hat nichts mit Demografie zu tun, meine sehr 

geehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP) 

Wenn man sich einmal die Entwicklung bei denjenigen 

anschaut, die ein Erwerbseinkommen von ¿ber 800 Euro 

erzielen ï also nicht die Teilzeitbeschªftigten, sondern die 

Vollzeitbeschªftigen ï, dann stellt man fest, dass die Zahl 

der Aufstocker bundesweit in diesem Zeitraum um 6,7 % 

gestiegen ist ï bundesweit um 6,7 % gestiegen ï; in 

Sachsen betrug die Abnahme 9,8 %. Wenn wir in diesem 

Zusammenhang ein Problem haben, dann haben wir es in 

Deutschland, aber nicht im Freistaat Sachsen, sehr geehrte 

Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Herr Staatsminister? 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Ja. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Herr Kollege 

Zais. 

Karl-Friedrich Zais, DIE LINKE: Herr Prªsident! Herr 

Minister, welchen Platz belegt denn nun Sachsen bei den 

Aufstockern in Bezug auf Gesamtdeutschland? 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Sehr geehrter Herr Kollege Zais, der Platz, 

den der Freistaat Sachsen belegt, ist sehr erfreulich. Wenn 

man sich die aktuelle Entwicklung ï April 2013 ï an-

schaut, 

(Zuruf von den LINKEN) 

kann man feststellen, dass die Zahl der Aufstocker im 

Bundesland Sachsen-Anhalt 15 % betrªgt, wªhrend sie in 

Sachsen 12 % betrªgt. Die These vom Spitzenreiter ist 

damit also schon widerlegt, sehr geehrter Herr Kollege 

Zais. 

Entscheidend ist doch aber f¿r die Perspektive unseres 

Bundeslandes und f¿r die Perspektive der Menschen im 

Freistaat Sachsen, wie die Entwicklung verlªuft. Schaut 

man sich die Werte von April dieses Jahres im Vergleich 

zum Jahresdurchschnitt 2012 an, stellt man fest, dass die 

Abnahme in Sachsen-Anhalt 0,5 Prozentpunkte, in 

Brandenburg 0,6 Prozentpunkte, in Th¿ringen 0,7 Pro-

zentpunkte und in Sachsen 0,9 Prozentpunkte betrug. Wir 

sind bez¿glich des R¿ckgangs der Aufstocker in Mittel-

deutschland der Spitzenreiter. Das ist die Wahrheit in 

dieser Diskussion. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

¦brigens: In all diesen Bundeslªndern ï weil die heutige 

Debatte von der SPD beantragt wurde ï regiert die SPD 

mit. 

(Ha, ha! von der FDP) 
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Wenn man einmal in Richtung Westdeutschland, nach 

Nordrhein-Westfalen oder ins Saarland, wo Rot-Gr¿n 

regieren, schaut, stellt man fest, dass es dort eine andere 

Situation gibt. 

(Zurufe von den GR¦NEN) 

Dort gibt es eine andere Situation. 

(Zurufe von den GR¦NEN) 

ï Entschuldigung, Schwarz-Rot regiert. 

(Ah! und Lachen bei den GR¦NEN) 

Schauen wir uns einmal die Entwicklung dort an, wo 

Sozialdemokraten Verantwortung tragen, wo sie nicht nur 

Spr¿che klopfen, sondern an ihren Taten gemessen 

werden kºnnen. 

(Beifall bei der FDP ï Zurufe von den GR¦NEN) 

In Nordrhein-Westfalen stagniert die Zahl der Aufstocker. 

In Sachsen geht sie um 0,9 % zur¿ck. Das ist Arbeits-

marktpolitik ¨ la SPD Nordrhein-Westfalen. 

(Oh! bei der SPD) 

Es stagniert, kein Fortschritt. 

(Zuruf von der SPD: Nein!) 

Im Saarland hat die Zahl der Aufstocker im April 2013 im 

Vergleich zum Jahresdurchschnitt von 2012 um 0,1 % 

zugenommen, in Sachsen um 0,9 % abgenommen. Hier 

sieht man die Unterschiede bei der Arbeitsmarktpolitik 

von Rot und Gr¿n im Vergleich zu CDU und FDP im 

Freistaat Sachsen. 

(Beifall bei der FDP ï Zuruf des Abg. Stefan 

Brangs, SPD ï Zurufe von den GR¦NEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir m¿ssen die Men-

schen befragen und das Verhalten der Menschen betrach-

ten, denn dann sehen wir, wie die Menschen diese Ent-

wicklung bewerten. Im Freistaat Sachsen gab es im 

letzten Jahr einen positiven Wanderungssaldo von ¿ber 

11 000 Personen. Interessanterweise war er im Vergleich 

zu all unseren Nachbarlªndern ï Sachsen-Anhalt, Bran-

denburg und Th¿ringen ï auch positiv. Das sind genau die 

Bundeslªnder, die eine schlechtere Entwicklung auf dem 

Arbeitsmarkt hatten. Sie sehen, die Menschen stimmen 

auch hier mit den F¿Çen ab. Interessanterweise gibt es 

gerade in Bezug auf Nordrhein-Westfalen und das Saar-

land einen positiven Wanderungssaldo. Aus diesen Bun-

deslªndern kommen die Menschen in den Freistaat 

Sachsen. 

(Stefan Brangs, SPD: Bestimmt wegen der 

Lohnhºhe! ï Lachen bei der LINKEN) 

ï Bestimmt wegen der Lohnhºhe, bestimmt wegen der 

guten Arbeitsbedingungen und weil sich der Arbeitsmarkt 

bei uns positiv entwickelt 

(Stefan Brangs, SPD: Ja, ja!) 

bzw. bei Ihrer SPD-Verantwortung in Nordrhein-

Westfalen negativ. Das ist die Wahrheit der Diskussion. 

(Beifall bei der FDP ï Zurufe von der SPD) 

Es ist in der Debatte schon angesprochen worden: Die 

Lebenshaltungskosten in Deutschland sind unterschied-

lich. Spitzenreiter ist die Stadt M¿nchen mit 114 % des 

Bundesdurchschnitts. Am anderen Ende stehen die Land-

kreise Tirschenreuth und Regen mit ungefªhr 84 % der 

Durchschnittskosten. Da ist eine Spreizung von ¿ber 

25 %. Wenn es eine solche Spreizung bei den Lebenshal-

tungskosten gibt, dann muss nat¿rlich auch der Lohn 

entsprechend differenziert sein. Das ist ganz klar die 

Aussage bzw. die These gegen einen von Ihnen geforder-

ten bundeseinheitlichen, gesetzlichen und politisch 

festgelegten Mindestlohn in Hºhe von 8,50 Euro; denn 

dieser Lohn wird den besonderen Bedingungen der 

verschiedenen Regionen in der Bundesrepublik Deutsch-

land nicht gerecht, sehr geehrte Damen und Herren. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Gerne. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Herr Kollege 

Stange. 

Enrico Stange, DIE LINKE: Herr Prªsident! Herr 

Staatsminister, da Sie sich mit dem Zahlenapparat sehr 

intensiv auf die Aktuelle Debatte vorbereitet haben, 

kºnnen Sie mir vielleicht Auskunft dar¿ber geben, in 

welche Branchen die 11 000  ppelst¿ckchen Zuwanderer 

nach Sachsen zugewandert sind. Sie haben festgestellt, 

dass die wegen der guten Lohnentwicklung nach Sachsen 

gekommen sind. Wo finden Sie denn die gute Lohnent-

wicklung, und wohin sind die zugewandert? 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Sehr geehrter Kollege Stange, die amtliche 

Statistik bietet die Zahlen nicht auf Branchen abgebildet, 

deshalb sind sie in der amtlichen Statistik nicht vorhan-

den, und deswegen kann man das hier auch nicht entspre-

chend vortragen. 

In den Gesprªchen mit den Unternehmen, die ich f¿hre, 

wird mir jedoch berichtet, dass sie den Freistaat Sachsen 

aufgrund einer schwierigen Arbeitsmarktsituation verlas-

sen haben und wieder zur¿ckkommen. Ich mºchte einige 

Beispiele daf¿r nennen, dann wird auch deutlich, welche 

Branchen das betrifft. 

Ein Beispiel wªre die Automobilbranche. Es war die 

Firma Porsche, die dar¿ber berichtete, dass es erhebliche 

R¿ckkehrerzahlen in den Freistaat Sachsen gibt. Ich habe 

aber auch von einer hier ansªssigen Papierfabrik ï also 

eine ganz andere Branche ï erfahren, dass es R¿ckwande-

rer gibt, die in den Freistaat Sachsen zur¿ckkehren. Wir 

hatten die Prªsentation der Wanderungssalden beim 

Unternehmen Globalfoundries vorgenommen. Auch die 
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haben von entsprechenden Effekten berichtet. Sicherlich 

gehºrt Globalfoundries nicht zu denen, die einen Mindest-

lohn bezahlen, sondern da sind die Verg¿tungen ganz 

anders. Auch das macht deutlich, wie falsch die Debatte 

ist, die Sie in diesem Zusammenhang f¿hren. 

Andere Erkenntnisse als die aus den Gesprªchen mit 

Globalfoundries erbringen Journalisten, die Familien 

gefragt haben, was das Hauptargument f¿r die Entschei-

dung gewesen ist, in den Freistaat Sachsen zur¿ckzukeh-

ren. 

(Zuruf von den GR¦NEN: 

Wegen der Eierschecke!) 

Da hat der Ehemann spontan geantwortet: Wir wollten auf 

jeden Fall, dass unser Kind in Sachsen eingeschult wird. 

(Beifall bei der CDU und der FDP ï Zuruf von 

der NPD: Hier ist noch eine intakte Atmosphªre!) 

Auch das, meine sehr geehrten Damen und Herren, sollten 

Sie sich einmal bei der Debatte, die wir im Freistaat 

Sachsen ¿ber das Bildungssystem f¿hren, ¿berlegen. 

Lassen Sie mich in meinem Redebeitrag fortfahren. In 

Frankreich ï das ist schon angesprochen worden ï gibt es 

einen Mindestlohn, der deutlich ¿ber 9 Euro liegt. In 

Polen jedoch gibt es einen Mindestlohn in Hºhe von 

2,10 Euro und in Tschechien einen in Hºhe von 

1,96 Euro. Es ist selbstverstªndlich, dass das insbesondere 

im grenznahen Bereich einen Einfluss auf Arbeitsplªtze 

haben w¿rde, wenn wir im Freistaat Sachsen ï wie von 

Ihnen politisch gefordert ï 8,50 Euro festlegen w¿rden. 

Die Arbeitsplªtze w¿rden in das benachbarte Ausland 

abwandern. Das kann doch nicht das Interesse der Politik 

im Freistaat Sachsen sein: dass wir politisch im Parlament 

einen Mindestlohn festlegen und die Menschen im Frei-

staat Sachsen die Arbeit verlieren, weil die Arbeitsplªtze 

nach Polen und Tschechien abwandern. Wir wollen, dass 

die Menschen im Freistaat Sachsen Arbeit haben, meine 

sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP ï Zuruf von der SPD: 

Deshalb wollen Sie Lºhne unter 2 Euro?) 

Wenn Sie sich einmal die Lohnentwicklung der tatsªchli-

chen Ist-Verg¿tungen im verarbeitenden Gewerbe und in 

der Industrie in Deutschland anschauen, dann stellen Sie 

fest, dass der Freistaat Sachsen in den letzten Jahren 

immer und immer wieder Spitzenreiter gewesen ist. Das 

heiÇt, bei uns gibt es die grºÇten Anstiege in der Lohn-

entwicklung. Auch das gehºrt zur Wahrheit dazu. Auch 

das ist ein Grund, warum die Menschen nach Sachsen 

kommen: weil die Entwicklung in Sachsen positiv ist, 

meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben von 

Kollegen Brangs gehºrt, dass solche Aktuellen Debatten 

einen gewissen Effekt haben sollen bzw. haben kºnnen, 

weil durch bestªndiges Wiederholen ein Erkenntnisge-

winn eintritt. Manchmal haben wir solche Effekte. Ich bin 

sehr zufrieden damit, dass der Kollege Kind in seinem 

Wortbeitrag bestªtigt hat, dass wir in Sachsen eine erfolg-

reiche Koalition haben. Man sieht: Durch stªndiges 

Wiederholen wird auch den LINKEN deutlich, wie gut 

CDU und FDP hier im Freistaat Sachsen arbeiten. 

Herr Kollege Brangs, Sie haben in der Debatte angef¿hrt, 

dass Ihre SPD in Sachsen die Ersten waren, die mit den 

Plakaten f¿r den Mindestlohn nach auÇen gegangen sind. 

Wenn Sie mit dieser Forderung ein wichtiges Thema 

ergriffen hªtten, das die Menschen im Freistaat Sachsen 

bewegt, 

(Stefan Brangs, SPD: Haben wir!) 

dann hªtten doch die Menschen im Freistaat Sachsen, 

weil Sie die Ersten gewesen sind, die sªchsische SPD mit 

dem besten Wahlergebnis aller Landesverbªnde in 

Deutschland belohnen m¿ssen. 

(Zuruf des Abg. Stefan Brangs, SPD) 

Faktisch haben Sie das schlechteste Ergebnis von allen 

Verbªnden; denken Sie einmal dar¿ber nach! 

(Beifall bei der FDP) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Herr Staatsmi-

nister Morlok f¿r die Staatsregierung. ï Ich sehe am 

Mikrofon 2 eine Kurzintervention; Herr Kollege Jurk. 

Thomas Jurk, SPD: Vielen Dank, Herr Prªsident! Ich 

will die Gelegenheit zu einer Kurzintervention nutzen. 

Ankn¿pfend an die Ausf¿hrungen des Staatsministers 

Morlok will ich darauf hinweisen, dass beim B¿rgerkom-

pass bzw. den Hinweisen, die die B¿rgerinnen und B¿rger 

dem Ministerprªsidenten gegeben haben, der Mindestlohn 

mit an vorderster Stelle stand. Es gibt eine hohe Akzep-

tanz f¿r einen gesetzlichen Mindestlohn im Freistaat 

Sachsen. Das hat man zum Beispiel dem Ministerprªsi-

denten sehr deutlich gemacht. 

(Beifall bei der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war die Kurzinter-

vention. ï Auf eine Reaktion wird verzichtet. 

Wir sind am Ende der 1. Aktuellen Debatte angekommen; 

sie ist damit abgeschlossen. 

Wir kommen nun zu 
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2. Aktuelle Debatte 

Entscheidung des Braunkohleausschusses zu Nochten ï  

F¿r Profitinteresse Heimat unwiederbringlich zerstºren? 

Antrag der Fraktion B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN 

Als Antragstellerin hat zunªchst die Fraktion GR¦NE das 

Wort. Bitte, Frau Kollegin Hermenau. 

Antje Hermenau, GR¦NE: Herr Prªsident! Meine 

Damen und Herren Kollegen! Es ist etwas Un¿bliches 

passiert, und das macht diese Aktuelle Debatte notwendig. 

Und zwar hat am 25. April der Braunkohleausschuss f¿r 

die Oberlausitz die Entscheidung zur Zukunft des Tages-

baues Nochten II auf den 4. Juni vertagt; das wird also 

noch kommen. Deswegen haben wir die Aktuelle Debatte 

angestrengt. 

Der Hintergrund ist interessant, denn es ist un¿blich, dass 

so etwas vertagt wird: Das vom Wirtschaftsministerium 

vorgelegte Gutachten, das den Aufschluss des Tagebaues 

Nochten II in der Lausitzer Braunkohle f¿r unumgªnglich 

erklªrt, hat ein Gegengutachten vom DIW Berlin erfah-

ren, in dem das Fazit ein ganz anderes ist: dass Nochten II 

aus ºkonomischen Gr¿nden nicht erforderlich ist. 

Das ist meines Erachtens in der Tat eine Diskussion hier 

im Landtag wert. Man muss nicht immer Ideologie-

schmeiÇerei betreiben bei der Energiefrage; man kann 

sich hier einmal ganz sachlich ï meine Damen und 

Herren von der Koalition ï ¿ber die Frage der Aufschl¿s-

selung von Tagebauen in der weiteren Braunkohlever-

stromung unterhalten. Das Verfahren ist also nicht abge-

schlossen. 

Es gibt zwei starke Argumente gegen den Aufschluss von 

Nochten II: ein ºkonomisches, zu dem ich gleich komme, 

und ein zivilisatorisches ï die Frage des Heimatverlustes: 

eines doppelten Heimatverlustes f¿r Sachsen und f¿r 

Sorben. 

Das Gutachten ist von Prof. Hirschhausen erstellt ï nicht 

dem Hirschhausen, den Sie kennen, sondern seinem 

Bruder ï, und dieser Herr Hirschhausen ist Volkswirt-

schaftler und Wirtschaftsingenieur. Er hatte 2004 einen 

Ruf an die TU Dresden und hatte dort den Lehrstuhl der 

DREWAG, Stiftungslehrstuhl f¿r Energiewirtschaft, inne. 

Wir sprechen also von einem Gutachten von jemandem, 

der bei Ihnen hohes Vertrauen genieÇen d¿rfte, so wie Sie 

konstruiert sind. 

(Alexander KrauÇ, CDU: Das andere aber auch!) 

Er berªt auch das Bundesverkehrsministerium. Dieser 

Herr Hirschhausen hat im Fazit Folgendes zu Nochten II 

festgestellt: ĂAus der obigen Berechnung ergibt sich, dass 

die Versorgung des Kraftwerks Boxberg bis zu dessen 

voraussichtlich vollstªndigem Auslaufen aus dem beste-

henden Tagebau Nochten (Teilfeld 1) sowie Reichwalde 

mºglich ist. Die Inanspruchnahme der in Teilfeld 2 des 

Tagebaus Nochten lagernden Kohlevorrªte ist daher nicht 

erforderlich. Auch eine Betrachtung des gesamten Lausit-

zer Braunkohlereviers liefert keine anderen Ergebnisse.ñ 

Dieser Aufschluss von Nochten II wird nicht gebraucht.ñ 

(Beifall bei den GR¦NEN und der 

Abg. Dr. Monika Runge, DIE LINKE) 

Das Gutachten, das Sie, Herr Morlok, als amtierender 

Wirtschaftsminister in die Diskussion geworfen haben, 

spricht davon, dass man die CO2-Speicherung mit einprei-

sen m¿sse, und dann wªre das alles doch sehr wirtschaft-

lich. Diese CO2-Speicherung unter der Erde wurde aber 

von der Energiewirtschaft selbst abgesagt. Sie ist keine 

RechengrºÇe mehr in den Diskussionen, die wir hier 

f¿hren. Sie haben das Demonstrationsobjekt auf Eis 

gelegt; sie hat sich von der Diskussion verabschiedet. 

Sie mogeln, indem Sie behaupten, dass die Braunkohle 

subventionsfrei sei. Das ist sie in Sachsen ï auch in 

diesem Gutachten ausgef¿hrt ï nachweislich nicht. Sie 

verzichten auf mindestens 2 Millionen Euro Einnahmen 

beim Wasserrecht ï das wissen Sie ganz genau. 

Es kommt hinzu, dass es schwierig ist, einen Marktwert 

f¿r Braunkohle zu ermitteln, von dem dem Land 10 % 

zust¿nden. Dies war schon Gegenstand der Haushaltsdis-

kussionen im Herbst letzten Jahres. Das ist so, weil es 

keinen Markt f¿r Braunkohle gibt. Keiner will das Zeug 

kaufen; und daf¿r gibt es Gr¿nde. 

Die Frage ist, wie man das vielleicht berechnen kºnnte. 

Sie haben pauschal 5 Euro pro Tonne unterstellt. Wenn 

man es zumindest vom Brennwert her einmal mit der 

Steinkohle vergliche, die einen gewissen Marktwert hat, 

dann m¿sste man mindestens 20 Euro pro Tonne erheben 

und dem Freistaat Sachsen zuf¿hren. 

(Alexander KrauÇ, CDU: Braunkohle wird 

ganz normal gehandelt! Da gibt es einen Preis!) 

ï Dass Sie ein Lobbyist von Vattenfall sind, Herr KrauÇ, 

wissen wir alle; Sie m¿ssen das hier nicht verstªrken, das 

ist uns bekannt. 

Sie m¿ssten mindestens 20 Euro pro Tonne ï ich habe 

dies aus dem Gutachten zitiert ï einnehmen. Die negati-

ven Umwelteffekte diskutiere ich gar nicht. Der Lobbyist 

von Vattenfall wird nachher noch zu Wort kommen, aber 

bleiben wir bei der Frage, ob Vattenfall selbst ï ein 

schwedischer Staatskonzern ï das alles ¿berhaupt noch 

betreiben mºchte. Die haben eigene Ziele ï vorgegeben 

von der schwedischen Staatsregierung ï, und diese sehen 

vor, bis zum Jahr 2020 ï also in wenigen Jahren ï von 

94 Millionen Tonnen CO2 auf 65 Millionen Tonnen CO2 

herunterzukommen bei dem, was die Firma betreibt. 

Davon werden auch Kraftwerke in Deutschland betroffen 

sein ï sehr wahrscheinlich in Ostdeutschland; Lippendorf 
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steht immer in der Rede. Dieser Block wird entweder 

verkauft und bei Vattenfall vom Geschªft abgestoÇen oder 

aber stillgelegt. 

Dann muss man doch keinen neuen Tagebau mehr auf-

schlieÇen; das ist doch ºkonomisch vºllig widersinnig. 

Deswegen finde ich, dass es sich lohnt, heute hier dar¿ber 

zu diskutieren. Wir werden gleich ganz verschiedene 

Argumente hºren und dann werden wir sehen, was zu den 

ºkonomischen Argumenten zu sagen ist. ï Wir kommen 

spªter noch auf die zivilisatorischen Argumente und auch 

auf die Umweltschªden zu sprechen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die einbringende 

Fraktion wurde vertreten durch Frau Kollegin Hermenau. 

Die Reihenfolge in der ersten Runde ist: CDU, DIE 

LINKE, SPD, FDP, NPD und die Staatsregierung, wenn 

gew¿nscht. F¿r die CDU-Fraktion ergreift Herr Kollege 

von Breitenbuch das Wort; bitte schºn. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Herr Prªsident! 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Titel der Aktuellen 

Debatte lautet: ĂEntscheidung des Braunkohleausschusses 

zu Nochten II ï F¿r Profitinteresse Heimat unwieder-

bringlich zerstºren?ñ ĂProfitinteresseñ zeigt schon: So 

ganz sachlich soll die Debatte von Ihrer Seite, Frau 

Hermenau, nicht laufen. 

(Lachen der Abg. Antje Hermenau, GR¦NE) 

Wir wollen sie aber sachlich f¿hren; ich halte das f¿r 

angemessen. 

(Beifall der Abg. Steffen Flath 

und Alexander KrauÇ, CDU) 

Es geht bei dem Thema um Menschen, die mit der Braun-

kohle arbeiten, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen 

und ihre Heimat haben. Das will ich bei diesem Debatten-

titel gleich vorausschicken. 

Der Bundestagswahlkampf lªuft, und insofern ist es 

legitim, dass auch die GR¦NEN ï B¦NDNIS 90/DIE 

GR¦NEN, Herr Weichert ï 

(Michael Weichert, GR¦NE: Danke!) 

ihre Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten. Sie sind 

gegen Braunkohle und Sie geben uns damit die Chance, 

ganz klar zu sagen: Wir, die CDU, sind f¿r Braunkohle. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Gegensatz zu den LINKEN und der SPD, die als 

Arbeiterparteien noch ein wenig der Braunkohle verhaftet 

sind, aber jetzt in anderen Milieus grºÇtenteils ihre 

Wªhlerschaft suchen, sagen wir ganz klar: Wir sehen hier 

auch kein Ende. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal 

der CDU, das ich hier deutlich herausarbeiten will. 

(Beifall des Abg. Alexander KrauÇ, CDU) 

Liebe GR¦NE, Sie arbeiten als Trittbrettfahrer. 

(Antje Hermenau, GR¦NE: Na, na, na! 

Wir wollen doch sachlich bleiben!) 

Das ist die Sorge, die ich bei dieser Debatte habe. Ich 

habe einmal gegoogelt, was unter Trittbrettfahrer steht: 

ĂBefºrderungserschleichungñ. 

(Heiterkeit bei der CDU und den GR¦NEN) 

Ich mºchte es einmal politische Befºrderungserschlei-

chung nennen, was Sie tun; denn ich habe ein wenig das 

Gef¿hl, Sie versuchen hier auf dem Leid der Menschen 

noch Punkte zu sammeln im Bundestagswahlkampf, 

(Antje Hermenau, GR¦NE: Nein!) 

und das finde ich eben nicht in Ordnung und nicht ange-

messen. Das lehnen wir ab. Ich mºchte auch begr¿nden, 

warum. 

Im Jahr 2007 hatte der dortige Regionale Planungsver-

band begonnen, sich mit dem Thema zu beschªftigen. Es 

wurde der Beschluss gefasst, ein Verfahren durchzuf¿h-

ren. Im Jahr 2008 erfolgte die Freigabe des Vorentwurfs; 

dieser ist im Folgejahr, 2009, geªndert worden. Im Jahr 

2010 fand im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens, in 

dem die Hinweise aufgenommen wurden, eine Abwªgung 

statt. Im Jahr 2011 ist der Entwurf freigegeben worden, 

2012 folgten das Beteiligungsverfahren und die nochma-

lige Erºrterung. Heute, im Jahr 2013, stehen wir ï Sie 

haben es gesagt, Frau Hermenau ï vor der eigentlichen 

Entscheidung. 

Sie sehen: Jahrelang hat sich die Region mit dem Thema 

beschªftigt und auseinandergesetzt. Dies geschah parallel 

auch in Brandenburg; der Planungsverband arbeitet 

lªnder¿bergreifend, weil beide Bundeslªnder betroffen 

sind und der Braunkohleabbau regional entsprechend 

verzahnt ist. Insofern halte ich es nicht f¿r fair, am Ende 

noch politisches Kapital aus dem Thema ĂHeimatverlustñ 

schlagen zu wollen; denn die Region setzt sich seit Jahren 

damit auseinander. Die Menschen erwarten, dass jetzt 

Entscheidungen gefªllt werden, damit sie wissen, wie viel 

Geld sie bekommen und ab wann sie an einer neuen 

Zukunft arbeiten kºnnen. Ich hielte das f¿r fair, damit die 

betroffenen Familien langfristig planen kºnnen. 

An dem Thema wird in der Region lange gearbeitet. Ich 

finde es nicht richtig, dass Sie von den GR¦NEN jetzt, 

am Ende, auf diesen Zug springen wollen, um im schnel-

len politischen Dresdner Geschªft Punkte zu sammeln. 

Ich halte den vorhin beschriebenen Weg f¿r einen Teil des 

Ziels; jetzt sind Entscheidungen zu treffen. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Sie behaupten, in diesem Zusammenhang gehe es rein um 

ĂProfitinteresseñ. Das sagt sich so schºn. Ich halte diese 

Bewertung aber nicht f¿r richtig. Wir als CDU haben 

schon immer gesagt, worum es uns geht: um die Bezahl-

barkeit von Energie, von Strom, um Tausende von Men-

schen, die im Braunkohlebereich arbeiten und damit von 

der Braunkohle leben. So leicht wie Sie machen wir es 
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uns nicht. Wir lassen es Ihnen auch nicht durchgehen, 

wenn Sie versuchen, das, was dort passiert, mit der 

Bezeichnung ĂProfitinteresseñ in ein negatives Licht zu 

r¿cken. Es geht um verantwortliche, sachliche, langfristi-

ge Entscheidungen im Interesse der Energieversorgung 

unseres Landes. 

Ich verbitte mir zudem die Unterstellung, Kollege KrauÇ 

verfolge nur Lobbyinteressen. Wir haben Vielfalt in 

unserer Fraktion, aber das ist in der Form nicht mºglich. 

Unsere Arbeit ist sachorientiert. Wir greifen aber auch 

gern auf Sachverstand zur¿ck. In diesem Sinne sollten wir 

auch die Debatte weiterhin f¿hren. 

Ich danke f¿r Ihre Aufmerksamkeit in der ersten Runde. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 

und der Staatsregierung) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: In der ersten Runde 

sprach f¿r die CDU Herr Kollege von Breitenbuch. 

F¿r DIE LINKE ergreift jetzt Frau Kollegin Kagelmann 

das Wort. 

(Antje Hermenau, GR¦NE: Entschuldigung!) 

ï Oh! Wie konnte ich das ¿bersehen! 

(Antje Hermenau, GR¦NE: Keine Ahnung!) 

Eine Kurzintervention am Mikrofon 3. 

Antje Hermenau, GR¦NE: Danke schºn. ï Herr Kolle-

ge von Breitenbuch, Sie sagten, die Menschen, die in der 

Braunkohle arbeiten, w¿rden dort eine Heimat finden. Ich 

komme aus einem Braunkohlerevier; meine Kindheit war 

davon geprªgt. Ich weiÇ also, wovon ich rede. 

Wenn Sie sich die Abwanderungszahlen nach Umsiedlun-

gen anschauen, stellen Sie fest, dass ungefªhr ein Drittel 

der umgesiedelten Bevºlkerung Ăverloren gehtñ; das sind 

meistens junge Menschen. Ich komme noch darauf zu 

sprechen, wenn es speziell um die Sorben geht. 

Was Sie hier predigen, ist ein Leben in einer Heimat ohne 

Zukunft. Dann arbeiten noch ªltere Menschen und Men-

schen mittleren Alters in der Braunkohle, aber die jungen 

Menschen sind weggegangen, und es bleibt niemand mehr 

¿brig. Ich w¿rde das sehr genau bedenken im Hinblick 

auf das Argument, das Sie vorgetragen haben. 

Sie haben gemeint, unser Antrag sei Ausdruck von Tritt-

brettfahrerei. Wie gesagt, ich komme aus einer Braunkoh-

leregion im Leipziger Raum, weiÇ also, wovon ich rede. 

Ich bin dort groÇgeworden und habe viel erlebt. Vor 

diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund dessen, 

dass ich 1997 angefangen habe, den Sorben zur Seite zu 

stehen, als der damalige Innenminister Kanther aus 

Hessen ï CDU! ï versuchte, die Zahlungen des Bundes 

an die Sorben zu minimieren, d¿rfen Sie mir durchaus 

zugestehen, dass ich weiÇ, wovon ich rede, wenn ich von 

den Sorben rede. Einer von ihnen ist Mitarbeiter in 

meinem Bautzener B¿ro. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Herr Kollege von 

Breitenbuch, wollen Sie auf die Kurzintervention reagie-

ren? ï Ja. Bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich war letztens 

auf einer Belegschaftsversammlung bei Vattenfall und 

habe mir den Altersdurchschnitt dort genau angeschaut. 

Es waren junge, dynamische Familienvªter, die dort saÇen 

und aktiv f¿r ihren Betrieb eingetreten sind. Ich denke, 

das wird man parallel in der Lausitz beobachten kºnnen. 

Diese Betriebe haben immer viele Lehrlinge ausgebildet, 

¿bernommen und mit jungen Leuten neue Mannschaften 

gebildet. Es sind dort neue Familien gegr¿ndet worden, 

und sie vertrauen darauf, dass es dort so weitergeht. 

Insofern kann ich die von Ihnen behauptete ¦beralterung 

der Mannschaften ¿berhaupt nicht erkennen. 

(Beifall bei der CDU und 

des Abg. Torsten Herbst, FDP) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Wir sind wieder in der 

Rednerrunde. Frau Kagelmann spricht jetzt zu uns. 

Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Danke schºn, Herr 

Prªsident! Meine Damen und Herren! Kommen wir von 

der indirekten zu direkten Betroffenheit, kommen wir zu 

einer Lausitzerin und damit zu jemandem, der diesen 

schwierigen Planungsprozess als Mitglied im Regionalen 

Planungsverband aktiv begleiten muss. 

Wir haben es gehºrt: Auf der Zielgeraden eines lªngeren 

Planungsprozesses formiert sich neuer Widerstand, man 

wird im Lande unruhig. Das ist so nicht erwartet worden, 

obschon bereits 2008 ein Gemeinderatsbeschluss darauf 

hindeutete, dass man aus Schleife nicht wegwolle, also 

nicht umgesiedelt werden mºchte. Von diesem hehren 

Gemeinderatsbeschluss wird heute leider nur noch wenig 

gesprochen. 

Dennoch begab sich die Gemeinde parallel ï aufgrund 

eines Beschlusses des Regionalen Planungsverbandes ï 

bereits in Verhandlungen mit Vattenfall ¿ber die Modalitª-

ten der Umsiedlung. Das betrachte ich aus heutiger Sicht 

als einen der schwersten Fehler. 

Jetzt allerdings gerªt durch das bereits erwªhnte DIW-

Gutachten der Planungsverband ins Schwimmen. Warum? 

Es brºckelt nªmlich der zentrale Planrechtfertigungs-

grund, auf den sich die bisherige Planung aufbaute. Da 

werden dann politische GrºÇen herangekarrt. Ministerprª-

sident Tillich musste Ende Februar noch schnell nach 

Schleife eilen und die verunsicherten Gemeinderªte 

Ăaufbauenñ. 

Die Frage, die sich nach dem Gutachten stellt, ist tatsªch-

lich zentral: Brauchen wir die Kohle, die unter Schleife 

liegt, oder reichen die bisher genehmigten Tagebaue aus, 

um Boxberg auch bis ¿ber das Jahr 2040 hinaus mit 

Kohle zu versorgen? 

Es wªchst in diesem Zusammenhang das Misstrauen der 

Menschen. Sind sie vielleicht von Anfang an hintergangen 

worden? Ist nicht die von ihnen erwartete Einsicht in 
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energiepolitische Notwendigkeiten eher eine erkaufte 

Akzeptanz f¿r die Sicherung optimaler Verwertungsbe-

dingungen f¿r Vattenfall? 

Kommen wir zu dem Planungsprozess: Wie kommt es 

¿berhaupt zu der Behauptung, die jetzt allenthalben 

kolportiert wird, die Mehrzahl der Betroffenen wolle 

weg? Dabei st¿tzt man sich immer auf eine Reihe von 

Befragungen, die im Zeitraum 2008 bis 2011 in den 

Ortschaften durchgef¿hrt wurden und die angeblich die 

allgemeine Bereitschaft zur Umsiedlung ergeben haben. 

Wenn man sich die Fragebºgen genauer anschaut, stellt 

man fest, dass nie abgefragt wurde, ob es eine grundsªtz-

liche Umsiedlungsbereitschaft gebe und wie man die in 

Sachsen betriebene Energiepolitik generell bewerte. Das 

wurde nie abgefragt. 

Dahinter steht nat¿rlich, dass die Alternativlosigkeit des 

Kohleabbaus quasi vorausgesetzt wurde. Wenn man weiÇ, 

dass Vattenfall diese Befragung bezahlt hat, dann kann 

man nur mutmaÇen ï ein Schelm, wer Arges dabei denkt. 

(Beifall bei den LINKEN und den GR¦NEN) 

In einer der ersten Befragungen allerdings gibt es einen 

Befund, den man genauer analysieren sollte. Es wurde 

gefragt: Was bewegt Sie, wenn Sie an die mºgliche 

Umsiedlung denken? 57 % derer, die sich dazu ªuÇerten, 

sprachen von negativen Gef¿hlen, von Angst vor der 

Umweltzerstºrung, von Ohnmacht, auch von Ohnmacht 

in einem Planungsprozess, den man eben nicht demokra-

tisch mitgestalten kann. 

(Thomas Jurk, SPD: Das stimmt doch nicht!) 

Daraus eine Zustimmung zur Umsiedlung herzuleiten, 

wie es in den letzten Monaten passiert ist, das ist schon 

ein Trauerspiel. 

Noch eine Frage bewegt mich: Wie viel Entscheidungs-

kompetenz hat der Regionale Planungsverband, dem ich ï 

ich mºchte fast sagen: leider ï angehºre, tatsªchlich? 

Laut Landesplanungsgesetz hat er praktisch keine Abwei-

chungskompetenz. Er ist an den Landesentwicklungsplan 

und das Energie- und Klimaprogramm Sachsen straff 

gebunden. 

Wir wissen, wie das aussieht. Wir wissen, dass das ganz 

starr oder starrkºpfig auf die weitere Verstromung von 

Braunkohle setzt. Insofern ist der Entscheidungskorridor 

f¿r den Regionalen Planungsverband ganz eng. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Die Redezeit ist zu 

Ende. 

Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Meine Damen und 

Herren! Ich kºnnte Ihnen noch vieles ¿ber die Unstim-

migkeiten im Planungsprozess berichten. Eines steht fest: 

Es braucht diese Kohle unter Schleife nicht. Wir sollten 

eine offene gesellschaftliche Debatte ¿ber die Energiepo-

litik in diesem Land f¿hren. 

(Beifall bei den LINKEN und den GR¦NEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Frau Kagel-

mann f¿r die Fraktion DIE LINKE. Jetzt kommt f¿r die 

SPD-Fraktion Herr Kollege Jurk. 

Thomas Jurk, SPD: Sehr geehrter Herr Prªsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Die Energiewende 

muss gelingen. Die Energiewende braucht die Braunkohle 

als Br¿ckenenergietrªger, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und 

Beifall des Staatsministers Sven Morlok) 

Die SPD Sachsen hat auf ihrem Energieparteitag aber 

auch klar beschlossen, dass wir ab dem Jahr 2050 nicht 

nur Strom, sondern auch Energie f¿r Wªrme, Heizung 

und f¿r Mobilitªt zu 100 % aus erneuerbaren Energien 

erzeugen wollen. Das heiÇt, diesen Schnitt wollen wir 

machen, aber wir sagen auch, die Braunkohle wird eine 

Zukunft durch die stoffliche Verwertung, beispielsweise 

in Form von chemischen Basisprodukten anstelle der 

derzeitigen thermischen Verwertung zur Elektroenergieer-

zeugung, haben. 

Wer das bestreiten will, der sollte bitte in die Region 

gehen. Die Akzeptanz f¿r die Braunkohle ist auch im 

Schleifer Raum relativ hoch. Es gibt ganz klar Betroffen-

heit, die Leute artikulieren sich, das will ich gar nicht 

verschweigen, aber es gibt eine hohe Akzeptanz, die auch 

damit verbunden ist, dass mit der Braunkohle in erhebli-

chem MaÇe Arbeitsplªtze und wirtschaftliche Entwick-

lung in der Region generiert werden und dass die Leute 

wissen, wie wichtig Braunkohle im Moment f¿r die 

Versorgungssicherheit unseres Energieversorgungssys-

tems ist. 

(Beifall bei der SPD, der CDU, der FDP 

und des Staatsministers Sven Morlok) 

Mein Heimatort WeiÇkeiÇel wªre, hªtte es die DDR 

weiter gegeben, im Jahr 2010 der Braunkohle zum Opfer 

gefallen. Wir haben heute rechtsstaatliche Prinzipien in 

der Planung. Ich will sehr deutlich sagen, wir haben das 

Raumordnungsgesetz des Bundes und das Landespla-

nungsgesetz, die den rechtlichen Rahmen f¿r die Erweite-

rung eines Tagebaues abstecken. 

Herr von Breitenbuch hat deutlich gemacht, wo wir im 

Verfahren stehen. Es gibt den Antrag von Vattenfall vom 

11. Dezember 2006. Inzwischen hat die Anhºrung stattge-

funden und es gab etwa 600 Einwendungen mit 1 100 

Unterschriften von B¿rgern, die deutlich gemacht haben, 

dass sie sich in den Planungsprozess einbringen wollen. 

Das ist ein Zeichen daf¿r, dass Demokratie auch gelebt 

wird. Es gab einen Erºrterungstermin ¿ber drei Tage vom 

11. bis 13. Dezember 2012, wo genau diese Fragen 

behandelt wurden. Jetzt liegt das Ganze auf dem Tisch des 

Braunkohleausschusses als Instrument des Regionalpla-

nungsverbandes. 

(Dr. Jana Pinka, DIE LINKE, 

meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 
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2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Jurk, gestatten Sie 

eine Zwischenfrage? 

Thomas Jurk, SPD: Aber selbstverstªndlich. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Frau Dr. Pinka, bitte. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Prªsi-

dent. Lieber Herr Jurk, kºnnen Sie sich vorstellen, dass es 

zwischen dem Beginn des Planungsprozesses 2006 und 

heute 2013 so gravierende  nderungen in der Welt 

gegeben hat, die zu einem Umdenken und damit zu einer 

 nderung des Planungsprozesses f¿hren kºnnten? 

(Antje Hermenau, GR¦NE: Sehr gut!) 

Thomas Jurk, SPD: Ich weiÇ nicht, welche gravierenden 

 nderungen Sie jetzt gerade meinen, aber Fakt ist, dass 

sich auch der Braunkohleausschuss der Sache auf der 

Grundlage von aktuellen Daten angenommen hat. Ein 

Beispiel will ich Ihnen nennen. Mein Parteifreund, der 

SPD-Oberb¿rgermeister von Radeberg Gerhard Lemm hat 

am 25. April im Braunkohleausschuss gesagt, wenn es ein 

neues Gutachten von Herrn Prof. von Hirschhausen vom 

DIW in Berlin gibt, dann wollen wir uns die Zahlen genau 

anschauen und verantwortungsbewusst entscheiden, was 

wir tun. 

(Kathrin Kagelmann, DIE LINKE, 

meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

Der Braunkohleausschuss wird am 4. Juni, so bin ich mir 

sicher, eine Empfehlung abgeben, die dann in Form einer 

Satzung von der Verbandsversammlung des Regionalen 

Planungsverbandes beschlossen werden kann. Das ist 

dann auch Ihre Aufgabe, Frau Kagelmann. Wenn Sie 

sagen, Sie sind ungern dort dabei, kann ich das nicht 

verstehen. Sie sollten Ihre Fachkompetenz, die ich Ihnen 

durchaus zubillige, in den Prozess einbringen, um eine 

verantwortliche Entscheidung f¿r die Region zu treffen. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Jurk, gestatten Sie 

noch eine weitere Zwischenfrage? 

Thomas Jurk, SPD: Selbstverstªndlich. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Frau Kagelmann. 

Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Danke schºn. Herr 

Jurk, wissen Sie konkret, wie viele Verbandsrªte im 

Regionalen Planungsverband Oberlausitz/Niederschlesien 

arbeiten, und halten Sie die GrºÇe der Verbandsversamm-

lung in Relation zu den Volksvertretern in den beiden 

Kreistagen f¿r angemessen, eine tatsªchlich demokratisch 

legitimierte Entscheidung ¿ber solch weitreichende 

raumordnerische Planungen zu treffen? 

Thomas Jurk, SPD: Das geht in Richtung Systemtheo-

rie, wie viel Leute ich brauche, um eine verantwortungs-

bewusste Entscheidung zu treffen. Es ist so, dass die 

Verbandsversammlung aus elf Mitgliedern besteht, sechs 

kommen aus dem Landkreis Bautzen und f¿nf aus dem 

Landkreis Gºrlitz. Der Braunkohleausschuss besteht aus 

sechs Mitgliedern, Sie sind der Stellvertreter von Gerhard 

Lemm. 

(Vereinzelt Lachen bei der CDU) 

Ich will sehr deutlich sagen, ich halte diese Mitglieder f¿r 

durchaus fachkompetent und geeignet, eine verantwor-

tungsbewusste Entscheidung herbeizuf¿hren. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Wollen Sie noch eine 

Frage zulassen? ï 

Thomas Jurk, SPD: Aber gern, wenn es hilft. 

Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Danke f¿r die 

Antwort, Herr Jurk, aber die Relation zu den Kreistagen 

haben Sie mir noch nicht beantwortet. Wir haben 190 

Kreisrªte in beiden Gebietskºrperschaften. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Die Frage, bitte. 

Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Meine Frage war die 

nach der Relation. Halten Sie eine Relation von elf 

Verbandsrªten gegen¿ber 190 demokratisch gewªhlten 

Kreisrªten f¿r ausreichend, um den Prozess der Planung 

demokratisch abzusichern? 

Thomas Jurk, SPD: Also, demokratisch abgesichert ist 

der Prozess mit dem Anhºrungsverfahren. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe Sie gerade darauf aufmerksam gemacht, dass es 

allein 600 Stellungnahmen gab, etwa 100 vonseiten der 

Behºrden und fast 500 vonseiten der Bevºlkerung. Ich 

finde, das macht deutlich, dass Demokratie auch gelebt 

wird, dass die Leute sich einbringen. Am Ende stellt sich 

die Frage, wer entscheidet. Wir haben in diesem Landtag 

132 Abgeordnete. Die Staatsregierung besteht aus dem 

Ministerprªsidenten, seinem Staatskanzleichef und acht 

Staatsministern. Ich denke schon, dass man einem Kabi-

nett in Anbetracht des demokratischen Souverªns, hier des 

Landtages mit 132 Abgeordneten, zubilligen kann, im 

Kabinett verantwortungsbewusste Entscheidungen her-

beizuf¿hren. So ªhnlich kann ich mir vorstellen, dass eine 

Verbandsversammlung in der Lage ist, diese Entschei-

dung herbeizuf¿hren. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Ich komme zur¿ck zum Thema. Die Frage f¿r mich ist ï 

und das habe ich auch lange mit Gerhard Lemm diskutiert 

ï, wie gut die Gutachten sind, die uns vorgelegt wurden. 

Man muss sehr vorsichtig formulieren, Herr Staatsminis-

ter Morlok. Nat¿rlich ist das Gutachten von 

Prof. Erdmann davon ausgegangen, dass wir die Braun-

kohle noch sehr, sehr lange haben werden und dass er 

Laufzeiten bis 2057 annimmt und eine bestimmte Anzahl 

von Betriebsstunden vorsieht. Weiter musste er bestimmte 

Annahmen treffen, was die Prognosen zu Emissionszerti-
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fikaten anbelangt. Das alles sind Dinge, die wir heute 

nicht abschlieÇend beantworten kºnnen. 

Fakt ist eben auch ï und das ist auch der Eindruck, den 

ich gewonnen habe ï, dass bei aller Wertschªtzung das 

Gutachten von Prof. von Hirschhausen an mancher Stelle 

nicht so aussagekrªftig ist. Ich will das sehr vorsichtig 

formulieren. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass er 

die Frage der stofflichen Verwertung ¿berhaupt nicht 

betrachtet. Ich glaube, wenn man aus der Verstromung der 

Braunkohle heraus will hin zur stofflichen Verwertung, 

also f¿r Basisprodukte f¿r die chemische Industrie, dann 

heiÇt das auch ï und das gehºrt ehrlicherweise zur Debat-

te ï wiederum Flªchenverbrauch. Ich muss diese Braun-

kohle nat¿rlich freilegen und dies bereits heute einkalku-

lieren. Wenn man ehrlich zu sich selber ist und weiÇ, wir 

werden mit der Braunkohle auch andere Dinge machen 

kºnnen ï und das ist sehr positiv f¿r die Zukunft ï, dann 

m¿ssen wir bereits heute Vorsorge treffen, und das macht 

Herr Prof. von Hirschhausen eben nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und der FDP ï  

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE, 

meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Jurk, wollen Sie 

noch eine Zwischenfrage zulassen? 

Thomas Jurk, SPD: Gern. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Jurk! 

Kann es sein, dass Herr Prof. von Hirschhausen deshalb 

die chemische Verwertung der Braunkohle f¿r die Kohle 

von Vattenfall nicht betrachtet hat, weil sie dort aus 

technologischen Gr¿nden nicht mºglich ist? 

Thomas Jurk, SPD: Das will ich nicht so stehen lassen. 

Ich denke, es ist gerade ein groÇer Vorteil im mitteldeut-

schen Raum, wenn ich mir das Chemiedreieck anschaue, 

dass Chancen, die Braunkohle unmittelbar einem Wert-

schºpfungsprozess der chemischen Industrie zuzuf¿hren, 

vorhanden sind. Die Erfahrungen, die man beispielsweise 

in der DDR mit der Fischer-Tropsch-Synthese zur Erzeu-

gung von Benzin sammelte, hat man in Schwarze Pumpe. 

Das heiÇt, man hat durchaus die Chance, die Lagerstªtte 

der Braunkohle freizulegen und diese einer stofflichen 

Verwertung zuzuf¿hren. Von daher halte ich es f¿r drin-

gend geboten, dass wir uns in Anbetracht der Ressourcen-

knappheit der nªchsten Jahrzehnte dar¿ber Gedanken 

machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich komme zum Schluss. Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, ich habe groÇes Vertrauen in die Verbands-

versammlung und den vorgeschalteten Braunkohleaus-

schuss. Wir haben noch gar nicht dar¿ber geredet, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, dass das ganze Vorhaben am 

Ende von der obersten Landesplanungsbehºrde, dem 

Staatsministerium des Innern, genehmigt werden muss. 

Darauf bin ich auch noch gespannt. Wie gesagt, ich 

vertraue auf die Kompetenz beider Gremien und das 

Bewusstsein f¿r die Region, um eine verantwortliche 

Entscheidung zu treffen. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: F¿r die FDP-Fraktion 

spricht nun der Abg. Hauschild. Sie haben das Wort, Herr 

Hauschild. 

Mike Hauschild, FDP: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ein wenig schwie-

rig, hier sachlich zu bleiben. Frau Hermenau, auch Sie 

sind in Ihrem Beitrag nicht sachlich geblieben. Schauen 

wir uns einmal an, wor¿ber wir hier ¿berhaupt mit Blick 

auf Nochten reden: In Nochten sollen circa 1 500 Men-

schen umgesiedelt werden. Davon sind ungefªhr zehn 

Menschen konsequent dagegen. Die anderen 1 490 warten 

nur darauf, dass sie endg¿ltig den Schein in die Hand 

bekommen. 

(Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Die Lemminge!) 

Sie warten darauf, dass sie ihre Investitionen in neue 

Gebªude und neue Betriebsstªtten, die nur wenige Kilo-

meter von dem bisherigen Wohnort, aber in der gleichen 

Gemeinde liegen, tªtigen und endlich loslegen kºnnen. 

Das muss man einfach einmal sehen. Es ist die Verhªlt-

nismªÇigkeit, ¿ber die wir hier diskutierten. Die meisten, 

die allermeisten Bewohner sind sich bewusst, dass es eine 

gewisse soziale und auch gesellschaftliche Verantwortung 

gibt und die Braunkohle eben nicht nur ï genau so, wie 

Herr Jurk das eben gesagt hat ï f¿r die Verstromung 

interessant ist. Davor d¿rfen wir einfach nicht die Augen 

verschlieÇen. 

Sie tun immer so, als ob man mit der Braunkohle nun 

Strom erzeugen muss. Ja, zurzeit machen wir das. Die 

Realitªt zeigt auch, dass die Braunkohlekraftwerke aktuell 

auf Volllast laufen, weil es noch die Defizite bei den 

erneuerbaren Energien gibt, was den Netz- und Speicher-

ausbau anbelangt. Das wird sich auch in den nªchsten 

Wochen nicht ªndern. Deswegen ist sie jetzt f¿r die 

Verstromung wichtig. 

Schauen wir einmal ein bisschen weiter. Schauen wir 

einfach einmal ¿ber den Tellerrand. Wir kºnnen sehen, 

dass die stoffliche Nutzung in der Zukunft wahrscheinlich 

einen ganz groÇen Beitrag leisten wird. Wir sind dann 

nicht mehr von Erdºl abhªngig. Die Wertschºpfung liegt 

dann im eigenen Land. Die Arbeitsplªtze und die For-

schung befinden sich im eigenen Land. 

Es wird gesagt, dass die Jugend wegzieht. Ja, das ist auch 

in anderen Regionen der Fall. Derjenige, der an einer 

bestimmten Universitªt studieren will, muss nat¿rlich erst 

einmal aus seinem Elternhaus ausziehen. Es wohnen nun 

einmal nicht alle in Dresden. Wir kºnnen nicht ¿berall 

eine Universitªt bauen. Das ist normal. Es kommen aber 

auch Leute wieder zur¿ck und werden ihre Familie dort 

gr¿nden. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Bitte kommen Sie zum 

Schluss. 
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Mike Hauschild, FDP: Sie sehen, dass das, was Sie hier 

machen, nicht wirklich sinnvoll ist. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: F¿r die NPD-Fraktion 

spricht Herr Abg. Lºffler. Sie haben das Wort. 

Mario Lºffler, NPD: Herr Prªsident! Meine Damen und 

Herren! Heimatrecht ist ein Menschenrecht. Dieses Recht 

ist im vergangenen Jahrhundert mehr als einmal gebro-

chen worden. Nicht nur kriegerische Ereignisse, sondern 

auch beispielsweise der Aufschluss von Tagebauen hat 

Tausende Bewohner gezwungen, ihre angestammte 

Heimat zu verlassen. Diskussionen gab es zu SED-Zeiten 

nicht bzw. hatte es auch nicht zu geben. 

Der Neuaufschluss des Tagebaus Nochten II w¿rde, so 

wurde es eben schon erwªhnt, 1 500 Menschen betreffen. 

Wenn die Entschªdigungen heute auch wesentlich groÇ-

z¿giger ausfallen, dabei die Lebensqualitªt weitgehend 

gewahrt bleibt und Bergbaufolgelandschaften sich mitt-

lerweile sehen lassen kºnnen, muss sehr genau abgewo-

gen werden, ob der Tagebau Nochten II tatsªchlich 

benºtigt wird und, wenn ja, wann. In dieser Frage prallen 

die Meinungen aufeinander. 

Bereits mehrfach erwªhnt wurde heute das Gutachten zur 

energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der Fortschrei-

bung des Braunkohleplans Tagebau Nochten von 

Prof. Christian von Hirschhausen vom Deutschen Institut 

f¿r Wirtschaftsforschung. Dieses Papier ist im Auftrag der 

Klimaallianz Deutschland entstanden. Ausgehend von den 

aktuellen energiepolitischen Rahmenbedingungen wird in 

diesem Gutachten ein stark r¿cklªufiger Anteil der 

Braunkohle am Strommix unterstellt. Ich mºchte ein Zitat 

nennen: ĂWªhrend viele der bestehenden Braunkohle-

kraftwerke noch in den 2030er Jahren verf¿gbar sind, 

gehen deren Volllaststunden aufgrund der zunehmenden 

Einspeisung erneuerbarer Energien erheblich zur¿ck. Es 

ist davon auszugehen, dass der Betrieb von Braunkohle-

kraftwerken in der Lausitz und somit auch am Standort 

Boxberg zu Beginn der 2040er Jahre aufgrund der hohen 

Einspeisung aus erneuerbaren Energien und der geringen 

Residuallast sowie tendenziell sinkender GroÇhandels-

preise unrentabel sein d¿rfte.ñ Hierbei wurde ich stutzig: 

sinkende GroÇhandelspreise. Man hºrt immer wieder 

etwas davon, nur kommt davon herzlich wenig beim 

Endverbraucher an. 

(Beifall bei der NPD) 

Das Gegenteil ist der Fall. Er wird dazu verdonnert, die 

Einspeisung der erneuerbaren Energien ¿ber stªndig 

steigende Preise zu finanzieren. Als weiteres Argument 

wird die Absage an die CCTS-Technologie genannt, 

welche die Belastung mit CO2 hªtte vermindern kºnnen. 

Ich sage es heute an dieser Stelle nicht zum ersten Mal: 

Mit unserem Anteil an der weltweiten CO2- Emission von 

unter 3 % und unseren Mºglichkeiten sind wir weder in 

Sachsen noch in Deutschland allein in der Lage, das 

Weltklima zu verªndern. 

Nun gibt es aber auch eine Reaktion auf dieses Gutachten. 

Bei Vattenfall meint man, dass es die energiewirtschaftli-

che Realitªt ignorieren und von falschen Grundannahmen 

ausgehen w¿rde. Dr. Hartmuth ZeiÇ, Vorstandsvorsitzen-

der der Vattenfall Europe Mining AG und Vattenfall 

Europe Generation AG, sagt hierzu ï ich zitiere: ĂDie 

Nachfrage nach Strom aus heimischer Braunkohle hat 

deutlich zugenommen. Vor dem Hintergrund des Aus-

stiegs aus der Kernenergie wird sie auch in den nªchsten 

Jahren auf einem hohen Niveau bleiben. Es ist offensicht-

lich, dass die Braunkohle zur Integration eines wachsen-

den Anteils erneuerbarer Energien noch f¿r Jahrzehnte 

benºtigt wird, wenn gleichzeitig die Versorgungssicher-

heit und die Netzstabilitªt am Wirtschaftsstandort 

Deutschland gesichert bleiben sollen. Mit dieser Ansicht 

befinden wir uns in vºlliger ¦bereinstimmung mit dem 

Energie- und Klimakonzept des Freistaates Sachsen, das 

die Braunkohle als strategisch wichtige heimische Res-

source und Partner der erneuerbaren Energien betrachtet.ñ 

Nun m¿ssen auch diese Aussagen nicht der reinen und 

vollstªndigen Wahrheit entsprechen. Fakt ist jedoch, dass 

sªmtliche Nachbarlªnder den energiepolitischen Weg 

Deutschlands nicht mitgehen, weder in der Frage der 

Kernkraft noch in der Frage der Verstromung fossiler 

Energien. 

Misstrauisch macht mich in diesem Zusammenhang die 

Zusammensetzung der sogenannten Klimaallianz. Kaum 

ein bundesdeutscher Gutmenschenverein ist darin nicht 

vertreten. Dass es zum Beispiel der Gr¿nen Liga oft meist 

um Selbstdarstellung und Profilierung geht, haben wir am 

Beispiel der WaldschlºÇchenbr¿cke mehr als hinlªnglich 

erleben d¿rfen. 

Die Forderung der GR¦NEN-Fraktion nach Fºrder- und 

Feldesabgaben erfreut uns sehr. Allerdings immer dann, 

wenn die NPD-Fraktion genau diese Antrªge in das 

Plenum brachte, wurden sie von den GR¦NEN ebenso 

strikt abgelehnt. 

(Miro Jennerjahn, GR¦NE: Ja, 

weil Ihr Nazis seid! ï J¿rgen Gansel, NPD: 

Weil Du ein Dummkopf bist, Mensch!) 

Was ist zu tun? Die Heimat der betroffenen B¿rger darf 

auf keinen Fall leichtfertig verspielt werden. AusschlieÇ-

lich von Interessengruppen geprªgte Gutachten kºnnen 

eben auch nicht die Grundlage f¿r k¿nftiges Handeln sein. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Bitte kommen Sie zum 

Schluss. 

Mario Lºffler, NPD: Die NPD-Fraktion erwartet von der 

Staatsregierung, sich unabhªngig von kurzlebigen politi-

schen Strºmungen ein eigenes Bild zu verschaffen, um so 

die Energiesicherheit und das Recht auf Heimat in Ein-

klang zu bringen. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Die Redezeit ist zu 

Ende, Herr Lºffler. 
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Mario Lºffler, NPD: Herzlichen Dank f¿r Ihre Aufmerk-

samkeit. 

(Beifall bei der NPD) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die erste Runde. Gibt es den Wunsch f¿r 

eine zweite Runde? ï Ja, f¿r die Fraktion B¦ND-

NIS 90/DIE GR¦NEN spricht Frau Abg. Kallenbach. 

Bitte, Frau Kallenbach. 

Gisela Kallenbach, GR¦NE: Vielen Dank, Herr Prªsi-

dent! Werte Kolleginnen und Kollegen! Jahrzehntelang 

war Braunkohletagebau eigentlich immer nur mit der 

angeblich so billigen Energieerzeugung, aber auch mit der 

Zerstºrung von Kulturlandschaften, Verlust von Heimat 

oder massiven Eingriffen in den Wasserhaushalt verbun-

den. Heute sehen wir uns weit umfangreicheren Schªden 

gegen¿ber: Landab- und -einbr¿che, rasanter Grundwas-

seranstieg, Versªuerung sowie Verockerung der Grund- 

und Oberflªchenwªsser. Das sind Folgen, die uns noch 

Jahrzehnte begleiten werden und deren Ursachen wir 

heute wieder neu durch die ErschlieÇung von weiteren 

Tagebauen schaffen. 

Ich finde es auch unverantwortlich, immer wieder nur mit 

dem Finger dorthin zu zeigen, welche immensen Schªden 

doch in der DDR entstanden sind und Folgendes zu 

behaupten ï ich zitiere einen Satz aus der Antwort der 

Staatsregierung auf eine Kleine Anfrage: ĂDer derzeit 

aktive Braunkohlentagebau trªgt teilweise deutlich zur 

Milderung der vor dem Jahr 1990 bereits entstandenen 

Schªden bei.ñ Das glaube, wer will. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

Fakt ist Folgendes: Der heutige Bergbau wird geologisch 

bedingt zeitversetzt, nªmlich unseren Enkeln aufgeb¿rdet, 

die gleichen Probleme bringen. Es reicht mir der Verweis 

auf die R¿ckstellung ¿berhaupt nicht aus. Bedenken Sie 

bitte Folgendes: Allein in der Lausitz haben wir bisher 

3,5 Milliarden Euro Steuergelder aufwenden m¿ssen, um 

die Schªden, die vor dem Jahr 1990 entstanden sind, zu 

beheben. 

Meinen Sie, die bisher zur¿ckgestellten 1,2 Milliar-

den Euro werden ausreichen? Ich mºchte gern nachpr¿f-

bare Angaben, wof¿r diese Gelder verwendet werden 

sollen. Wer kommt auf f¿r die Mittel f¿r die mºglicher-

weise erhºhten Aufbereitungskosten f¿r die Trinkwasser-

versorgung? Wer zahlt die Schªden, die Sulfat an Beton-

bauwerken anrichtet? Wer gleicht die Nachteile aus, die 

f¿r die touristische Entwicklung in der Lausitz durch die 

Wasserverunreinigung entstehen, Stichwort: braune 

Spree? Trªgt sie der Verursacher? 

Bisher kann ich nur wahrnehmen, dass Staatsregierung 

und Koalition nahezu zwanghaft die Braunkohleunter-

nehmen von einer angemessenen und realistischen Betei-

ligung an dem Ausgleich der Schªden befreien. Ich denke, 

das ist ein Irrweg, den Sie gehen. Besinnen Sie sich Ihrer 

Verantwortung! 

Danke. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Kallenbach. ï Die CDU-Fraktion; Herr Abg. von Breiten-

buch, bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Herr Prªsident! 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Kurz einige Vorbemer-

kungen, bevor ich in meinen Ausf¿hrungen weitermache. 

Ich habe so ein Verfahren einmal erlebt im Rahmen der 

A72, wie mit dem B¿rger umgegangen wird. Ich war 

beeindruckt, wie jeder angehºrt wurde, wie auch versucht 

wurde, jedem zu entsprechen. Das ist ein ganz langwieri-

ger Prozess, den damals das Regierungsprªsidium Leipzig 

bei uns durchgef¿hrt hat, was mich sehr beeindruckte, wie 

die B¿rgerrechte da gewahrt werden. Herr Jurk, ich kann 

das voll bestªtigen, was Sie vorhin angedeutet haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir befinden uns da wirklich auf rechtsstaatlichem 

Terrain. Das Nªchste ist ï das frage ich mich nat¿rlich 

und gerade auch bei den Ausf¿hrungen von Frau Kallen-

bach, die jetzt ein bisschen schªrfer angezogen hat als die 

Fraktionsvorsitzende ï, wer denn die Zielgruppe Ihres 

heutigen Antrages, Ihrer heutigen Aktuellen Debatte ist. 

Sind es wirklich die Menschen in der Lausitz, um die Sie 

sich Sorgen machen? Oder sind es nicht ganz andere 

Wªhlerschichten, die Sie mit diesem Thema einzufangen 

versuchen, weil die die Dinge ganz von ferne betrachten 

und eben nicht in den Vor-Ort-Situationen stecken, wie 

das hier verschiedene Abgeordnete deutlich gemacht 

haben, die aus der Region kommen? Diese Frage mºchte 

ich bei Ihrer Debatte wirklich hier stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der 

CDU und der FDP ï Zurufe) 

Die sªchsische Energiepolitik hat schon immer auf einen 

Energiemix gesetzt und mit einem festen Bestandteil der 

Braunkohle. Gerade f¿r die Grundlast ist Braunkohle 

zurzeit unverzichtbar und auch f¿r die Automatisierung in 

der Automobilindustrie oder eine gleichmªÇige Span-

nungsversorgung entscheidend. Wir sollten uns doch noch 

einmal vorstellen, was mit Blackouts in unserer hochzivi-

lisierten Welt passiert, bevor wir so leichtfertig diese 

Energie ablehnen, die wir hier vor Ort haben und zu deren 

Nutzung wir auch moralisch verpflichtet sind. Ich denke, 

wir sollten uns erst einmal auf unsere eigenen Rohstoffe 

beziehen, bevor wir irgendwo aus anderen Lªndern Dinge 

importieren. Dieser Verantwortung sollten wir auf alle 

Fªlle gerecht werden und entsprechend damit umgehen. 

(Zuruf von den GR¦NEN) 

Auf die k¿nftige Forschungssituation in Richtung stoffli-

cher Nutzung ist eingegangen worden. Wir haben auch 

mit dem Energie- und Klimaprogramm gezeigt, dass wir 

diesen Weg konsequent gehen, Energiemix auch mit der 

Braunkohle. Sie sichert nicht nur in dem eigentlichen 

Braunkohleabbau Arbeitsplªtze, sondern auch in der 
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Nachsorge der Tagebaue bis 2080 hinaus sind dort Ar-

beitsplªtze gesichert: nicht nur f¿r zwei Generationen, 

sondern fast f¿r drei Generationen in der Lausitz. Das 

gehºrt eben auch zu Heimat in dieser Region, zu Arbeit, 

die dort gut bezahlt stattfindet. 

Vattenfall investiert 700 Millionen Euro jedes Jahr in der 

Region. Das sind Dinge, auf die wir nicht verzichten 

sollten, damit es dort auch weitergeht. 

Noch einmal zu den Gutachten: 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr von Breitenbuch, 

gut, dass Sie mir ein Zeichen geben. Das verstehe ich so, 

dass Sie eine Zwischenfrage zulassen wollen. Herzlichen 

Dank f¿r Ihr Entgegenkommen. ï Frau Dr. Runge, bitte. 

Dr. Monika Runge, DIE LINKE: Danke, Herr Prªsi-

dent! 

Sehr verehrter Herr von Breitenbuch, ich habe zufªllig in 

einer Fachzeitschrift gestern einen Artikel eines Mathe-

matikers gelesen, der das Energiekonzept der Bundesre-

gierung bez¿glich der quantitativen Zielstellungen bis 

2050 durchgerechnet hat und zu folgendem Ergebnis 

kommt ï wie bewerten Sie das Ergebnis? ï: 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Ihre Frage bitte, Frau 

Dr. Runge! 

Dr. Monika Runge, DIE LINKE: Wie bewerten Sie 

genau dieses Ergebnis? Danach hat Kohle hierzulande nur 

noch einen sehr kleinen Platz in der Energiebilanz. 

Faktisch ist dieser Beitrag der Kohle in 2050 mit null 

anzusetzen. Wie verhªlt sich dann sozusagen das sªchsi-

sche Energiekonzept zu dem Energiekonzept der Bundes-

regierung? 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Das verbinde 

ich jetzt gleich ein bisschen mit den Gutachten. Es ist 

logisch, wenn man jetzt die neuen Energiebeschl¿sse 

einbezieht, dass sich die Mengen selbstverstªndlich 

verªndern. Das ist klar. Nur die Frage ist doch, ob wir 

jetzt, indem wir diese Planungshorizonte herausnehmen, 

indem wir die Planung nicht mehr machen, schon die 

Vorsorge f¿r die Tagebaue abschneiden: Die uns vielleicht 

im Jahre 2030, 2040 in die Sackgasse gef¿hrt haben, weil 

wir es dann feststellen. Oder ob wir die Planung in dieser 

Region jetzt weiter zulassen. 

Nat¿rlich ist offen, was im Jahre 2030, 2040, 2050 an den 

Energiemªrkten, in den Technologien passiert. Dort wird 

sich noch ganz viel entwickeln m¿ssen und auch kºnnen. 

Das wissen wir doch heute gar nicht. Nur, wenn wir heute 

sagen, wir planen diesen Fortgang des Abbaus der Braun-

kohle nicht mehr, dann organisieren wir uns die Sackgas-

se. Ich halte das f¿r kein vern¿nftiges, verantwortungsvol-

les Agieren f¿r ein Land, f¿r eine Bevºlkerung, die 

gleichmªÇige Energieversorgung auch erwartet in dem 

Standard, den wir heute haben. Insofern sehe ich da 

¿berhaupt keinen Widerspruch. Ich halte es f¿r selbstver-

stªndlich, gerade diese Planungsdinge weiter nach vorn zu 

f¿hren. Die Welt wird es zeigen, wie es sich weiterentwi-

ckelt. Das wissen wir heute alle nicht. Aber ich habe 

Angst vor der Sackgasse, in die hier manche sehenden 

Auges gern hineinwollen, weil sie ganz andere Ideologien 

dahinter vertreten. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Wir haben ja schon einmal so einen kleinen schleichenden 

Ausstieg erlebt. Letztendlich wurde nicht nach Fukushima 

der Ausstieg entschieden, der Ausstieg fand doch viel eher 

statt, als man nªmlich aufgrund von politischen Entschei-

dungsstrukturen ï und ich nehme hier keine politische 

Farbenlehre aus ï nicht mehr wagte, das nªchste Kern-

kraftwerk in Deutschland neu zu bauen. Man hat nicht 

nachgelegt. Ob das der Schnelle Br¿ter war, ob das 

letztendlich die Einlagerung war, die dauerhafte Lagerung 

der Reststoffe, das hat man alles nicht organisiert, hat es 

durch die Zeit geschoben, und deswegen war der Ausstieg 

folgerichtig. Das ist schleichend losgegangen, und das 

wollen wir bei der Braunkohle nicht. Wir wollen der 

Braunkohle die volle Verf¿gbarkeit weiter angedeihen 

lassen und wissen selbstverstªndlich, wie keiner hier im 

Hohen Hause, nicht, was in 20 oder 30 Jahren unsere 

Enkel dazu sagen. Wir halten es aber f¿r verantwortungs-

voll, so mit dem Thema umzugehen. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Sie geben mir ein 

Zeichen, wenn Sie meinen, die Frage beantwortet zu 

haben? 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich glaube, sie 

ist jetzt beantwortet. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich mºchte 

noch einmal auf die Entschªdigung hinweisen, die doch 

sehr angemessen und groÇz¿gig f¿r die Menschen erfolgt. 

Das ist selbstverstªndlich kein Ausgleich f¿r Heimatver-

lust. Wer Heimat verliert, wegzieht, aber sie dann auch 

nicht wiederfindet, weil dort ein See ist, und die Land-

schaft der Kindheit eben nicht mehr da ist, f¿r den ist das 

schmerzlich. Ich denke, man kann das nicht nachempfin-

den, was viele Menschen da empfinden m¿ssen und auch 

immer noch empfinden werden. Das sollten wir respektie-

ren und sollten es auch nicht kleinreden. Aber das ist 

genau der Abwªgungsprozess, der in der Lausitz verant-

wortlich lªuft. Ich denke, auch wir im Landtag sollten 

damit angemessen umgehen. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr von 

Breitenbuch. ï Frau Hermenau, Sie w¿nschen? 

Antje Hermenau, GR¦NE: Eine Kurzintervention. ï Sie 

haben die Frage gestellt, Herr Kollege von Breitenbuch, 

warum wir diese Diskussion anstrengen. Sie haben das 

mit einigen ï wie ich finde ï sehr verletzenden Thesen 

untermalt. Ich habe versucht, Ihnen das zu erlªutern. Sie 

haben es vielleicht nicht gehºrt. Ich engagiere mich seit 
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15 Jahren in der Region, in Regionalb¿ros in Bautzen. Ich 

bin am 7. April das letzte Mal in Rohne gewesen beim 

Heimatspaziergang. Mich m¿ssen Sie da nicht belehren. 

Worauf es dabei ankommt, ist, dass heute die Mºglichkeit 

besteht, sehr ruhig und bedacht dar¿ber nachzudenken, ob 

es wirklich erforderlich ist, Nochten II aufzuschlieÇen 

oder nicht, unabhªngig davon, dass Sie, wir und andere 

unterschiedliche Energiestrategien forcieren. Das ist nicht 

der Punkt. Der Punkt ist, dass dieser konkrete Tagebau 

aus unserer Sicht nicht notwendigerweise aufgeschlossen 

werden muss. Man muss auch keine Ausreden bez¿glich 

stofflicher Verwertung erfinden, denn die chemische 

Zusammensetzung von Braunkohle ist unterschiedlich im 

S¿draum Leipzig und in der Lausitz. 

Der Punkt ist, dass die Mºglichkeit besteht, auch wenn es 

ein langer und schwieriger Prozess war und alle, die 

teilgenommen haben, unheimlich froh sind, dass das 

hinter ihnen liegt und sie endlich einmal entscheiden 

d¿rfen, innezuhalten und gut nachzudenken, ob man 

Heimatverlust in Kauf nimmt, wenn man sich nicht 

wirklich sicher ist, dass es notwendig ist. Das ist das 

Argument, warum wir diese Debatte hier heute ange-

strengt haben. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr von Breitenbuch, 

mºchten Sie erwidern? ï Bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Ich denke, wir 

sollten die persºnliche Ebene hier nicht ¿berstrapazieren, 

denn jeder ist davon betroffen, hat Erfahrung oder kennt 

Menschen, die das betrifft. Wir in diesem Hohen Hause 

sind alle menschlich genug zu versuchen, dies einzuschªt-

zen. Selbstverstªndlich m¿ssen wir abstrahieren kºnnen, 

denn diese Anforderung stellt auch die Bevºlkerung an 

uns. Wir m¿ssen zu sachlichen Entscheidungen und zu 

Abwªgungsprozessen kommen, die ¿ber sechs Jahre in 

diesem Prozess gelaufen sind. 

Deswegen halte ich diese Debatte heute f¿r unredlich, 

hier diesen Heimatverlust, der selbstverstªndlich auch 

verarbeitet werden muss und der in der Region auch 

schon in den letzten sechs Jahren verarbeitet wurde, weil 

man sich langfristig darauf einstellt, jetzt in voller Ge-

f¿hlslage zu befeuern. Das kreide ich Ihnen an und auch 

den Impetus Ihrer heutigen Debatte. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Frau Dr. Pinka, bitte. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Prªsi-

dent! Sehr geehrter Herr von Breitenbuch! Sie sind nun 

der Dritte in der Reihe, der gesagt hatte, dass man die 

Kohle von Vattenfall chemisch verwerten kann. Deshalb 

mºchte ich Sie gern daran erinnern, dass die Herren 

Fischer und Tropsch vor circa 100 Jahren ihr Synthesegas 

aus Kohle der mitteldeutschen Reviere gemacht haben. Es 

ist nªmlich so, dass die Zusammensetzung dieser Kohlen 

im mitteldeutschen Revier und der Lausitzer Kohlen so 

unterschiedlich ist, dass man keine chemische Verwertung 

mit diesen Kohlen ermºglichen kann. Das Maximale, 

nªmlich einen Braunkohlenhochtemperaturkoks, entwi-

ckelten spªter die Herren Rammler und Bilkenroth in 

Freiberg. Wenn Sie das unter chemischer Verwertung 

subsumieren, meinetwegen, aber es ist keine wirkliche, 

die dazu f¿hrt, dass man Synthesegas produziert. Die 

Versuche, die bei der Mibrag und an der Bergakademie 

aktuell laufen, werden nicht mit Vattenfallkohle durchge-

f¿hrt. Es gibt keinen einzigen aus der Lausitz. Das geht 

nicht, das kºnnen Sie mir glauben. Unterlassen Sie 

einfach diese Erlªuterungen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr von Breitenbuch, 

bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Sie stecken 

sicher besser im Stoff, Frau Dr. Pinka. Das ist keine 

Frage. Das ist Ihr Metier. Aber ich halte es doch, da wir in 

Sachsen forschen, f¿r mºglich, dass da auch Entschei-

dungen vorbereitet werden, und man eines Tages, viel-

leicht in 20, 30 oder 40 Jahren ï wir reden hier ¿ber 

solche Zeithorizonte ï, dann auch Dinge mit diesen 

Stoffen macht. Ich halte das nicht f¿r ausgeschlossen und 

hielte es f¿r mich f¿r vermessen, dies mit dem Wissen 

von heute so klar auszudr¿cken, wie Sie das hier versu-

chen. 

(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Zur¿ck zur Debatte. 

Besteht Redebedarf bei den LINKEN? ï Herr Abg. Kosel, 

bitte. Sie haben das Wort. 

Heiko Kosel, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine Damen und Herren! Als zentrale Frage der heuti-

gen Debatte, die wir dank der Initiative der GR¦NEN 

f¿hren kºnnen, steht f¿r mich: Soll oder, besser, darf der 

Braunkohleausschuss eine Entscheidung fªllen, die die 

Heimat der Einwohner von Rhone, Mulkwitz, M¿hlrose 

und Teile von Schleife zerstºrt? Die Antwort lautet nach 

meiner festen ¦berzeugung: Nein. Ich mºchte Ihnen auch 

einige Gr¿nde daf¿r nennen. 

Zunªchst mºchte ich auf unsere Verfassung verweisen. 

Ich habe das hier schon oft getan, und ich werde nicht 

m¿de werden, das immer wieder zu tun. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Wenn wir die Verfassung in diesem Hause nicht ernst 

nehmen, dann stellen wir uns schlieÇlich selbst infrage. 

Ich mºchte zunªchst darauf verweisen, dass Artikel 5 

Abs. 1 Satz 1 unserer Verfassung das Recht auf Heimat 

anerkennt. Artikel 6 Abs. 1 Satz 2 unserer Verfassung 

verpflichtet den Freistaat, das Recht der Sorben auf 

Bewahrung ihrer Identitªt sowie auf Pflege und Entwick-

lung ihrer angestammten Sprache, Kultur und ¦berliefe-

rung zu gewªhrleisten und zu sch¿tzen. 
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Abs. 2 fordert, den besonderen deutsch-sorbischen Cha-

rakter des sorbischen Siedlungsgebietes zu erhalten und 

die Lebensbed¿rfnisse des sorbischen Volkes in der 

Landes- und Kommunalplanung zu ber¿cksichtigen. 

 hnlich formuliert es auch Ä 3 Abs. 4 des Sªchsischen 

Sorbengesetzes. 

Meine Damen und Herren! Ich frage Sie erneut, was ist 

das Sªchsische Sorbengesetz, was ist unsere Sªchsische 

Verfassung wert, wenn gerade die Region Schleife, die 

den besonderen Charakter des sorbischen Siedlungsgebie-

tes sowie die angestammte Sprache, Kultur und ¦berliefe-

rung der Sorben mit am originellsten prªgt, in die Grube 

fªhrt? Etwas Besonderes ist die Region Schleife auch 

innerhalb des sorbischen Siedlungsgebietes allemal. 

Bisher ist den Argumenten mit unserer Landesverfassung 

gelegentlich entgegengehalten worden: Ja, aber Bundes-

recht bricht Landesrecht, und das Bundesberggesetz sei 

im Vergleich zum Sªchsischen Sorbengesetz und auch zur 

Sªchsischen Verfassung das hºherrangige Recht. Gerade 

aber diese Bastion des deutschen Bergrechts brºckelt. Es 

ist in die Kritik geraten. Vor allem ist es die rechtsge-

schichtliche Herkunft des Bundesberggesetzes, insbeson-

dere seine Enteignungsregeln, die problematisch sind. 

Spªtestens seit der Sendung des MDR-Magazins ĂEchtñ 

vom 26. Mªrz 2013 mit dem Titel ĂDer Wahnsinn mit der 

Braunkohleñ ist es offenbar: 

Erstens. Bis in die 1930-er Jahre war die bergbauliche 

Inanspruchnahme von Haus und Hof gegen den Willen 

des Eigent¿mers ausgeschlossen. 

Zweitens. 1937 wurde durch die Nazis das ĂWohl der 

Allgemeinheitñ als Enteignungsgrund in das Gesetz 

eingef¿hrt und befindet sich dort noch heute. 

Drittens. All dies ï jetzt hºren Sie zu, meine Damen und 

Herren ï geschah im Rahmen der sogenannten Kriegser-

t¿chtigungsgesetzgebung des Naziregimes. Der Zweite 

Weltkrieg ist lange vorbei, aber die Lausitz findet keinen 

Frieden wegen des ĂKriegsert¿chtigungsgesetzesñ aus der 

Nazizeit. 

Meine Damen und Herren von der Koalition! Die Schlag-

zeile ĂSorben aufgrund von Regelungen des NS-

Kriegsert¿chtigungsgesetzes enteignetñ, und das nicht in 

den Jahren 1938 oder 1942, sondern am Beginn des 

21. Jahrhunderts, mºchte ich uns allen ersparen, denn es 

wªre ein Skandal, der nicht nur bundesweit, sondern auch 

international wahrgenommen werden w¿rde. 

Meine Damen und Herren! F¿r uns LINKE steht deshalb 

fest: Es darf keine unwiederbringliche Zerstºrung der 

Heimat f¿r die Einwohner von Rhone, Mulkwitz, M¿hlro-

se und Teilen von Schleife geben und schon gar nicht auf 

der Grundlage des NS-Kriegsert¿chtigungsgesetzes. 

(Beifall bei den LINKEN und Zurufe: Hºrt, hºrt!) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Kosel. Herr Abg. Jurk, bitte. 

Thomas Jurk, SPD: Ich nehme Kollegen Kosel den 

Einsatz f¿r die sorbische Bevºlkerung in der Region ab. 

Das ist keine Frage. Wir haben dort die Betroffenheit, die 

sehr ernst zu nehmen ist. Andererseits glaube ich auch ï 

und ich mºchte nach den Redebeitrªgen der LINKEN 

darauf hinweisen ï, dass sich DIE LINKE in einem 

Dilemma befindet. Wenn ich mir ansehe, dass im Stadtrat 

von WeiÇwasser die stªrkste Fraktion DIE LINKE ist, 

kenne ich dort keinen Beschluss gegen eine Fortf¿hrung 

des Tagebaues Nochten. Dort gibt es keine Aktivitªten, 

weil DIE LINKE im Stadtrat WeiÇwasser weiÇ, dass die 

wirtschaftliche Entwicklung und auch die Arbeitsplªtze in 

der Region eng mit der Braunkohle verbunden sind. 

Genauso sehe ich die Entscheidung des Gemeinderates in 

Schleife. Dort gab es Entscheidungen gegen die Fortf¿h-

rung. Auf der anderen Seite wollen die Leute Planungssi-

cherheit. Die meisten rechnen damit, dass sie umziehen 

werden. Sie schauen sich die Umsiedlungsstandorte an, 

wissen etwa, was sie finanziell erwartet, und man verhan-

delt mit Vattenfall seit geraumer Zeit ¿ber Entschªdi-

gungsleistungen. 

Wahr ist auch, dass Vattenfall in erheblichem MaÇe 

ºffentliche Infrastruktur mitfinanziert, wenn ich an 

Schule, Kindergªrten und Vereinshªuser denke. Das sollte 

man auch ber¿cksichtigen. 

Das Dilemma setzt sich beispielsweise in Brandenburg 

fort, denn der dortige Wirtschaftsminister Christoffers von 

den LINKEN hat mit Herrn Prof. Erdmann von der TU 

Berlin genauso wie unser Wirtschaftsministerium densel-

ben Gutachter f¿r die Erweiterung von Welzow S¿d 

beauftragt. Was macht die Ălinkeñ Umweltministerin 

Tack? ï Sie beauftragt Herrn Prof. von Hirschhausen. 

Das macht deutlich, dass es auch innerhalb der LINKEN 

nicht die Position gibt, sehr verehrter Herr Kollege Kosel 

ï ich nehme Ihnen ja ab, was Sie gesagt haben ï, die so 

eindeutig f¿r oder gegen Braunkohle ist. 

(Beifall bei der FDP) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr Jurk. 

Herr Kosel, Sie mºchten erwidern? 

Heiko Kosel, DIE LINKE: Danke, Herr Prªsident! 

Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Kollege Jurk! 

Sie haben recht. Die LINKE ist Teil der Debatte in der 

Region, aber auch lªnder¿bergreifend, im Land Branden-

burg. Gerade deshalb mºchte ich Sie auf die Drucksa-

che 5/451 des Landtages Brandenburg verweisen, in der 

wir als LINKE gemeinsam mit der SPD-Fraktion einen 

Antrag zur Ergªnzung der Rohstoffsicherungsklausel im 

Bundesberggesetz um soziale und ºkologische Kriterien 

mit dem in der Begr¿ndung dazu erklªrten Ziel einge-

bracht haben, die Defizite beim Schutz der vom Bergbau 

betroffenen Bevºlkerung, darunter auch der Sorben, zu 

beheben. ï Das mºchte ich gern als Erwiderung auf den 

Beitrag vortragen. 

(Beifall bei den LINKEN ï 

Thomas Jurk, SPD, tritt ans Saalmikrofon.) 
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2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Jurk, das geht 

leider nicht. 

(Zuruf des Abg. Thomas Jurk, SPD) 

Meine Damen und Herren, es haben noch zwei Fraktionen 

Redezeit, die Fraktion B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN 

2 Minuten und die CDU-Fraktion 10 Minuten. Wird noch 

das Wort gew¿nscht? ï Frau Abg. Hermenau, bitte. 

DIE LINKE hat noch 46 Sekunden. Frau Hermenau, bitte, 

Sie haben das Wort. 

Antje Hermenau, GR¦NE: Herr Prªsident! Meine 

Damen und Herren Kollegen! Herr Funda, der Ortsvor-

steher von Rohne, einem Ortsteil von Schleife, hat mir 

gestern eine E-Mail geschickt und mich gebeten, heute 

mit f¿r ihn vorzutragen, dass der Eindruck erweckt 

werden w¿rde, dass die Bevºlkerung, die gewªhlten 

Gremien bereits mit Vattenfall einig seien, weil verhandelt 

wird. Und ich solle hier deutlich sagen, dass das so nicht 

stimme. Sie sind sich nicht einig, sondern sie f¿gen sich. 

(Beifall der Abg. 

Kathrin Kagelmann, DIE LINKE) 

Die Menschen, die ich getroffen habe am 17.04. in Roh-

ne, haben sich auch zum Teil entmutigt gezeigt, weil sie 

den Eindruck haben, dass sich Vattenfall auch in einer 

Demokratie alles kaufen kann, sogar Heimat kann sie 

wegkaufen. 

Ich meine, ich muss nicht die ganze innersorbische 

Debatte hier vortragen, aber es ist schon erheblich, was da 

klar wird, weil gerade die Ortsteile um Schleife herum ï 

wenn man sich ein bisschen damit beschªftigt ï kulturell 

deutlich machen, dass es eine spezifische individuelle 

kulturelle Gruppe um diesen Ortsteil herum gibt, deren 

sorbische Substanz ï damit rechnen auch die Sorben 

selber, wie Herr Svoka ï vielleicht diese ¦bersiedlung 

dann nicht mehr ¿berstehen wird. Man muss dann sehen, 

ob sie es ¿berhaupt hinbekommen, bestimmte Eigenheiten 

innerhalb der sorbischen Kultur dort zu retten. 

Mich erinnert das alles an die Diskussion, die wir im 

Leipziger Raum hatten, als es darum ging, ob die Mibrag 

in Sachsen-Anhalt den Ort Rºcken bei L¿tzen wegbag-

gert. Da ist das Grab von Friedrich Nietzsche. Nicht jeder 

muss ein Fan von Friedrich Nietzsche sein, so wie viel-

leicht auch nicht jeder weiÇ, wer Hanzo Njepila war. Aber 

das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass auch Kulturgut 

verloren geht. 

Ich frage einfach, ob Nochten II das alles wert ist, Herr 

Jurk, wenn man sich nicht sicher ist, ob man die Kohle, 

die man da an die Oberflªche bringen will, ¿berhaupt 

braucht und wozu man sie braucht. Das finde ich unver-

schªmt. 

Da sage ich den Sorben: To je waġa domiznah ï a teģ 

moja. 

(Beifall bei den GR¦NEN und den LINKEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Hermenau. Wird f¿r die CDU-Fraktion noch einmal das 

Wort gew¿nscht? ï Herr von Breitenbuch, bitte. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Herr Prªsident! 

Gerade ist das Wort Ăunverschªmtñ gefallen. 

(Antje Hermenau, GR¦NE: Ja!) 

Was ich bei dieser Debatte unverschªmt finde ï ich hatte 

versucht, in meinem ersten Redebeitrag die Richtung zu 

umschiffen, in der sie jetzt doch gelandet ist ï, ist die 

Tatsache, dass unterstellt wird, dass alles nicht demokra-

tisch sei, was da ablªuft, dass die B¿rger nicht beteiligt 

w¿rden, 

(Antje Hermenau, GR¦NE: 

Das habe ich nicht gesagt!) 

dass ¿ber die Kºpfe der B¿rger hinweg entschieden 

w¿rde und dass Vattenfall Heimat kaufen kºnnte. Sie 

haben das hier zitiert. 

Diese ganzen Unterstellungen tun dem Frieden dort nicht 

gut nach dem Prozess, der dort abgelaufen ist. 

(Zuruf der Abg. Kathrin Kagelmann, DIE LINKE) 

ï Selbstverstªndlich, Frau Kollegin Kagelmann, sind es 

wirtschaftliche Entscheidungen. Da haben Sie recht. 

Diese sind aber nicht losgelºst von den Menschen, die 

dort leben, ganz im Gegenteil. Insofern sehe ich diesen 

Soupon, den Sie hier in die Debatte hineintragen, als 

schªdlich an, und zwar gerade jetzt in der Endphase. 

Insofern trifft zu, was ich am Anfang gesagt haben: Es ist 

eine Trittbrettfahrerdiskussion 

(Antje Hermenau, GR¦NE: 

Das ist Ihre Meinung!) 

ï Ja, das ist meine Meinung. Ich stehe auch hier mit 

meiner Meinung, Frau Kollegin. Sie kºnnen sicher sein, 

dass das meine Meinung ist. 

Ich sage noch einmal etwas zu den NS-Entschªdigungs-

gesetzen, Herr Kollege Kosel. Ich war in dieser Woche in 

Witznitz bei Borna. Dort wird gerade ein Dokumentati-

onszentrum eingerichtet, ein Museum f¿r diese wegge-

baggerten Orte, f¿r die ganze Situation um die Braunkoh-

le. Nach dem NS-Entschªdigungsgesetz haben die damals 

¿berhaupt nichts oder kaum etwas bekommen. Es war 

nªmlich Kriegszeit. Das ging ratzfatz. 

Herr Kosel, es wªre auch ehrlich gewesen, die Zeit 

anzusprechen, die Sie ausgelassen haben. Das war die 

Zeit zwischen 1945 und 1990, wo es nªmlich f¿r das 

Land auch nichts gab. Da gab es keine Entschªdigung, 

sondern es ging nur zugunsten des Staates, 

(Beifall bei der CDU) 

der Volkswirtschaft oder wie das alles verbal verbrªmt 

war. So lief das auf Kosten des Privateigentums ab. An 

dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass das Privat-

eigentum in diesem Verfahren ï abgesehen von der 

Heimat und den kulturellen Dingen, die Sie als Sorbe 
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dabei ansprechen, was ich selbstverstªndlich nicht infrage 

stelle ï auch finanziell ganz anders behandelt wird, als 

das in der Zeit davor der Fall war. Diese Ehrlichkeit 

gehºrt auch zur Debatte, weil sie sonst schieflªuft. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der Staatsregierung) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Das war Herr von 

Breitenbuch von der CDU-Fraktion. Herr Kosel, Sie 

mºchten eine Kurzintervention machen? 

Heiko Kosel, DIE LINKE: Herr Prªsident! Ich mºchte 

vom Recht der Kurzintervention Gebrauch machen, um 

auf Herrn von Breitenbuch zu erwidern. 

Ich will wahrlich nicht die Praxis des DDR-Bergbaus und 

der Inanspruchnahme von Eigentum wªhrend der DDR-

Zeit schºnreden. Aber nat¿rlich gab es bei der Inan-

spruchnahme auch zu DDR-Zeiten eine Entschªdigung. 

¦ber deren Hºhe wird man diskutieren kºnnen. 

(Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: 

Aber das ist das Entscheidende!) 

Aber es gab sie. Und auch das gehºrt zur Wahrheit. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr von Breitenbuch, 

mºchten Sie erwidern? 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Beim letzten 

Mal, als wir ¿ber Braunkohle gesprochen haben, ging es 

auch schon um meine Person. Eine entschªdigungslose 

Enteignung ist meiner Familie nicht unbekannt. 

Aber es geht schon darum, Herr Kosel, wie hoch die 

Entschªdigung ist. Das in der Debatte nicht anzusprechen 

und auch ehrlich zu sagen, wie groÇz¿gig teilweise dort 

entschªdigt oder neu aufgebaut wird, ist unfair. Wir haben 

teilweise in den letzten Jahren Beispiele besichtigen 

kºnnen, die zeigen, was dort neu entstanden ist: neue 

Siedlungen, Gemeinschaftshªuser etc. Ich denke, es 

gehºrt zur Fairness absolut dazu zu erwªhnen, wie wir 

heute mit diesem Thema in unserem Lande rechtsstaatlich 

umgehen. Ich halte das f¿r ganz wichtig und bemerkens-

wert. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Die Fraktion DIE 

LINKE hat noch 46 Sekunden. Sie werden genutzt von 

der Abg. Frau Dr. Runge. 

Dr. Monika Runge, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Prªsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, die Diskussion heute war sehr notwendig. Wir 

haben eine f¿r die dort lebenden Menschen weit greifende 

Entscheidung zu treffen. 

(Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU:  

Haben wir gar nicht!) 

Die ºkonomischen Argumente, die demokratiepraktischen 

Argumente sind hier vorgetragen worden. 

Ich denke, Herr Jurk, selbstverstªndlich gibt es in jeder 

Partei dazu Debatten. Aber wir haben f¿r DIE LINKE in 

Sachsen einen klaren Parteitagsbeschluss, der den Aus-

stiegspfad aus der Braunkohleverstromung in vºlliger 

¦bereinstimmung mit dem Energiekonzept der Bundesre-

gierung vorschreibt. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Bitte kommen Sie zum 

Schluss. 

Dr. Monika Runge, DIE LINKE: Dieser Beschluss gilt. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau Dr. 

Runge. 

Meine Damen und Herren! Mir liegen keine weiteren 

Wortmeldungen vor. Damit wªre dieser Tagesordnungs-

punkt abgeschlossen. ï Ach nein, ich bin ja viel zu 

schnell. Wir sind doch noch nicht fertig, meine Damen 

und Herren. Die Staatsregierung hªtte ich beinahe ¿berse-

hen. 

(Zurufe von den LINKEN und den 

GR¦NEN: Oh! ï Klaus Tischdorf, DIE LINKE: 

Den kann man gar nicht ¿bersehen!) 

Das geht ja gar nicht. Herr Staatsminister, mºchten Sie 

sprechen? ï Bitte, Sie haben das Wort. 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Herr Prªsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ich mºchte mich zu Beginn meiner 

Ausf¿hrungen f¿r die in weiten Teilen sehr sachlich 

gef¿hrten Debatte auf Antrag der Fraktion B¦ND-

NIS 90/DIE GR¦NEN bedanken. 

Ich mºchte aber auch darauf hinweisen, dass wir in der 

Debatte zwei Dinge vermischt haben. Wir haben ver-

mischt die entsprechenden politischen Vorstellungen, die 

wir zum Thema Energiepolitik in der Bundesrepublik 

Deutschland und auch im Freistaat Sachsen sehr unter-

schiedlich haben, und die Tatsache, wie wir dieses Verfah-

ren zu Nochten II und die Entscheidung des Braunkoh-

leausschusses in diesem Zusammenhang bewerten. Hier 

geht es um ein rechtsstaatliches Verfahren zur Erlangung 

eines Baurechts. Das sind unterschiedliche Dinge, die 

man in der Debatte sauber trennen muss. Ich mºchte das 

an einem anderen Beispiel erlªutern, das ganz unverfªng-

lich ist. 

Der Deutsche Bundestag trifft in Form des Bundesver-

kehrswegeplans im Rahmen eines Bundesgesetzes eine 

Entscheidung dar¿ber, wie die Verkehrsinfrastruktur in 

einem bestimmten Zeitraum ausgebaut werden soll. Diese 

politische Entscheidung ï egal, wie sie getroffen wird ï 

ersetzt nat¿rlich im Einzelfall nicht das Baurecht. Die 

Erlangung des Baurechts gilt f¿r jede einzelne MaÇnah-

me. Deswegen ist eine politische Entscheidung, im 

Bereich der Energiepolitik etwas zu tun oder zu lassen, 

nicht gleichzusetzen mit einer in einem rechtsstaatlichen 

Verfahren bei uns in Deutschland getroffenen Entschei-
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dung, ob das, was von einer Mehrheit politisch gew¿nscht 

wird, rechtlich auch zulªssig ist. 

Diese wichtige Unterscheidung muss man in diesem 

Zusammenhang auch machen. 

Wir befinden uns in diesem rechtsstaatlichen Verfahren. 

Herr Kollege Jurk, vielen Dank, Sie haben die Prozesse in 

dem Zusammenhang sehr ausf¿hrlich dargestellt, sodass 

ich das nicht wiederholen mºchte. Ich mºchte aber noch 

einmal darauf hinweisen, dass letztendlich der Freistaat 

Sachsen die Rechtsaufsicht ¿ber die entsprechenden 

Entscheidungen ï auch abschlieÇend ï aus¿bt. Gegen eine 

solche Entscheidung gibt es ï egal, von wem der Beteilig-

ten ï in einem rechtsstaatlichen Verfahren wieder die 

Mºglichkeit des Rechtsweges. Ich bitte um Verstªndnis 

daf¿r, dass ich mich zu der ganz konkreten Situation ï 

Ausschussentscheidung, folgende Verbandsentscheidung, 

vorliegende Gutachten, Bewertung derselben ï heute 

nicht ªuÇern kann. 

Ich mºchte dennoch die allgemeine Politik der Staatsre-

gierung im Zusammenhang mit der Energieversorgung in 

Deutschland und im Freistaat Sachsen noch einmal 

darstellen. 

Wir sind der Auffassung, dass die sªchsische Braunkohle 

noch ¿ber viele Jahre einen wichtigen Beitrag zur Ener-

gieversorgung in Sachsen und in der Bundesrepublik 

Deutschland leisten wird. Deswegen haben wir die ent-

sprechenden Positionen auch im Energie- und Klimapro-

gramm der Staatsregierung so dargelegt. 

Wir wissen, dass wir in den nªchsten Jahrzehnten einen 

Zubau an erneuerbaren Energien haben werden. Dennoch 

steht die groÇe Frage der fehlenden Grundlastfªhigkeit 

der erneuerbaren Energien im Raum. Wir wissen, dass wir 

beim Thema Speichertechnologien Fortschritte erreichen, 

aber wir sind noch weit davon entfernt, das Problem der 

fehlenden Grundlastfªhigkeit durch entsprechende Spei-

chertechnologien zu lºsen. Wir wissen nicht, ob das in 14 

Jahren gelingt. Es spricht vieles daf¿r, dass der technolo-

gische Fortschritt dazu f¿hren wird, dass daf¿r entspre-

chende Lºsungen gefunden werden. 

Genauso, Frau Kollegin Pinka, kºnnte es aber auch sein, 

dass der wissenschaftliche Fortschritt dazu f¿hrt, dass in 

puncto stofflicher Verwertung von bestimmten Arten von 

Braunkohlen ebenfalls Fortschritte gemacht werden. Das 

muss man fairerweise ganz genauso in den Raum stellen. 

Ich mºchte Sie noch einmal bitten, beim Thema Energie-

politik ï weil wir ¿ber 40-Jahres-Horizonte sprechen ï 

gedanklich einfach einmal 40 Jahre zur¿ckzugehen und 

einmal zu ¿berlegen ï jeder f¿r sich selbst ï, welche 

Aussage man vor 40 Jahren ¿ber den Anteil des Atom-

stromes am Energiemix in Deutschland gemacht hªtte. Ich 

glaube, diese Aussage von vor 40 Jahren w¿rde sich von 

der Aussage, die wir heute treffen w¿rden, deutlich 

unterscheiden. 

Deswegen ist es wichtig, dass man bei solch langen 

Planungszeitrªumen nicht mit einem Erkenntnisstand per 

heute abschlieÇende Aussagen f¿r die Zukunft trifft. Wir 

als Staatsregierung bekennen uns jedenfalls zur Nutzung 

der heimischen Braunkohle ï 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Morlok! 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Ich mºchte diesen Satz noch zu Ende 

bringen. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Aber bitte. Ich bekom-

me nur immer nicht mit, wann Sie einen Punkt setzen. 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: ï als wichtigen Rohstoff im Freistaat 

Sachsen ï sowohl f¿r die energetische als auch f¿r die 

stoffliche Verwertung. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Jetzt. ï Sie gestatten 

eine Zwischenfrage? 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Ja. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Frau Dr. Pinka. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Danke, Herr Prªsident! 

Danke, Herr Morlok! Sie sprachen gerade davon, dass wir 

vor 40 Jahren auch nicht genau wussten, wie die Energie-

versorgung heute aussehen wird. Kºnnen Sie sich vorstel-

len, dass im Jahr der Nachhaltigkeit eine Technologiefol-

genabschªtzung auch f¿r die zuk¿nftige Technologie 

Stand der Technik werden muss? 

Sven Morlok, Staatsminister f¿r Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Wir m¿ssen in all unseren zu treffenden 

Entscheidungen, Frau Dr. Pinka, die verschiedenen 

Interessen sorgsam gegeneinander abwªgen. Das ist in 

dieser Debatte bereits deutlich geworden. 

Nat¿rlich gibt es auf der einen Seite wirtschaftliche 

Interessen. Das wird ¿berhaupt nicht in Abrede gestellt. 

Wirtschaftliche Interessen haben Sie immer dann, wenn 

Sie ein Gewerbegebiet ausweisen und daf¿r eine Flªchen-

inanspruchnahme haben. Wirtschaftliche Interessen haben 

Sie auch, wenn Sie entsprechende Verkehrswege bereit-

stellen, weil eine Verkehrsinfrastruktur von Unternehmen 

genutzt wird. Nat¿rlich haben wir Interessen, die diesen 

wirtschaftlichen Interessen gegen¿berstehen. Diese 

m¿ssen sorgsam miteinander abgewogen werden. Dies 

passiert momentan in dem Verfahren. 

Ich habe deutlich gemacht, dass ich mich zu den einzel-

nen Entscheidungen und Schritten in diesem Verfahren 

aus den angesprochenen Gr¿nden nicht ªuÇern kann. Ich 

vertraue aber darauf, dass die Instrumentarien, die wir uns 

in unserem Rechtsstaat f¿r diese Dinge gegeben haben, 

sach- und fachgerecht entscheiden werden. Wenn mir die 

Frage gestellt wird, ob ein Ausschuss irgendetwas ent-

scheiden darf, antworte ich: Er muss es entscheiden. Egal, 

was er entscheidet, er muss es entscheiden. Eine Ver-

bandsversammlung muss es entscheiden. Eine Staatsre-

gierung muss es letztendlich auch entscheiden, und es gibt 
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die Mºglichkeit, eine solche Entscheidung gerichtlich zu 

¿berpr¿fen, um festzustellen, ob die Entscheidungen 

sachgerecht getroffen worden sind. 

Ich gehe davon aus, dass in allen Bereichen, auf allen 

Ebenen die Personen, die dort Verantwortung tragen, nach 

bestem Wissen und Gewissen die entsprechenden Fragen 

und die entsprechenden Interessen gegeneinander abwª-

gen werden, und wir werden in unserem Rechtssystem in 

der Bundesrepublik Deutschland letztendlich zu einer 

sachgerechten Entscheidung kommen. 

Wir haben, sehr geehrte Damen und Herren, im Freistaat 

Sachsen eine hohe Akzeptanz der Braunkohle. Das 

unterscheidet uns von anderen Bundeslªndern. Wenn Sie 

sich einmal anhºren, wie Bergbauaktivitªten in anderen 

Bundeslªndern gesehen werden, wird deutlich, dass man 

im Freistaat Sachsen in der Bevºlkerung eine deutlich 

hºhere Akzeptanz hat. Das hat auch etwas damit zu tun, 

wie wir in den letzten mehr als 20 Jahren gemeinsam mit 

den Altlasten aus DDR-Zeiten umgegangen sind. Es gibt 

ein hohes Vertrauen in der Bevºlkerung, dass ein solches 

sachgerechtes Umgehen tatsªchlich erfolgt. 

Nat¿rlich sind in diesem Zusammenhang auch die Inte-

ressenlagen von einzelnen Menschen hºchst unterschied-

lich. Es gibt Menschen, die in einer Umsiedlung eine 

Chance sehen, sich gegebenenfalls wirtschaftlich zu 

verbessern. Es gibt andere Menschen, die genau das 

Gegenteil sehen, also Angst davor haben, sich zu ver-

schlechtern oder die Heimat zu verlieren. Das ist so. 

Ich mºchte nur ein Beispiel aus der Region Leipzig 

nennen. Dabei geht es um den sogenannten Pºdelwitz-

Vertrag. Dabei haben in einem Ortsteil Menschen von 

sich heraus die Initiative ergriffen haben, weil sie eine 

Umsiedlung wollen. Das heiÇt, die Interessenlagen sind 

dabei hºchst unterschiedlich. Wir sollten, bitte, den 

entsprechenden Gremien ï den Entscheidungstrªgern, die 

die Verantwortung in unserem Rechtssystem haben, diese 

Entscheidung zu treffen ï auch zubilligen, dass sie die 

Entscheidungen sachgerecht treffen. Wir als Staatsregie-

rung haben die Erwartung, dass es so passieren wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP, der CDU 

und der Staatsregierung) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Staatsminister. ï Meine Damen und Herren, jetzt darf ich 

aber feststellen, dass die 2. Aktuelle Debatte abgeschlos-

sen und der Tagesordnungspunkt beendet ist. 

Wir kommen nun zu 

Tageordnungspunkt 2 

2. Lesung des Entwurfs  

Gesetz ¿ber den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests  

im Freistaat Sachsen sowie zur  nderung weiterer Gesetze 

Drucksache 5/10920, Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drucksache 5/11894, Beschlussempfehlung der Verfassungs-, Rechts- und Europaausschusses 

Meine Damen und Herren! Die Fraktionen nehmen in der 

allgemeine Aussprache wie folgt Stellung: CDU, DIE 

LINKE, SPD, FDP, GR¦NE, NPD und die Staatsregie-

rung, wenn sie das Wort w¿nscht. 

Mit der Aussprache beginnt meine verehrte Kollegin Abg. 

Dombois. Bitte, Sie haben das Wort. 

Andrea Dombois, CDU: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Am 1. Septem-

ber 2006 wurde im Rahmen der Fºderalismusreform die 

Gesetzgebungskompetenz f¿r den Strafvollzug vom Bund 

auf die Lªnder ¿bertragen. Nachdem bereits die Gesetze 

¿ber den Jugendstrafvollzug und das Untersuchungshaft-

vollzugsgesetz verabschiedet wurden, schafft der uns 

heute vorliegende Gesetzentwurf die Grundlage f¿r den 

Vollzug der Freiheitsstrafe und den Strafarrest im Frei-

staat Sachsen. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes 

ergeben sich Anpassungen zu den vorgenannten Gesetzen, 

soweit es in der Umsetzung sinnvoll ist und zur besseren 

Vollzugsgestaltung f¿hrt. 

Kernpunkt des Strafvollzuges soll zuk¿nftig auch die 

sichere Unterbringung der Gefangenen und der Schutz der 

Bevºlkerung vor Straftaten mit einer entsprechend ausge-

richteten Resozialisierung bleiben. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 

und der Staatsregierung) 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthªlt deshalb eine Reihe 

von inhaltlichen Verªnderungen des Strafvollzugsrechts 

durch die Einf¿hrung eines Diagnoseverfahrens zur 

Vorbereitung der Vollzugs- und Eingliederungsplanung, 

die genauer als bisher auf die individuellen Bed¿rfnisse 

und Fªhigkeiten der Gefangenen zugeschnitten ist. 

Durch die Einf¿hrung von gezielten EingliederungsmaÇ-

nahmen bereits wªhrend der Haftzeit soll eine Verbesse-

rung der Sozialprognose nach der Haftentlassung erreicht 

werden. Hierzu gehºrt auch die Organisation einer ¦ber-

gangsphase, verbunden mit einer Nachbetreuung. Ziel 

aller dieser MaÇnahmen ist, die R¿ckfallwahrscheinlich-

keit zu verringern und damit aktiv zum Schutz der Bevºl-

kerung beizutragen. 
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Aus einer sehr umfassenden Anhºrung Sachverstªndiger 

im Ausschuss hat sich f¿r die Koalition zum Gesetzent-

wurf der Staatsregierung  nderungsbedarf ergeben. Die 

entsprechenden Antrªge unsererseits, aber auch von den 

Fraktionen LINKE und SPD sind in der letzten Aus-

schusssitzung sehr umfangreich diskutiert worden und ich 

hatte den Eindruck ï wie auch im vergangenen Jahr zur 

Strafgesetzgebung ï, dass es dabei zu vielen Fragen 

annªhernde Auffassungen gegeben hat, die sich nun im 

vorliegenden Gesetzestext wiederfinden. In der ¦berar-

beitung des Gesetzestextes ergaben sich f¿r unsere Frak-

tion sechs nachfolgende Schwerpunkte. 

Erstens Vollzugsgestaltung. Ziel und Aufgabe des Straf-

vollzuges ist es, die Gefangenen in die Lage zu versetzen, 

nach ihrer Entlassung ein Leben ohne Straftaten zu 

f¿hren. Dies soll durch eine zielgerichtete und wirkungs-

volle Gestaltung des Vollzugs, insbesondere auch durch 

ResozialisierungsmaÇnahmen, erreicht werden. Dar¿ber 

hinaus war es uns wichtig, neben der Vollzugsgestaltung 

auch die Verpflichtung, die Allgemeinheit vor Straftaten 

zu sch¿tzen, dahin gehend zu konkretisieren, dass eine 

sichere Unterbringung, wie auch eine entsprechende 

sorgfªltige Beaufsichtigung der Gefangenen, zu erfolgen 

hat. Mit dieser Formulierung kommen wir der Erwartung 

der Bevºlkerung nach, dass Straftªter nach der Verurtei-

lung kein Risikofaktor mehr f¿r die ¥ffentlichkeit sein 

d¿rfen. Dass diese Ergªnzung wichtig und sinnvoll ist, 

zeigt sich in dem sehr aktuellen Beispiel der Entweichung 

eines Strafgefangenen am gestrigen Tag aus dem Straf-

vollzug in Dresden. 

(Christian Piwarz, CDU: Der ist nicht 

geflohen, sondern entlassen worden!) 

Zweitens. Das Thema Arbeit soll weiterhin ein zentraler 

Aspekt des Strafvollzuges sein. Im Gesetzentwurf der 

Staatsregierung war vorgesehen, dass Gefangenen nur auf 

Antrag oder mit ihrer Zustimmung Arbeit zugewiesen 

werden sollte. Der Ansatz, die Annahme von Arbeit in das 

Ermessen des Gefangenen zu stellen, entspricht nicht 

unserer Auffassung von einem modernen Strafvollzug. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Arbeit ist ein wesentlicher Teil der Resozialisierung der 

Gefangenen. Die in den letzten Jahren entstandenen 

Arbeitsplªtze haben sich bewªhrt und sind vom grºÇten 

Teil der Strafgefangenen gern angenommen worden. 

Dazu hat es insbesondere auch von den Stªdten und 

Gemeinden und von Unternehmen durch Arbeits¿bertra-

gung Unterst¿tzung gegeben und es hat sich eine Konti-

nuitªt entwickelt, die nicht infrage gestellt werden sollte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und der FDP) 

Arbeit ist dem normalen Leben in Freiheit angepasst und 

mit der Aneignung bestimmter Fªhigkeiten und Fertigkei-

ten auch ein wesentlicher Vorteil der schnellen Eingliede-

rung nach der Entlassung. Sie trªgt weitgehend auch zur 

Ordnung und Sicherheit innerhalb der Haftanstalt durch 

einen geregelten Tagesablauf bei. Die Haftzeit soll ge-

nutzt werden, um den Gefangenen die Bedeutung von 

Arbeit zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zu verdeut-

lichen, aber auch einer mºglichen Arbeitsentwºhnung 

durch die Haftzeit entgegenzuwirken. Es muss also 

weiterhin angestrebt werden, dass mºglichst viele Gefan-

gene im Strafvollzug Arbeit ¿bertragen bekommen und 

die Anstalt zur Sicherstellung dieses Zieles im Rahmen 

der zur Verf¿gung stehenden Arbeitsplªtze die entspre-

chenden MaÇnahmen trifft. Dabei sind die individuellen 

kºrperlichen und geistigen Fªhigkeiten der Gefangenen 

zu beachten. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf den 

Koalitionsvertrag, der deutlich aussagt, dass neben der 

Stªrkung der sozialen Dienste und der Schaffung besserer 

Suchttherapieangebote f¿r die Gefangenen auch mehr 

Arbeitsmºglichkeiten im Strafvollzug geschaffen werden 

sollen. Daran wollen wir auch k¿nftig weiter festhalten. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der FDP) 

Um auch weiterhin die Mitwirkung der Gefangenen bei 

Hilfsarbeiten in den Justizvollzugsanstalten zu gewªhr-

leisten, haben wir die Mºglichkeit erºffnet, dass die 

Anstalt die Gefangenen, beispielsweise zur Fºrderung des 

Verantwortungsbewusstseins f¿r das Zusammenleben in 

der Anstalt, an der Erf¿llung der dort notwendigen Tªtig-

keiten mitwirkend einsetzt. 

Drittens lag uns die weitere Verbesserung des Opferschut-

zes ganz besonders am Herzen. Dieser sollte unseres 

Erachtens in Zukunft eine grºÇere Bedeutung als bisher 

vorgesehen erfahren. Unser Ziel muss es vorrangig sein, 

die Opfer zu sch¿tzen. Traumatisierungen sollen und 

m¿ssen zuk¿nftig vermieden werden. 

Deshalb haben wir jetzt einen gebundenen Auskunftsan-

spruch. Ein Opfer von Straftaten hat auf schriftlichen 

Antrag hin jetzt einen Anspruch gegen¿ber der Anstalt auf 

Mitteilung, ob und wann die Entlassung bevorsteht, wie 

die Entlassungsadresse des Tªters lautet, ¿ber die Unter-

bringung des Gefangenen im offenen Vollzug und die 

Gewªhrung von Lockerungen. 

Bei Straftaten, bei denen eine Erhebung der Nebenklage 

zulªssig wªre, bedarf es daf¿r keiner Darlegung eines 

berechtigten Interesses. Dies stellt eine erhebliche Er-

leichterung f¿r die Opfer in praktischen Verfahren dar. 

Weiterhin kann der Anstaltsleiter Telefongesprªche mit 

den Opfern der Straftaten unterbinden, Schreiben von 

Gefangenen an Opfer ihrer Straftaten anhalten sowie das 

Versenden von Paketen an Tatopfer untersagen. Auch bei 

der Ausgestaltung von Lockerungen ist nach Mºglichkeit 

den Belangen der Opfer Rechnung zu tragen, beispiels-

weise zur Vermeidung von Zusammentreffen. Ein weite-

rer wesentlicher Antragsbestandteil war in diesem Zu-

sammenhang ebenso, dass sich die Strafgefangenen mit 

den Folgen ihrer Tat auseinanderzusetzen haben, um 

Einsicht ¿ber das Unrecht, das sie begangen haben, zu 

erreichen. 

Ein vierter Schwerpunkt f¿r uns sind Regelungen, mittels 

welcher Kriterien und Pr¿fungen Langzeitausgang f¿r 

Strafgefangene gewªhrt werden soll. Klar ist f¿r uns als 
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CDU-Fraktion, dass der Schutz der Bevºlkerung auch 

hier im Vordergrund zu stehen hat. In jedem Fall muss 

eine individuelle und sorgfªltige Pr¿fung zur Eignung vor 

der Gewªhrung erfolgen. 

Weiter wurden Ergªnzungen des Anwendungsbereiches 

vorgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur eine 

begrenzte Anzahl von Haftplªtzen im offenen Vollzug. 

Dies kann aber nicht zulasten der hierf¿r geeigneten 

Gefangenen gehen. Deshalb wurde der Anwendungsbe-

reich zur Gewªhrung von Langzeitausgang dahin gehend 

erweitert, dass bereits bei Feststellung der Eignung f¿r 

den offenen Vollzug ï bei Vorliegen der sonstigen Voraus-

setzungen ï grundsªtzlich die Mºglichkeit des Langzeit-

ausgangs besteht. 

In diesem Zusammenhang mºchte ich nochmalig die 

Position der CDU-Fraktion zur Frage des Langzeitaus-

gangs f¿r zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte 

deutlich machen. Wir halten die jetzt im Gesetzentwurf 

stehende Regelung, dass diese sich in der Regel zehn 

Jahre im Vollzug befunden haben m¿ssen, bevor ein 

Langzeitausgang infrage kommt, f¿r angemessen. Wer zu 

lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hat eine 

auÇerordentlich schwere Straftat begangen, die unseres 

Erachtens keinen fr¿hzeitigen Freigang rechtfertigt. Eine 

Verk¿rzung dieser Frist kommt deshalb aus unserer Sicht, 

bei Abwªgung aller Umstªnde, nicht in Betracht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein f¿nfter Schwerpunkt ist die unverzichtbare Zusam-

menarbeit aller am Vollzug Tªtigen. Wir betrachten 

Vollzug als ganzheitliche Betreuung ï von der Betreuung 

im Vollzug ¿ber die Entlassungsvorbereitung und Betreu-

ung nach der Entlassung. Die bereits sehr guten Ansªtze 

in Sachsen in der Umsetzung der ganzheitlichen Betreu-

ung sollen weiter gestªrkt, ausgebaut und f¿r alle Mitwir-

kenden unkomplizierter gestaltet werden. Entsprechende 

Umsetzungsregelungen m¿ssen in der Verwaltungsvor-

schrift deutlich und unb¿rokratisch ausgestaltet werden. 

Diese MaÇnahmen tragen wesentlich dazu bei, nach 

Haftentlassung das Risiko eines R¿ckfalls zu verringern, 

indem eine reibungslose Vorbereitung f¿r die Eingliede-

rung durch die bereits im Vollzug Mitwirkenden erreicht 

und durchgef¿hrt werden kann. 

Den sechsten Schwerpunkt bilden die Anstaltsbeirªte. Die 

Anstaltsbeirªte haben f¿r uns eine herausragende Bedeu-

tung in enger Zusammenarbeit mit allen im Vollzug 

Tªtigen. Sie wirken bei der Gestaltung des Vollzugs und 

in der Betreuung der Gefangenen mit. Hierzu gehºrt auch 

die Mºglichkeit, W¿nsche, Anregungen und Beanstan-

dungen entgegenzunehmen. Wichtig ist ebenso der 

Kontakt zu den Bediensteten der Anstalten. Damit die 

rechtlichen Grundlagen vonseiten insbesondere der 

Bediensteten gegen¿ber dem Arbeitgeber gewahrt blei-

ben, soll zuk¿nftig der Personalrat der Anstalt Ansprech-

partner f¿r Fragen der Arbeitsgestaltung sein, um an der 

Lºsung eventueller Probleme mitwirken zu kºnnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Prªsident! Verehrte Abgeordnete! Mit einer Reihe 

von weiteren  nderungen zur Vollzugsplanung sowie zur 

gesundheitlichen Betreuung ï besonders im Blick auf die 

verheerende Drogenentwicklung, Regelungen f¿r Vertei-

diger, Bereitstellung technischer Gerªte, Zugangsrecht 

von Abgeordneten, ¦berbr¿ckungsgeld oder Verzicht auf 

DisziplinarmaÇnahmen ï bildet das Gesetz eine gute 

Grundlage f¿r einen modernen Strafvollzug im Freistaat 

Sachsen. 

Wir sind uns bewusst, dass sich damit ebenso ein sehr 

hoher fachlicher und zeitlicher Anspruch an das Personal 

ergibt. Externe Krªfte m¿ssen zur Umsetzung einbezogen 

werden. Wir werden erneut Erfahrungen zur Umsetzung 

des Strafvollzuggesetzes sammeln und entsprechende, 

insbesondere personelle Anpassungen vornehmen m¿s-

sen. Moderner Strafvollzug, meine Damen und Herren, ist 

nicht zum Nulltarif zu haben. 

(Beifall bei der CDU, der FDP und der Abg. Klaus 

Bartl, DIE LINKE, und Elke Herrmann, GR¦NE) 

Deshalb ist eine regelmªÇige Berichterstattung durch die 

Staatsregierung zur Entwicklung unerlªsslich, was bisher 

im Parlament immer gewªhrleistet war. 

AbschlieÇend mºchte ich meinen Dank aussprechen, 

besonders an meine Fraktion, die viele Punkte aus der 

Erfahrung der Arbeit der Beiratsmitglieder mitgetragen 

hat. Ebenso geht mein Dank an den Koalitionspartner. 

Trotz oftmals unterschiedlicher Auffassungen konnten wir 

Kompromisse finden. Den Antragsstellern von SPD und 

LINKEN gilt ebenso mein Dank, die, wie wir, mit ebenso 

viel Geduld im Ausschuss zur Gestaltung des Gesetzes 

beigetragen haben. 

Ich hoffe, Herr Staatsminister Martens, dass es in Ihrem 

Sinne gewesen ist, dass wir uns so umfangreich mit 

diesem Gesetz auseinandergesetzt haben. Unser Dank gilt 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Ihres 

Hauses f¿r die ¿beraus umfangreiche Zuarbeit zu unseren 

vielen Anfragen. Unser besonderer Dank gilt allen Be-

diensteten, Mitarbeitern und ehrenamtlich Tªtigen im 

Strafvollzug. 

(Beifall bei der CDU, den LINKEN, 

der SPD, der FDP und den GR¦NEN) 

Wir haben grºÇten Respekt vor der oftmals sehr schwieri-

gen Arbeit unter oftmals schwierigen Bedingungen. 

Herzlichen Dank f¿r Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU, den LINKEN, der FDP 

und der Abg. Elke Herrmann, GR¦NE) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Dombois. F¿r die Fraktion DIE LINKE Herr Abg. Bartl. 

Herr Bartl, Sie haben das Wort. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Herr Prªsident! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Als im Zuge der Fºdera-

lismusreform die Gesetzgebungskompetenz f¿r den 

Strafvollzug den Lªndern ¿bertragen wurde, gab es in 
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Expertenkreisen ï namentlich bei den Richtern, Anwªlten 

und Anstaltsleitern in Deutschland ï gravierende Beden-

ken, ob das gutgehen kann. Ebenso bef¿rchteten Wissen-

schaftler und Praktiker im Bundesgebiet eine zerkl¿ftete 

Strafvollzugslandschaft, einen juristischen Flickenteppich 

und im schlimmsten Fall ï so formulierten es Fachzeit-

schriften ï einen ĂWettbewerb der Schªbigkeitenñ. Damit 

war der Wettbewerb um den mºglichst billigsten Straf-

vollzug, die kosteng¿nstigste Justizvollzugsanstalt ge-

meint. 

Ich gebe zu ï und zu Protokoll ï, dass es so schlimm 

nicht gekommen ist. Wie in anderen Bundeslªndern haben 

wir in Sachsen, zeitlich und inhaltlich an die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichtes gebunden, Ende 2007 ein im 

Kern vern¿nftiges Jugendstrafvollzugsgesetz und En-

de 2010 ein entsprechendes Untersuchungshaftgesetz ï 

das sich im Praxistest bis jetzt ohne grºÇere Probleme 

bewªhrt hat ï beschlossen. Unabhªngig davon ï Frau 

Dombois hat es auf das neue Strafvollzugsgesetz bezogen 

ï brauchen wir f¿r die beiden anderen Gesetze ebenfalls 

eine Evaluierung. Es hat sich durchaus gezeigt, dass es 

gut war, sich im Landtag intensiv mit diesen Aspekten 

auseinanderzusetzen. 

Der uns heute ï nach konzentrierter Behandlung unter 

Federf¿hrung des Rechts- und Europaausschusses sowie 

in den mitbehandelnden Aussch¿ssen ï vorliegende 

Entwurf, kurz Strafvollzugsgesetz f¿r den Freistaat 

Sachsen, hatte in der von der Staatsregierung eingebrach-

ten Fassung vom 19.12.2012 durchaus Format. Das habe 

ich damals als rechtspolitischer Sprecher meiner Fraktion 

in einer Presseerklªrung ausdr¿cklich betont ï mit allen 

Vorschusslorbeeren und groÇer ¦berraschung ¿ber den 

Grundansatz. 

Der Grundstein daf¿r war gelegt. Es muss erwªhnt wer-

den, dass es eine richtige und kluge Entscheidung der 

Staatsregierung war, sich an der Zehn-Lªnder-Arbeits-

gruppe zu beteiligen. Sie bestand neben Sachsen aus 

Vertretern der Justizverwaltungen Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 

Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 

Th¿ringen. Diese haben nach eineinhalbjªhriger Beratung 

im September 2011 einen Musterentwurf f¿r ein einheitli-

ches Strafvollzugsgesetz vorgelegt. 

Dieser Musterentwurf ï ich sagte es bereits eingangs ï ist 

deswegen so wichtig f¿r uns, weil damit das Risiko einer 

zerkl¿fteten Vollzugslandschaft minimiert werden sollte. 

In diesem Musterentwurf verstªndigte man sich zu be-

stimmten, f¿r alle geltenden grundsªtzlichen Prinzipien. 

Die Justizministerinnen und -minister bzw. Justizsenato-

rinnen und -senatoren haben am 6. September 2011 in 

einer Presseerklªrung erklªrt, dass in jedem beteiligten 

Land ein konsequenter Resozialisierungsgedanke sowie 

ein rechts- und sozialstaatlich ausgerichteter Strafvollzug 

etabliert wird. 

Daf¿r wurden zwºlf Kriterien aufgestellt ï die ich nicht 

alle aufzªhlen mºchte ï, welche in allen beteiligten 

Lªndern gelten sollten. Es ging dabei um die Einf¿hrung 

eines in der Regel standardisierten Diagnoseverfahrens, 

welches eine z¿gige und genaue Analyse der jeweiligen 

Straffªlligkeit und der zugrunde liegenden Ursachen 

ermºglicht. 

Des Weiteren waren die Erweiterung der Mºglichkeiten 

zur Erprobung von Lockerungen ¿ber die klare gesetzli-

che Definierung von VollzugsmaÇnahmen, die die Verbes-

serung der Legal-Prognose im Auge haben, Gegenstand 

des Entwurfs. Dazu zªhlen vor allem Arbeitstherapie, 

Arbeitstraining, Psychotherapie und Arbeitsmºglichkeit 

bis hin zu der Frage der Gleichrangigkeit des offenen und 

geschlossenen Vollzuges. 

Den ausdr¿cklichen Aspekt, dass das Gesetz generell 

davon ausgeht, dass die Mitwirkung an der Eingliederung 

nicht nur Aufgabe des Staates, sondern der gesamten 

Gesellschaft ist, haben wir ausdr¿cklich begr¿Çt. Die 

Problematik Wiedereingliederung war f¿r uns sehr wich-

tig. 

Das waren die verabredeten lªndereinheitlichen Vorgaben, 

die unsere Zustimmung gefunden haben. Nach deren 

MaÇstab bewerten wir den nach Fassung der Beschluss-

empfehlung vorliegenden Gesetzentwurf. 

Wir haben allerdings eine Situation in der Entwicklung 

erlebt, die wir durchaus kritisch sehen. Wir haben bereits 

bedauert, Herr Dr. Martens, dass die Staatsregierung das 

erste Mal etwas eingebrochen ist, als die Kritik ï in 

Wiedergabe der vermeintlich ºffentlichen Meinung ï am 

Ä 38 begann. Hierbei geht es um das Problem, ab wann 

bei lebenslªnglich Verurteilten zum ersten Mal ein Lang-

zeitausgang gewªhrt werden kann. Es geht dabei nicht um 

einen Freigang, sondern um einen Langzeitausgang, der 

in der Regel begleitet stattfindet. Im Lªndergesetz war 

urspr¿nglich die Rede von f¿nf Jahren. Bereits jetzt ist er, 

in Vorbereitung auf die Meinungsbildung innerhalb der 

Koalition ï vielleicht auch in der CDU-Fraktion ï, auf 

zehn Jahre verlªngert worden und im Gesetzentwurf so 

enthalten. 

Diese Tatsache bereitet uns Kopfzerbrechen, weil in 

anderen Lªndern die F¿nf-Jahres-Grenze gilt ï aus 

anderen Erwªgungen heraus, als sie in Sachsen und in der 

CDU eine Rolle gespielt haben. Anders als im Lªnderge-

setzentwurf haben wir auch eine Verªnderung im Ä 2 

enthalten, die uns in erheblichem MaÇe beunruhigt. Die 

Formulierung der entsprechenden Grundbestimmungen 

des Strafvollzugsgesetzes in Ä 2 Aufgaben des Vollzugs 

lautet, dass der Vollzug dem Ziel dient, die Gefangenen zu 

befªhigen, Ăk¿nftig in sozialer Verantwortung ein Leben 

ohne Straftaten zu f¿hrenñ. ï So weit, so gut. Er hat die 

Aufgabe, Ădie Allgemeinheit vor weiteren Straftatenñ zu 

sch¿tzen. 

Die Expertinnen und Experten haben in der entsprechen-

den Anhºrung des Verfassungs- und Rechtsausschusses 

eindeutig die Abkehr von einem 37 Jahre geltenden 

Prinzip in der Bundesrepublik Deutschland betont. Einge-

f¿hrt durch das immer noch g¿ltige Strafvollzugsgesetz 

von 1976, gilt aus vollzugspolitischen Erwªgungen heraus 

immer das Primat der Resozialisierung. Indem gewisser-
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maÇen diese Frage der entsprechenden Unterbringung mit 

entsprechender Sicherung etc. hinzugef¿gt wird, haben 

wir eine Durchbrechung des Primats. 

(Marko Schiemann, CDU: Nein!) 

Dazu haben sich mehrere Experten, unter anderem Frau 

Rechtsanwªltin Dr. Kilian, Frau Prof. Dr. Graebsch, Herr 

Dr. Lips ï viele Jahre Vizeprªsident des Oberlandesge-

richts Sachsen und Richter am Verfassungsgerichtshof des 

Freistaates Sachsen ï geªuÇert. In der Expertenanhºrung 

am 27. Februar formulierte Herr Dr. Lips wºrtlich: ĂIch 

denke, das Primªre ist der Resozialisierungsgedanke, und 

der Sicherheitsaspekt ist sehr wichtig. Aber die Gleichge-

wichtigkeit oder gar den Vorrang des Sicherungsaspektes 

halte ich f¿r schiefliegend, éñ So versteht er den jetzigen 

Wortlaut ï und wir ebenso. 

Dagegen haben wir Bedenken. Das ist, ich sage es noch-

mals, eine Abweichung vom Lªnderentwurf. Somit haben 

wir in Nordrhein-Westfalen oder in Th¿ringen eine andere 

Grundsatzregelung zur Versuchsanlage. 

Wir halten es ebenfalls f¿r einen R¿ckschritt im Verhªlt-

nis zum geltenden Strafvollzugsgesetz des Bundes, wenn 

im Ä 15 die vorgesehene Regelung f¿r die Vollzugsform 

geschlossener und offener Vollzug so dargelegt wird, dass 

das bis dahin nach der Gesetzeslage geltende Prinzip, dass 

der offene Vollzug der Regelvollzug ist, aufgegeben wird. 

Wir haben eine eindeutige Nachrangigkeit des offenen 

Vollzugs im Verhªltnis zum geschlossenen Vollzug 

etabliert. Ich mºchte Frau Dr. Kilian als Expertin in der 

Anhºrung am 27. Februar kurz wiedergeben: ĂIch ver-

kenne nicht, dass es in der Praxis anders lªuft, weil wir zu 

wenige Haftplªtze im offenen Vollzug haben. Aber es 

kann nicht Ziel eines neuen Gesetzes sein, dass wir einen 

R¿ckschritt machen, sondern die Perspektive ist: mehr 

Plªtze im offenen Vollzug. Deshalb besteht insoweit kein 

Anlass, das Strafvollzugsgesetz unter dem Aspekt zu 

ªndern.ñ 

Sie hat recht. Der Grundansatz auf Wiedereingliederung 

und Entlassungsvorbereitung von Beginn an ï der hervor-

ragend ist im Gesetz ï orientiert sich ebenso daran, dass 

nach allen forensischen und kriminologisch prognosti-

schen Erkenntnissen die rechtzeitige Unterbringung im 

offenen Vollzug zu einer deutlich verringerten R¿ckfall-

quote f¿hrt. Der lªsst sich nicht damit vereinbaren, dass 

wir im Gesetz die Nachrangigkeit des offenen Vollzugs 

anlegen. Allein bei der Planung der neuen Justizvollzugs-

anstalt f¿r Sachsen und Th¿ringen, wenn sie in Zwickau 

mit der geringen Anzahl von offenen Vollzugsplªtzen so 

entstehen sollte ï dar¿ber haben wir uns in einem anderen 

Zusammenhang verstªndigt ï, wird deutlich, dass, wenn 

das so ins Gesetz kommt, praktische Auswirkungen 

bestehen und sich das auf k¿nftige Vollzugsformen in 

Sachsen auswirken wird. 

Ich mºchte noch einen letzten Aspekt anf¿hren, was die 

Frage der Verschlimmbesserung ï um das einmal zur¿ck-

haltend zu formulieren ï des Ä 22 anbelangt. Hierbei geht 

es um das Recht der Gefangenen, Arbeitszuweisungen im 

Vollzug zu bekommen. Der Lªnderentwurf hatte den 

Wortlaut: ĂDen Gefangenen soll auf Antrag oder mit ihrer 

Zustimmung Arbeit zugewiesen werden.ñ Wir sind auf 

Ihrer Seite, Frau Dombois ï das schªtzen wir sehr ï, wenn 

gesagt wird, dass diese Arbeitspflicht, wie im jetzigen 

Strafvollzugsgesetz des Bundes, noch enthalten ist. 

Die gleiche Bestimmung nach  nderung im Verfassungs- 

und Rechtsausschuss am 6. Mai lautet jetzt wie folgt: 

ĂDen Gefangenen sollen nach Mºglichkeit ihren Fªhig-

keiten angemessene Arbeiten ¿bertragen werden, soweit 

sie kºrperlich und geistig hierzu in der Lage sind.ñ Dieser 

R¿ckzug aus der Sollverpflichtung, jedem arbeitswilligen 

und arbeitsfªhigen Gefangenen auf dessen Antrag und mit 

dessen Zustimmung eine Arbeit ï gerade wegen deren 

positiven Effekten f¿r die Resozialisierung ï zur Verf¿-

gung zu stellen, ist f¿r uns unannehmbar. 

Ich zitiere nochmals kurz aus dem Lªnderentwurf zum 

Ä 22. Dort heiÇt es, dass die Zuweisung einer Arbeit es 

den Gefangenen ermºglicht, Geld f¿r die Erf¿llung von 

Unterhaltsverpflichtungen, den Schuldenabbau, den 

Ausgleich von Tatfolgen und den Einkauf zu verdienen. 

Wenngleich Arbeit im Gegensatz zu Arbeitstraining und 

arbeitstherapeutischen MaÇnahmen keiner spezifisch 

verantwortlichen Zielsetzung dient, werden hierdurch 

positive Effekte f¿r die Resozialisierung erzielt, da die 

Gefangenen einen strukturierten ausgef¿llten Tag haben 

und ihre Arbeit als sinnvoll erleben. Sie hat die Funktion, 

die der Erwerbsarbeit auÇerhalb des Vollzugs zukommt, 

und ist daher Ausprªgung des Angleichungs- und Gegen-

steuerungsgrundsatzes. Deshalb ist es Kernbereich der 

Resozialisierung und ich kann nicht Arbeit nach Mºglich-

keit gewªhren. 

Sachsen hat damit, wenn wir diesen Bestandteil des 

Angleichungs- und Gegensteuerungsgrundsatzes nur nach 

Mºglichkeit gewªhren, eine in dieser Frage schªbige 

Vorschrift, schªbig im Verhªltnis zu den Vollzugsstan-

dards anderer Lªnder. Bei der Bestimmung darf es nicht 

bleiben. Wir bitten darum, dass die Koalition noch einmal 

¿ber eine  nderung nachdenkt, wie das von der SPD oder 

der Fraktion DIE LINKE durch  nderungsantrªge vorge-

schlagen wird. 

(Zuruf von der CDU) 

Man hegt an dieser Stelle den Verdacht, dass diese Einf¿-

gung Ănach Mºglichkeitñ mit einem prinzipiellen Problem 

zusammenhªngt, das dieser Gesetzesentwurf mit sich 

bringt. Der Entwurf will etwas Gutes ï Sie haben vºllig 

recht, Frau Dombois. Da sind wir uns in vielen Dingen 

einig, dass das ein Fortschritt ist. Es ist ein Gesetzentwurf, 

der in vielerlei Hinsicht Format hat. Das Problem ist nur, 

es muss auch Einigkeit in diesem Hause bestehen ï Sie 

haben es durch eine zur¿ckhaltende Formulierung ange-

deutet. Das wird, wenn es umgesetzt bzw. Rechtswirk-

lichkeit werden soll, Geld kosten und dazu f¿hren, dass 

wir, wenn nicht vielleicht wesentlich mehr, aber anderes 

Fachpersonal brauchen werden. 
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Wir brauchen eine wesentliche Stªrkung der sogenannten 

Funktionsdienste, Fachkrªfte im sozialpªdagogischen, 

psychiatrischen und forensischen Bereich bis hin zu 

Kriminologen, externen Sachverstand und eine grºÇere 

Beteiligung im Ehrenamt. Das betrifft nicht nur die 

Beirªte, die hoch zu schªtzen sind, sondern auch das 

sonstige Ehrenamt. 

Dort hat bekanntermaÇen im Verfassungs-, Rechts- und 

Europaausschuss die Formulierung unter Buchstabe d) 

ĂKostenñ bei der demokratischen Opposition zu viel 

Kopfsch¿tteln gef¿hrt; meine Kollegin Friedel hat es 

vorgetragen. Unter d) bei der Kostenauswirkung heiÇt es: 

Das Gesetz erfordert zur Vorbereitung einer sachgerech-

ten Behandlung der Gefangenen insbesondere eine syste-

matisch und gr¿ndliche Diagnostik, so die Bereitstellung 

der nach dieser Diagnostik indizierten BehandlungsmaÇ-

nahmen. In Umsetzung des Gesetzes wird dies eine 

stªrkere Konzentration der vorhandenen, insbesondere 

personellen Ressourcen des Justizvollzugs f¿r diejenigen 

Gefangenen bedeuten, von denen im Falle eines R¿ckfalls 

die hºchste Gefahr f¿r bedeutende Rechtsg¿ter ausgeht, 

was zu einer Beschrªnkung der Intervention auf kriminal-

prognostisch relevante Defizite und Stªrken f¿hrt. 

Eine ausgleichende Ausstattung des Justizvollzugs mit 

Fachdienstkrªften wird angestrebt und erfordert Quali-

tªtszuwachs f¿r die vorgenannten Gefangenengruppen, 

was allerdings mit verringertem Aufwand f¿r andere 

Gefangene verbunden sei. ï Was soll denn das? Gibt es 

einen Anspruch auf Fach- und Funktionsdienste, auf 

F¿rsorge f¿r Gefangene ersten, zweiten und dritten 

Grades, um Kosten zu minimieren? 

Das ist ein Problem und wir sagen dazu, wer den Mund 

spitzt muss auch pfeifen. Wir m¿ssen uns dar¿ber einig 

sein. Es wird nicht nur um die Frage gehen, das zu evalu-

ieren, sondern es wird um die Frage gehen, ob im jetzigen 

Haushalt und im Haushalt f¿r 2015/2016 dieser Gesetz-

entwurf mit entsprechenden Konsequenzen zu bedenken 

ist. Das ist zwar in einer Bestimmung im Entwurf selbst 

angedeutet, die ich aus Zeitgr¿nden nicht noch einmal 

wiedergeben mºchte. Das Ministerium hat sich dabei 

etwas gedacht. An anderer Stelle wird auf die nach der 

Bundesverfassungsgericht-Rechtsprechung geschuldete 

Finanzierung der Resozialisierung verwiesen. 

(Marko Schiemann, CDU: Das wird sehr teuer!) 

Wir meinen, dass es ehrlicher gewesen wªre, bez¿glich 

der Kosten hineinzuschreiben, dass der Freistaat Sachsen 

f¿r diesen Strafvollzug mit einer sicheren Einsparungs-

perspektive rechnet. Er wird nªmlich durch den R¿ckgang 

der Straffªlligkeit viel Geld einsparen, muss daf¿r aller-

dings erst einmal Geld in die Hand nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN und 

der Abg. Elke Herrmann, GR¦NE) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Bartl. Meine Damen und Herren, nun die SPD-Fraktion, 

Frau Abg. Friedel. Frau Friedel, Sie haben das Wort. 

Sabine Friedel, SPD: Vielen Dank, Herr Prªsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ich will zu Beginn die positi-

ven Aspekte des Gesetzentwurfes aufzªhlen. Kollege 

Bartl hat schon viel davon gesprochen. Wir schlieÇen uns 

dem an. Ich will drei Punkte noch mal herausstellen. 

Zum einen. Der Gesetzentwurf sagt recht weit vorn im Ä 3 

zum Thema Eingliederung, dass der Vollzug von Beginn 

an auf die Eingliederung der Gefangenen auf das Leben in 

Freiheit hinwirkt. Das klingt jetzt so leicht, aber das hat 

sehr viele Konsequenzen und das halten wir f¿r richtig. 

Wenn das oberste Ziel von Strafvollzug Resozialisierung 

sein soll, dann macht es keinen Sinn, jemanden, der drei 

oder vier Jahre abzusitzen hat, erst im letzten halben Jahr 

vorher dann mal ein bisschen genauer anzufassen und zu 

schauen, wie man bei der Eingliederung behilflich sein 

kann. Es ist wichtig, vom ersten Tag an das Augenmerk 

darauf zu lenken, das Resozialisierungsziel zu erf¿llen. 

Die Eingliederung hat vom ersten Tag an einen wichtigen 

Stellenwert. Das hat praktische Konsequenzen bez¿glich 

der Frage, wie man es erreichen kann, dass der Bezug 

zum Leben auÇerhalb nicht vºllig abgebrochen wird, 

vielleicht die Wohnung gehalten werden kann oder beim 

Arbeitgeber, sofern vorhanden, eine R¿ckkehrmºglichkeit 

einzurªumen. Das hat zudem die Auswirkung, dass sehr 

fr¿hzeitig ¿ber die Mºglichkeit entschieden werden muss, 

ob der Gefangene in den offenen Vollzug wechseln kann, 

um seine Beziehungen zur AuÇenwelt weiter aufrecht-

erhalten zu kºnnen zwecks Arbeit und Familienkontakt. 

Der zweite positive Aspekt bezieht sich auf die Persºn-

lichkeit des Gefangenen. Das Gesetz sagt, und auch da 

richtet es sich explizit nach dem Musterentwurf, dass die 

Persºnlichkeit des Gefangenen zu achten, seine Selbst-

stªndigkeit im Vollzugsalltag so weit wie mºglich zu 

erhalten und zu fºrdern ist. Das ist theoretisch wichtig, 

weil es darum geht, dass wir nicht irgendwelche Objekte 

wegsperren, die wir nach vier Jahren wieder hervorholen, 

in der Hoffnung, dass eine positive Entwicklung stattge-

funden hat. Wir haben es vielmehr mit Menschen zu tun, 

die sich nur ªndern kºnnen, wenn sie es selbst wollen. 

Der Wille hat viel mit der Achtung der Persºnlichkeit zu 

tun. Werden Leute nicht geachtet oder wertgeschªtzt, 

dann entwickeln sie nicht den Willen, sich so verhalten, 

Achtung und Wertschªtzung als etwas Positives zu emp-

finden. 

Das ist die theoretische Ebene. Die praktische Ebene ï 

was heiÇt Selbststªndigkeit? Wird die Selbststªndigkeit 

der Gefangenen tatsªchlich gefºrdert, indem sie das 

Fr¿hst¿ck, Mittag- und Abendessen in die Zelle gebracht 

bekommen? M¿ssen wir uns nicht vielmehr Gedanken 

machen, wie die eigenstªndige Versorgung vom Einkau-

fen ¿ber selbst oder in Gemeinschaft kochen bis hin zum 

gemeinsamen Essen Alltag in die Anstalten bringen kann? 

Ist es sinnvoll, so wie es jetzt ist, dass aus Sicherheits-

gr¿nden die Gefangenen ihre dreckige Wªsche abgeben ï 
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diese wird in der Gefªngniswªscherei gewaschen ï, um 

diese sauber wieder zur¿ckzuerhalten? Wªre es zur 

Achtung der Persºnlichkeit und zur Fºrderung der Selbst-

stªndigkeit nicht sinnvoll, wenn solche alltªglichen Dinge 

wie Essen machen und Wªsche waschen und  hnliches in 

der Verantwortung der Gefangenen lªgen? 

Das sind die Punkte, die angesprochen werden, wenn es 

um die Achtung der Persºnlichkeit der Gefangenen geht. 

Ein dritter Punkt, auf den ich eingehen will, ist die Orien-

tierung am Behandlungsvollzug. Hierbei ist wieder das 

oberste Ziel die Resozialisierung. Das Gesetz sieht vor ï 

das ist vern¿nftig ï, dass die therapeutischen MaÇnah-

men, Suchtberatung und BehandlungsmaÇnahmen, 

MaÇnahmen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz 

einen wesentlich grºÇeren Stellenwert bekommen als 

bisher. 

Das bildet sich ganz praktisch ab. Bisher ist es so, dass 

Inhaftierte, wenn sie arbeiten gehen, sich ein kleines ï 

zugegeben, ein sehr kleines ï Taschengeld nebenbei 

verdienen kºnnen. Wenn sie nicht arbeiten und wªhrend 

dieser Zeit eine BehandlungsmaÇnahme absolvieren, dann 

ist das f¿r ihre Persºnlichkeit gut, aber f¿r ihren finanziel-

len Status schlecht. Bisher war somit das Anreizsystem 

schlecht. Arbeit bedeutet, das Taschengeld aufbessern zu 

kºnnen, um beispielsweise Unterhaltsverpflichtungen 

nachkommen zu kºnnen. Wenn die Gefangenen Behand-

lungen benºtigen, m¿ssen sie auf Arbeit verzichten und 

haben demzufolge weniger Einkommen. Diesen Nachteil 

beseitigt das Gesetz, indem die Verg¿tung sowohl f¿r 

Arbeit als auch gleichrangig f¿r die Teilnahme an Be-

handlungsmaÇnahmen gewªhrt wird. Das sehen wir als 

positiven Aspekt. 

Nachfolgend mºchte ich eine negative Seite beleuchten. 

Herr Bartl hat die Passage bereits vorgelesen. Dazu habe 

ich bereits im Ausschuss erklªrt, dass wir einem solchen 

Gesetz nicht zustimmen kºnnen. Ich mºchte das nicht 

noch einmal vortragen, sondern erlªutern, was drinsteht, 

weil es schwer verstªndlich geschrieben ist. Herr Kollege 

Bartl zitierte bereits, dass dieses Gesetz eine sachgerechte 

Behandlung fordert und deswegen besondere behand-

lungsdiagnostische MaÇnahmen erforderlich sind. Das 

bedeutet, dass wir die Inhaftierten besser behandeln und 

resozialisieren wollen. 

In Umsetzung des Gesetzes wurde gesagt, dass eine 

stªrkere Konzentration der vorhandenen, insbesondere 

personellen Ressourcen auf diejenigen Gefangenen 

erfolgt, von denen im Falle eines R¿ckfalls die grºÇte 

Gefahr ausgeht. Das heiÇt, dass wir die Gefangenen 

besser behandeln wollen. Allerdings haben wir nicht mehr 

Geld zur Verf¿gung, sondern es bleibt so viel, wie es ist. 

Das gilt besonders f¿r die schwierigen Gefangenen. Bei 

gleichbleibender Ausstattung des Vollzugs bedeutet das 

geringerer Aufwand bei anderen Gefangenen. 

Erstens. Wir machen es besser. Zweitens. Wir haben nicht 

mehr Geld. Drittens. Es betrifft nur die schlimmen Finger. 

Viertens. Die, die nicht so schlimm sind, m¿ssen mit 

weniger Resozialisierung auskommen. 

So liest sich dieser Text und das ist ein fatales Signal. 

Denn zum einen kann man keine Unterschiede machen 

zwischen dem Resozialisierungsanspruch von Gefange-

nen. Zweitens sollten wir nicht gerade bei denen den 

Fehler machen, die noch am Nªchsten an der geraden 

Bahn sind, alles fallen zu lassen und zu warten, bis sie 

vollstªndig auf die schiefe Bahn geraten sind. Das ist der 

Punkt, bei dem wir gesagt haben, dass, wenn das Geist 

der Begr¿ndung ist ï der Geist des Gesetzes ist in Ord-

nung ï, wir groÇe Schwierigkeiten haben. 

Deshalb haben wir noch einmal nachgefragt, was das 

tatsªchlich zu bedeuten hat. In der Antwort des Justizmi-

nisteriums wurde uns mitgeteilt, dass f¿r die Resozialisie-

rung, insbesondere die bisherige Kriminalitªtsentwick-

lung, soziale Kompetenzen, das Konfliktverhalten des 

Gefangenen und einige andere Dinge zu pr¿fen sind. In 

der Antwort heiÇt es: ĂDie deliktspezifische Arbeit und 

die geeigneten BehandlungsmaÇnahmen m¿ssen sich 

dann an dem individuellen Bedarf eines Gefangenen 

ausrichten.ñ Das halten wir f¿r richtig und gut. Es kann 

nicht sein, dass sich die Behandlung und der Strafvollzug 

an den finanziellen Mºglichkeiten des Freistaates, den 

personellen Gegebenheiten und den vorhandenen bzw. 

nicht vorhandenen Stellen ausrichten. Diese MaÇnahmen 

m¿ssen sich am individuellen Bedarf eines Gefangenen 

orientieren. 

Das hat uns ein wenig versºhnt und lªsst uns glauben, 

dass die Art und Weise, wie wir den Kostenteil in der 

Begr¿ndung gelesen haben, nur eine, aber nicht die 

alleinige ist. Ob das tatsªchlich stimmt, werden wir in den 

nªchsten Haushaltsverhandlungen sehen, wenn es um die 

Stellen im Bereich Justizvollzug geht. 

Zum Schluss noch etwas Positives. Wir haben uns sehr 

gefreut ¿ber die sehr konstruktive Debatte im Rechtsaus-

schuss ï Frau Dombois hat es bereits angesprochen. Wir 

haben uns sehr gefreut, dass f¿r zwei unserer  nderungs-

antrªge ï zum einen das Thema behinderte Gefangene, 

wenn wir Inklusion ernst nehmen, und zum anderen das 

Thema Postkontrolle ï im Ausschuss eine Mehrheit 

gefunden wurde. Auch andere unserer Vorschlªge beim 

Thema Opferschutz wurden ebenfalls mit aufgenommen. 

Diese konstruktive und positive Atmosphªre zusammen 

mit der Antwort des Justizministeriums hat uns zu der 

Entscheidung gebracht, ¿ber unseren Schatten und unsere 

Sorgen zu springen und dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

Wir werden noch einen  nderungsantrag einbringen, um 

einige Punkte noch deutlicher hervorzuheben, die wir uns 

perspektivisch anders vorstellen. 

Ich mºchte noch einmal daran anschlieÇen, was Frau 

Dombois gesagt hat. Der Dank an die Bediensteten ist 

wesentlich und notwendig. Sie haben formuliert, dass die 

Bediensteten ihre Arbeit unter schwierigen Bedingungen 

tun. 

Das stimmt. Einen Teil dieser Umstªnde haben wir selbst 

in der Hand: als Gesetzgeber, als Haushaltgeber, und es ist 

nun einmal so, dass ¦berlastung, Stress und zu viel Arbeit 

eher dazu f¿hren, dass auch Fehler passieren. Das ist 
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vºllig klar. ¦berall, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. 

Wenn die Arbeit hart ist und unter schwierigen Bedingun-

gen stattfindet, dann passieren mehr Fehler, und wir 

m¿ssen daf¿r sorgen, dass die Bedingungen so gestaltet 

sind, dass Fehler vermieden werden kºnnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie vereinzelt 

bei der CDU und den LINKEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Friedel. ï F¿r die FDP-Fraktion Herr Abg. Biesok. Sie 

haben das Wort. 

Carsten Biesok, FDP: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Meine Vorred-

ner haben bereits darauf hingewiesen, dass uns die Fºde-

ralismusreform im Jahr 2006 die Kompetenz gegeben hat, 

den Strafvollzug im Freistaat Sachsen selbst zu regeln. 

Herr Bartl, ich war einer derjenigen, der das sehr kritisch 

gesehen hat. Ich habe bef¿rchtet, dass es zu einem Wett-

lauf kommt: Wer macht das hªrteste Strafvollzugsgesetz? 

Wie kann man Strafgefangene nach Meinung der Lan-

desparlamente am besten drangsalieren? Aber genau das 

Gegenteil ist eingetreten: Wir haben sehr individuelle 

Lºsungen bekommen, und ich denke, das ist ein guter 

Weg gewesen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Beim Bund ist weiterhin die Kompetenz geblieben festzu-

legen, welche Pflichten es in der Gesellschaft gibt, die f¿r 

das gedeihliche Zusammenleben der Menschen erforder-

lich sind, und wer gegen diese Grundpflichten verstºÇt, 

macht sich strafbar. Das ist nicht unsere Baustelle im 

Freistaat Sachsen, sondern wir haben zu sagen: Wie gehen 

wir mit der Strafe um? Dabei muss man sich auch die 

Funktionen der Strafe ansehen. 

Sie soll einerseits repressiv wirken, indem sie die Rechts-

ordnung wiederherstellt. Sie soll aber auch in mehrfacher 

Hinsicht prªventiv wirken, damit es nicht wieder zu 

Straftaten kommt. Das Rechtsbewusstsein soll gestªrkt 

und das Vertrauen der Allgemeinheit in die Rechtsord-

nung wiederhergestellt werden. Zugleich soll sich der 

Tªter nach der begangenen Tat wieder mit der Rechtsord-

nung versºhnen und ï das ist besonders wichtig ï befª-

higt werden, zuk¿nftig ein Leben ohne Straftaten zu 

f¿hren. 

Diese unterschiedlichen Funktionen und Anspr¿che an die 

Strafe prallen aufeinander, wenn man sich mit einem 

Strafvollzugsgesetz beschªftigt. Sie zusammenzuf¿hren 

ist die Aufgabe dieses Gesetzes. Dieses schwierige und 

anspruchsvolle Vorhaben haben wir nun bei uns auf 

Landesebene, und es ist deshalb f¿r mich ganz besonders 

wichtig, dass wir in dieser Legislaturperiode einen Ge-

setzentwurf beraten. F¿r mich ist es das wichtigste Geset-

zesvorhaben, welches wir im Bereich der Justiz haben. 

Herr Bartl, Frau Friedel und Frau Dombois haben darauf 

hingewiesen, dass es einen Musterentwurf f¿r ein Straf-

vollzugsgesetz gab. Dieser war schon ein deutlicher 

Fortschritt zum bisherigen Strafvollzugsgesetz. Ich 

mºchte jetzt nicht alles wiederholen, insbesondere das 

standardisierte Diagnoseverfahren. Aber es gab einen 

Punkt, der bereits ganz deutlich in diesem Musterentwurf 

stand: der Aufbau eines Netzwerkes f¿r die Zeit nach der 

Haftentlassung sowie die Therapie- und TrainingsmaÇ-

nahmen, um nach der Haftentlassung wieder FuÇ in 

unserer Gesellschaft zu fassen. 

Meine Damen und Herren! Die Verfassung gebietet es, 

den Strafvollzug auf das Ziel der Resozialisierung auszu-

richten. Jeder einzelne Gefangene hat einen grundrechtli-

chen Anspruch darauf, dass man dem Resozialisierungs-

ziel gerecht wird. Das Gebot der Resozialisierung folgt 

aus dem Selbstverstªndnis einer Rechtsgemeinschaft, die 

den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Werteordnung 

stellt und dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet ist. 

Frau Friedel, ich gebe Ihnen in Teilen recht ï leider ist sie 

nicht mehr da ï: Ungeachtet finanzieller und organisatori-

scher Schwierigkeiten hat der Staat den Vollzug so auszu-

statten, wie es der Realisierung dieses Vollzugsziels dient. 

Dabei ist es unsere Aufgabe, in den nªchsten Haushalts-

verhandlungen die Werte, die Sie angesprochen haben, 

und die unterschiedlichen Bed¿rfnisse der Gefangenen im 

Strafvollzug materiell so auszustatten, dass wir das 

Resozialisierungsziel entsprechend umsetzen kºnnen. 

An diesem Verfassungsgrundsatz haben sich auch die 

Abweichungen orientiert, die wir im Musterentwurf 

vorgenommen haben. Wir haben zum Beispiel die Min-

destbesuchszeit von zwei auf vier Stunden verbessert und 

den Langzeitausgang ausdr¿cklich aufgenommen. Beides 

dient dazu, die sozialen Bindungen des Gefangenen zu 

erhalten, um so seine Wiedereingliederung nach Verb¿-

Çung der Straftat zu erleichtern. 

Ein weiterer Punkt ist uns ebenfalls wichtig: Wir werden 

heute auch noch das Sicherungsverwahrungsvollzugsge-

setz behandeln. Wenn wir uns schon ¿ber sperrige 

Rechtsbegriffe unterhalten, dann wird es bei der nªchsten 

Debatte ebenso sein. Das Bundesverfassungsgericht hat 

uns aufgefordert, Tªter, bei denen eine Sicherungsverwah-

rung angeordnet oder vorbehalten ist, nicht einfach 

wegzuschlieÇen, sondern bereits ihren Strafvollzug 

therapie- und freiheitsorientiert zu gestalten. Wir m¿ssen 

bereits im Strafvollzug daf¿r sorgen, dass diese Menschen 

nicht in die Sicherungsverwahrung kommen, sondern 

diese vermieden wird. Diesem Anspruch wird das Straf-

vollzugsgesetz in diesem Gesetzesentwurf ebenfalls 

gerecht. 

Ich begr¿Çe es ausdr¿cklich, dass es MaÇnahmen enthªlt, 

die zu einer ¥ffnung des Vollzuges und einer sehr fr¿h-

zeitigen Orientierung nach drauÇen beitragen sollen. 

Gleiches gilt f¿r die sehr fr¿hzeitige Einbindung von 

Experten in die berufliche und soziale Eingliederung der 

Inhaftierten; denn nur das sichert, dass der Gefangene, 

wenn er wieder in Freiheit ist, auch entsprechend FuÇ 

fasst und keine neuen Straftaten begeht. Die Planung f¿r 
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die Eingliederung soll spªtestens ein Jahr vor der voraus-

sichtlichen Entlassung beginnen. 

Eine weitere Neuerung sieht vor ï diese m¿ssen wir 

inhaltlich noch ausgestalten ï, dass wir ¦bergangseinrich-

tungen schaffen. In Ausnahmefªllen, wenn nicht mehr 

gewªhrleistet ist, dass ein Gefangener nach seiner Haft-

entlassung eine Wohnung oder soziale Bindung hat, soll 

dieser bereits wªhrend der Haftzeit in eine entsprechende 

¦bergangseinrichtung kommen, in der er auch nach 

Abschluss der Haftzeit noch verbleibt, bis er FuÇ gefasst 

hat, um wieder auf eigenen Beinen stehen zu kºnnen. 

Der Wiedereingliederung dienen auch Lockerungen. Der 

begleitete und der unbegleitete Langzeitausgang stellen 

wichtige Hilfen auf dem Weg zu einer erfolgreichen 

Wiedereingliederung dar ï alles selbstverstªndlich unter 

der Prªmisse, dass die Lockerungen nicht zu einer Ent-

weichung oder zu neuen Straftaten genutzt werden. Ich 

habe es sehr begr¿Çt, dass der Musterentwurf die Zeit f¿r 

einen ersten Langzeitausgang auch bei lebenslang Verur-

teilten auf f¿nf Jahre heruntergesetzt hat, und habe es 

bedauert, dass dies nicht mehrheitsfªhig war. 

F¿r die ¿brigen Lockerungen gilt ein abgestuftes System. 

Sie sollen gewªhrt werden, wenn sie f¿r die Eingliede-

rung erforderlich sind. Wir haben eine Neuerung hinein-

genommen, dass sie sechs Monate vor der voraussichtli-

chen Entlassung zu gewªhren sind, wenn nicht eine hohe 

Wahrscheinlichkeit f¿r eine Flucht oder einen Missbrauch 

dieser Lockerung vorliegt. Damit machen wir deutlich, 

dass die Lockerung spªtestens ab dem sechsten Monat die 

Regel ist, die einzuhalten ist. 

Ich mºchte noch einige Worte zur Arbeit im Strafvollzug 

sagen. Es war ein Teil der Diskussion; Frau Dombois hat 

darauf hingewiesen, und wir haben lange um den richti-

gen Weg gerungen. Arbeit ist f¿r mich ein wichtiger Teil 

des Strafvollzuges. Aber Arbeit ist f¿r mich kein Selbst-

zweck. Arbeit soll die Qualifikation des Gefangenen 

erhalten bzw. eine Qualifikation beim Gefangenen schaf-

fen, damit er nach seiner Entlassung wieder in die Ar-

beitswelt eingegliedert werden kann. Deshalb ist die beste 

Arbeit im Vollzug diejenige, die im offenen Vollzug in 

einem Betrieb auÇerhalb der Anstalt erfolgt. 

Selbstverstªndlich ist f¿r viele Gefangenen die Erwerbstª-

tigkeit ein sehr wichtiger Bestandteil des Alltags, auch in 

der Justizvollzugsanstalt, weil sie eine Struktur in ihr 

Leben bringt und sich f¿r sie positiv darstellt. Deshalb 

werden wir uns bem¿hen, bei den nªchsten Haushaltsver-

handlungen mºglichst viele Mittel bereitzustellen, um 

diese Plªtze im Justizvollzug zu schaffen. 

(Stefan Brangs, SPD: Wann 

wollen Sie das machen?) 

ï Im nªchsten Haushalt. 

(Zuruf des Abg. Stefan Brangs, SPD) 

Zu einer Arbeit in der Haftanstalt muss ein Gefangener 

motiviert werden. Er muss einsehen, dass die Arbeit f¿r 

ihn positiv ist, weil sie seiner Resozialisierung dient. 

Zwingen kann und sollte man ihn nicht; Frau Friedel hat 

darauf hingewiesen. Ein Gefangener muss das wollen, 

ansonsten funktioniert das Ganze nicht, und diesem trªgt 

ebenfalls der Gesetzentwurf Rechnung. 

Meine Vorredner haben bereits darauf hingewiesen, dass 

wir eine Sachverstªndigenanhºrung hatten, in der wir sehr 

ausf¿hrliche Sachverstªndigenberichte bekommen haben. 

Bei der Beratung ¿ber diese  nderungsvorschlªge hat 

sich gezeigt, wie richtig die Entscheidung war, den 

Strafvollzug in Lªnderkompetenz zu ¿bertragen. Es 

konnten Erfahrungen mit dem sªchsischen Strafvollzug 

aus unterschiedlichen Perspektiven eingebracht werden ï 

ob als Anstaltsbeirat, Anstaltsleiter oder Strafverteidiger. 

In den Diskussionen zeigten sich auch die unterschiedli-

chen Funktionen der Strafe, wie ich sie eingangs darge-

stellt habe. Die Sachverstªndigenanhºrungen auswertend, 

haben wir diese unterschiedlichen Funktionen in einen 

guten Ausgleich miteinander gebracht. 

Ich mºchte noch auf wenige, aber sehr praxisrelevante 

kleine Punkte hinweisen. Wir haben zum Beispiel in 

unseren  nderungsantrag aufgenommen, dass Strafver-

teidiger nicht mehr durchsucht werden, wenn sie in einer 

Haftanstalt ihre Mandanten besuchen. Dies ist ein Aus-

druck daf¿r, dass ein Rechtsanwalt ein Organ der Rechts-

pflege ist und ihm grundsªtzlich vertraut werden muss. 

Wir haben darauf hingewirkt, dass, selbst wenn die 

Anstalt Rundfunkgerªte als Mietgerªte bereitstellt, jeder 

Gefangene einen kostenlosen Zugang zum ºffentlichen 

Rundfunk hat. 

Ein Punkt, der mir sehr wichtig war, ist, dass wir mit 

antiquierten DisziplinarmaÇnahmen Schluss gemacht 

haben, zum Beispiel Arrest oder vºllige Entziehung des 

Aufenthalts in Freiheit. Einen Knast im Knast braucht 

kein Mensch mehr. Es ist gut, dass das vorbei ist. 

(Beifall bei der FDP, der CDU, 

den LINKEN, der SPD und den GR¦NEN) 

Auch ich mºchte mich dem Dank an unseren Koalitions-

partner f¿r die konstruktiven und sehr langen Diskussio-

nen anschlieÇen. Wir haben immer darum gerungen, was 

f¿r die Gefangenen in Sachsen das Beste ist und wie wir 

gleichzeitig das weitere Ziel ï der Schutz der Bevºlke-

rung ï miteinander in Einklang bringen. Wir hatten ºfter 

unterschiedliche Standpunkte, haben es manchmal anders 

gesehen, aber ich glaube, wir sind zu einem guten Aus-

gleich gekommen und haben einen guten Entwurf gefun-

den. 

(Beifall bei der FDP, der CDU und des 

Staatsministers Dr. J¿rgen Martens) 

Bedanken mºchte ich mich auch beim Justizministerium, 

insbesondere bei den Mitarbeitern, die an der Erarbeitung 

des Entwurfes mitgewirkt haben und f¿r unsere vielen 

 nderungsantrªge, W¿nsche und Bewertungen zur 

Verf¿gung standen und das mit begleitet haben. Ich 

glaube, es war eine sehr kurze Zeit f¿r das, was wir 
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gemacht haben, und daf¿r mºchte ich mich hier bei Ihnen 

sehr herzlich bedanken. 

(Beifall bei der FDP, der CDU und des 

Staatsministers Dr. J¿rgen Martens) 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf haben wir ein 

modernes Strafvollzugsgesetz mit einer sªchsischen 

Handlungsvorschrift vorgelegt. Ich bitte um Ihre Zustim-

mung und beantrage eine Eilausfertigung des Gesetzes; 

denn wir haben eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Mai 

dieses Jahres f¿r das Gesamtkonzept und das erreichen 

wir nur mit einer Eilausfertigung. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der FDP) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Biesok. Nun die Fraktion B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN; 

Frau Abg. Herrmann. Frau Herrmann, Sie haben das 

Wort. 

Elke Herrmann, GR¦NE: Herr Prªsident! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Auf die Genese des Gesetzentwur-

fes, der uns heute zur abschlieÇenden Beratung im Ple-

num vorliegt, sind die vor mir sprechenden Kolleginnen 

und Kollegen schon ausf¿hrlich eingegangen. 

Eine wesentliche Prªmisse der Auseinandersetzung mit 

der Aufgabe, ein Strafvollzugsgesetz in Lªnderhoheit zu 

verfassen, war die Aufgabe, nicht hinter das Vollzugsge-

setz des Bundes zur¿ckzufallen. Das war der Ausgangs-

punkt f¿r die Debatte zum Strafvollzugsgesetz in Sachsen. 

Es gab wiederholt Gelegenheit, dass sich die Kollegen der 

verschiedenen Fraktionen zu Ihren Vorstellungen austau-

schen konnten. Wie die anderen Kollegen auch, mºchte 

ich mich hier bedanken und auch herausstellen, dass es in 

der Diskussion zu diesem Gesetz eine sehr konstruktive 

Zusammenarbeit gab. In sehr vielen Fragen sind wir uns 

nahe, wenn nicht gar einig. 

Selbstverstªndlich bleiben immer Kritikpunkte ¿brig, auf 

die die Kollegen bereits eingegangen sind. Ich mºchte 

den Ä 2 des Vollzuges noch einmal benennen, auf den 

Herr Bartl schon eingegangen ist. Wenn Resozialisierung 

Ziel des Vollzuges ist, muss das auch so klar im Gesetz-

entwurf gesagt werden. Die sprachliche Regelung, die 

jetzt gefunden worden ist, dr¿ckt das nicht aus. Das ist ein 

Punkt ï Herr Bartl hat es zitiert ï, der in der Anhºrung 

deutlich geworden ist. Das ist ein Kritikpunkt auch von 

uns, sodass wir sagen: Diese Regelung kºnnen wir nicht 

teilen. Wir w¿nschen uns, dass Resozialisierung im 

Strafvollzugsgesetz tatsªchlich an erster Stelle steht, wie 

es der Anspruch sein sollte und den der Mustergesetzent-

wurf auch hatte. Dass wir dann, wenn wir die einzelnen 

Paragrafen ansehen, verfolgen kºnnen, dass Resozialisie-

rung einen hohen Stellenwert hat, ist unbenommen. Aber 

dann sollte es auch am Anfang so ausgedr¿ckt werden. 

Auch darauf sind die Kollegen bereits eingegangen: das 

standardisierte Diagnoseverfahren und der Wert der 

BehandlungsmaÇnahmen, die Arbeit gleichgestellt sind 

und damit eine ï wenn auch geringe ï Verg¿tung erfah-

ren. Damit kann der Motivation der Gefangenen ein 

Schub verliehen werden, sich einer BehandlungsmaÇ-

nahme zu stellen, die nicht immer einfach ist. Wenn ich 

daf¿r bestraft werde, weil ich nicht gleichzeitig arbeiten 

kann, ist das sicher keine Motivation. Das ist jetzt geªn-

dert worden und das begr¿Çen wir. 

Kritik gilt dem Langzeitausgang; der Kollege der FDP ist 

darauf eingegangen. Hier sind wir hinter den Musterent-

wurf zur¿ckgefallen, indem wir im Entwurf f¿r Langstraf-

ler eine Frist von zehn Jahren angesetzt haben, bis dieser 

Langzeitausgang mºglich wird. Das hªtte ich mir anders 

gew¿nscht. 

Das Netzwerk nach Haftentlassung ist auch schon ange-

sprochen worden. Ich mºchte deshalb darauf eingehen, 

weil die Voraussetzungen daf¿r auch geschaffen werden 

m¿ssen. An einer anderen Stelle diskutieren wir dar¿ber, 

wo die zuk¿nftige Strafvollzugsanstalt sein soll, welche 

GrºÇe sie haben soll usw. Es ist unbedingt notwendig, 

dass die Menschen, die in diesem Netzwerk tªtig werden 

sollen, die Gelegenheit bekommen, wªhrend der Haft in 

die Vorbereitung der Haftentlassung ausreichend einbezo-

gen zu werden. Deshalb m¿ssen wir in den folgenden 

Diskussionen diesen Gesetzentwurf mit seinen Anspr¿-

chen zugrunde legen und zum Beispiel im Haushalt 

andere Dienste so ausstatten, dass sie in diesem Netzwerk 

mitarbeiten kºnnen. 

Ich mºchte auf die bei allen Kollegen angeklungene 

Kritik der Finanzierung der Ausstattung des Strafvollzu-

ges eingehen. Die Ausstattung muss sich am Gesetzent-

wurf messen. Wir m¿ssen daf¿r sorgen, dass dieser 

Gesetzentwurf umgesetzt werden kann. Die Kollegen 

haben zitiert, was im Vorblatt unter dem Punkt Kosten 

steht. Bei einer gleichbleibenden Ausstattung des Justiz-

vollzuges mit Fachdienstkrªften wird der angestrebte 

Qualitªtszuwachs f¿r eine bestimmte Gefangenengruppe 

ï f¿r jene, die besonders schwere Straftaten begangen 

haben bzw. in Diagnoseverfahren negativ eingeschªtzt 

werden ï mit verringertem Aufwand bei anderen Gefan-

genen verbunden sein. Das kann man so nat¿rlich nicht 

hinnehmen, und deshalb m¿ssen wir uns in nachfolgenden 

Debatten und Verhandlungen zum Haushalt daf¿r einset-

zen, dass der Strafvollzug stªrker ber¿cksichtigt wird. 

Wenn wir sehen, dass es laut Stellenplan bei den Landes-

bediensteten einen Abbau von 17 000 Stellen geben soll 

und wir ¿ber Altersabgªnge 20 000 Stellen abbauen 

werden, dann kºnnen 3 000 Stellen neu besetzt werden. 

Diese 3 000 Stellen, die wir zu besetzen haben, sind f¿r 

Einstellungen im Bereich Polizei vorgesehen. F¿r den 

Strafvollzug besteht im Moment, wie der Stellenplan 

geschrieben ist, keine Mºglichkeit, zusªtzliche Bedienste-

te einzustellen. Im Gegenteil: Der Stellenabbau wird dazu 

f¿hren, dass wir dort zu wenige Mitarbeiter haben. 

Der Dank an die Mitarbeiter in der schwierigen Situation, 

in der sie manchmal sind, ergeht auch deshalb, weil sie 

ihrem Anspruch gerecht werden wollen, zum Beispiel die 

entsprechenden Aufschlusszeiten zu gewªhrleisten. Das 
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ist nicht mºglich, wenn der Krankenstand relativ hoch ist. 

Eine Kleine Anfrage von mir hat gezeigt, dass dem im 

Strafvollzug so ist. Wir m¿ssen bessere Bedingungen f¿r 

die Bediensteten schaffen, damit sie ihrer Aufgabe gerecht 

werden kºnnen und damit wir mit diesem Gesetzentwurf 

nicht nur die Grundlage legen f¿r einen Strafvollzug, der 

sich an Resozialisierung orientiert, sondern damit diese 

Prªmisse im tatsªchlichen Vollzug durchgehalten werden 

kann. 

Ich habe meiner Fraktion empfohlen, diesem Gesetzent-

wurf trotz der Bedenken hinsichtlich der Finanzierung 

zuzustimmen, weil die Grundlagen f¿r einen modernen 

Vollzug mit diesem Gesetzentwurf gegeben sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Herrmann. Nun die NPD-Fraktion; Herr Abg. Dr. M¿ller. 

Sie haben das Wort, Herr Dr. M¿ller. 

Dr. Johannes M¿ller, NPD: Vielen Dank, Herr Prªsi-

dent! Um es vorwegzunehmen: Inhaltlich wird die NPD-

Fraktion dem vorliegenden Gesetzentwurf mit den  nde-

rungen des Ausschusses zustimmen. 

Aber ï das muss auf alle Fªlle gesagt werden ï der 

vorliegende Gesetzentwurf ist ein beredtes Beispiel 

dessen, was die sogenannte Fºderalismusreform an 

Lebensfremdheit und auch an Lªcherlichkeit in die 

deutsche Rechtswirklichkeit eingebracht hat. Wenn das 

Strafgesetzbuch die Tatbestªnde, nach denen sich die 

Strafbarkeit eines Verhaltens richtet, bundeseinheitlich 

regelt ï ich betone: vºllig zu Recht bundeseinheitlich 

regelt ï und wªhrend die Strafprozessordnung auch die 

Spielregeln f¿r das Prozedere des Strafverfahrens ebenso 

bundeseinheitlich regelt, soll nun der dritte Baustein des 

Strafrechts, die Strafvollstreckung, ihrer Bundeseinheit-

lichkeit entkleidet sein und den Lªndern obliegen. 

Das bedeutet, die Konsequenzen einer Straftat hªngen in 

Zukunft davon ab, wo der Tªter seinen Wohnsitz hat und 

wo sich der Tatort befindet. Mit anderen Worten: Die 

Fºderalismusreform motiviert den Verbrecher, seinen 

Wohnsitz und seinen Tatort in Zukunft danach auszurich-

ten, wo er im Falle seiner Ermittlung und Bestrafung die 

f¿r ihn geringsten Konsequenzen zu tragen hat. Das ist 

doch lªcherlich. 

Die Verbrecherfantasie wird also von Ihnen in eine vºllig 

neue Richtung gelenkt, die weder dem Prªventionsgedan-

ken noch dem Schutz der Gesellschaft Rechnung trªgt. Im 

Gegenteil: Indem in Zukunft 16 Bundeslªnder 16 ver-

schiedene Vollzugsgesetze haben, leisten sie einem 

Verbrechertourismus Vorschub, der in Zukunft einen 

Wettbewerb um die Haftplªtze in den beliebtesten Voll-

zugsanstalten auslºsen wird. 

Die NPD-Fraktion hat aber auch in verfassungsrechtlicher 

Hinsicht Bedenken, und diese richten sich weniger gegen 

das heute vorgelegte Vollzugsgesetz als solches, sondern 

vor allem gegen die diesem Gesetz zugrundeliegende 

Kompetenzzuweisung beim Strafvollzug auf die Lªnder. 

Denn wenn es in Artikel 3 Grundgesetz heiÇt ï Zitat ï 

ĂAlle Menschen sind vor dem Gesetz gleichñ und wenn 

Artikel 104 Abs. 1 Grundgesetz bestimmt ï Zitat ï ĂDie 

Freiheit der Person kann nur aufgrund eines fºrmlichen 

Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschrie-

benen Formen beschrªnkt werdenñ, dann stellt sich schon 

die Frage: Wo ist die verfassungsrechtlich gebotene 

Gleichheit beim Strafvollzug, die wie keine andere 

staatliche MaÇnahme gerade in die Freiheit der Person 

eingreift und diese begrenzt? 

Gleichheit vor dem Gesetz bedeutet immer auch maxima-

le Einheitlichkeit ï jedenfalls aber dann, wenn nicht 

nachvollziehbare Gr¿nde eine unterschiedliche Behand-

lung gleicher Fªlle erforderlich machen. Welche Gr¿nde 

soll es aber geben, einen Verbrecher in Sachsen anders zu 

behandeln als einen gleichartigen Verbrecher in Th¿rin-

gen oder im Saarland zum Beispiel? 

Meine Damen und Herren, wenn Sie aufrichtig sind, 

werden Sie zugeben m¿ssen, dass Fºderalismus bei allem 

Hurra auf die Subsidiaritªt auch seine Grenzen haben 

muss. Selbstverstªndlich ist die NPD-Fraktion im Sªchsi-

schen Landtag daran interessiert, dass der Vollzug der 

Freiheitsstrafe und des Strafarrests die notwendige recht-

liche Ausgestaltung erhªlt. Wir werden, wie bereits 

angesprochen, dem heutigen Gesetzentwurf daher auch 

zustimmen. Aber wir sind eindeutig gegen den Irrsinn des 

von Ihnen betriebenen Fºderalextremismus, der Ihren 

Gesetzentwurf ¿berhaupt erst nºtig macht. 

Vielen Dank f¿r die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der NPD) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, das war die erste Runde. Gibt es Redebedarf f¿r 

eine weitere Runde aus den Reihen der Fraktionen? ï 

Herr Abg. Schiemann. Sie haben das Wort, Herr Schie-

mann. 

Marko Schiemann, CDU: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Selbstverstªnd-

lich ist uns ein Strafvollzug im Freistaat Sachsen wichtig, 

der sich an den rechtsstaatlichen Grundsªtzen misst. Ich 

bin davon ¿berzeugt, dass wir einer Meinung sind, wenn 

ich sage, dass wir keine amerikanischen Verhªltnisse in 

unseren Haftanstalten haben wollen. Wir wollen keinen 

Verwahrvollzug. Wir wollen einen Vollzug mit Resoziali-

sierung. Ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf das ganz 

deutlich anspricht. Resozialisierung soll an erster Stelle 

stehen. 

So komme ich zu Ä 2. Die  nderung, die wir zu Ä 2 im 

Ausschuss beschlossen haben, belªsst die Grundsªtze, die 

vorher im Gesetzentwurf festgeschrieben worden sind. 

Das heiÇt, der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu 

befªhigen, k¿nftig in sozialer Verantwortung ein Leben 

ohne Straftaten zu f¿hren. Er hat die Aufgabe, die Allge-

meinheit vor weiteren Straftaten zu sch¿tzen; das wªre 

dann der zweite Satz. Dies wird durch eine zielgerichtete 
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und wirkungsorientierte Vollzugsgestaltung sowie sichere 

Unterbringung und Beaufsichtigung der Gefangenen 

gewªhrleistet. ï Damit steht der Resozialisierungsansatz 

an erster Stelle. Dass die Gefangenen sicher untergebracht 

werden m¿ssen, ist f¿r uns eine Selbstverstªndlichkeit. 

Wir brauchen keine Spaziergªnger aus den Haftanstalten, 

wie das gestern passiert ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Das bedeutet, wir brauchen eine sichere Unterbringung. 

Das ist eine Selbstverstªndlichkeit. Ansonsten brauchen 

wir kein Gefªngnis. 

Der zweite Punkt: Die Grundlage f¿r jegliche Resoziali-

sierung ist mit Arbeit verbunden. Jeder Mensch ï ob in 

der Haft oder auÇerhalb der Haft ï kann nur existieren, 

wenn er Arbeit hat. Das macht das Wesen Mensch aus: 

dass wir Arbeit brauchen, um zu leben, um soziale Kom-

petenz auszustrahlen, um Kultur zu erleben, um Mensch 

zu sein. Ohne Arbeit kann niemand richtig Mensch sein. 

Wir wissen ï das war ein zentraler Punkt, ¿ber den wir 

auch mit unserem Koalitionspartner sehr lange diskutiert 

haben ï, dass wir keine Zwangsarbeit beschreiben d¿rfen, 

das ist verboten, dar¿ber sind wir uns einig. Jedoch 

m¿ssen wir alles daf¿r tun, dass diejenigen, die lange im 

Gefªngnis gesessen haben, nach der Haft eine Chance 

haben, uns nicht wieder in Haft zu begegnen. Deswegen 

brauchen wir Arbeit in der Haftanstalt. Wir brauchen nicht 

viele MaÇnahmen, die nur zum Durchbrechen genutzt 

werden, sondern der Hªftling muss einen Tagesablauf 

haben. Er muss fr¿h aufstehen. Er muss zur Arbeit gehen. 

Er muss auch erm¿det von der Arbeit zur¿ckkommen. 

Erst dann kann er sich seinen Hobbys widmen. 

(Heiterkeit bei der FDP) 

Es ist ein ganz normaler Grundsatz. Man muss doch nur 

mal schauen, mit welchem Lebenssystem der Hªftling 

konfrontiert wird, wenn er nach Verb¿Çung der Haft aus 

der Haftanstalt kommt: mit dem von Millionen Menschen, 

die tªglich fr¿h aufstehen m¿ssen, die tªglich arbeiten 

gehen m¿ssen und die auch f¿r ihre eigene Wohnung 

Sorge tragen m¿ssen. Das muss man in der Haftanstalt 

¿ben. Wenn jemand drei Jahre in der Haftanstalt ohne 

Arbeit bleibt, dann kann niemand von ihm erwarten, dass 

er nach Verb¿Çung der Haft sofort in ein Arbeitssystem 

eindringen kann. Das funktioniert nicht. Es wªre Illusion. 

Deswegen war es f¿r uns als CDU-Fraktion ganz wichtig, 

auch das Thema Arbeit zu beschreiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Der in jetzt geªnderter Form vorliegende Ä 22 sagt aus-

dr¿cklich, dass den Gefangenen nach Mºglichkeit ihrer 

Fªhigkeiten angemessene Arbeit ¿bertragen werden soll. 

ĂNach Mºglichkeit ihrer Fªhigkeitenñ ist die Zusammen-

bindung ï nach Mºglichkeit ihrer Fªhigkeiten. 

Weder das Justizministerium noch jemand anderes, noch 

die Haftanstalt hat die Mºglichkeit, Arbeitsplªtze aufzu-

bauen. Die Staatsregierung ist gefordert, mehr Arbeits-

plªtze vorzuhalten ï auch mit dieser Formulierung ï, weil 

es f¿r uns der zentrale politische Grundsatz der Resoziali-

sierung ist. Deshalb haben wir diesen  nderungsantrag 

als Kompromiss mit der FDP-Fraktion im Ausschuss auf 

den Weg gebracht. F¿r uns ist es eben nicht so, wie 

Kollege Bartl es angesprochen hat: dass wir ein Wenig an 

Arbeit wollen. Wir wollen Arbeit ï ich wiederhole es 

noch einmal ï nach Mºglichkeit ihrer Fªhigkeiten. Das ist 

die Wortverbindung. Es geht nicht um die Mºglichkeiten 

der Haftanstalt. Nein, die Haftanstalt ist verpflichtet. 

Wir wissen ï wir haben es auch in den Gesprªchen im 

Ausschuss gesagt ï, dass jeder Justizminister daran 

interessiert sein wird, so viel Arbeit wie mºglich vorzu-

halten. ĂSo viel wie mºglichñ bedeutet nicht, dass sich 

jemand zur¿cklehnen kann. Noch einmal ï Lesart ï: nach 

Mºglichkeit ihrer Fªhigkeiten. Damit habe ich, glaube 

ich, zu Ä 22 alles gesagt. 

Letzter Punkt: Meine sehr geschªtzte Kollegin Frau 

Andrea Dombois hat am Schluss ihrer Rede gesagt: 

Haftanstalten oder Verb¿Çung von Haft ist nicht zum 

Nulltarif zu bekommen. Das mºchte ich noch einmal 

unterstreichen. Ich bin der Staatsregierung sehr dankbar, 

dass sie mit diesem Gesetzentwurf f¿r Mehrausgaben in 

bedeutender Hºhe sorgt, damit sich hinterher niemand 

beklagt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es sind Mehrausgaben in bedeutender Hºhe, die mit 

Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs auf den Weg 

gebracht werden. Vielleicht haben die Finanzer sich auch 

den Gesetzentwurf nicht eindeutig durchgelesen. 

(Sebastian Scheel, DIE LINKE: 

Das ist eine Unterstellung!) 

Aber wir haben ja jetzt die Mehrheiten in den Aussch¿s-

sen erreicht. Ich wollte das noch einmal ansprechen ï 

Kollege Biesok hat dies schon getan ï, wir werden im 

Haushalt dar¿ber reden. Da bin ich f¿r die CDU-Fraktion 

anderer Meinung. Der Gesetzentwurf tritt mit Eilausferti-

gung zumindest im Monat Juni in Kraft. Das heiÇt, die 

Staatsregierung ist verpflichtet ï der Staatsminister der 

Finanzen genauso wie der Staatsminister der Justiz ï, 

diese Mehrausgaben bereits im Juni zu kalkulieren und 

entsprechend auf den Weg zu bringen. 

Ich glaube, nicht alle hier im Saal haben begriffen, dass 

Strafvollzug nicht zum Nulltarif zu haben ist, und dieser 

Gesetzentwurf wird entsprechende Kosten nach sich 

ziehen. 

(Zuruf der Abg. Cornelia Falken, DIE LINKE) 

Ich denke, ich habe mit der Erlªuterung zu den ÄÄ 2 

und 22 sowie zu den Kosten f¿r Klarheit gesorgt. 

Ich danke Ihnen f¿r Ihre geschªtzte Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU und ganz vereinzelt 

bei der FDP ï Beifall der Abg. Rico Gebhardt, 

DIE LINKE, Sabine Friedel, SPD, sowie 

des Staatsministers Dr. J¿rgen Martens) 
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2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Schiemann. ï Meine Damen und Herren, gibt es weitere 

Wortmeldungen aus den Reihen der Fraktionen? ï Das 

kann ich nicht feststellen. Ich frage jetzt die Staatsregie-

rung: Wird das Wort gew¿nscht? ï Selbstverstªndlich, 

Herr Staatsminister Dr. Martens; bitte, Sie haben das 

Wort. 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Sehr geehrter Herr Prªsident! Meine sehr geehr-

ten Damen und Herren! Ihnen liegt heute der Entwurf des 

Sªchsischen Strafvollzugsgesetzes mit  nderungsantrª-

gen des Verfassungs-, Rechts- und Europaausschusses 

vor. Dies stellt zusammen mit dem Gesetzentwurf ¿ber 

den Vollzug der Unterbringung in der Sicherungsverwah-

rung den bedeutendsten Schritt in der gesetzlichen Neu-

ordnung des sªchsischen Justizvollzuges dar. 

Bekanntlich haben wir seit 2006 im Zuge der Fºderalis-

musreform die Gesetzgebungskompetenz auf Landesebe-

ne erhalten, und anders als der Redner der NPD sehe ich 

hier keinen Anlass, einen ï wie es hieÇ ï Verbrechertou-

rismus zu bef¿rchten, nur weil man sich die unterschiedli-

chen Strafvollzugsgesetze der Lªnder anschaut, um dann 

zu entscheiden, wo man eine Straftat begeht. Eine solche 

Annahme geht an den wirklichen Lebensverhªltnissen 

weit vorbei, und ich kann Ihnen versichern, die Haftan-

stalten des Freistaates Sachsen sind im ¦brigen voll von 

Leuten, die dachten, sie werden nicht erwischt. 

Meine Damen und Herren, aufgrund eines Urteils des 

Verfassungsgerichts haben wir bis Ende 2007 die Grund-

lage f¿r den Jugendstrafvollzug in Gesetzesform geschaf-

fen. Anfang 2008 trat das Gesetz in Kraft. Angesichts der 

spªrlichen Regelungen der Strafprozessordnung zum 

Vollzug der Untersuchungshaft ist Anfang 2011 das 

Sªchsische Untersuchungshaftvollzugsgesetz in Kraft 

getreten. 

Nach Erledigung dieser sogenannten Pflichtaufgaben war 

es nur folgerichtig, sich auch mit einer ¦berarbeitung des 

seit 1977 geltenden Strafvollzugsgesetzes des Bundes zu 

befassen. Auch hier hat sich der Freistaat Sachsen an einer 

Arbeitsgruppe von mehreren Lªndern beteiligt mit dem 

Ziel, einen Mustergesetzentwurf f¿r ein Landesstrafvoll-

zugsgesetz zu schaffen. Der Musterentwurf profitiert 

deutlich vom lªnder¿bergreifenden Austausch, von 

Sachverstand und Erfahrungen. Dieser Musterentwurf ist 

in meinem Haus sªchsischen Besonderheiten angepasst 

worden, etwa bei der Mºglichkeit eines optionalen ¦ber-

br¿ckungsgeldes und durch die im Rahmen von Anhºrun-

gen weiter vorgenommenen Modifizierungen. 

Meine Damen und Herren, der Entwurf regelt jetzt eine 

Resozialisierung, die an den individuellen Bed¿rfnissen 

der Gefangenen orientiert wird und gleichzeitig die 

erforderliche Sicherheit in den Anstalten gewªhrleistet. 

Dieser Entwurf trªgt allen rechts- und sozialstaatlichen 

Anforderungen Rechnung, wie etwa den Empfehlungen 

des Europarates zum Justizvollzug. Das ist eigentlich eine 

Selbstverstªndlichkeit. 

Eine andere Selbstverstªndlichkeit mºchte ich aufgrund 

ihrer Bedeutung hier noch einmal deutlich erwªhnen: 

Jeder Freiheitsentzug muss zugleich auch menschenw¿r-

dig ausgestattet sein. Unsere Verfassung gibt jedem ï 

auch einem Strafgefangenen ï einen individuellen An-

spruch auf eine menschenw¿rdige Behandlung als Subjekt 

mit eigenen Rechten und Bed¿rfnissen und nicht nur als 

Objekt eines Verwahrvollzuges. 

(Beifall bei der FDP) 

Auch dem trªgt der Entwurf Rechnung. 

Dar¿ber hinaus ist mir am Entwurf Folgendes besonders 

wichtig: Ziel des Vollzuges ist die Resozialisierung der 

Gefangenen, die befªhigt werden sollen, k¿nftig ein 

Leben ohne Straftaten, ein Leben in sozialer Verantwor-

tung zu f¿hren. Gleichzeitig ist es Aufgabe des Vollzuges, 

die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu sch¿tzen. 

Insgesamt wird dies durch eine zielgerichtete und wir-

kungsorientierte Vollzugsgestaltung sowie sichere Unter-

bringung und Beaufsichtigung der Gefangenen gewªhr-

leistet, wie es in Ä 2 Satz 3 des Gesetzes heiÇt. 

Aber anders, als Kollege Bartl es vermutet hat, wird mit 

dieser Regelung keine Verschiebung von Prioritªten im 

Strafvollzug vorgenommen; denn der 3. Satz bezieht sich 

nur auf die vorangegangenen Sªtze 1 und 2 und be-

schreibt, wie das Ziel der Sªtze 1 und 2 erreicht werden 

wird. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Staatsminister, Sie 

gestatten eine Zwischenfrage? 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Ja, bitte. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Bitte, Herr Bartl. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Prªsident. 

Vielen Dank, Herr Staatsminister, dass Sie mir die Frage 

beantworten. 

Herr Staatsminister, nach meinem Wissen waren Sie an 

der Expertenanhºrung beteiligt. Ist Ihnen dabei aufgefal-

len, dass eben mehrere Experten ï ich nannte vorhin zum 

Beispiel Herrn Verfassungsrichter a. D. Lipps, Frau 

Dr. Kilian und weitere Experten ï exakt in der Formulie-

rung eine Deutung gesehen haben, die eine Rangfolge mit 

der MaÇgabe, es besteht jetzt eine Gleichrangigkeit 

zwischen beiden, gesehen und nicht mehr das Primat der 

Resozialisierung gegeben haben, wie bisher der Status 

war? Genau deshalb haben ja die Experten darauf hinge-

wiesen, es mºglichst klarer zu formulieren. Meinen Sie, 

dass dennoch eine verªnderte Formulierung entbehrlich 

ist? 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Kollege Bartl, die Besorgnis der Sachverstªndi-

gen, die Sie eben aufgerufen haben, bestand nicht darin, 

dass sie eine Prioritªtenverschiebung angenommen haben, 

sondern darin, dass sie gemutmaÇt haben, durch die 
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Anf¿hrung des Satzes 3 kºnnte es zu einer entsprechen-

den Interpretation kommen. 

Sie haben also insofern eine Bef¿rchtung dar¿ber geªu-

Çert, dass andere es im Sinne einer Verªnderung der Ziele 

verstehen kºnnten. Sie selbst haben es gar nicht getan, 

sondern den Sachverstªndigen war klar, es handelt sich 

um eine Mittelbeschreibung, nicht um eine Zielverªnde-

rung, die in Satz 3 vorgenommen wird. 

Meine Damen und Herren, zum Thema Sicherheit sind 

hier bereits Ausf¿hrungen gemacht worden. Dieser 

Gesetzentwurf geht im Bereich der Sicherheit ins Detail. 

Er regelt einen sicheren Strafvollzug und insbesondere die 

Mºglichkeit in Ä 77 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfes, 

dass etwa mit Fingerabdr¿cken auch biometrische Merk-

male von Gefangenen genommen werden kºnnen, damit 

man sich innerhalb der Haft und bei der Entlassung nicht 

mehr nur auf Papiere und fotografische Aufnahmen 

verlassen muss. Das heiÇt, mit get¿rkten Papieren wird 

aus dem sªchsischen Vollzug dann niemand mehr ent-

kommen kºnnen. 

Meine Damen und Herren, wir werden ein standardisier-

tes Diagnoseverfahren einf¿hren, das zu Beginn der 

Inhaftierung eine Analyse der Gr¿nde der Straffªlligkeit 

mºglich macht. Auf Grundlage dieser Diagnose werden 

dann im Rahmen der Vollzugs- und Eingliederungspla-

nung die MaÇnahmen ï zum Beispiel Sozialtherapie oder 

andere therapeutische MaÇnahmen ï festgelegt. Die 

Sozialtherapie selbst wird neu ausgerichtet und die 

Teilnahme hieran richtet sich nicht mehr nur nach forma-

len Voraussetzungen, sondern materiell-sachgerecht 

danach, ob die Teilnahme an einem Behandlungspro-

gramm zur Verringerung einer erheblichen Gefªhrlichkeit 

des Gefangenen angezeigt ist. 

Hier muss ich wieder auf Kollegen Bartl eingehen, der es 

beanstandet hat, wenn die Staatsregierung darauf hin-

weist, dass bei einer nicht unbegrenzten Verf¿gbarkeit 

von Mitteln ï insbesondere von therapeutischer Arbeits-

leistung ï eine Schwerpunktsetzung geschehen muss. Das 

heiÇt, wir werden therapeutische Leistungen nicht mit der 

GieÇkanne gleichermaÇen ¿ber sªmtlichen Inhaftierten 

ausbringen, sondern wir werden ï und das ist das Ergeb-

nis eines differenzierten Vollzuges ï danach schauen: Wo 

werden therapeutische Leistungen am meisten benºtigt? 

Wo dienen sie am besten einer Senkung von Gefªhrlich-

keiten und damit dem Schutz der Allgemeinheit? 

Wo sind diese Mittel aus unserer Sicht am effektivsten 

und zweckmªÇigsten eingesetzt? ï Daran kann ich nichts 

Schlechtes finden. 

Die bisherige allgemeine Arbeitspflicht f¿r Gefangene 

wird nicht mehr in pauschalierter Form aufrechterhalten, 

sondern in differenzierter Sichtweise behandelt. Die im 

Arbeitsbereich vielfach bestehenden Defizite sollen durch 

schulische und berufliche QualifizierungsmaÇnahmen, 

Arbeitstraining und Arbeitstherapie angegangen und so 

berufliche Eingliederungschancen gefºrdert werden. 

Insofern gebe ich Herrn Kollegen Schiemann ausdr¿ck-

lich recht: Wir wollen in den Anstalten einen strukturier-

ten Tagesablauf haben, zu dem auch die Arbeit und das 

Erkennen des Wertes von Arbeit gehºren, und wir wollen 

Arbeit nach Mºglichkeit f¿r sªmtliche Strafgefangenen 

anbieten. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Staatsminister, Sie 

gestatten eine weitere Zwischenfrage? 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Ja. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Kind, bitte. 

Thomas Kind, DIE LINKE: Herr Staatsminister, Sie 

haben gerade angesprochen, dass Sie bei Arbeit auch an 

Aus- und Weiterbildung denken. Kann ich davon ausge-

hen, dass Sie sich in den nªchsten Haushaltsverhandlun-

gen daf¿r einsetzen werden, dass gerade in diesem Be-

reich die Finanzierung, die ¿ber viele Jahre hinweg auf 

ESF-Mitteln beruhte, in eine Regelfinanzierung ¿bergeht, 

damit dieser Bereich Sicherheit hinsichtlich der Finanzie-

rung hat? Kann ich davon ausgehen oder ist das noch 

offen? 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Wir werden auch in den kommenden Verhand-

lungen ¿ber die Aufstellung des Haushalts daf¿r Sorge 

tragen, dass die in den Justizvollzugsanstalten angebote-

nen arbeitstherapeutischen und berufsbildenden MaÇnah-

men fortgef¿hrt und nach Mºglichkeit ausgebaut werden. 

Es ist uns in der Tat ein wichtiges Anliegen, diejenigen 

Gefangenen, die noch nicht in der Lage sind, mit struktu-

rierter Arbeit ihren Unterhalt zu verdienen, dazu zu 

befªhigen, nach der Entlassung ihren Lebensunterhalt mit 

redlicher Arbeit zu bestreiten. Das ist wichtig und das 

bleibt wichtig. Die Art der Finanzierung, ob aus ESF-

Mitteln oder aus anderen Mitteln, ist dabei zweitrangig. 

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der CDU) 

Ein weiterer Punkt, den ich erwªhnen mºchte, betrifft die 

Abkehr von der bisherigen allgemeinen Pflicht zum 

Ansparen von ¦berbr¿ckungsgeld. Es soll vielmehr zu 

der bewussten Entscheidung daf¿r kommen. Die Gefan-

genen sollen motiviert werden, sich mit dieser Frage 

auseinanderzusetzen, um ¿ber die Zeit der Inhaftierung 

hinauswirkende Lerneffekte zu erzielen. 

GroÇe Bedeutung messen wir auch der Aufrechterhaltung 

positiver sozialer Bindungen des Gefangenen bei. Wir 

haben die zulªssige Mindestbesuchszeit bei den Gefange-

nen auf vier Stunden im Monat erhºht. Erstmals wird der 

ĂLangzeitbesuchñ gesetzlich geregelt. 

Zudem sieht der Freistaat Sachsen als bisher einziges 

Bundesland nicht nur die Mºglichkeit der Unterbringung 

von weiblichen Gefangenen in Mutter-Kind-Abteilungen 

vor, sondern auch entsprechende Regelungen f¿r mªnnli-

che Gefangene mit Kindern, auch wenn wir wissen, dass 
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es sich dabei eher um seltene Ausnahmefªlle handeln 

wird. 

Der inzwischen bewªhrte MaÇstab des Jugendstrafvoll-

zugsgesetzes f¿r die Gewªhrung von Lockerungen wird 

¿bernommen. Lockerungen sollen gewªhrt werden, wenn 

verantwortet werden kann, diese auszuprobieren, also 

davon auszugehen ist, dass die Gefangenen sich dem 

Vollzug der Freiheitsstrafe nicht entziehen und Lockerun-

gen nicht zu Straftaten missbrauchen. 

Ein deutlicher Schwerpunkt des Entwurfs ist die Ausrich-

tung auf die Eingliederung der Gefangenen in das Leben 

in Freiheit, und zwar nicht erst ï ich glaube, Frau Friedel 

hat es erwªhnt ï in den letzten sechs Monaten vor der 

Entlassung. Diese Ausrichtung muss von Beginn der 

Haftzeit an erfolgen. Nur dann haben wir die Chance, 

nachhaltig, langfristig und damit wirkungsvoll auf Gefan-

gene einzuwirken. 

Die erforderlichen MaÇnahmen werden im Vollzugs- und 

Eingliederungsplan festgelegt und nach dessen MaÇgabe 

umgesetzt. Der Eingliederungsplan umfasst verschiedene 

Stufen bis hin zur Verb¿Çung im offenen Vollzug. 

Lassen Sie mich eines klarstellen, Herr Kollege Bartl: Die 

Regelung zum offenen Vollzug und dessen Gewichtung in 

Ä 15 Abs. 1 des Gesetzentwurfs ist wortidentisch mit der 

Regelung im Entwurf der Lªnderarbeitsgruppe. Der 

Freistaat Sachsen hat insofern keine Verschlechterung 

vorgenommen. 

Meine Damen und Herren! Neben den dargestellten 

Ausgestaltungsprinzipien des Vollzuges selbst hat der 

Entwurf auch die Interessen der Opfer im Blick. Deren 

berechtigte Interessen sind in dieses Strafvollzugsgesetz 

eingestellt und in besonderer Weise ber¿cksichtigt wor-

den. Wir haben verschiedene Vorschriften eingef¿gt, die 

das Niveau des Strafvollzugsgesetzes des Bundes deutlich 

¿berschreiten. 

Im Rahmen der Anhºrung gab es verschiedene Anregun-

gen, die zum Teil fraktions¿bergreifend bef¿rwortet 

wurden. Wir haben sie aufgenommen. Einige kann man 

mit Fug und Recht als wegweisend bezeichnen. 

Die DisziplinarmaÇnahme des Arrests als nicht mehr 

zeitgemªÇe Isolation in der Haft ist gestrichen worden. 

Die SicherungsmaÇnahme des vollstªndigen Entzugs des 

Aufenthalts im Freien, den das Gesetz fr¿her vorsah, wird 

es nicht mehr geben. 

Das Gesetz ist auch im Hinblick auf die Interessen der 

Opfer von Straftaten weiter verbessert worden. Infolge 

der  nderungsantrªge wird die Anstalt Telefongesprªche, 

Schriftwechsel und Pakete des Gefangenen an das Opfer 

untersagen kºnnen, um eine neue Traumatisierung des 

Opfers einer Straftat zu vermeiden. 

Die Opfer erhalten zudem weitergehende Auskunftsan-

spr¿che in Bezug auf die Vollzugsgestaltung, auf Weisun-

gen, auf die Unterbringung im offenen Vollzug. Die 

Darlegung eines besonderen Interesses an dieser Auskunft 

wird prozessual erleichtert. 

In der Diskussion ¿ber Ä 22, der die Arbeit betrifft, 

bestand fraktions¿bergreifend Einigkeit, dass das Entfal-

len einer allgemeinen Arbeitspflicht nicht bedeuten kann 

und nicht bedeuten soll, dass der Justizvollzug weniger 

Arbeitsmºglichkeiten anzubieten braucht. Nein, im 

Gegenteil! Die Staatsregierung wie auch die Mitglieder 

der Fraktionen im Ausschuss waren sich fast vollstªndig 

dar¿ber einig, dass der Arbeit im Vollzug eine wichtige, 

herausragende Bedeutung zukommt. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Dies gilt f¿r die rein materielle Befªhigung, den Lebens-

unterhalt zu bestreiten, aber dar¿ber hinaus auch f¿r die 

Strukturierung des Tagesablaufs und das Trainieren 

bestimmter sozialer Verhaltensweisen. Ziel ist auch die 

Herausbildung eines bestimmten Selbstverstªndnisses und 

eines gewissen Selbstwertgef¿hls als jemand, der in der 

Lage ist, auf eigenen Beinen zu stehen. 

Der Gesetzentwurf ist nach allgemeinem Konsens so zu 

verstehen, dass weiterhin allen Gefangenen, sofern sie 

sich nicht in einer schulischen oder arbeitstherapeutischen 

MaÇnahme befinden, eine angemessene Arbeit angeboten 

werden soll. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Aus diesem Gesetz folgt somit der langfristige Auftrag 

des Gesetzgebers an die Staatsregierung, daf¿r zu sorgen, 

dass eine ausreichende Anzahl an Arbeitsplªtzen und 

Arbeitsmºglichkeiten in den Anstalten vorhanden ist; das 

ist gegenwªrtig noch nicht der Fall. Dieser Auftrag ist ï 

ich habe es gesagt ï langfristig zu erf¿llen. Das wird 

nat¿rlich auch Mittel beanspruchen. 

Ich verstehe die Opposition, wenn sie beanstandet, dass 

dies nicht sofort geschieht oder am besten schon gestern 

geschehen ist. Ich wiederhole: Wir werden uns dieser 

Aufgabe stellen, sie langfristig umsetzen und die Ar-

beitsmºglichkeiten weiter erhºhen. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Staatsminister, Sie 

gestatten eine weitere Zwischenfrage? 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Ja. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Bitte, Herr Bartl. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Staatsmi-

nister! Haben Sie vorhin Herrn Schiemann so verstanden, 

dass die eingef¿gte Formulierung Ănach Mºglichkeit 

ihren Fªhigkeiten entsprechende Arbeit zuzuweisenñ nicht 

bedeutet, dass ihm nach Mºglichkeit Arbeit zugewiesen 

werden soll, sondern dass sich diese Formulierung auf die 

Fªhigkeiten bezieht? Es steht nicht die Soll-Vorschrift 

infrage, dass Arbeit zugewiesen werden soll, sondern es 

steht nur infrage, ob sich die Mºglichkeit auf die Fªhig-

keit bezieht. Ich habe Sie so verstanden, dass Ănach 

Mºglichkeitñ bedeutet: Wir arbeiten darauf hin, dass das 

in den Anstalten flªchendeckend funktioniert. ï Habe ich 

Sie insoweit falsch verstanden? 
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Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Herr Kollege, wir kºnnen hier feinsinnige 

Semantik betreiben ï es kommt auf die Grundaussage an. 

ĂNach Mºglichkeit den Fªhigkeiten entsprechendñ heiÇt: 

nach den Mºglichkeiten des Gefangenen zum einen und 

nach der Soll-Vorschrift eines Angebotes zum anderen. 

ĂIhm soll angeboten werden éñ Wissen Sie, aus Sollen 

wird bei Kºnnen M¿ssen. Das heiÇt, wenn wir die Ar-

beitsmºglichkeiten haben, dann muss die Anstalt es den 

Gefangenen anbieten, und sie ist auch in der Pflicht daf¿r 

zu sorgen, dass mºglichst viele Arbeitsplªtze da sind. 

Dass das gesetzliche Leitbild nicht immer und an jeder 

Stelle vollstªndig erf¿llt werden kann, ªndert nichts an 

der Zielbestimmung dieses Auftrages. 

(Beifall bei der FDP ï Klaus Bartl, 

DIE LINKE, meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Dazu gibt es eine 

Nachfrage. Gestatten Sie? 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Ja. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Wir hatten vorige Woche die 

Expertenanhºrung zur Unterrichtung des Rechnungshofes 

betreffend den Haftplªtzebedarf im Freistaat Sachsen. Der 

Leiter der Justizvollzugsanstalt Zwickau erklªrte, dass 

man derzeit bei einer Arbeitsplatzbereitstellung von circa 

50 % liegt. 

Herr Staatsminister, halten Sie das nach den jetzigen 

Gesetzesvorgaben f¿r entsprechend? 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Das ist im Rahmen der gesetzlichen Mºglichkei-

ten, denn die Anstalt in Zwickau verf¿gt nun mal nicht 

¿ber die rªumliche Ausstattung. Genau deswegen bauen 

wir eine neue Justizvollzugsanstalt. Deswegen werden 

zusªtzliche Arbeitsplªtze eingerichtet. Aber ich habe 

gesagt, das ist eine Zielvorgabe, die das Gesetz dort 

formuliert, und nicht etwa ï was auch schon in der Dis-

kussion war ï ein Rechtsanspruch der Gefangenen auf 

Zuweisung von Arbeit. Das ist ein feiner Unterschied. Wir 

wissen, wo wir hin m¿ssen, und wir wissen auch, wo wir 

stehen. 

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren! Schaue ich auf das Gesetzge-

bungsverfahren zur¿ck, dann bin ich einigermaÇen 

zufrieden. Ein sehr fortschrittlich gedachter und qualitativ 

hochstehender Entwurf ist in einem ausgesprochen 

sachorientierten Verfahren behandelt worden, das ï wie 

die Diskussion auch heute zeigt ï von gemeinsamen 

Grundvorstellungen weitgehend getragen wurde. Die im 

Rahmen der Anhºrung und der Ausschussbehandlung 

angesprochenen  nderungen im Gesetz sind bemerkens-

wert und zeigen, dass es den Fraktionen hier einmal nicht 

um ideologische und politische Profilierung, sondern 

tatsªchlich um die Verabschiedung eines mºglichst guten 

und zweckmªÇigen Gesetzes gegangen ist, und das in 

einem in der ºffentlichen Diskussion gemeinhin sehr 

emotionalisierten Bereich. Dass man trotzdem der Versu-

chung der ideologischen Diskussion widerstanden hat, 

meine Damen und Herren, daf¿r mºchte ich mich bei den 

Mitgliedern des Hauses ausdr¿cklich bedanken. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Da ich in der Diskussion zum Gesetz ein ¿bergreifendes 

Verstªndnis daf¿r gesehen habe, dass der richtige Umgang 

mit Straftaten und Straftªtern immer eine Herausforde-

rung darstellt, lassen Sie mich noch zwei ¦berlegungen 

anf¿gen, die ¿ber den Gesetzentwurf hinausgehen. Zum 

einen muss klar sein, dass Justizvollzug die erfolgreiche 

Resozialisierung allein nicht bewerkstelligen kann. Das 

ist eine gesamtgesellschaftlich zu erledigende Aufgabe. 

Gefangene verf¿gen in der Regel auch nach ihrer Entlas-

sung ¿ber persºnliche Probleme, die hªufig einer dauer-

haften Straffreiheit im Wege stehen. Zu nennen sind etwa 

ein besonders schlechter Ausbildungsstand, Suchtproble-

me und ¦berschuldung. All das fªllt mit der Entlassung 

nicht weg. Es ist dann Aufgabe der bestehenden auÇer-

vollzuglichen Systeme, auch ehemalige Gefangene 

angemessen und wirkungsvoll zu unterst¿tzen. Der 

Justizvollzug kann hierauf bestenfalls vorbereiten und im 

Rahmen der Entlassungsvorbereitung eine strukturierte 

¦berleitung ermºglichen. Zu nennen ist hier die einge-

richtete und weiter finanzierte bedarfsgerechte externe 

Schuldnerberatung, meine Damen und Herren. 

Eine ªhnliche Situation ist im Hinblick auf die Opfer von 

Straftaten festzustellen. Wir haben uns redlich bem¿ht, im 

Gesetzgebungsverfahren die Interessen der Opfer mit zu 

ber¿cksichtigen, aber noch viel mehr als bei den Tªtern 

braucht es hier die gesamte Gesellschaft und ihre Institu-

tionen, um den Opfern von Straftaten in ihrer Situation 

beizustehen. Hierf¿r besteht bereits eine hohe Sensibilitªt. 

Zahlreiche typischerweise bei Opfern von Straftaten 

auftretende Problemlagen, wie Traumatisierung und 

psychische Erkrankungen, fallen fachlich und zustªndig-

keitshalber nicht in den Bereich der Justiz. Auch hier 

bedarf es einer fach¿bergreifenden Zusammenarbeit und 

Initiative. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zum Schluss 

meinen Dank daf¿r aussprechen, dass der Entwurf bei den 

Fachpolitikern eine so groÇe Zustimmung und Unterst¿t-

zung erhalten hat. Das ist ein ¿beraus wichtiges Gesetz-

gebungsvorhaben. Ich bitte f¿r die Staatsregierung um 

mºglichst breite Zustimmung zu dem Gesetzentwurf in 

der jetzt vorliegenden Form. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Staatsminister. ï Herr Modschiedler, ich frage Sie als 

Berichterstatter des Ausschusses, ob Sie noch das Wort 

w¿nschen. 

(Martin Modschiedler, CDU: Nein!) 

ï Vielen Dank. Das ist nicht der Fall. 
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Damit kommen wir zur Abstimmung. Aufgerufen ist das 

Gesetz ¿ber den Vollzug der Freiheitsstrafe und des 

Strafarrests im Freistaat Sachsen sowie zur  nderung 

weiterer Gesetze in der Drucksache 5/10920, Gesetzent-

wurf der Staatsregierung. Abgestimmt wird auf der 

Grundlage der Beschlussempfehlung des Verfassungs-, 

Rechts- und Europaausschusses, Drucksache 5/11894. 

Meine Damen und Herren! Auf Ihren Plªtzen liegen 

 nderungsantrªge. Ich w¿rde zunªchst entsprechend der 

Reihenfolge ihres Eingangs dar¿ber abstimmen lassen. 

Will das jemand anders haben? ï Das kann ich nicht 

feststellen. Dann rufe ich die Drucksache 5/11926 auf, 

 nderungsantrag der SPD-Fraktion. Frau Friedel, soll 

dieser noch einmal eingebracht werden? ï Bitte, dazu 

haben Sie jetzt die Gelegenheit. 

Sabine Friedel, SPD: Herr Prªsident, vielen Dank. Ich 

mºchte darauf hinweisen, dass es die Drucksache 5/11962 

ist. Ich habe vorhin schon angek¿ndigt, dass wir drei 

 nderungsvorschlªge aufgenommen haben, die wir noch 

einmal im Plenum vorstellen wollen. Ich will Ihnen auch 

sagen, warum. ¦ber Ä 2, Ziel und Aufgabe des Vollzugs, 

ist heute schon gesprochen worden. Da heiÇt es zum 

einen, die Resozialisierung der Straftªter ist Ziel und 

Aufgabe und zum anderen die Sicherheit der Allgemein-

heit vor weiteren Straftaten. Man sagt immer, diese 

beiden Ziele kºnne man nicht gegeneinander abwªgen, es 

sei auch nicht eines wichtiger als das andere. 

Wir glauben, dass die Dinge ein bisschen anders liegen 

und dass das ein Ziel ist. Das wollen wir mit unserem 

 nderungsantrag zum Ausdruck bringen. Wir mºchten 

erstens, dass der Gesetzestext so gefasst wird, dass 

deutlich wird, dass die Resozialisierung genau die MaÇ-

nahme ist, um die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 

zu sch¿tzen. Das ist nicht nur Semantik. Schauen Sie sich 

in den Gefªngnissen um. Von den Gefangenen waren 

70 % schon einmal da. Das heiÇt, wenn wir die Allge-

meinheit vor weiteren Straftaten sch¿tzen wollen, dann 

m¿ssen wir daf¿r sorgen, dass nicht 70 % der Leute 

wiederkommen und die Zahl geringer wird. Prªvention 

von Straftaten, der Schutz der Allgemeinheit vor Strafta-

ten findet auÇerhalb und innerhalb der Gefªngnisse statt. 

AuÇerhalb der Gefªngnisse hat sich die Polizei darum zu 

k¿mmern, aber auch die gesamte Gesellschaft, die Ju-

gendhilfe und sonstiges, und innerhalb der Gefªngnisse 

muss es auch um Prªvention gehen, damit wir erreichen, 

dass nicht mehr 70 % aller Gefangenen wiederkommen. 

Man muss auch sagen, dass bei jedem, der wiederkommt, 

die Resozialisierung nicht vollbracht wurde. Deswegen ist 

es richtig und wichtig, dass das Gesetz die Resozialisie-

rung als oberstes Ziel ansieht. Machen wir doch den 

Zusammenhang in Ä 2 deutlich. 

Unser zweiter Vorschlag lautet folgendermaÇen ï der 

Staatsminister hat es angesprochen: Strafvollzug und 

Resozialisierung sind eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe. Deswegen w¿nschen wir uns ï das ist an einigen 

Stellen im Gesetz schon passiert ï, dass die Zusammenar-

beit zwischen der Anstalt selbst und all denen drauÇen, 

die zum Vollzug beitragen, aufgenommen wird. 

Kommen wir nun zu Nummer 3, der Berichtspflicht. Sie 

gibt es bereits im Jugendstrafvollzugsgesetz. Es ist 

eigentlich eine gute Sache. Der Staatsminister muss alle 

zwei Jahre berichten, wo wir im Strafvollzug stehen: Wie 

viele Inhaftierte gibt es? Wie sieht es mit dem Thema 

Resozialisierung aus? Es wªre gut, wenn dies auch f¿r 

den regulªren Strafvollzug gªlte. Deswegen lautet unser 

dritter Vorschlag, eine Berichtspflicht einzuf¿hren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und den GR¦NEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Friedel. Gibt es hierzu Wortmeldungen? ï Frau Dombois, 

bitte. 

Andrea Dombois, CDU: Ich mºchte ganz kurz auf die 

Antrªge eingehen, die auch im Ausschuss schon einmal 

besprochen wurden. Wir sind der Auffassung, dass mit der 

jetzigen Formulierung im Ä 2, neben einer zielgerichteten 

und wirkungsorientierten Vollzugsgestaltung, die der 

Resozialisierung dient, auch die Verpflichtung besteht, 

durch sichere Unterbringung die Allgemeinheit vor 

Straftaten zu sch¿tzen. Das ist der weitergehende Antrag. 

Wir mºchten es gern so stehen lassen, wie es im Gesetz 

formuliert ist. Wir meinen, dass das, was Frau Friedel hier 

ansprach, nicht ausgeschlossen ist. 

Kommen wir auf die Zusammenarbeit zu sprechen. Wir 

selbst haben im Ausschuss einen Antrag dazu eingebracht. 

Wir haben Folgendes gesagt: alle am Vollzug Tªtigen, 

nicht im Vollzug. Das heiÇt, dass es um die Bediensteten 

geht, die im Strafvollzug arbeiten, und um alle anderen, 

die auÇerhalb des Strafvollzugs daran mitarbeiten. 

Wir mºchten nicht, dass alle einzeln aufgezªhlt werden. 

Mir fªllt spontan ein, Frau Friedel, dass die Jugendge-

richtshilfe fehlen w¿rde. Es w¿rde immer irgendeiner 

fehlen, der im Gesetz nicht benannt ist. Ebenso kºnnen 

weitere hinzukommen. Deshalb lautet unsere Formulie-

rung wie folgt: alle am Vollzug Tªtigen. 

Nun kommen wir zur Berichtspflicht. Es ist nicht zwin-

gend festzuschreiben. Es ist in den letzten Jahren eigent-

lich immer der Fall gewesen, dass die Staatsregierung 

regelmªÇig berichtete. AuÇerdem steht uns frei, jederzeit 

einen Antrag zu stellen, wenn wir der Meinung sind, dass 

es nicht so erfolgt, wie wir uns das vorstellen. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Dombois. Gibt es weitere Wortmeldungen? ï Herr 

Biesok. 

Carsten Biesok, FDP: Ja, ich mºchte gern noch einmal 

auf die Ziele und Aufgaben des Vollzugs eingehen. In der 

Diskussion ist durcheinandergebracht worden, was die 

Unterscheidung zwischen den Zielen und Aufgaben des 
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Vollzugs anbelangt. Das alleinige Ziel des Strafvollzugs 

ist die Resozialisierung des Strafgefangenen. Das macht 

der derzeitige Paragraf in seinem ersten Satz deutlich. Das 

zweite Ziel ist folgende Aufgabe: Schutz der Bevºlkerung 

vor der Begehung weiterer Straftaten. Das steht daneben. 

Er bezieht sich erst einmal nur unmittelbar auf die Haft-

zeit und dass wªhrend der Haftzeit nichts passiert. 

Das ist die Abwªgung, die immer stattfinden muss, wenn 

es zum Beispiel um Lockerungen geht: Was benºtigen 

wir, um die Resozialisierung des Straftªters zu erreichen? 

Inwieweit m¿ssen wir den Vollzug lockern? Inwieweit 

steht das Interesse der Bevºlkerung dagegen, keine neue 

Straftaten erleiden zu m¿ssen? Das ist auch ein Teil der 

Resozialisierung. Jemand, der sich bereits in Strafhaft 

befindet und dessen Haft gelockert wird, d¿rfte keine 

neue Straftaten begehen, die sofort eine Anschlusshaft 

nach sich ziehen kºnnten. Deshalb ist es richtig, dies 

zusammenzufassen. 

Es ist meines Erachtens auch falsch zu sagen, dass es sich 

um Gegensªtze handelt, die sich einander ausschlieÇen. 

Es ist ein ergªnzendes System, welches ein Oberziel hat: 

Es sollen zuk¿nftig keine Straftaten mehr begangen 

werden. Das ist die Resozialisierung des Straftªters. Das 

ist gleichzeitig auch der Schutz der Allgemeinheit. 

(Beifall bei der FDP) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Biesok. Gibt es zum  nderungsantrag der SPD-Fraktion 

weitere Wortmeldungen? ï Frau Herrmann, bitte. 

Elke Herrmann, GR¦NE: Vielen Dank, Herr Prªsident. 

Herr Prªsident, wir w¿rden diesem  nderungsantrag  

zustimmen. Ich bin in meiner Rede schon auf Ä 2 einge-

gangen. Die Rede des Kollegen Biesok hat mich nicht 

¿berzeugt. Er selbst hat zum Beispiel die Aufgaben und 

Ziele durcheinandergebracht. 

Die Einf¿hrung nach Ä 109 zur Zusammenarbeit halte ich 

durchaus f¿r sinnvoll. Gerade durch die Aufzªhlung 

verschiedener Behºrden, Vereine, Einrichtungen usw. 

wird klargestellt, dass auch das Justizministerium und der 

Strafvollzug verpflichtet sind, diese Zusammenarbeit zu 

ermºglichen. Zum Beispiel liegen dann die Schuldnerbe-

ratung und Ausstattung der Schuldnerberatung nicht nur 

im Ermessen des Sozialministeriums. Bei der Suchtbera-

tung ist es ebenfalls so. Hier w¿rde eine Aufgabe festge-

schrieben werden, die Verpflichtungen nach sich zieht. 

Deshalb halten wir es f¿r sinnvoll. Eine Berichtspflicht 

analog zum Jugendstrafvollzug einzuf¿hren, macht auch 

Sinn. Deshalb kºnnen wir dem Antrag zustimmen. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Herrmann. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir 

kommen zur Abstimmung ¿ber die Drucksache 5/11962. 

Wer zustimmen mºchte, hebt jetzt bitte die Hand. ï 

Vielen Dank. Wer ist dagegen? ï Danke sehr. Gibt es 

Stimmenthaltungen? ï Es gibt keine Stimmenthaltungen, 

aber Stimmen daf¿r. Eine groÇe Mehrheit ist jedoch 

dagegen. 

Wir kommen nun zum  nderungsantrag mit der Drucksa-

che 5/11969. Es ist ein Antrag der Fraktion DIE LINKE. 

Dieser wird eingebracht. Herr Abg. Bartl, bitte. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Prªsident! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich komme 

zunªchst auf Ä 2 in unserer  nderungsfassung zu spre-

chen: Er deckt sich im Anliegen weitestgehend mit den 

Auffassungen der SPD. Kollege Biesok, das ist genau das 

Problem, welches auch die Experten in der Anhºrung 

kritisiert haben. Bisher war nach dem geltenden Strafvoll-

zugsgesetz Folgendes klar: Im ersten Satz des Ä 2 ist die 

Definition des Ziels des Vollzugs zu finden. Im nªchsten 

Satz befindet sich die Aufgabe. Die Vermischung und 

Gleichsetzung ï die Verwahrung wird zugleich zum Ziel ï 

in der jetzigen Formulierung ist ein zumindest missver-

stªndlich wirkendes Problem. Darauf haben die Experten 

aus gutem Grund hingewiesen. Sie haben dringend davon 

abgeraten, die Formulierung so zu belassen. Vielmehr 

sollte man klarstellen, dass die Resozialisierung das Ziel 

bleibt und die sichere Unterbringung eine Aufgabe ist, die 

der Zielerreichung dient. Insofern ist zum Ä 2 mit dem 

jetzigen Formulierungsinhalt von uns das Gleiche gemeint 

wie das von der SPD angestrebte Anliegen. 

Wir haben einen  nderungsantrag zu Ä 5, Soziale Hilfe, 

verfasst. Wir haben im Verfassungs-, Rechts- und Europa-

ausschuss bereits ausf¿hrlich dar¿ber diskutiert. Das jetzt 

g¿ltige Strafvollzugsgesetz des Bundes aus dem 

Jahr 1976 hat einen eigenstªndigen Titel, Titel 9, mit 

insgesamt f¿nf Paragrafen. Darin wird ausgestaltet, was 

mit sozialer Hilfe gemeint ist. Jetzt finden wir in diesem 

Gesetzentwurf dazu lediglich sechs Zeilen, in welchen der 

Begriff der sozialen Hilfe auf einen Allgemeinheitsgrad 

zusammengek¿rzt wird. Unter dem Aspekt des Be-

stimmtheitsgebots ï was ist damit gemeint, was kºnnen 

der Gefangene und die Anstalt daraus an Rechten oder 

Pflichten entnehmen ï ist dies nicht mehr eindeutig. Wir 

haben unsere Formulierung sehr Ăeingedampftñ. Im 

Verfassungs-, Rechts- und Europaausschuss wurde es von 

uns wesentlich prªzisierter in Anlehnung an den neunten 

Titel des bisher geltenden Gesetzes formuliert. Dies ist 

das Minimum, welches aufzuschreiben ist, um klarzustel-

len, was mit der sozialen Hilfe gemeint ist: Was kann der 

Gefangene oder die Anstaltsleitung aus der Regelung des 

Ä 5 an Rechten, Pflichten und Aufgaben entnehmen? 

Ich mºchte mich darauf beschrªnken, Herr Prªsident, die 

hauptsªchlichen Bestimmungen zu begr¿nden. Ansonsten 

gibt es eine schriftliche Begr¿ndung der  nderungsfas-

sungen, die den Abgeordneten vorliegt. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Die Zeit reicht auch f¿r 

mehr nicht aus. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Die Zeit reicht nicht f¿r mehr 

aus? 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Nein. Sie haben noch 

neun Sekunden. 



Sªchsischer Landtag 5. Wahlperiode ï 77. Sitzung 16. Mai 2013 

 7952 

(Christian Piwarz, CDU: 

Neun, acht, sieben, sechs, é!) 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Das ist ein Problem. Herr 

Prªsident, ich m¿sste bei jeder einzelnen Bestimmung, die 

aufgerufen wird, etwas dazu sagen. 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Herr Bartl, bitte fahren 

Sie fort. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Gut. Ich mache es kurz. 

Wir weisen darauf hin, dass wir mit der Arbeit und der 

Begrifflichkeit Ănach Mºglichkeitñ ein Problem haben. 

Ich gehe davon aus, dass das, was Herr Schiemann zur 

Rechtsauslegung, die der Landtag quasi zu dieser Formu-

lierung vornimmt, sagte, stimmt. Unter diesem Aspekt 

werden wir mit dem jetzigen Formulierungsinhalt des 

Ä 22 umgehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Ich danke Ihnen, Herr 

Bartl. Hierzu gibt es Wortmeldungen. Herr Biesok, bitte. 

Carsten Biesok, FDP: Herr Kollege Bartl, Sie haben 

darauf hingewiesen, dass es eine massive Kritik und eine 

dringende Warnung durch die Sachverstªndigen vor Ä 2 

gegeben hªtte. Die von Ihnen schon mehrfach zitierte 

Sachverstªndige, Frau Dr. Kilian, hat lediglich bemªngelt, 

dass ihr das Wort Ăauchñ fehlt. Ganz so schlimm kann es 

nicht sein. 

Sie haben angef¿hrt, dass es zu keiner entsprechenden 

Abwªgung bei der Ausgestaltung des Vollzugs kªme, weil 

die Formulierung missverstªndlich ist. Ich bitte Sie, 

einmal Seite 89 der Gesetzesbegr¿ndung aufzuschlagen. 

Dort ist ganz eindeutig festgelegt, dass die Resozialisie-

rung das alleinige Ziel des Vollzugs ist. 

Es wird in der von Ihnen so oft zitierten Verfassungs-

rechtsprechung dargelegt, warum dies das Primat hat und 

was die Aufgabe ist, die daneben weiter zu erf¿llen ist 

und wie diese beiden, Aufgabe und Ziel, sich miteinander 

vereinigen, um anschlieÇend zu einer kompletten Reso-

zialisierung des Tªters zu f¿hren. Ich denke, wenn es 

irgendwann einmal Auslegungsschwierigkeiten gibt, dann 

wird die Gesetzesbegr¿ndung hier die notwendige Klar-

heit bringen, dass es hier keine Abschwªchung gegen¿ber 

dem bisherigen Stand gegeben hat. 

Das Zweite, das Sie angesprochen haben, sind die sozia-

len Hilfen. Die Anzahl der Paragrafen, die mit einer 

bestimmten ¦berschrift gegeben sind, sagt nichts dar¿ber 

aus, wie die tatsªchliche Regelung ist. Das neue Strafvoll-

zugsgesetz hat ganz unterschiedliche Wirkungsmecha-

nismen, wir haben sie hier ausf¿hrlich diskutiert, von der 

Diagnostik ¿ber die Sozialtherapie und die anderen 

Wirkungsmºglichkeiten. Es ist auch logisch, dass man die 

Bestimmungen, die sonst in einem Gesetz an anderer 

Stelle einzeln aufgef¿hrt wurden, jetzt entsprechend an 

die richtige Stelle verortet. Deshalb brauchen wir keinen 

eigenen Paragrafen f¿r die soziale Hilfe. 

(Beifall bei der FDP) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Biesok. Gibt es weitere Wortmeldungen? ï Die sehe ich 

nicht. 

Meine Damen und Herren! Ich lasse abstimmen ¿ber die 

Drucksache 5/11969. Wer daf¿r ist, zeigt das jetzt bitte an. 

ï Vielen Dank. Wer ist dagegen? ï Danke sehr. Gibt es 

Stimmenthaltungen? ï Die kann ich nicht sehen. Bei 

zahlreichen Stimmen daf¿r hat dieser  nderungsantrag 

dennoch nicht die erforderliche Mehrheit bekommen. 

Meine Damen und Herren! Wir stimmen nun ab ¿ber den 

vorliegenden Gesetzentwurf. Zunªchst ¿ber die ¦ber-

schrift. Wer ist daf¿r? ï Danke. Ist jemand dagegen? ï 

Gibt es Stimmenthaltungen? ï Danke. Bei Stimmenthal-

tungen und keinen Gegenstimmen ist der ¦berschrift 

zugestimmt worden. 

Ich lasse abstimmen ¿ber die Inhalts¿bersicht. Wer ist 

daf¿r? ï Vielen Dank. Wer ist dagegen? ï Wer enthªlt 

sich? ï Danke sehr. Bei Stimmenthaltungen ist der In-

halts¿bersicht zugestimmt worden. 

Zu Artikel 1 die Abstimmung, Gesetz ¿ber den Vollzug 

der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat 

Sachsen. Wer ist daf¿r? ï Danke. Gibt es Gegenstimmen? 

ï Stimmenthaltungen? ï Auch hier Stimmenthaltungen, 

ansonsten Daf¿r-Stimmen und keine Gegenstimmen. 

Artikel 2,  nderung des Sªchsischen Jugendstrafvoll-

zugsgesetzes. Wer ist daf¿r? ï Vielen Dank. Wer ist 

dagegen? ï Enthªlt sich jemand? ï Bei Stimmenthaltun-

gen, keinen Gegenstimmen ist dem Artikel 2 entsprochen 

worden. 

Artikel 3,  nderung des Sªchsischen Untersuchungshaft-

vollzugsgesetzes. Wer ist daf¿r? ï Danke sehr. Wer ist 

dagegen? ï Wer enthªlt sich? ï Auch hier Stimmenthal-

tungen, im ¦brigen Zustimmung. 

Artikel 4,  nderung des Sªchsischen Justizvollzugssi-

cherheitsgesetzes. Wer ist daf¿r? ï Vielen Dank. Wer ist 

dagegen? ï Eine Stimme dagegen. Wer enthªlt sich? ï 

Danke sehr. Bei einer Gegenstimme sowie Stimmenthal-

tungen ist dem Artikel 4 mehrheitlich entsprochen wor-

den. 

Artikel 5, Neufassung des Sªchsischen Jugendstrafvoll-

zugsgesetzes und des Sªchsischen Untersuchungshaft-

vollzugsgesetzes. Wer stimmt zu? ï Danke. Ist jemand 

dagegen? ï Vielen Dank. Wer enthªlt sich? ï Danke sehr. 

Bei Stimmenthaltungen und keinen Gegenstimmen ist 

dem Artikel 5 zugestimmt worden. 

Artikel 6, Inkrafttreten. Wer ist daf¿r? ï Danke sehr. Ist 

jemand dagegen? ï Niemand. Wer enthªlt sich? ï Auch 

hier gibt es Stimmenthaltungen, keine Gegenstimmen, im 

¦brigen Annahme des Artikels 6. 

Meine Damen und Herren! Ich stelle nun den Entwurf 

Gesetz ¿ber den Vollzug der Freiheitsstrafe und des 
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Strafarrestes im Freistaat Sachsen sowie zur  nderung 

weiterer Gesetze in der in der 2. Lesung beschlossenen 

Fassung als Ganzes zur Abstimmung. Wer stimmt dem 

zu? ï Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Niemand. 

Enthªlt sich jemand? ï Vielen Dank. Bei keinen Gegen-

stimmen, Stimmenthaltungen ist dem Entwurf des Geset-

zes zugestimmt und dieser damit beschlossen worden. 

Meine Damen und Herren! Mir liegt ein Antrag auf 

unverz¿gliche Ausfertigung dieses Gesetzes vor. Dem 

wird entsprochen, wenn der Landtag gemªÇ Ä 49 Abs. 2 

Satz 2 der Geschªftsordnung die Dringlichkeit beschlieÇt. 

Wenn es keinen Widerspruch gibt, w¿rden wir dem so 

entsprechen. Will jemand widersprechen? ï Das kann ich 

nicht feststellen. Dann wird das so getan, meine Damen 

und Herren. 

Dieser Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 3 

2. Lesung des Entwurfs  

Gesetz ¿ber den Vollzug der Unterbringung in der  

Sicherungsverwahrung im Freistaat Sachsen 

(Sªchsisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz ï SªchsSVVollzG) 

Drucksache 5/10937, Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drucksache 5/11895, Beschlussempfehlung des Verfassungs-, Rechts- und Europaausschusses 

Es wird den Fraktionen das Wort zur allgemeinen Aus-

sprache in folgender Reihenfolge erteilt: CDU, DIE 

LINKE, SPD, FDP, GR¦NE, NPD und die Staatsregie-

rung, wenn sie das Wort w¿nscht. 

Meine Damen und Herren! F¿r die CDU-Fraktion Herr 

Abg. Kirmes. Sie haben das Wort. 

Svend-Gunnar Kirmes, CDU: Herr Prªsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf ï dessen schwierigen Titel erspare ich mir 

hier vorzutragen ï regelt k¿nftig den Vollzug der Siche-

rungsverwahrung im Freistaat Sachsen. Ausgangspunkt 

und Grundlage war die Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 4. Mai 2011, die die Schaffung einer 

mit dem Grundgesetz vereinbarten Regelung der Siche-

rungsverwahrung bis zum 31.05.2013 von Bund und 

Lªndern gefordert hat. Insofern darf ich den Antrag auf 

Eilausfertigung bereits hier stellen, weil uns das Bundes-

verfassungsgericht eine klare Zeitvorgabe gegeben hat. 

Zum Gl¿ck trifft die Sicherungsverwahrung in Sachsen 

auf nur sehr wenige Leute zu ï zum Gl¿ck, muss ich 

sagen. Dennoch ist das Gesetz sehr anspruchsvoll. Wie es 

vorhin schon zum Strafvollzugsgesetz gesagt worden ist, 

gab es sehr intensive Diskussionen, sehr konstruktive 

Diskussionen, wobei manchmal um einzelne Worte und 

deren Sinngehalt in den Aussch¿ssen gerungen worden 

ist. 

Was sind die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts? 

Sie zielen im Kern auf das Abstandsgebot, also das 

Abstandsgebot zwischen Sicherungsverwahrung im 

Verhªltnis zum Strafvollzug, weiterhin auf eine effektive 

Regelung des Vollzuges dieser MaÇregel und auf einen 

freiheitsorientierten und therapiegerechten Vollzug. Die 

Vollzugsplanung soll Behandlungs- und Hilfsangebote 

machen, die den Sicherungsverwahrten zu einem sozial 

vertrªglichen Leben in der Gesellschaft verhelfen. Man 

wird mir zustimmen, dass die Regelung der Sicherungs-

verwahrung ªuÇerst schwierig ist. Wir befinden uns hier 

in einem Spannungsverhªltnis zwischen dem berechtigten 

Sicherheits- und Schutzbed¿rfnis der Bevºlkerung auf der 

einen Seite und auf der anderen dem grundsªtzlichen 

Anspruch des einzelnen Sicherungsverwahrten auf seine 

Persºnlichkeitsrechte, die ja nach Verb¿Çung der ur-

spr¿nglichen Strafhaft existieren. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf tragen wir diesen 

beiden Gesichtspunkten Rechnung. F¿r uns als CDU steht 

der Schutz der Bevºlkerung im Vordergrund, und wir 

nehmen die Sorgen und  ngste der Bevºlkerung sehr 

ernst. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Wir d¿rfen nicht vergessen, dass es sich bei den in der 

Sicherungsverwahrung Untergebrachten um Personen 

handelt, die aufgrund schwerster Straftaten verurteilt 

wurden und die nach Verb¿Çung ihrer Haftzeit aufgrund 

der weiterhin prognostizierten Gefªhrlichkeit nicht in 

Freiheit entlassen werden konnten. Es dient dem Schutz 

der Bevºlkerung und gleichzeitig dem Interesse des 

Sicherungsverwahrten, durch gezielte MaÇnahmen zu 

versuchen, die Gefªhrlichkeit des Untergebrachten zu 

minimieren, um so auch die Dauer seiner Freiheitsentzie-

hung mºglichst zu reduzieren. 

Das Gesetz stellt im Sinne der Forderung des Bundesver-

fassungsgerichtes klar, dass Sicherungsverwahrung kein 

Strafvollzug ist. Eine freiheitsentziehende MaÇnahme im 

Sinne des Strafgesetzbuches setzt neben der Tatbegehung 

bekanntermaÇen die individuelle Schuld voraus. Grundla-

ge der Sicherungsverwahrung hingegen ist die weiterbe-

stehende Gefªhrlichkeit des Untergebrachten. Diesem 

Unterschied muss das Abstandsgebot Rechnung tragen. 
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Des Weiteren: Dem Untergebrachten ist eine realistische 

Perspektive auf Wiedererlangen der Freiheit zu erºffnen. 

Hierzu gehºrt beispielsweise die Erstellung eines indivi-

duellen Vollzugsplanes, aus dem sich ergibt, welche ganz 

konkreten, die Person betreffenden MaÇnahmen zu treffen 

sind, um die Gefªhrlichkeit dieses Untergebrachten zu 

reduzieren. Dazu gehºren erhebliche Anstrengungen im 

therapeutischen Bereich. 

Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt die verfassungs-

rechtlichen Vorgaben auf und setzt sie um, ohne dass 

dabei Abstriche an der Sicherheit gemacht werden. 

Konkret einige Schwerpunkte aus dem Gesetzentwurf. 

Die Untergebrachten werden regelmªÇig in Wohngruppen 

untergebracht, um so sozialadªquates Verhalten zu fºr-

dern. Jedem Untergebrachten stehen mindestens 20 

Quadratmeter zum Wohnen und Schlafen einschlieÇlich 

eines baulich abgetrennten Sozialbereichs zur Verf¿gung. 

Es werden ausreichende Regeln mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf f¿r soziale Kontakte geschaffen, und das 

Gesetz enthªlt MotivierungsmaÇnahmen, um die Bereit-

schaft der Untergebrachten zur Mitwirkung zu erreichen. 

Dies kann einerseits zur Gewªhrung von Vorteil, aber 

auch durch entsprechende Streichung von Verg¿nstigun-

gen erreicht werden. Im Weiteren werden berufliche und 

schulische QualifizierungsmaÇnahmen angestrebt, um so 

eine bessere Chance zur Wiedereingliederung zu errei-

chen. 

Zur Arbeitspflicht wurde bei dem vorhergehenden Gesetz 

schon Einiges gesagt und viel dar¿ber geredet. Auch in 

der Sicherungsverwahrung gibt es keine Arbeitspflicht; 

aber die Mºglichkeit, Arbeit anzubieten, wird als ªuÇerst 

notwendig und sinnvoll angesehen, f¿hrt dies doch zu 

einer besseren Strukturierung des Tagesablaufes. Sie dient 

auch dazu, einer Entwºhnung von der Erwerbstªtigkeit 

entgegenzusteuern. 

MaÇnahmen, um den Untergebrachten im Falle der 

Entlassung den ¦bergang vom Vollzugsalltag in den 

Alltag zu erleichtern, sollen durch die Bildung von 

Netzwerken von internen und externen Stellen erfolgen. 

Aus unserer Sicht war es auch notwendig, den Opfer-

schutz verstªrkt Eingang in das Gesetz flieÇen zu lassen. 

So kºnnen zum Beispiel Briefe und Pakete angehalten 

und Telefonate untersagt werden, wenn zu bef¿rchten ist, 

dass Opfer von vorangegangenen Straftaten betroffen 

wªren. 

Straftatenopfer haben k¿nftig Anspruch auf Auskunft 

gegen¿ber der Anstalt, wenn Lockerungen oder Weisun-

gen, die dem Untergebrachten erteilt werden, vorgesehen 

sind. Wir wollen damit auch vermeiden, dass Opfer einer 

Straftat ihrem Tªter unvorbereitet gegen¿berstehen. Das 

darf den Opfern, die Schweres erlitten haben, nicht 

geschehen, und wir wollen gleichzeitig f¿r die Opfer 

b¿rokratische H¿rden abbauen. Zu der konkreten Rege-

lung wurde ja auch schon beim Strafvollzugsgesetz 

Entsprechendes ausgef¿hrt. 

Meine Damen und Herren! F¿r die Umsetzung dieses 

Gesetzes benºtigt man qualifiziertes und motiviertes 

Personal, sonst werden die Ziele, die dieses Gesetz 

verfolgt, nicht erfolgreich umgesetzt werden kºnnen. Ich 

bin deshalb froh, dass der Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa zugesichert hat, den bestehenden Personalmehr-

bedarf bzw. den Bedarf an spezialisiertem Personal 

abzudecken. 

Aufgrund der K¿ndigung der Verwaltungsvereinbarung 

durch das Land Sachsen-Anhalt ist es erforderlich, eine 

entsprechende Unterbringungsmºglichkeit im Freistaat 

Sachsen zu schaffen. Zu diesem Zweck wird in der JVA in 

Bautzen ein Hafthaus umgebaut, um den rechtlichen 

Anforderungen an die Unterbringung von Sicherungsver-

wahrten auch gerecht werden zu kºnnen. 

Meine Damen und Herren! Ich meine, dass wir mit dem 

Gesetz eine sehr detaillierte Regelung, ein ĂGesamtpaketñ 

f¿r einen modernen Vollzug der Sicherungsverwahrung 

im Freistaat Sachsen vorliegen haben, und bitte deshalb 

um Ihre Zustimmung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Als 

nªchster Redner spricht Herr Bartl f¿r die Fraktion DIE 

LINKE. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Vielen Dank! Herr Prªsident! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gestatte mir 

f¿r die Fraktion DIE LINKE zunªchst eine Anmerkung 

zur grundsªtzlichen Haltung zum Rechtsinstitut der 

Sicherungsverwahrung. 

Das Instrument der Sicherungsverwahrung ist in der Zeit 

des Nationalsozialismus 1934 durch das sogenannte 

Gewohnheitsverbrechergesetz eingef¿hrt worden. Die alte 

Bundesrepublik hat 1975 im Rahmen der grundlegenden 

Reform im Strafrecht dieses Institut ganz erheblich 

eingeschrªnkt und bis in die fr¿hen Neunzigerjahre 

tatsªchlich in ganz seltenen Ausnahmefªllen das Institut 

f¿r Sicherungsverwahrung in Anwendung gebracht. Es 

f¿hrt ein regelrechtes Schattendasein, so kann man sagen. 

Es wurde auch erwogen ï das war weitestgehend in der 

Vorbereitung ï, es gªnzlich aus dem Strafgesetzbuch als 

sogenannten Fremdkºrper im Schuldstrafrecht zu strei-

chen. 

Die DDR hatte es ¿berhaupt nicht in der Regelung. Es ist 

bemerkenswert, und ich sage es jetzt aus gutem Grund, 

weil die weiteren Positionen zum Ausf¿hrungsgesetz f¿r 

uns das auch verdeutlichen, weshalb wir so herangehen: 

Es war die letzte frei gewªhlte Volkskammer, die de-

Maizi¯re-Regierung, die bei der Ausverhandlung des 

Einigungsvertrages darauf bestanden hat, dass f¿r das 

Beitrittsgebiet ï sprich: f¿r die neuen Bundeslªnder und 

damit auch f¿r Sachsen ï dieser Ä 66 des Strafgesetzbu-

ches, die Sicherungsverwahrung, nicht mit ¿bernommen 

wird. Nach diesem vºlkerrechtlichen Vertrag galt also 

damit laut Einigungsvertrag Sicherungsverwahrung nicht 
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f¿r das Beitrittsgebiet. Erst mit dem Sicherungsverwah-

rungsgesetz vom 16. Juli 1995 des Deutschen Bundesta-

ges nach den dort gegebenen Mehrheiten wurden dann 

mit Wirkung ab 1. August 1995 die Vorschriften der 

Sicherungsverwahrung auch auf das Beitrittsgebiet 

erstreckt. Sie sind seither ï das ist bekannt ï extensiv 

ausgeweitet worden. 

Ich bedaure, es sagen zu m¿ssen, dass das 1998 unter Rot-

Gr¿n mit dem sogenannten Sexualdeliktsbekªmpfungsge-

setz begann, bei dem zum ersten Mal diese Zehnjahres-

grenze bei erstmaliger Verb¿Çung der Sicherungsverwah-

rung gekappt worden ist, wo man gewissermaÇen bei der 

Ersttat bis zum Lebensende in Sicherungsverwahrung 

bleiben kann. Wir wissen, dass das nicht gehalten hat. Wir 

wissen, dass 2009 der Europªische Gerichtshof f¿r 

Menschenrechte diese Bestimmung f¿r unvereinbar mit 

Artikel 5 der EMRK erklªrt und gesagt hat, dass das 

menschenrechtswidrig ist, das beendet und beseitigt 

werden muss. 

Es folgten dann weitere Entscheidungen des Europªischen 

Gerichtshofs, die ï das muss ich auch so sagen ï die 

Rechtsprechung des eigenen Bundesverfassungsgerichtes 

zur Zulªssigkeit der nachtrªglichen Sicherungsverwah-

rung, Vorbehalte und dergleichen mehr beeinflusst haben, 

sodass dann letzten Endes das Bundesverfassungsgericht 

am 4. Mai 2011 mit seiner seinerzeitigen Entscheidung 

erklªrte, dass alle Vorschriften des Strafgesetzbuches ¿ber 

die Anordnung der Dauer der Sicherungsverwahrung als 

mit dem Freiheitsgrundrecht nicht vereinbar erklªrt 

werden, soweit sie den Anforderungen des verfassungs-

rechtlichen Abstandsgebotes nicht gen¿gen, deshalb an 

die Lªnder und an den Bund ï und deshalb auch heute 

sicherlich der Antrag auf sofortige Ausfertigung des 

Gesetzes ï die Aufforderung, bis zum 31.05. entsprechend 

neue Rechtsvorschriften zu schaffen. 

Dieser Streit ï Sicherungsverwahrung ja oder nein, 

Sinnhaftigkeit, Berechtigung ï, der weiter in Fachkreisen 

gef¿hrt wird, im politischen Raum ansteht, ist ein kompli-

zierter Streit, weil es den berechtigten Anspruch der 

Bevºlkerung auf Sicherung vor gefªhrlichen Straftªtern 

gibt ï was man immer im Auge haben muss ï, dass auch 

der Opferschutz immer ganz prªgnant im Auge sein muss, 

wenn man entscheidet, wer wann, wo und wie vertretba-

rermaÇen entlassen werden kann. Das steht f¿r uns vºllig 

auÇer jedem Streit. Da sind wir voll auf der Seite des 

Anliegens des Gesetzes. 

Ich will nur kurz Frau Prof. Dr. Graebsch, Diplomkrimi-

nalistin, Fachbereichsexpertin f¿r angewandte Sozialwis-

senschaft der Universitªt Dortmund, zitieren, wie sie in 

die Anhºrung im Verfassungs- und Rechtsschutz im 

Februar dieses Jahres hineingegangen ist. Ihr erster Satz 

war: ĂZur Sicherungsverwahrung im Allgemeinen ist zu 

sagen, dass diese abzuschaffen ist.ñ Das war die Auffas-

sung, die sie dort vertreten hat. 

Sie hat das auch begr¿ndet: ĂDie Unterbringung in dieser 

MaÇregel erfolgt aufgrund des Verdachts noch nicht 

begangener Straftaten nach abgeschlossener Verb¿Çung 

f¿r vergangene Straftaten. Eine solche Freiheitsentzie-

hung auf Grundlage stets unzulªnglicher Prognosen ist 

menschenrechtswidrig und daher auch in Artikel 5 EMRK 

nicht vorgesehen.ñ 

Ich habe diese Vorbemerkung deshalb f¿r wichtig erach-

tet, weil wir meinen, wegen dieser verfassungsrechtli-

chen, europarechtlichen Umstrittenheit dieses Institutes, 

der Alleinstellung, die wir auch als Bundesrepublik 

Deutschland in der weiteren Anwendung der Sicherungs-

verwahrung weitestgehend haben, dass dann jedenfalls 

die Mindeststandards, die das Bundesverfassungsgericht 

in den entsprechenden sieben Geboten genannt hat ï 

Individualisierungsgebot, Intensivierungsgebot, Motivie-

rungsgebot, Trennungsgebot, Minimierungsgebot und 

Rechtsschutz- und Unterst¿tzungsgebot ï, ohne Abstriche 

eingehalten werden m¿ssen, damit wir das rechtfest 

bekommen. 

(Beifall des Abg. Heiko Kosel, DIE LINKE) 

Das ist letzten Endes das Problem. Es muss ja rechtsfest 

sein. 

Sowohl im Ausgangsentwurf als auch in den  nderungs-

antrªgen, die im Verfassungs- und Rechtsausschuss in 

wiederum sehr konstruktiver Atmosphªre beraten worden 

sind, in den  nderungsantrªgen der Koalition wurde 

versucht, sich den Mindeststandards weiter anzunªhern. 

Wir meinen dennoch, dass letzten Endes Restregelungen 

bleiben, die erhebliche Risiken in sich bergen, wenn 

Betroffene, also Untergebrachte ï jetzt in Bautzen Unter-

gebrachte, soweit es Sachsen betrifft ï, von den rechtli-

chen Mºglichkeiten bis hin zur Verfassungsbeschwerde 

oder zur Klage vor dem Europªischen Gerichtshof Ge-

brauch machen. 

Ich will nur drei oder vier Probleme nennen. Ich lasse im 

Wesentlichen alles Positive weg. So hat zum Beispiel die 

Koalition mit ihrem Antrag die Festbestimmung des 

entsprechenden Wohnraums oder der Sanitªrrªumlichkei-

ten mit 20 Quadratmetern eingebaut. AuÇerdem ist die 

Mºglichkeit geregelt worden, dass der Anspruch auf 

ªrztliche Untersuchung unverz¿glich mit der Aufnahme 

beginnt. Das sind alles Verbesserungen, die wir begr¿Çen. 

Frau Prof. Graebsch war es meines Wissens auch, die 

darauf aufmerksam gemacht hat, dass zum Beispiel die 

Nichtgestattung der Nutzung von Handys durch Siche-

rungsverwahrte ein Einfallstor f¿r erfolgreiche Klagen 

sein kann. Das ist gar nicht weit weg liegend. Wenn das 

Abstandsgebot sagt, dass der Untergebrachte deutlich 

anders gestellt sein muss als der Strafgefangene, aber der 

Strafgefangene im offenen Vollzug das Recht hat, ein 

Handy zu nutzen, wªhrend das der untergebrachte Siche-

rungsverwahrte nicht hat, dann ist es klar, dass dieser 

Einwand ĂIch bin hier schlechter gestellt als ein Strafge-

fangenerñ unter Umstªnden schnell verfangen und akzep-

tiert werden kann. Das haben Frau Prof. Graebsch und 

weitere Sachverstªndige im Ausschuss auch bez¿glich der 

Mºglichkeit eines kontrollierten Zugangs zum Internet f¿r 

Untergebrachte benannt. Auch das kann im offenen 
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Vollzug den Gefangenen unter Umstªnden mºglich sein, 

wªhrend es hier Untergebrachten nicht gegeben ist. 

Ich will das jetzt nicht weiter ausf¿hren. Wir haben 

versucht, das in  nderungsantrªgen etwas rechtsfester zu 

machen. Wir haben keinen Erfolg gehabt. Wir haben es 

nicht vorgebracht, um in irgendeiner Form etwas an der 

Notwendigkeit der Gesetzesausf¿hrung zu relativieren, 

sondern um sehr konzentriert den Versuch der Abgren-

zung gegen¿ber den Untergebrachten voranzubringen und 

entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die die 

Sicherheitsbelange immer eng im Auge haben. Es ist aber 

niemand gedient, wenn der Gesetzentwurf dann doch 

Regelungsl¿cken lªsst, die jetzt schon f¿r verfassungs-

widrig, verfassungsrechtlich bedenklich gesehen werden 

und die dann von den Betroffenen, die wie gesagt teilwei-

se zeitlebens f¿r eine begangene Straftat, nachdem sie die 

Strafe schon verb¿Çt haben, in Verwahrung bleiben 

sollen, f¿r eine Klage ausgenutzt werden. 

Wir meinen der Abstand ist nicht hinreichend gewªhrleis-

tet. Es gibt noch Bestimmungen, die verfassungsrechtlich 

bedenklich sind. Da sind wir auf der Seite der angehºrten 

Experten. Wir werden uns deshalb zu diesem Entwurf 

enthalten. 

(Beifall bei den LINKEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Die 

SPD-Fraktion hat ihren Redebeitrag zur¿ckgezogen. ï Als 

nªchste Fraktion ist die FDP an der Reihe. Herr Biesok, 

bitte. 

Carsten Biesok, FDP: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf setzt der Freistaat Sachsen die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts aus dem Urteil vom 4. Mai 

2011 um. Das Bundesverfassungsgericht hatte in mehre-

ren Urteilen bereits deutliche Hinweise gegeben, dass die 

bisherige Praxis, wie wir mit Sicherungsverwahrten 

umgehen, verfassungswidrig ist. Diese Hinweise wurden 

bislang vom Bundesgesetzgeber nicht ausreichend umge-

setzt. Entsprechend reagierte das Verfassungsgericht und 

hat die gesamte Sicherungsverwahrung in Deutschland f¿r 

verfassungswidrig erklªrt. Bis zum 31. Mai 2013 m¿ssen 

wir jetzt diesen Rechtsbereich umfassend neu regeln. Es 

muss ein abgestimmtes System zwischen dem Strafge-

setzbuch, dem Strafvollzugsgesetz und dem Sicherungs-

verwahrungsgesetz erstellt werden. 

Unter welchen Voraussetzungen eine Sicherungsverwah-

rung angeordnet werden kann, hat jetzt der Bundesgesetz-

geber im Strafgesetzbuch in den ÄÄ 66 ff. geregelt. Dabei 

geht es darum, ob eine Sicherungsverwahrung angeordnet 

wird. Die Ausgestaltung des Vollzuges, also zu entschei-

den, wie die Sicherungsverwahrung zu erfolgen hat, ist 

nach der Fºderalismusreform unsere Aufgabe. 

Wir haben es mit Verwahrten zu tun, die aus dem Straf-

vollzug kommen. Sie haben dort bereits ihre Freiheitsstra-

fe verb¿Çt. Es ist konsequent durch das Bundesverfas-

sungsgericht gefordert worden, dass man bereits im 

Strafvollzug ansetzen muss, um eine Sicherungsverwah-

rung zu vermeiden. Dazu haben wir das notwendige 

Instrumentarium beschlossen. 

Dieses Kommen aus dem Strafvollzug darf aber nicht 

dazu f¿hren, dass man die Sicherungsverwahrung ledig-

lich als eine Fortsetzung der Freiheitsstrafe an einem 

anderen Ort begreift. Die Sicherungsverwahrung ist 

deshalb etwas anderes als ein Strafvollzug f¿r besonders 

gefªhrliche Gewalttªter. Sie ist eine MaÇregelung zur 

Sicherung, aber auch zur Besserung. Gerade weil es kein 

Strafvollzug ist, darf man die Sicherungsverwahrten nicht 

einfach so wie Strafgefangene behandeln, wie das in der 

Vergangenheit oft geschehen ist. Damit ist jetzt endg¿ltig 

Schluss. Sicherungsverwahrung und Strafvollzug sind 

deutlich voneinander abzugrenzen. Die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts zielen dezidiert auf ein Ab-

standsgebot zwischen Strafhaft und Sicherungsverwah-

rung sowie einen freiheitsorientierten, auf eine Therapie 

ausgerichteten Vollzug ab. 

Herr Bartl, lassen Sie mich auf Ihre Anmerkung eingehen, 

was den Gebrauch von Handys betrifft. Die Sachverstªn-

dige Graebsch vergleicht meines Erachtens zu Unrecht 

einen offenen und einen geschlossenen Vollzug. Wir 

haben bei Sicherungsverwahrten, weil sie so gefªhrlich 

sind, sehr selten die Mºglichkeit, einen offenen Vollzug 

zu machen. Wir haben in den  nderungsantrªgen die 

Mºglichkeiten, Ausgªnge und andere Lockerungen im 

freien Vollzug zu machen, nur zugelassen, wenn es darum 

geht, die Entlassung vorzubereiten. Das heiÇt, wir haben 

es mit zwei ganz unterschiedlichen Systemen zu tun, wie 

Strafvollzug bzw. Sicherungsverwahrung gemacht wird. 

Daher ist es geboten, eine Differenzierung zu machen. 

Innerhalb einer Anstalt haben Handys nichts zu suchen. 

(Beifall bei der FDP) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Herr 

Biesok, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Carsten Biesok, FDP: Gern. 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Herr 

Bartl. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Prªsident, 

vielen Dank Herr Kollege Biesok. ï Meinen erste Frage 

wªre: Ist eine offene Vollzugsanstalt keine JVA? Denn Sie 

sagen: Innerhalb einer JVA hat ein Handy nichts zu 

suchen. Das ist meiner Auffassung nach selbstverstªnd-

lich. 

Wenn ich noch eine zweite Frage anschlieÇen darf, dann 

wªre sie diese: Geben Sie mir recht, dass Frau Prof. 

Graebsch das anhand der Kategorie Sonderopfer debat-

tiert hat, dass also dem Sicherungsverwahrten durch die 

Gesellschaft ein sogenanntes Sonderopfer auferlegt wird, 

das es mit sich bringt, dass nur die Einschrªnkungen 

statthaft sein kºnnen, die unvermeidbar sind, um die 

Sicherheit der Gesellschaft respektive das Ziel der Unter-

bringung zu verwirklichen? Ist in dem Kontext die kon-
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trollierte Nutzbarkeit des Zugangs zu Internet bzw. Handy 

tatsªchlich undenkbar? 

Carsten Biesok, FDP: Ich geben Ihnen recht, dass der 

offene Vollzug auch in einer Anstalt stattfindet. Aber 

dadurch, dass die Gefangenen die Mºglichkeit haben, am 

allgemeinen Leben drauÇen teilzunehmen, gelten da 

unterschiedliche MaÇstªbe. 

Was das Abstandsgebot betrifft, so haben wir im Siche-

rungsverwahrungsvollzugsgesetz entsprechende Regelun-

gen ¿ber die Nutzung von Telekommunikationseinrich-

tungen geschaffen, die abweichend vom Strafvollzugsge-

setz sind, wodurch der Gefangene diese deutlich besser 

nutzen kann. Das betrifft beispielsweise die ¦berwachung 

von Gesprªchen. Das reicht aus, um das Abstandsgebot 

einzuhalten. 

Bei der Ausgestaltung des Vollzugskonzeptes m¿ssen wir 

darauf achten, dass wir es mit einem Behandlungsvollzug 

zu tun haben, der den Sicherungsverwahrten Hilfsangebo-

te geben soll, damit er spªter ein sozialvertrªgliches 

Leben in der Gesellschaft f¿hren kann. Die Arbeit mit 

dem Sicherungsverwahrten muss ihren Schwerpunkt 

deshalb im sozialtherapeutischen Bereich haben. 

Der von der Staatsregierung vorgelegte Entwurf ï hier 

mºchte ich meinen Dank an das Justizministerium richten 

ï erf¿llt diese definierten Anforderungen an die Siche-

rungsverwahrung. Denn machen wir uns nichts vor: Die 

Untergebrachten in der Sicherungsverwahrung bringen 

ein Sonderopfer. Ihnen wird die Freiheit dauerhaft entzo-

gen, und dieser Entzug der Freiheit erfolgt, um die All-

gemeinheit vor schweren Straftaten zu sch¿tzen. Ihre 

Strafe haben sie bereits im Strafvollzug entsprechend 

verb¿Çt. 

Eine Gesellschaft ist auch immer daran zu messen, wie sie 

mit den Schwªchsten umgeht. F¿r mich gehºren Siche-

rungsverwahrte zu diesen schwªchsten Mitgliedern der 

Gesellschaft. Deshalb ist es f¿r mich als Liberaler auch 

besonders wichtig, dass wir den Untergebrachten, wenn 

wir ihnen schon ein Sonderopfer f¿r die Allgemeinheit 

abverlangen, das Leben in der Einrichtung so ertrªglich 

wie mºglich machen, soweit das der Anstaltszweck 

ermºglicht. Dazu gehºren beispielsweise die regelmªÇige 

Unterbringung in Wohngruppen, der Verzicht auf Diszip-

linarmaÇnahmen und die Erhºhung der Besuchszeiten. 

Hierf¿r haben wir im  nderungsantrag der Regierungsko-

alition extra noch weitere Mºglichkeiten geschaffen. 

Mit dem  nderungsantrag haben wir auch deutlich 

festgeschrieben, was f¿r uns die Mindeststandards sind, 

die wir bei der Sicherungsverwahrung haben wollen. Aus 

einer Anmerkung in der Sachverstªndigenanhºrung haben 

wir ins Gesetz geschrieben, dass ein Mindestraum von 

20 Quadratmetern und ein baulich abgetrennter Sanitªrbe-

reich vorgehalten werden m¿ssen. Diese Forderungen, die 

teilweise in der ¥ffentlichkeit anders ankommen, sind 

nicht populªr; aber wenn man von einem Rechtsstaat und 

einem menschenw¿rdigen Strafvollzug sowie einer 

menschenw¿rdigen Sicherungsverwahrung spricht, dann 

muss man diese Forderungen auch erheben und beschlie-

Çen. 

Ebenso gehºrt zur Menschenw¿rdegarantie, dass regel-

mªÇig ¿berpr¿ft werden muss, ob die Voraussetzungen f¿r 

die Sicherungsverwahrung noch vorliegen. Der Freiheits-

entzug, auch in der Sicherungsverwahrung, muss deshalb 

so ausgestaltet werden, dass das Leitmotiv immer die 

Perspektive, die Wiedererlangung der Freiheit ist. Ein 

reines Wegsperren und Verwahren ist hier nicht ange-

bracht. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Aber machen wir uns nichts vor: Bei den Untergebrachten 

handelt es sich um Gewalttªter, die schwere Straftaten, 

unter anderem gegen das Leben, gegen die kºrperliche 

Unversehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung, 

begangen haben. So sehr und so intensiv der Vollzug auch 

die Wiedererlangung der Freiheit in den Vordergrund 

stellt ï wir m¿ssen akzeptieren, dass f¿r einige die Entlas-

sung in die Freiheit nicht mehr in Betracht kommt. 

Deshalb, meine Damen und Herren, ist es f¿r mich 

wichtig, dass wir den Vollzug der Sicherungsverwahrung 

menschenw¿rdig ausgestalten. Kaum einer von uns kann 

sich vorstellen, seine Freiheit f¿r eine unbestimmte Zeit 

einzub¿Çen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gelingt es uns, die 

Sicherungsverwahrung menschenw¿rdig zu gestalten, und 

ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. 

Ferner beantrage ich noch einmal fºrmlich die Eilausfer-

tigung, da uns, wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht 

eine Frist bis zum 31. Mai 2013 gesetzt hat, um das 

Gesetz zu verabschieden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der FDP, der CDU sowie  

der Staatsminister Sven Morlok 

und Dr. J¿rgen Martens) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: F¿r die 

GR¦NEN spricht nun als nªchste Rednerin Frau Herr-

mann. Sie haben das Wort. 

Elke Herrmann, GR¦NE: Herr Prªsident! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich will es noch einmal betonen, 

auch wenn es meine Vorredner bereits gesagt haben: 

Sicherungsverwahrung ist keine Strafe. Im Gegensatz zur 

Freiheitsstrafe kn¿pft sie nicht an eine konkrete Tat an, 

sondern an die f¿r die Zukunft prognostizierte Gefªhr-

lichkeit f¿r die Allgemeinheit ï und das genau ist schwie-

rig. Ob diese besondere Gefªhrlichkeit tatsªchlich vor-

liegt, kann niemand wirklich sagen. Die Methoden zur 

Einschªtzung der Gefªhrlichkeit gelten als wissenschaft-

lich nicht ausreichend fundiert, und das ist das absolute 

Dilemma, dem wir mit diesem Gesetzentwurf Rechnung 

tragen m¿ssen. 

Ziel der Sicherungsverwahrung ist gemªÇ Ä 2, die Gefªhr-

lichkeit der Untergebrachten f¿r die Allgemeinheit so zu 

mindern, dass die Vollstreckung der MaÇregel mºglichst 
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bald auf Bewªhrung ausgesetzt oder f¿r erledigt erklªrt 

werden kann. Dieses Ziel soll durch intensive Betreuung 

in der Sicherungsverwahrung erreicht werden, und ich 

glaube ï Kollege Biesok hat darauf hingewiesen ï, dass 

der Zusammenhang mit dem Strafvollzug, den wir gerade 

beim vorigen Gesetz besprochen haben, gegeben ist. Es 

wird also auch daran zu messen sein, ob bereits im Straf-

vollzug ausreichende Therapien zur Verf¿gung gestellt 

werden, um eine nachfolgende Sicherungsverwahrung 

mºglichst ¿berfl¿ssig zu machen. Das hat etwas mit 

Personal zu tun, das wir in ausreichender und entspre-

chend ausgebildeter Art und Weise im Strafvollzug und in 

der Sicherungsverwahrung brauchen. 

Es handelt sich bei den Menschen, ¿ber die wir hier 

sprechen, die in der Sicherungsverwahrung untergebracht 

werden sollen, meist um Mªnner, die schwere Straftaten 

begangen und ihre Schuld schon verb¿Çt haben, ihre 

Strafe also abgesessen haben. Diese Menschen verf¿gen 

entweder ¿ber ¿berhaupt keine sozialen Kontakte oder 

haben nur ganz vereinzelt Kontakte, und es hat sich 

gezeigt, dass sie die bis dahin angebotenen Therapien 

entweder nicht in Anspruch genommen oder diese nicht 

ausgereicht haben bzw. Therapien nicht in ausreichendem 

MaÇe angeboten werden, sodass eine Sicherungsverwah-

rung notwendig geworden ist. 

Das Bundesverfassungsgericht hat daf¿r nun Mindest-

standards festgeschrieben, unter denen die Sicherungs-

verwahrung zulªssig sein soll. Dabei hat es festgelegt, 

dass sich die Sicherungsverwahrung eklatant vom Straf-

vollzug unterscheiden muss, und ï dies wurde bereits 

gesagt ï es gilt das sogenannte Abstandsgebot. Ob wir mit 

den Regelungen, die uns heute in dem Gesetzentwurf zur 

Sicherungsverwahrung vorgeschlagen werden, diesem 

Abstandsgebot ausreichend Gen¿ge tun, wird sich hinter-

her zeigen. Ich bin der Meinung, dass der Versuch unter-

nommen wurde, dem Abstandsgebot zu entsprechen und 

einen freiheitsorientierten und auf Therapie gerichteten 

Vollzug zu gestalten, auch wenn ich mir Teile der von den 

Kollegen vorgebrachten Kritikpunkte annehmen kann. 

Allerdings denke ich gleichzeitig, dass wir gerade wegen 

der Schwierigkeit, dieses Abstandsgebot zu definieren, 

Probleme haben, uns Sicherheit zu verschaffen, ihm zu 

gen¿gen. 

Ich mºchte zwei Punkte aufgreifen. Ein wesentliches 

Kriterium betrifft die Unterbringung in entsprechenden 

Haftrªumen. Dass es dabei nicht gen¿gt, Haftrªume 

einfach als Zimmer zu bezeichnen, ist klar. Vielmehr 

m¿ssen diese Lebensbedingungen in der Sicherungsver-

wahrung weitgehend denen der Welt drauÇen entsprechen. 

Es muss also mehr Lebensraum als im Gefªngnis zur 

Verf¿gung stehen. Deshalb ist es gut, dass nun auch 

20 Quadratmeter im Gesetz festgeschrieben wurden. 

Trotzdem gibt es beispielsweise keine eigene Kochgele-

genheit und keinen eigenen K¿hlschrank. An dieser Stelle 

kºnnen wir uns sicher streiten, ob dies eher dazu beitra-

gen w¿rde, dem Abstandsgebot zu gen¿gen. 

Ich habe noch ein anderes Problem: Ich denke, ¿berhaupt 

nicht ausreichend ber¿cksichtigt wurde die Problematik 

weiblicher Untergebrachter. Das wird die absolute Aus-

nahme sein; aber bei der Trennung mªnnlicher und 

weiblicher Untergebrachter, die ja festgeschrieben ist, 

kann dies bedeuten, dass weibliche Untergebrachte quasi 

in Einzelhaft und absoluter Isolation leben m¿ssen, 

einmal abgesehen von den MaÇnahmen der schulischen 

und beruflichen Qualifizierung, bei denen diese Trennung 

nicht vorgesehen ist. Wir m¿ssen also noch einmal ¿ber-

legen, wenn weibliche Gefangene eventuell in Siche-

rungsverwahrung untergebracht werden sollen, wie wir 

das machen sollten, um diskriminierende und menschen-

rechtlich nicht zulªssige Unterbringung zu vermeiden. 

Das wªre f¿r mich ein Punkt, f¿r den ich aber keinen 

konkreten Vorschlag zu machen habe. 

Noch ein Satz zum Schluss: Es wird so sein, dass gerade 

in der Sicherungsverwahrung ªltere Menschen unterge-

bracht sein werden. Sie haben ihre Freiheitsstrafe bereits 

hinter sich und aus bestimmten Gr¿nden ist die Siche-

rungsverwahrung notwendig, vielleicht auch lªngerfristig. 

Das heiÇt, es sind ªltere Menschen, mit denen wir dort 

umgehen m¿ssen ï mit allen Problemen, die ins Haus 

stehen, und darauf m¿ssen wir vorbereitet sein. 

Ich habe meiner Fraktion die Zustimmung empfohlen, 

auch wenn ich in einer Zwickm¿hle bin, was das Ab-

standsgebot betrifft. 

Vielen Dank. 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Ab-

schlieÇender Redner in der ersten Runde der allgemeinen 

Aussprache ist Herr Delle f¿r die NPD-Fraktion. 

Alexander Delle, NPD: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine Damen und Herren! Einmal mehr hat das Bundes-

verfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 

4. Mai 2011 einen gesetzgeberischen Akt der etablierten 

Politik f¿r verfassungswidrig erklªrt, in diesem Falle die 

Bestimmungen im Strafgesetzbuch ¿ber die Unterbrin-

gung in der Sicherungsverwahrung. 

Das BVG hat in diesem Urteil gleich einen ganzen Kata-

log von Anforderungen benannt, den die bisherige Rechts-

lage in verfassungswidriger Weise nicht entsprochen hat. 

Mit anderen Worten: Die noch bis zum 31. Mai 2013 

geltenden Bestimmungen der Sicherungsverwahrung sind 

nicht nur marginal, sondern ganz essenziell und gleich in 

vielfacher Hinsicht verfassungswidrig. 

Hierzu kurz im Einzelnen: Das BVG hat in seiner vorge-

nannten Entscheidung festgestellt, dass die bisherige 

Regelung zur Unterbringung in der Sicherungsverwah-

rung nicht einmal den Mindestanforderungen des Verhªlt-

nismªÇigkeitsgrundsatzes gen¿gt ï desjenigen Rechts-

prinzips also, das nach dem Grundgesetz gleichsam die 

Basis jeden geltenden Rechts bilden soll. 

Die bisherigen Regelungen aber ï so das BVG weiter ï 

gewªhrleisten nicht einmal strukturell die Wahrung der 

verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen an die 
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Ausgestaltung des Sicherungsverwahrungsvollzuges. 

Damit noch nicht genug: Sie kºnnen ï so das BVG ï 

nicht einmal im Wege der Auslegung so interpretiert 

werden, dass ihre VerfassungsmªÇigkeit noch gewahrt ist. 

Wºrtlich heiÇt es in der Entscheidung: ĂVor diesem 

Hintergrund lªsst keine der zur ¦berpr¿fung gestellten 

Vorschriften eine verfassungskonforme Auslegung zu.ñ 

Noch deutlicher lªsst sich der Vorwurf der Verfassungs-

widrigkeit eigentlich nicht mehr begr¿nden, meine Da-

men und Herren. Und dabei ist dieses nun eindeutig als 

verfassungswidrig enttarnte bisherige Sicherungsverwah-

rungsrecht beileibe kein Einzelfall der tagtªglich gelebten 

und bewiesenen Verfassungsfeindlichkeit der etablierten 

Politik. Im Gegenteil: Es ist geradezu exemplarisch f¿r 

Ihr politisches Agieren, dass systematisch und alle Jahre 

wieder Gesetze und Verordnungen Ihrer politischen 

Couleur vom BVG wegen krassester Verfassungswidrig-

keit gestoppt werden m¿ssen. Den gleichen politischen 

Schreibstuben also, in denen der absurde Vorwurf der 

Verfassungswidrigkeit gegen die NPD beschworen und 

postuliert wird, entspringen ihre ganz ureigenen verfas-

sungswidrigen Machwerke, die Ihnen dann in Regelmª-

Çigkeit vom Bundesverfassungsgericht um die Ohren 

gehauen werden. 

(Svend-Gunnar Kirmes, CDU: 

Wir regeln deshalb neu!) 

Aber wie immer, wenn es darum geht, die Anforderungen 

des Grundgesetzes in die Praxis des deutschen Rechts-

staates umzusetzen, ist auf die NPD Verlass. Aus diesem 

Grund unterst¿tzen wir den Gesetzentwurf der Staatsre-

gierung, denn er dient endlich und erstmals der Herstel-

lung verfassungsmªÇiger Verhªltnisse im sªchsischen 

Vollzug der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. 

Die NPD-Fraktion im Sªchsischen Landtag sieht sich 

durch das Bundesverfassungsgericht darin bestªrkt, meine 

Damen und Herren, dass die wahren Gegner der Verfas-

sung eben nicht in unseren Reihen, sondern in Ihren 

politischen Reihen sitzen. 

(Beifall bei der NPD) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Meine 

Damen und Herren! Das war die erste Runde der allge-

meinen Aussprache. Mir liegen keine Wortmeldungen f¿r 

eine zweite Runde vor. Ich frage trotzdem die Abgeordne-

ten der Fraktionen: Mºchte jemand das Wort ergreifen? ï 

Das kann ich nicht erkennen. Ich frage, ob die Staatsre-

gierung das Wort ergreifen will. 

(Klaus Bartl, DIE LINKE, 

erhebt sich von seinem Platz.) 

Es gibt jetzt eine Wortmeldung und ich w¿rde noch 

einmal zur¿ckgehen. Herr Bartl, ich hatte Sie sicherlich 

¿bersehen. Ich erºffne eine zweite Runde. Herr Bartl, Sie 

d¿rfen das Wort ergreifen. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Herr Prªsident! Ich bedanke 

mich sehr f¿r die Duldsamkeit gegen¿ber der Ablenkung, 

die ich mir jetzt gestattet habe; Entschuldigung. ï Ich will 

noch zwei, drei Aspekte nennen unter dem Gesichtspunkt, 

was Kollege Biesok von der Fraktion der FDP und meine 

verehrte Frau Kollegin Herrmann von der Fraktion 

GR¦NE gesagt haben. 

Wir hatten vor circa vier, f¿nf Jahren eine Expertenanhº-

rung, bei der es um die Frage ging: Wie hoch ist die 

Prognosesicherheit bei der Sicherungsverwahrung? Dort 

haben die Fachexperten ï Psychiater, Psychologen, 

Kriminologen ï gesagt: 15 %. Im Klartext heiÇt das: 

Wenn ich 100 Prognosefªlle habe, liege ich in 85 Fªllen 

falsch und bei 15 richtig. 15 % Prognosesicherheit gestat-

ten sich die Experten. 

Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt ï bei 

den Sicherungsverwahrten unter dem MaÇstab Europa ï, 

dass das Leben im Vollzug der Sicherungsverwahrung den 

allgemeinen Lebensbedingungen anzugleichen ist, soweit 

nicht ï das ist jetzt der MaÇstab ï Sicherheitsbelange 

entgegenstehen. Sie haben aber in vier Bestimmungen in 

diesem Gesetz neben Sicherheit auch ĂOrdnungñ drinste-

hen. Bei der Briefkontrolle, bei der Zimmerausstattung, 

bei der Untersagung des Schriftwechsels steht neben 

Sicherheit immer auch ĂOrdnungñ drin. Das ist vergleich-

bar mit dem Versammlungsrecht, wo ich nach Brokdorf 

Ordnung auch nicht heranziehen kann. 

Deshalb hat Frau Herrmann die Frage aufgeworfen: Sind 

in dem Abstandsgebot nicht hinreichend drin? Die Ord-

nung als Kategorie zum Beispiel, dass die Nutzung des 

Zimmers mit bestimmten Anpflanzungen die Ordnung 

stºren kºnnte, kann unter dem Aspekt der weitestgehen-

den Angleichung an das Leben in Freiheit nicht als 

Kriterium gelten und ist auch nicht haltbar, genauso bei 

der Frage der Briefkontrollen oder der Problematik der 

Rechte zur Durchsuchung von Rªumlichkeiten und 

 hnlichem mehr. Wir sehen den Aspekt, dass wir als 

Gesetzgeber in der Begrifflichkeit ohne Not direkt in 

weitere Verfassungsbeschwerden und Rechtsschritte 

hineinlaufen. Das hªlt uns davon ab, dem Gesetz zuzu-

stimmen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Ich 

frage nach weiteren Wortmeldungen in der zweiten 

Runde. ï Es gibt keine mehr. Ich frage Herrn Staatsminis-

ter Dr. Martens. ï Sie mºchten das Wort ergreifen. Herr 

Minister, bitte. 

Dr. J¿rgen Martens, Staatsminister der Justiz und f¿r 

Europa: Herr Prªsident! Meine Damen und Herren! 

Ihnen liegt heute ï man ist geneigt zu sagen: am Tag des 

sªchsischen Justizvollzuges ï 

(Heiterkeit der Abg. Antje Hermenau, GR¦NE) 

der Entwurf eines Sªchsischen Sicherungsverwahrungs-

vollzugsgesetzes ï ich habe mir die Bezeichnung nicht 

ausgedacht ï zur Beschlussfassung vor. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat 2011 mit den damali-

gen Regelungen zur Sicherungsverwahrung aufgerªumt 

und gesagt: Das ist mit dem Grundgesetz so nicht verein-

bar. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Bund und den 

Lªndern gesagt, bis 1. Juni 2013 habt ihr ein Konzept 

vorzulegen, das den nachfolgenden Grundsªtzen gerecht 

wird, und hat insbesondere sein Abstandsgebot formuliert. 

Das Abstandsgebot heiÇt: Sicherungsverwahrung ist keine 

Strafhaft. 

(Beifall bei der FDP) 

Es ist doch eigentlich ganz einfach: Die Bezeichnung des 

jetzt vorliegenden Gesetzes ist eigentlich viel komplizier-

ter als der tragende Grundgedanke: Sicherungsverwah-

rung ist keine Strafhaft. Offensichtlich fªllt es schwer ï 

vor allem in der ºffentlichen Diskussion ï, dies so nach-

zuvollziehen: Sicherungsverwahrung ist keine Strafhaft. 

Punkt. 

Die Straftat ist mit der Strafhaft abgegolten. Die Siche-

rungsverwahrung ist kein ¦bel, dass f¿r eine Straftat 

zugef¿hrt wird, sondern eine MaÇnahme zur Verhinde-

rung weiterer Straftaten. Sie bezieht sich auf die Gefªhr-

lichkeit des Untergebrachten. Aus diesem Grund hat das 

Bundesverfassungsgericht vºllig zu Recht verlangt, dass 

die Sicherungsverwahrung einen Vollzug braucht, der 

freiheitsorientiert und therapiegerichtet ist. 

Dies folgt schon aus dem Grundsatz der Sicherungsver-

wahrung als Ultima Ratio, als letztem Mittel zum Schutz 

der Allgemeinheit vor Gefahren, die von ehemaligen 

Straftªtern ausgehen. Das heiÇt, die Dauer der Siche-

rungsverwahrung muss so gering wie mºglich gehalten 

werden. Sie ist auf das unbedingt erforderliche MaÇ zu 

reduzieren. 

Der Bund hat mit seinem Gesetz vom Dezember 2012 

reagiert und ein Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung 

des Abstandsgebotes formuliert, das Richtschnur f¿r die 

Landesgesetze ist. Wir haben in Sachsen intensiv gepr¿ft, 

welche speziellen Regelungen f¿r die Sicherungsverwah-

rung erforderlich sind. Dieser Gesetzentwurf setzt die 

Forderungen aus Karlsruhe konsequent um. 

So sind den Untergebrachten die zur Verminderung ihrer 

Gefªhrlichkeit erforderlichen TherapiemaÇnahmen anzu-

bieten. Die Sicherungsverwahrten werden regelmªÇig in 

Wohngruppen untergebracht, und die Vollzugsgestaltung 

ist darauf auszurichten, die Untergebrachten zur Ausei-

nandersetzung mit ihrer eigenen Gefªhrlichkeit zu moti-

vieren. 

Das Gesetz verzichtet, wie auch sonst im MaÇregelvoll-

zug ¿blich, bewusst auf DisziplinarmaÇnahmen. Die 

Untergebrachten sollen befªhigt werden, Konflikte 

einvernehmlich zu lºsen. 

Die Untergebrachten erhalten einen Rechtsanspruch auf 

mindestens vier Ausf¿hrungen im Jahr. Ziel der Ausf¿h-

rungen ist es, die Lebenst¿chtigkeit der Untergebrachten 

trotz eines sehr langen Vollzuges zu erhalten, der sie in 

die Lage versetzt, vielleicht eines Tages wieder einmal in 

Freiheit leben zu kºnnen. Sobald anhand therapeutischer 

MaÇnahmen ein entsprechender Stand erreicht ist, geht es 

um das Risiko- und R¿ckfallmanagement. Das heiÇt, es 

sollen schrittweise Strategien in therapeutischer Beglei-

tung erprobt werden. Neben dem Aufbau und der Intensi-

vierung von sozialen Kontakten wird es auch um gestufte, 

vollzugsºffnende MaÇnahmen gehen, zum Beispiel die 

Unterbringung im offenen Vollzug oder die Kontaktauf-

nahme mit externen Einrichtungen. 

Der Entwurf ber¿cksichtigt aber auch die berechtigten 

Belange der Sicherheit. Die Aufgabe des Vollzugs, der 

Unterbringung in der Sicherungsverwahrung ist es, die 

Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu sch¿tzen. Wir 

verfolgen dabei konsequent das Ziel, eine sichere Unter-

bringung mit den Vorgaben des Verfassungsgerichts nach 

einem freiheitsorientierten und therapiegerichteten Voll-

zug zu verbinden. Das heiÇt, ein Sicherungsverwahrter ist 

zu entlassen, wenn ein Gericht festgestellt hat, dass seine 

Gefªhrlichkeit nicht mehr fortbesteht. In der Tat ist es 

eine sehr hohe H¿rde, bis ein Gericht festgestellt hat, dass 

jemand nicht mehr gefªhrlich ist. Aber in diesem Fall ist 

er zwingend zu entlassen. Das gebietet das Grundgesetz, 

das sind die Anspr¿che, die jeder Untergebrachte hat. 

Aufgabe des Justizvollzugs und der Justiz ist es, die 

Sicherungsverwahrten hierauf vorzubereiten und den 

Zeitpunkt zu erkennen, an dem eine Entlassung mºglich 

und geboten ist. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf wurde in 

der ºffentlichen Anhºrung von Sachverstªndigen grund-

sªtzlich als gelungen bezeichnet. Es gibt aus der Anhº-

rung im Ergebnis einige  nderungen, die wir festge-

schrieben haben, etwa die Festschreibung der GrºÇe der 

Zimmer oder die Festlegung der Mindestbesuchszeiten im 

Umfang von 12 Stunden. 

Neben diesen sicherungsverwahrungsspezifischen  nde-

rungen haben wir auch Verbesserungen, die aus der 

Diskussion um das eben verabschiedete Strafvollzugsge-

setz entstanden, hier eingebracht. Bei der Umsetzung 

eines therapiegerichteten wie auch freiheitsorientierten 

Vollzugs der Sicherungsverwahrung ist die Justiz genauso 

wie beim Justizvollzug an sich auf die Mitwirkung aller 

Beteiligten angewiesen. Es ist Pflicht des Justizvollzugs, 

daf¿r zu sorgen, dass jemand in der Sicherungsverwah-

rung zunªchst ¿berhaupt die Mºglichkeit erhªlt, an seiner 

Gefªhrlichkeit zu arbeiten, um zu erreichen, dass er nicht 

mehr gefªhrlich ist. 

Die nachfolgende Betreuung und Eingliederung ehemali-

ger Untergebrachter ist dann eine Aufgabe von vielen 

verschiedenen Mitwirkenden. Ich w¿nsche, dass dies auch 

so erkannt und umgesetzt wird. Nur auf diesem Weg kann 

das Gesetz seinen eng begrenzten Zweck langfristig 

erf¿llen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einer Hoffnung, die 

alle hier und die Staatsregierung, glaube ich, teilen, 

Ausdruck verleihen: Ich hoffe, dass mºglichst wenige 

Menschen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen 

werden. 
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(Beifall bei der CDU und der FDP) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Meine 

Damen und Herren, entsprechend Ä 46 Abs. 5 Satz 1 der 

Geschªftsordnung schlage ich Ihnen vor, ¿ber den Ge-

setzentwurf in Teilen in der Fassung, wie sie durch den 

Ausschuss vorgeschlagen wurde, zu beraten und abzu-

stimmen. Wenn es keinen Widerspruch gibt, verfahren wir 

so. Es gibt nun eine Reihe von Abstimmungen; ich 

glaube, es sind 22 St¿ck. 

Aufgerufen ist das Gesetz ¿ber den Vollzug der Unter-

bringung in der Sicherungsverwahrung im Freistaat 

Sachsen. Wir stimmen ab auf der Grundlage der Be-

schlussempfehlung des Verfassungs-, Rechts- und Euro-

paausschusses, Drucksache 5/11895. Es liegen keine 

 nderungsantrªge vor. 

Ich rufe auf die ¦berschrift. Wer der ¦berschrift seine 

Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. ï 

Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthal-

tungen? ï Vielen Dank. Bei zahlreichen Stimmenthaltun-

gen ist der ¦berschrift mehrheitlich zugestimmt. 

Ich rufe die Inhalts¿bersicht auf. Wer der Inhalts¿bersicht 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen. ï Danke. Die Gegenstimmen? ï Keine. 

Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Bei zahlreichen 

Stimmenthaltungen ist der Inhalts¿berschrift mehrheitlich 

zugestimmt. 

Ich rufe Teil 1 auf, Allgemeine Bestimmungen. Wer Teil 1 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen. ï Danke. Die Gegenstimmen? ï Keine. 

Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Gleiches Stimmver-

halten. Damit ist Teil 1 mehrheitlich zugestimmt. 

Ich rufe Teil 2 auf, Aufnahme-, Diagnose-, Vollzugs- und 

Eingliederungsplanung. Wer Teil 2 seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen. ï Vielen 

Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? 

ï Vielen Dank. Gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 2 

zugestimmt. 

Ich rufe Teil 3 auf, Unterbringung/Verlegung. Wer Teil 3 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen. ï Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï 

Keine. Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Gleiches 

Stimmverhalten. Damit Teil 3 zugestimmt. 

Ich rufe Teil 4 auf, Therapeutische Ausgestaltung und 

MaÇnahmen. Wer Teil 4 seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen. ï Vielen Dank. Gegen-

stimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? ï Gleiches 

Stimmverhalten. Teil 4 ist damit zugestimmt. 

Ich rufe Teil 5 auf, Arbeitstherapeutische MaÇnahmen, 

Arbeitstraining, schulische und berufliche Qualifizie-

rungsmaÇnahmen, Arbeit. Wer Teil 5 seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen. ï Danke. 

Und die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? ï 

Wieder gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 5 zuge-

stimmt. 

Ich rufe Teil 6 auf, Besuche, Telefongesprªche, Schrift-

wechsel, andere Formen der Telekommunikation und 

Pakete. Wer Teil 6 seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen. ï Vielen Dank. Die Gegen-

stimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. 

Gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 6 zugestimmt. 

Ich rufe Teil 7 auf, Vollzugsºffnende MaÇnahmen und 

sonstige Aufenthalte auÇerhalb der Anstalt. Wer Teil 7 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen. ï Vielen Dank. Und die Gegenstimmen? ï 

Keine. Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Wieder 

gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 7 zugestimmt. 

Teil 8, Vorbereitung der Eingliederung, Entlassung und 

nachgehende Betreuung. Wer Teil 8 seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen. ï Vielen 

Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? 

ï Wieder gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 8 

zugestimmt. 

Teil 9, Grundversorgung und Freizeit. Wer Teil 9 seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-

chen. ï Vielen Dank. Gegenstimmen? ï Keine. Stimm-

enthaltungen? ï Vielen Dank. Wieder gleiches Stimmver-

halten. Damit ist Teil 9 zugestimmt. 

Ich rufe Teil 10 auf, Verg¿tung, Gelder der Untergebrach-

ten und Kosten. Wer Teil 10 seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen. ï Vielen Dank. 

Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? ï Vielen 

Dank. Wieder gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 10 

zugestimmt. 

Wir sind bei Teil 11, Gesundheitsvorsorge. Wer Teil 11 

zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. ï Vielen 

Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? 

ï Danke. Wieder gleiches Stimmverhalten. Damit ist 

Teil 11 zugestimmt. 

Teil 12, Religionsaus¿bung. Wer Teil 12 seine Zustim-

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. ï 

Danke. Die Gegenstimmen? ï Keine. Und Stimmenthal-

tungen? ï Vielen Dank. Wieder gleiches Stimmverhalten. 

Damit ist Teil 12 zugestimmt. 

Wir haben jetzt ungefªhr die Hªlfte erreicht. 

Teil 13, Sicherung und Ordnung. Wer Teil 13 seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-

chen. ï Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. 

Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Wieder gleiches 

Stimmverhalten. Damit ist Teil 13 zugestimmt. 

Teil 14, Unmittelbarer Zwang. Wer Teil 14 seine Zustim-

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. ï 

Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthal-

tungen? ï Danke. Wieder gleiches Stimmverhalten. Damit 

ist Teil 14 zugestimmt. 

Teil 15, Aufhebung von MaÇnahmen, Beschwerde. Wer 

Teil 15 zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-

chen. ï Danke. Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimment-

haltungen? ï Wieder gleiches Stimmverhalten. Damit ist 

Teil 15 zugestimmt. 
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Ich rufe Teil 16 auf, Aktenf¿hrung und Datenschutz. Wer 

Teil 16 zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-

chen. ï Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. 

Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Gleiches Stimmver-

halten. Damit ist Teil 16 zugestimmt. 

Teil 17, Kriminologische Forschung. Wer Teil 17 seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-

chen. ï Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. Und 

Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Wieder gleiches 

Stimmverhalten. Damit ist Teil 17 zugestimmt. 

Teil 18, Aufbau und Organisation der Anstalten. Wer 

Teil  18 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen. ï Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï 

Keine. Stimmenthaltungen? ï Vielen Dank. Wieder 

gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 18 zugestimmt. 

Teil 19, Aufsicht und Beirat. Wer Teil 19 seine Zustim-

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. ï 

Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthal-

tungen? ï Wieder gleiches Stimmverhalten. Damit ist 

Teil 19 zugestimmt. 

Und schlieÇlich Teil 20, Schlussbestimmungen. Wer 

Teil 20 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen. ï Vielen Dank. Und Stimmenthaltun-

gen? ï Vielen Dank. Gegenstimmen? ï Keine. Wieder 

gleiches Stimmverhalten. Damit ist Teil 20 zugestimmt. 

Meine Damen und Herren, ich stelle den Entwurf ĂGesetz 

¿ber den Vollzug der Unterbringung in der Sicherungs-

verwahrung im Freistaat Sachsenñ in der in der 2. Lesung 

beschlossenen Fassung als Ganzes zur Abstimmung. 

Wer dem Entwurf des Gesetzes zustimmen mºchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. ï Vielen Dank. Die Gegen-

stimmen? ï Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? ï 

Vielen Dank. Wieder bei zahlreichen Stimmenthaltungen 

ist der Entwurf damit als Gesetz beschlossen. 

Meine Damen und Herren! Mir liegt ein Antrag auf 

unverz¿gliche Ausfertigung dieses Gesetzes vor. Dem 

wird entsprochen, wenn der Landtag gemªÇ Ä 49 Abs. 2 

Satz 2 der Geschªftsordnung die Dringlichkeit beschlieÇt. 

Wenn es keinen Widerspruch gibt, w¿rden wir dem so 

entsprechen. ï Ich kann keinen Widerspruch erkennen. 

Damit ist dieser Tagesordnungspunkt abgeschlossen. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 4 

1. Lesung des Entwurfs  

Gesetz zur Gleichstellung, Inklusion und selbstbestimmten Teilhabe  

von Menschen mit Behinderung im Freistaat Sachsen 

Drucksache 5/11841, Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE und der SPD 

Meine Damen und Herren! Sie haben sicherlich bemerkt: 

Neben dem Pult steht bei diesem Tagesordnungspunkt 

zusªtzlich ein Gebªrdendolmetscher. Ich darf Sie recht 

herzlich als Gebªrdendolmetscher hier im Sªchsischen 

Landtag begr¿Çen. 

(Beifall des ganzen Plenums) 

Bei Anhºrungen in diesem Saal gab es dies schon fr¿her; 

f¿r Plenarsitzungen ist es eine Premiere. Es soll damit 

deutlich gemacht werden, worum es bei diesem Gesetz-

entwurf geht. Verfolgen Sie also die Ausf¿hrungen jeweils 

in der Sprache, die Sie verstehen kºnnen. 

Meine Damen und Herren! Es liegt keine Empfehlung des 

Prªsidiums vor, zum Gesetzentwurf eine allgemeine 

Aussprache durchzuf¿hren. Es sprechen daher nur die 

Einreicherinnen, die Fraktionen DIE LINKE und SPD. 

Herr Wehner, Sie haben das Wort. 

Horst Wehner, DIE LINKE: Vielen Dank, Herr Prªsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr 

geehrter Herr Landtagsprªsident Dr. Matthias RºÇler, ich 

bin Ihnen ausdr¿cklich dankbar, dass Sie sich darauf 

eingelassen haben, bei der Einbringung des Sªchsischen 

Inklusionsgesetzes auch einen Gebªrdensprachdolmet-

scher hier mit zur Verf¿gung zu stellen. Das ist der 

Diplom-Gebªrdensprachdolmetscher Andreas Mischke. 

(Beifall bei den LINKEN, der CDU, 

der SPD, der FDP und den GR¦NEN) 

Ich halte es auch f¿r besonders wichtig, dass nicht nur die 

gehºrlosen Menschen hier im Raume, sondern auch die 

gehºrlosen Menschen drauÇen am PC, in Sachsen oder in 

Deutschland, unsere Landtagsdebatte hierzu mit verfolgen 

kºnnen. Also nochmals herzlichen Dank! 

Vielleicht geht davon auch ein Impuls f¿r weitere Land-

tagssitzungen aus und wir schlieÇen uns den Landtagen in 

Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern oder 

dem Abgeordnetenhaus in Berlin an. Das w¿rde ich mir 

sehr w¿nschen. Eine solche Anregung hat es schon einmal 

gegeben. 

Meine Damen und Herren, ich darf an die UN-General-

versammlung zur Behindertenrechtskonvention am 

13.12.2006 erinnern. Dort ist in der Prªambel ausgef¿hrt, 

dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein 

g¿ltig und unteilbar sind, einander bedingen und mitei-

nander verkn¿pft sind und dass Menschen mit Behinde-

rungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten 

ohne Diskriminierung garantiert werden muss. Dieser 

Anspruch aus der Konvention ist der Anspruch f¿r die 
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Formulierung unseres Gesetzentwurfes, des Sªchsischen 

Inklusionsgesetzes, gewesen. 

Meine Damen und Herren! Menschen mit Behinderungen 

finden wir in allen Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens. Deshalb waren wir bem¿ht, auch all diese Berei-

che in dem Gesetzentwurf abzudecken ï ob es Familie 

betrifft, ob es Beruf/Arbeit/Beschªftigung betrifft, nat¿r-

lich die Fragen der Barrierefreiheit, die ¿bergreifend sind, 

ob es die Berufsausbildung betrifft oder, oder é, Freizeit, 

Kultur, Sport und Tourismus; eben das, was das Leben 

ausmacht und wo wir ¿berall Menschen mit kºrperlichen, 

geistigen, seelischen oder/und Sinnesbeeintrªchtigungen 

finden. Meine Damen und Herren, Sie haben Gelegenheit 

und ich lade Sie dazu ein, dies im Gesetzentwurf genau zu 

verfolgen. 

Ich mºchte hier auf zwei Dinge eingehen. Wir haben den 

Gesetzentwurf gemeinsam mit Behindertenverbªnden 

erarbeitet ï so mit dem Gehºrlosenverband, mit der 

Arbeiterwohlfahrt, mit dem Sozialverband VdK Sachsen, 

mit der Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe f¿r behinderte 

Menschen und noch einigen anderen ï; die Zeit gestattet 

es mir nicht, sie alle einzeln zu erwªhnen. 

Wie gesagt, uns kommt es auf alle Menschen mit Behin-

derung an. In besonderer Weise aber haben wir festge-

stellt, wenn man das Gesetz zur Verbesserung der Integra-

tion von Menschen mit Behinderungen herannimmt, dass 

ein Personenkreis bisher nicht ausreichend bedacht war. 

Deshalb steht der Gebªrdendolmetscher auch neben mir. 

Der Gesetzentwurf erkennt die Muttersprache der Gehºr-

losen als die deutsche Gebªrdensprache als gleichberech-

tigte Amtssprache an. Das heiÇt, dass da, wo ein Dolmet-

scher erforderlich ist und es keinen anderen Kostentrªger 

gibt, der Freistaat einspringen muss. SchlieÇlich kºnnen 

zwei Menschen nicht miteinander kommunizieren, wenn 

sie nicht die gleiche Sprache sprechen und niemanden 

haben, der f¿r sie ¿bersetzt. Kommunikationseinschrªn-

kungen trennen Menschen, und diese Trennung wollen 

wir ¿berwinden. Das ist eben nur durch Inklusion mºg-

lich, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei den LINKEN, der SPD, 

den GR¦NEN und der Abg. Sven Liebhauser, 

CDU, sowie Kristin Sch¿tz, FDP) 

Inklusion besagt, dass Menschen mit kºrperlichen, 

geistigen, seelischen oder/und Sinnesbeeintrªchtigungen 

von Anfang an in alle Lebensbereiche einzubeziehen sind. 

Dabei sind Produkte, MaÇnahmen, Angebote und Dienst-

leistungen von vornherein so zu gestalten, dass alle 

Menschen ï eben auch jene mit Behinderungen ï diese 

nutzen bzw. daran teilnehmen kºnnen. 

Damit sich dieser Prozess durchsetzen kann, meine 

Damen und Herren, fordern wir in Sachsen eine Ombuds-

person f¿r Inklusion. Sie berªt den Landtag und die 

Staatsregierung und wird in allen Initiativen, die Men-

schen mit Behinderungen betreffen, beteiligt. Jeder 

Mensch mit Behinderung in Sachsen soll sich, ohne daf¿r 

bezahlen zu m¿ssen, an die Ombudsperson wenden 

kºnnen, wenn er glaubt, benachteiligt oder diskriminiert 

zu werden. Meine Damen und Herren, dies ist ein richti-

ger Schritt in Sachen Inklusion im Freistaat Sachsen. 

Alles Weitere von meiner verehrten Kollegin Hanka 

Kliese. Es hat sehr viel SpaÇ gemacht, mit Ihnen gemein-

sam diesen Gesetzentwurf zu erarbeiten. ï Ich ¿bergebe. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN, der SPD, 

den GR¦NEN und der Abg. Sven Liebhauser, 

CDU, sowie Kristin Sch¿tz, FDP) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Als 

nªchste Rednerin folgt Frau Kliese; Sie haben noch knapp 

3 Minuten Zeit f¿r Ihre Rededisposition. 

Hanka Kliese, SPD: Sehr geehrter Herr Prªsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Anlªsslich der Erºff-

nung der Messe Reha am 21.06.1981 in D¿sseldorf 

schlug der kºrperlich behinderte Franz Christoph dem 

damaligen Bundesprªsidenten Karl Carstens mit seiner 

Kr¿cke gegen das Schienbein. Um jeden Verdacht zu 

vermeiden, dass es sich dabei um ein Versehen handelte, 

wiederholte er diesen Vorgang und schlug dem ersten 

Mann im Staate gleich ein zweites Mal seine Kr¿cke vors 

Bein. 

Diese Aktion von Franz Christoph war Teil eines Protes-

tes der sogenannten Kr¿ppelbewegung, die seit den 

1970er-Jahren auf Menschenrechtsverletzungen gegen 

Menschen mit Behinderungen aufmerksam machte. 

Mit dem Protest traf Franz Christoph zwar das Schienbein 

des Bundesprªsidenten; dar¿ber hinaus verfehlte die 

Aktion aber ihr Ziel. Bundesprªsident Carstens verzichte-

te auf eine Anklage gegen Christoph. Damit gab er dem 

kºrperlich behinderten Mann genau das, was dieser nicht 

haben wollte: Nachsicht, Mitleid und Milde. 

Genau diese Motive haben die Behindertenpolitik der 

letzten Jahrzehnte geprªgt. Die UN-Behindertenrechts-

konvention hat das geªndert, und wir wollen dies nun 

auch f¿r Sachsen ªndern. Auch in Sachsen sind Menschen 

mit Behinderungen nicht lªnger Patientinnen und Patien-

ten ï sie sind B¿rgerinnen und B¿rger. 

(Beifall bei den LINKEN, der SPD, 

den GR¦NEN und der Abg. Sven Liebhauser, 

CDU, sowie Kristin Sch¿tz, FDP) 

Sie sind Trªger(innen) von Rechten und Pflichten. Die-

sem Paradigmenwechsel tragen wir mit unserem Gesetz-

entwurf Rechnung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Gesetz ist 

ein Ermºglichungsgesetz. Das heiÇt, niemand wird 

gezwungen. Alle m¿ssen kºnnen kºnnen ï und das ist in 

der Realitªt leider noch nicht der Fall. 

Nehmen wir das Beispiel Bildung. Hier haben wir perma-

nent den Fokus auf der schulischen Bildung; deswegen 

haben wir unser Augenmerk mehr auf den Bereich Aus-, 

Fort- und Weiterbildung gelegt. Bisher gelten die Fºrde-
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rungen f¿r Menschen mit Behinderungen bis zum ersten 

hºheren Bildungsabschluss ï beispielsweise an der 

Hochschule ï nur zum Bachelor. Aber warum sollen 

Menschen mit Behinderungen nicht einen Masterab-

schluss, eine Promotion oder eine Habilitation ablegen 

kºnnen? Sie brauchen Bedingungen, die ihnen das ermºg-

lichen, und diese schaffen wir mit unserem Gesetzent-

wurf. 

Nat¿rlich wird es auch immer Menschen geben, f¿r die 

Dissertationen oder Habilitationen keine Option sind. F¿r 

diese schaffen wir mit dem Entwurf die Grundlage, 

zwischen einer geschlossenen Werkstatt und einem Job im 

inklusiven Arbeitsmarkt zu wªhlen; denn wir wollen nicht 

die marktkonforme Behinderung, sondern das behinde-

rungskonforme Arbeitsleben f¿r alle. 

(Beifall bei den LINKEN, 

der SPD und den GR¦NEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als Karl 

Carstens in D¿sseldorf zwei Hiebe auf das Schienbein 

bekam, hat er die damit verbundene Botschaft nicht 

verstanden. Da haben Sie es heute viel leichter: Sie haben 

ein aufgeklªrtes Bild vom Menschen mit Behinderung. 

Sie alle wissen, dass selbstbestimmte Teilhabe besser ist 

als Mitleid. Deswegen m¿ssen wir Ihnen auch nicht vor 

das Schienbein treten, sondern wir hoffen auf Ihr fort-

schrittliches Denken und Ihr positives Votum. 

(Beifall bei der SPD, 

den LINKEN und den GR¦NEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Meine 

Damen und Herren! Das Prªsidium schlªgt Ihnen vor, den 

Entwurf ĂGesetz zur Gleichstellung, Inklusion und 

selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rung im Freistaat Sachsen ï Sªchsisches Inklusionsge-

setzñ an den Verfassungs-, Rechts- und Europaausschuss 

als federf¿hrenden Ausschuss sowie an den Ausschuss f¿r 

Soziales und Verbraucherschutz, den Haushalts- und 

Finanzausschuss, den Ausschuss f¿r Schule und Sport, 

den Ausschuss f¿r Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, den 

Innenausschuss, den Ausschuss f¿r Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien und an den Ausschuss f¿r 

Umwelt und Landwirtschaft zu ¿berweisen. Wer dem 

Vorschlag der ¦berweisung an diese Aussch¿sse zustim-

men mºchte, den bitte ich um das Handzeichen. ï Die 

Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? ï Auch 

keine. Damit ist die ¦berweisung beschlossen. 

(Beifall bei den LINKEN und der SPD) 

Ich mºchte im Namen der Abgeordneten unserem Gebªr-

dendolmetscher f¿r die ¦bersetzung danken. Vielen 

Dank! 

(Beifall bei allen Fraktionen 

und der Staatsregierung) 

Dieser Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Meine Damen und Herren! Aufgerufen ist 

Tagesordnungspunkt 5 

1. Lesung des Entwurfs  

Gesetz zur Stªrkung des Rechts der  

B¿rgerinnen und B¿rger im Petitionsverfahren  

(Sªchsisches Petitionsrechtsstªrkungsgesetz ï SªchsPetStG) 

Drucksache 5/11857, Gesetzentwurf der Fraktion B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN 

Es liegt keine Empfehlung des Prªsidiums vor, eine 

allgemeine Aussprache durchzuf¿hren. Daher spricht nur 

die Einreicherin. Herr Jennerjahn, Sie sind schon fast vorn 

und haben das Wort. 

Miro Jennerjahn, GR¦NE: Herr Prªsident, das ist die 

Ungeduld, den Gesetzentwurf endlich einbringen zu 

d¿rfen. ï Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was haben die 

Themen ĂErhalt des Astronomieunterrichtsñ, Ă nderung 

des Kulturraumgesetzesñ und ĂAufnahme des Wolfs in 

das Jagdrechtñ gemeinsam? Die Antwort ist recht einfach: 

Alle drei Themen haben die ¥ffentlichkeit in besonderer 

Weise mobilisiert bzw. beschªftigt. Erkennbar ist das 

daran, dass alle drei mit ihren vielen tausend Unterschrif-

ten zu Sammel- oder Massenpetitionen hier im Sªchsi-

schen Landtag gef¿hrt haben. F¿r den Erhalt des Astro-

nomieunterrichts zeichneten rund 28 000 Menschen mit, 

im Falle des Kulturraumgesetzes waren es rund 50 000, 

beim Wolf etwa 8 000 Menschen. 

Wir alle sind uns hier im Hohen Haus immer wieder einig 

gewesen, dass das Petitionsrecht ein sehr wichtiges Gut 

ist, dessen Grundz¿ge in unterschiedlicher Ausprªgung 

eine ¿ber zweitausendjªhrige Geschichte aufweisen 

kºnnen. Heute hat das Petitionsrecht in Sachsen Verfas-

sungsrang und ist in Artikel 35 der Sªchsischen Verfas-

sung verankert. Zu Recht beschªftigen wir uns jªhrlich an 

prominenter Stelle hier im Plenum mit dem Jahresbericht 

des Petitionsausschusses. Ich gehe davon aus, dass wir 

das auch in diesem Jahr kurz nach der Sommerpause 

wieder so handhaben und ¿ber den Petitionsbericht 

diskutieren werden. 

Jetzt aber zu der Frage, worum es konkret in unserem 

Gesetzentwurf geht. Wenn Sie ihn sich angesehen haben, 

wissen Sie, dass es ein sehr schlanker Entwurf ist, der 
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einen konkreten Vorschlag enthªlt, wie die Rechte der 

B¿rgerinnen und B¿rger im Petitionsverfahren gestªrkt 

werden kºnnen. Denn neben der verfassungsmªÇigen 

Verankerung des Petitionsrechts ist das Gesetz ¿ber den 

Petitionsausschuss des Sªchsischen Landtags das Doku-

ment, in dem Verfahren und Rechte des Petitionsaus-

schusses weiter konkretisiert werden. 

Ich mºchte an dieser Stelle betonen, dass das Sªchsische 

Petitionsausschussgesetz uns im bundesweiten Vergleich 

durchaus sehr weitgehende Rechte zugesteht, etwa was 

Aktenvorlage-, Auskunfts- und Zutrittsrechte der Mitglie-

der des Ausschusses betrifft. Daneben gibt es in Ä 7 

Abs. 1 dem Ausschuss das Recht, Petenten, Auskunftsper-

sonen und auch Sachverstªndige anzuhºren. Allerdings 

wird in Ä 7 Abs. 2 ein Rechtsanspruch der Petenten auf 

Anhºrung ausgeschlossen. 

An dieser Stelle mºchten wir mit unserem Gesetzentwurf 

eine  nderung herbeif¿hren, aber nicht im Sinne eines 

generellen Rechtsanspruchs von Petenten auf Anhºrung. 

Das kºnnten wir als Ausschuss schlichtweg logistisch 

nicht stemmen. Da wir pro Jahr ungefªhr1 000 Schreiben 

an den Petitionsausschuss bekommen, wªre das schlech-

terdings unmºglich. Allerdings mºchten wir dieses Recht 

auf Anhºrung bei Massen- und Sammelpetitionen einf¿h-

ren, bei denen ein groÇes ºffentliches Interesse nachge-

wiesen werden kann. Wir nehmen ein groÇes ºffentliches 

Interesse f¿r den Fall an, dass eine Petition mindestens 

2 500 Unterst¿tzungsunterschriften sammeln konnte. 

Gleichwohl ï das ist uns wichtig ï bleibt der Petitionsaus-

schuss Herr des Verfahrens. Wenn zwei Drittel seiner 

Mitglieder beschlieÇen, von einer ºffentlichen Anhºrung 

abzusehen, wird darauf verzichtet. 

Auch sehr wichtig sind die Persºnlichkeitsrechte der 

Petenten. Eine ºffentliche Anhºrung in persºnlichen 

Angelegenheiten darf nur mit ausdr¿cklicher Zustimmung 

des Petenten stattfinden. 

Mit der ºffentlichen Anhºrung zu solchen Themen wird 

den Petenten die Mºglichkeiten gegeben, das Anliegen in 

einem Gesprªch zu erºrtern. Das trªgt unseres Erachtens 

zum besseren Verstªndnis der Petition bei und wird dem 

groÇen ºffentlichen Interesse an bestimmten Themen 

gerecht. 

Das Petitionsverfahren ï auch das haben wir schon 

hªufiger gemeinsam diskutiert ï ist ein niedrigschwelliges 

Beteiligungsverfahren, das jeder Person die Chance zur 

aktiven Teilnahme am politischen Geschehen und zur 

Einwirkung auf politische Entscheidungsprozesse gibt. 

Es bleibt nat¿rlich die Frage offen: Welche Auswirkungen 

hªtte das Gesetz, wenn die Regelungen eingef¿hrt w¿r-

den? Ich habe mich bem¿ht zu recherchieren, welche 

Arbeitsbelastung auf den Petitionsausschuss zukªme, 

wenn es diese Regelung gªbe, und habe mir daf¿r die 

Jahresberichte 2002 bis 2012, die auf der Landtagshome-

page zur Verf¿gung gestellt werden, angesehen. Wenn ich 

alles richtig zusammengetragen habe, w¿rden wir pro Jahr 

zwischen einer und vier ºffentliche Anhºrungen durch-

f¿hren. Es gab eine Ausnahme: Im Jahr 2010 wªren wir 

auf neun ºffentliche Anhºrungen gekommen. Das war 

aber wohl der Ausnahmesituation der Haushaltsaufstel-

lung geschuldet. Insofern gehe ich davon aus, dass wir im 

Regelfall dem Umfang, der auf uns zukªme, durchaus 

Herr werden kºnnten und nicht alle kurz vor dem Burnout 

st¿nden. 

Wichtig ist an der Stelle der Hinweis: Der Deutsche 

Bundestag kennt ein solches Verfahren bereits. Soweit ich 

es nachvollziehen kann, hat man dort recht positive 

Erfahrungen damit gesammelt; das ist zumindest mein 

Eindruck von auÇen. 

Deswegen mºchte ich mich direkt an die Kolleginnen und 

Kollegen der Koalition wenden: Wir haben in der Vergan-

genheit einen ï ich will es einmal so nennen ï vorsichti-

gen Diskussionsprozess in Gang gesetzt, in welcher Art 

das Petitionsrecht in Sachsen modernisiert werden kann. 

Es gab dazu eine interfraktionelle Arbeitsgruppe von 

CDU, FDP, LINKEN, SPD und GR¦NEN. Wir haben 

daran auch eine Zeit lang gearbeitet. Leider haben wir 

vonseiten der Koalition seit geraumer Zeit nichts mehr 

dazu gehºrt, wie es weitergehen soll. 

Ich fªnde es schade, wenn dieser Prozess von Ihrer Seite 

beendet worden wªre. Der vorliegende Gesetzentwurf ist 

insofern auch als Versuch zu verstehen, die steckenge-

bliebene interfraktionelle Verstªndigung durch einen 

konkreten Vorschlag wieder zu befºrdern. Ich w¿rde mich 

freuen, wenn wir auf dieser Grundlage wieder in eine 

ernsthafte Diskussion kªmen ï das tªte uns als Parlament 

insgesamt gut und wªre vor allem auch im Sinne der 

Petenten ï und dieser Gesetzentwurf nicht das Schicksal 

aller anderen Oppositionsentw¿rfe teilen und einfach 

beiseitegestimmt w¿rde. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GR¦NEN 

und vereinzelt bei den LINKEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Meine 

Damen und Herren! Das Prªsidium schlªgt Ihnen vor, den 

Entwurf ĂGesetz zur Stªrkung des Rechts der B¿rgerin-

nen und B¿rger im Petitionsverfahren (Sªchsisches 

Petitionsrechtsstªrkungsgesetz)ñ an den Verfassungs-, 

Rechts- und Europaausschuss als federf¿hrenden Aus-

schuss sowie an den Petitionsausschuss zu ¿berweisen. 

Wer dem Vorschlag der ¦berweisung an diese Aussch¿sse 

zustimmen mºchte, den bitte ich um das Handzeichen. ï 

Die Gegenstimmen? ï Keine. Stimmenthaltungen? ï 

Auch keine. Damit ist die ¦berweisung beschlossen und 

der Tagesordnungspunkt beendet. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zu 
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Tagesordnungspunkt 6 

Bekªmpfung der Kriminalitªt im grenznahen Raum 

Drucksache 5/11854, Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP 

Hierzu kºnnen die Fraktionen Stellung nehmen. Die 

Reihenfolge in der ersten Runde: CDU, FDP, DIE  

LINKE, SPD, GR¦NE, NPD; Staatsregierung, wenn 

gew¿nscht. 

Ich erteile f¿r die CDU-Fraktion Herrn Hartmann das 

Wort. 

Christian Hartmann, CDU: Sehr geehrter Herr Prªsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Koalition bringt heute einen Antrag ein, der sich mit dem 

Thema ĂBekªmpfung der Kriminalitªt in Sachsen, insbe-

sondere im grenznahen Raumñ beschªftigt. Die Polizeili-

che Kriminalstatistik des Jahres 2012 weist in der Tat 

einen Anstieg der Kriminalitªt im Freistaat um 6,3 % aus, 

wobei wir durchaus regionale Unterschiede feststellen 

kºnnen. Insbesondere im Bereich der sªchsischen AuÇen-

grenzen haben wir einen Anstieg der Kriminalitªtsent-

wicklung um ¿ber 10 % zu verzeichnen. 

(J¿rgen Gansel, NPD: Das 

ist aber Ăauslªnderfeindlichñ!) 

Es dominieren Eigentumsdelikte, insbesondere Fahrrad-

diebstªhle, Kellereinbr¿che und Diebstªhle aus Kraftfahr-

zeugen. Trotz der ĂAktion Heliosñ ist gerade in Dresden 

ein Anstieg der Autodiebstªhle um ¿ber 20 % auf 

1 100 Fªlle zu verzeichnen. 9,3 % betrªgt die Steige-

rungsrate der Drogenkriminalitªt im Freistaat. Besonders 

dramatisch ist der Anstieg bei den Amphetaminen in 

Pulver- und in fl¿ssiger Form. Wir stellen fest, dass der 

Konsum der Droge, die klassisch als ĂCrystalñ bezeichnet 

wird, um 25 % angestiegen ist. In absoluten Zahlen: Es 

gab einen Anstieg von 1 771 Fªllen im Jahr 2008 auf 

4 736 Fªlle im Jahr 2012. Insbesondere bei unter 16-Jªh-

rigen ist sie als Einstiegsdroge zu verzeichnen. 

(Andreas Storr, NPD: Das 

ist vorhersehbar gewesen!) 

Wegen dieser Situation sagt die Koalition, wir m¿ssen 

intensiver dar¿ber diskutieren, wie wir die Sicherheitsar-

chitektur in Sachsen auf noch breitere F¿Çe stellen und 

wie alle Beteiligten und Verantwortungstrªger noch besser 

miteinander zusammenarbeiten kºnnen. 

Daf¿r steht der heutige Antrag, der im ersten Teil die 

Staatsregierung darum ersucht, einen entsprechenden 

Bericht ¿ber die Entwicklung der Kriminalitªtsbereiche 

Eigentums- und Betªubungsmitteldelikte vorzulegen, 

insbesondere f¿r den Bereich des grenznahen Raumes mit 

den Schwerpunkten und den daraus abgeleiteten MaÇ-

nahmen sowie den erzielten Ergebnissen. Einige davon, 

insbesondere f¿r den Bereich der Drogenkriminalitªt, 

nªmlich die Feststellung von Dealern, haben wir in den 

letzten Monaten in der Presse feststellen kºnnen. Gleich-

wohl bleiben bei der Drogenkriminalitªt Crystal der 

sogenannte Ameisenhandel, der die Nachvollziehung an 

verschiedenen Stellen recht schwierig macht. 

Im zweiten Teil unseres Antrages geht es um einige 

konkrete Aufgaben und Herausforderungen, nªmlich um 

einen um den am 13. Februar 2012 zwischen der Bundes-

republik Deutschland, dem Freistaat Sachsen und der 

Tschechischen Republik begonnenen Hofer Dialog, der 

sich mit der Frage der grenz¿berschreitenden Kooperation 

beschªftigt. Dieser Dialog ist wichtig, weil wir ohne die 

Tschechen und die Polen die anstehenden Herausforde-

rungen nicht bewªltigen kºnnen. Das bedarf einer ver-

n¿nftigen Diskussionsgrundlage. Ich bin an der Stelle 

ausgesprochen dankbar f¿r das Engagement unseres 

Innenministers, der diesen Prozess aktiv begleitet hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Er hat die Zusammenarbeit zwischen Bayern, Sachsen 

und der Tschechischen Republik unter Beteiligung des 

Bundesinnenministers vorangebracht. Wir brauchen die 

lªnder¿bergreifende Kooperation zwischen Polizei und 

Strafverfolgungsbehºrden. Das heiÇt, Justiz und Polizei 

m¿ssen wirkungsvoll und intensiver zusammenarbeiten. 

Festgestellte Tatverdªchtige m¿ssen sehr schnell zur 

Verantwortung gezogen werden. Die entsprechenden 

rechtlichen Rahmenbedingungen m¿ssen erweitert und 

ausgebaut werden. Hier gibt es auf europªischer Ebene 

durchaus einen gangbaren Handlungsrahmen. Den m¿s-

sen wir noch besser ausschºpfen und weitere Kooperatio-

nen erschlieÇen. 

Nicht nur nach Tschechien und Polen muss unser Blick 

gehen, sondern wir m¿ssen auch hinterfragen, wie wir 

noch besser mit den angrenzenden Bundeslªndern zu-

sammenarbeiten kºnnen, zum Beispiel Th¿ringen, Bran-

denburg oder Bayern. Bei FahndungsmaÇnahmen kann es 

vor der sªchsischen Landesgrenze keinen Halt geben. 

Diese Kooperationen gilt es zu intensivieren. 

Ein wesentliches Standbein bildet die Prªvention, aber 

nicht nur mit Blick auf die sªchsische Polizei, sondern es 

geht um die Frage der Einbindung der Kommunen, die 

auch nach dem Sªchsischen Polizeigesetz Polizeibehºr-

den sind, und die lokalen Verantwortlichen, die Unter-

nehmen. Prªvention, Information, Aufklªrung geht alle 

an. Das muss stªrker vernetzt werden. Einige positive 

Beispiele haben wir in Form von kriminalprªventiven 

Rªten, aber ich denke, auch im Bereich der Sicherheits-

kooperation lªsst sich da etwas ausbauen. Hier sind auch 

geeignete Unternehmen der Sicherheitswirtschaft gefor-

dert, gerade wenn es um Informationen zur Eigensiche-

rung und die Verantwortung auf kommunaler Ebene geht. 

Ich sage Ihnen ausdr¿cklich, dieser Punkt E unseres 

Antrages beschªftigt sich mit Prªventionsarbeit und nicht, 

wie so mancher gesagt hat, mit der Entlastung polizeili-
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cher Aufgaben. Das Gewaltmonopol des Staates liegt bei 

der Polizei und sie hat zu handeln, aber die Prªvention, 

die Vorarbeit der Kooperation und der Vernetzung ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da gehºrt die Einbin-

dung der Sicherheitswirtschaft im privaten Bereich dazu. 

Deswegen haben wir das aufgezeigt. Ich denke, das ist ein 

wichtiger und richtiger Schritt. 

Die rechtlichen Regelungen f¿r die verstªrkte Zusammen-

arbeit der Kommunen und Landkreise mit Unternehmen 

der Sicherheitswirtschaft soll verbessert werden. Nicht 

jede Aufgabe, die derzeit der Polizeivollzugsdienst 

wahrnimmt, muss tatsªchlich durch diesen wahrgenom-

men werden. Er kann zum Beispiel durch Polizeibehºrden 

wahrgenommen werden. Die Landeshauptstadt Dresden 

verf¿gt zum Beispiel ¿ber eine eigene Struktur einer 

Polizeibehºrde, die bei ruhestºrendem Lªrm, bei Veran-

staltungen und  hnlichem tªtig wird. Das kann man auch 

in anderen Stªdten und Landkreisen gestalten. Auch die 

Zusammenarbeit mit Unternehmen der Privatwirtschaft ist 

mºglich. Es ist letztlich durchaus eine berechtigte Frage, 

ob es bei einer intensiven Aufgabenkritik der sªchsischen 

Polizei zwangslªufig erforderlich ist, dass jeweils ein 

Funkstreifenwagen mit zwei Mann vor einem Schwerlast-

transport herfahren muss oder ob das durch Dispatcher-

dienste der privaten Wirtschaft zu organisieren ist, ob 

jedes Volksfest und jedes FuÇballspiel mit einem GroÇ-

aufgebot der Bereitschaftspolizei zu sichern ist. Hier sind 

Handlungsreserven, die es zu erschlieÇen gilt. Hier sind 

auch Betreiber und Unternehmer in der Verantwortung, 

mit der Privatwirtschaft zu handeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen die Vernetzung zwischen Polizei und Polizei-

behºrde verbessern. Wir haben in der Praxis die Situation, 

dass oft die Landkreise und die B¿rgermeister sehr 

schnell nach dem Polizeivollzugsdienst rufen. Nach dem 

Polizeigesetz muss man deutlicher wahrnehmen, dass es 

eine Eigenverantwortung der kommunalen Familie gibt, 

denn das Polizeigesetz spricht von Polizeivollzugsdienst 

und Polizeibehºrden in der Aufgabenwahrnehmung. Hier 

m¿ssen bestimmte Bereiche bewusster als kommunale 

Aufgabe wahrgenommen werden. 

Die effektive Bekªmpfung der Drogenkriminalitªt ist eine 

der zwingenden Aufgaben, nicht nur in Richtung der 

Tschechischen Republik und der Republik Polen. Wir 

haben gerade in den grenznahen Regionen die Drogenk¿-

chen und die wirtschaftliche Situation auf tschechischer 

Seite, die die dort Lebenden immer wieder motivieren, 

entsprechend tªtig zu werden, sowie die kurzen Wege und 

den Ameisenhandel mit einer breiten Streuwirkung. Das 

macht es umso erforderlicher, dass Polizei und Staatsan-

waltschaft sehr eng, konsequent und restriktiv zusammen-

arbeiten. Es ist notwendig, neben der Repression vor 

allem bei der Prªvention intensiver als bisher tªtig zu 

werden. Die Aufklªrung ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Das gilt f¿r die Schulen, die Landkreise, das gilt 

auch f¿r die Polizei, aber diese einzelnen Informations-

strªnge m¿ssen vernetzt und gemeinsam koordiniert 

werden. Information und Aufklªrung m¿ssen auch in 

Diskotheken erfolgen, im Zweifelsfall auch entsprechende 

Kontrollen, wenn es Hinweise gibt. Wir wissen alle, wie 

schnell Crystal s¿chtig macht. Deswegen sind schnelle 

Reaktionszeiten notwendig. 

Wenn Sie sich das anschauen ï und insoweit ist es kein 

Placebo der Koalition ï, werden wir mit diesem Antrag 

eine Herausforderung sehr schnell auf die Tagesordnung 

setzen. 2014/2015 werden wir die Evaluierung der Poli-

zeistªrke in der Diskussion haben. Das Konzept Polizei 

2020 sagt, dass wir im Jahr 2017 evaluieren wollen, 

wobei ich deutlich sage ï ich denke, der Minister sieht 

das genauso wie die Polizei ï, dass Evaluation sowieso 

ein Geschªft des laufenden Betriebes ist. Evaluation 

findet stªndig statt nach der Bewertung der Frage von 

Einsatz- und Kriminalitªtsschwerpunkten. Da ist die 

Polizei kein starres Gebilde. 

Wir wollen diesen ganzheitlichen Ansatz in der Bewer-

tung und in der Diskussion. Wir wollen die Betrachtung 

aller Aufgabenbereiche. Der Innenarbeitskreis der CDU-

Fraktion und der FDP-Fraktion wird intensiv schauen, 

wie andere Bundeslªnder die Vernetzung organisieren, 

gute Beispiele aufnehmen und den Dialog mit der Hand-

werkerschaft und den Landkreisen intensivieren. Anfang 

Juli werden wir mit der Handwerkskammer Dresden eine 

Veranstaltung durchf¿hren, wo wir Unternehmer, B¿r-

germeister und politische Verantwortliche gemeinsam mit 

der Polizei in den Dialog bringen, um einen Diskussions-

prozess aufzunehmen. Die Polizei nimmt ihre Aufgabe 

wahr, aber die Gesellschaft trªgt ihren Aufgabenbereich 

mit. 

(Andreas Storr, NPD: Trªgt die Verantwortung!) 

Die anstehenden Herausforderungen in der Kriminalitªts-

entwicklung sind nur gemeinsam zu beantworten. Sach-

sen ist nach wie vor kein Kriminalitªtseldorado. Wenn Sie 

sich die Benchmarks der Bundeslªnder anschauen, sind 

wir nach wie vor ein sicheres Land. Dies gilt es zu bewah-

ren. Deswegen setzen wir uns f¿r die Diskussion ein, um 

diesen Prozess sinnvoll und zielf¿hrend zu begleiten. 

Ich danke Ihnen f¿r die Aufmerksamkeit und freue mich 

auf die Diskussion. 

(Beifall bei der CDU und des 

Staatsministers Markus Ulbig) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: F¿r die 

FDP-Fraktion als nªchster Redner Herr Karabinski. 

Benjamin Karabinski, FDP: Sehr geehrter Herr Prªsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die vor 

Kurzem verºffentlichten Zahlen der Polizeilichen Krimi-

nalstatistik 2012 haben uns alle aufgeschreckt. Demnach 

stieg die Gesamtzahl der Straftaten im Vergleich zum 

Vorjahr um insgesamt 312 406 Straftaten oder anders 

gesagt um 6,3 % an. Bei dem genauen Blick auf die 

Zahlen fallen vor allem Kellereinbr¿che, Diebstahl von 

Fahrrªdern, Diebstahl aus Kfz sowie besonders die 

Rauschgiftkriminalitªt auf; wobei sich Letzteres seit 
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Lªngerem andeutet. Sachsen und daneben auch Bayern 

gelten als Hochburgen gerade der Droge Crystal. Uns 

allen ist bekannt, dass hinter der tschechischen Grenze 

etliche Drogenk¿chen existieren. Die Zutaten stammen 

teilweise aus Polen. ¦ber den Besorgnis erregenden 

Anstieg der Zahl der Crystal-Konsumenten in Sachsen 

haben wir bereits im Rahmen einer Aktuellen Debatte 

beim letzten Plenum gesprochen. 

Hier bleibe ich bei meiner Auffassung: Die Liberalisie-

rung der Drogenpolitik in der Tschechischen Republik 

war ein groÇer Fehler. Ein konsequentes Vorgehen gegen 

Drogenk¿chen in Tschechien fehlt zudem. 

Meine Damen und Herren! Eine weitere Zahl ist mehr als 

auffªllig: Es ist der starke Anstieg der Kriminalitªt im 

grenznahen Raum. Die Deliktzahl stieg hier ¿berdurch-

schnittlich um 10,8 % an. Das liegt nicht am Diebstahl 

von Kfz. Dieser stieg landesweit um 5,6 % an. Das liegt 

hauptsªchlich an den gestiegenen Zahlen in den groÇen 

Stªdten. An der tschechischen und der polnischen Grenze 

ging der Kfz-Diebstahl hingegen zur¿ck. Eines ist klar: 

Eine Diskussion ¿ber die Wiedereinf¿hrung von Grenz-

kontrollen ist vºllig falsch, widerspricht dem europªi-

schen Gedanken und w¿rde die Probleme nicht lºsen. 

(Beifall bei der FDP und den GR¦NEN) 

Die Zahl der Kfz-Diebstªhle lag im Jahr 1999, also vor 

Wegfall der Grenzkontrollen, bei 7 497. Die Zahl f¿r 2012 

mit 3 727 ist kein Grund zur Freude oder gar ein Grund, 

um sich zur¿ckzulehnen. Sie ist aber immer noch weit 

von den Zahlen aus dem Jahr 1999 entfernt. Ich betone es 

noch einmal: Im Jahr 1999 hatten wir noch keine offenen 

Grenzen. Die Lªnder Polen und Tschechische Republik 

sind erst seit dem Jahr 2004 Mitglieder der Europªischen 

Union. Insofern kann die Forderung, die Grenze zu 

schlieÇen, keine Lºsung sein. 

Meine Damen und Herren! Gerade im Bereich der 

Rauschgiftkriminalitªt, aber auch in vielen anderen 

Kriminalitªtsbereichen muss uns die Entwicklung in den 

Grenzregionen Sachsens Sorge bereiten. Deswegen haben 

wir als FDP- und CDU-Koalition beschlossen, dieses 

Thema mit unserem heutigen Antrag in den Fokus zu 

r¿cken. Sieht man sich den Antrag einmal genauer an ï 

was ich vor allen Dingen den Oppositionsfraktionen 

empfehle ï, so kann man die ganze Aufregung, die vor 

allem von Frau Jªhnigen hier im Vorfeld verursacht 

wurde, kein bisschen verstehen. Im ersten Teil geht es uns 

lediglich um einen Bericht zu bereits eingeleiteten MaÇ-

nahmen und Ergebnissen. Ebenso wenig kann man den 

seit dem Jahr 2012 bestehenden Hofer-Dialog zwischen 

Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik ernst-

haft kritisieren. Dieser Dialog hat bereits zu konkreten 

Ergebnissen gef¿hrt, so zum Beispiel zur gemeinsamen 

Fahndungsgruppe von tschechischen und sªchsischen 

Polizeibeamten. 

(Beifall bei der FDP, der CDU 

und der Staatsregierung) 

Die lªnder¿bergreifende Kooperation von Polizei und 

Strafverfolgungsbehºrden in Sachsen, Polen und Tsche-

chien muss schnellstmºglich zu einem abgestimmten und 

zielgerichteten Vorgehen bei der Grenzkriminalitªt f¿hren. 

Das sollte in einem gemeinsamen Europa eine Selbstver-

stªndlichkeit sein. Ebenso eine Selbstverstªndlichkeit ist 

die enge Kooperation zwischen den Bundeslªndern und 

die enge Zusammenarbeit mit den zustªndigen Behºrden 

des Bundes. Schon im Januar, aber auch bei der Plenarsit-

zung im April habe ich gerade vor dem Hintergrund der 

explodierenden Zahlen bei dem Crystal-Schmuggel eine 

verstªrkte Personalausstattung bei Zoll und Bundespolizei 

an Sachsens AuÇengrenzen gefordert. 

Liebe Frau Jªhnigen, ganz und gar nicht nachvollziehen 

kann ich Ihre  uÇerungen, was eine angebliche Privatisie-

rung von polizeilichen Kernaufgaben angeht. Wir wollen, 

dass geeignete Unternehmen der Sicherheitswirtschaft in 

¦berlegungen bei der Prªventionsarbeit einbezogen 

werden und rechtlich eine verstªrkte Zusammenarbeit von 

Kommunen, Landkreisen und derartigen Unternehmen 

ermºglicht wird. Daraus eine Privatisierung von Kernauf-

gaben oder durch eventuelle Nachbarschaftshilfe sogar 

das Entstehen einer ¦berwachungsgesellschaft zu kon-

struieren ist gewagt, selbst f¿r Ihre Verhªltnisse. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Selbstverstªnd-

lich muss auch weiter an der Umsetzung des Projektes 

ĂPolizei.Sachsen.2020ñ gearbeitet werden. Die Aufga-

benkritik ist eine Daueraufgabe. Die Polizei muss endlich 

von Aufgaben entlastet werden, die eben keine klassi-

schen Polizeiaufgaben sind. Ich denke beispielsweise an 

die Begleitung von Schwerlasttransporten. 

Die Ergebnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik sollten 

aber auch Anlass sein, die Stellenstrukturen in einzelnen 

Polizeistandorten zu ¿berpr¿fen und gegebenenfalls zu 

einer Nachjustierung an der einen oder anderen Stelle zu 

f¿hren. Die Bekªmpfung der Kriminalitªt insgesamt, aber 

auch besonders im grenznahen Raum, und eine schlag-

krªftig und gut ausgestattete Polizei haben f¿r uns oberste 

Prioritªt. Wenn dies auch f¿r Sie gilt, empfehle ich Ihnen, 

unserem Antrag zuzustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP, der CDU 

und der Staatsregierung) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Herr 

Dr. Hahn f¿r die Fraktion DIE LINKE, bitte. 

Dr. Andr® Hahn, DIE LINKE: Herr Prªsident! Meine 

Damen und Herren! Wir haben gestern auf Antrag der 

Koalition ¿ber eine verstªrkte Nutzung der sozialen 

Medien durch die Polizei diskutiert. Heute wollen CDU 

und FDP hier im Landtag ¿ber die Bekªmpfung der 

Kriminalitªt im grenznahen Raum reden. Gestern handel-

te es sich im Wesentlichen um einen Berichtsantrag ohne 

konkrete Auftrªge an die Staatsregierung. Heute wird 

auch wieder ein Bericht gefordert, wohl auch, weil die 

vom Innenminister k¿rzlich prªsentierte offizielle Krimi-
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nalstatistik bestimmte Entwicklungen der Kriminalitªt im 

grenznahen Raum nur sehr eingeschrªnkt und unzu-

reichend widerspiegelt. Dazu werden dann noch zehn eher 

unkonkrete Bitten an die Staatsregierung geªuÇert. 

Lassen Sie mich Folgendes ganz klar sagen: Der in dieser 

Form vorliegende Antrag der Koalitionsfraktionen ist 

nicht dazu geeignet, einen auch nur ansatzweise wir-

kungsvollen Beitrag zur Bekªmpfung der Kriminalitªt im 

grenznahen Raum zu leisten. 

(Beifall bei den LINKEN und 

des Abg. Andreas Storr, NPD) 

Sie versuchen wieder einmal, Aktivitªten vorzutªuschen, 

ohne etwas Konkretes zu tun. Ich bin sicher, auch und 

gerade die Menschen, die im grenznahen Raum leben, 

werden Ihnen solche folgenlosen Alibiantrªge auf Dauer 

nicht durchgehen lassen. Sie werden spªtestens im 

Jahr 2014 an Ihren Taten gemessen werden, hier sieht es 

wahrlich d¿ster aus. 

Sehr geehrter Herr Kollege Hartmann! Wo ist Ihr Antrag 

zum Stopp der Personalk¿rzungen bei der Polizei? Wo ist 

Ihr Antrag zur Zur¿cknahme der SchlieÇung von Revieren 

und Polizeiposten, gerade in den grenznahen Regionen? 

Wo ist Ihre Bundesratsinitiative zur wenigstens teilweisen 

Korrektur des Abzugs der Bundespolizei aus besonders 

sensiblen Gebieten? Diesbez¿glich ist von Ihnen nichts zu 

hºren. Insofern ist der vorliegende Antrag auch ein St¿ck 

weit Heuchelei. Wenn es zum Schwur kommt, dann 

kneifen Sie oder ziehen sich auf unverbindliche Allge-

meinplªtze zur¿ck. Das kºnnen wir Ihnen nicht durchge-

hen lassen. 

Wir als LINKE fordern die Koalition und die Staatsregie-

rung auf, die Sorgen der B¿rgerinnen und B¿rger vor 

Kriminalitªt im grenznahen Raum endlich ernst zu neh-

men. Wir tun das. K¿rzlich erst hat der zustªndige Fach-

arbeitskreis meiner Fraktion einen Regionaltag in Bautzen 

veranstaltet. Wir werden Ende Mai ein B¿rgerforum in 

Sebnitz durchf¿hren. Wir reden dort mit den Menschen ï 

auch ¿ber die Fehler, die Sie in Ihrer praktischen Politik 

fabrizieren. 

Sachsen hat eine 577 Kilometer lange AuÇengrenze zu 

Polen und Tschechien. Fakt ist, dass es nach dem Wegfall 

der stationªren Grenzkontrollen im Jahr 2007 einen 

sp¿rbaren Anstieg der Kriminalitªt, insbesondere im 

Bereich der Eigentums- und Rauschgiftdelikte, gab. 

Zugleich mºchte ich betonen ï das es ist mir wichtig -, 

dass die Statistiken differenziert betrachtet werden m¿s-

sen. Die meisten Kfz-Diebstªhle in Sachsen und auch in 

den Grenzregionen werden immer noch von deutschen 

Tªtern begangen. 

(J¿rgen Gansel, NPD: Es gibt immer noch mehr 

Deutsche als Polen auf deutschem Territorium!) 

Deshalb ist es falsch, einfach mit dem Finger auf unsere 

Nachbarn zu zeigen, wie es leider hªufig geschieht, auch 

von der NPD-Fraktion. Wir werden uns daran nicht 

beteiligen. 

(Beifall bei den LINKEN und den GR¦NEN) 

Ebenso sollte ein anderer Punkt bei der Bewertung stei-

gender Fallzahlen beachtet werden: Verstªrkte Kontrollen, 

zum Beispiel auch mit Drogensp¿rhunden, f¿hren 

zwangslªufig zu hºheren Zahlen bei der Ermittlung 

derartiger Straftaten. Es werden also jetzt zum Gl¿ck 

mehr Straftaten als noch vor einigen Jahren entdeckt. 

Daf¿r geb¿hrt gerade der sªchsischen Polizei Dank und 

Anerkennung. 

Genau das aber, Dank und Anerkennung, wird den Poli-

zeibeamten seit Jahren durch die Landesregierung ver-

wehrt. Wir haben deutschlandweit nicht nur die am 

schlechtesten bezahlten Lehrer, sondern auch die am 

niedrigsten besoldeten Polizistinnen und Polizisten, denen 

zudem auch noch das Weihnachtsgeld gestrichen wurde. 

Doch damit ist es noch nicht genug. In den kommenden 

zehn Jahren, wir haben es wiederholt besprochen, sollen 

nach dem Willen von CDU und FDP noch einmal ¿ber 

2 000 Stellen bei der sªchsischen Polizei wegfallen. Aus 

unserer Sicht ist dies unverantwortlich. 

Wir als LINKE sagen: Offene Grenzen und Freiz¿gigkeit 

in Europa sind grundsªtzlich ein Gewinn. Deshalb gehen 

Forderungen nach der Wiedereinf¿hrung stªndiger 

Grenzkontrollen, wie sie beispielsweise von einigen 

CDU-Politikern zu hºren waren, eindeutig in die falsche 

Richtung. Hierbei bin ich Herrn Karabinski f¿r seine 

Klarstellung dankbar. Wichtig ist, dass die grenz¿ber-

schreitende Zusammenarbeit der Polizei verbessert wird 

und beispielsweise die geheimen Produktionsstªtten von 

Drogen wie Crystal auf tschechischem Gebiet ermittelt 

und geschlossen werden. 

Klar ist Folgendes: Jeder Form von Kriminalitªt muss 

entschieden begegnet und die Ursachen m¿ssen bekªmpft 

werden. Verdachtsunabhªngige Kontrollen sind jetzt 

schon im Grenzbereich mºglich. Sie m¿ssen nur regelmª-

Çig stattfinden. Dies erhºht den Verfolgungsdruck auf 

Straftªter. Doch dazu muss auch das notwendige Personal 

vorhanden sein. Deshalb bleibt es bei unserer Forderung: 

Der geplante Stellenabbau bei der sªchsischen Polizei 

muss sofort gestoppt werden. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Zudem sollte gepr¿ft werden, ob bereits abgezogene 

Einheiten der Bundespolizei wieder nach Sachsen verlegt 

werden kºnnen. Moderne, schºne Gebªude daf¿r sind ja 

ausreichend vorhanden, zum Beispiel in Sebnitz. 

Die schon bestehende Kooperation mit den Behºrden 

unserer Nachbarlªnder muss ¿ber die bislang propagierten 

Vorzeigeprojekte ï wie gemeinsame Fahndungsgruppen 

oder integrierte Ermittlungseinheiten ï ausgebaut und 

deutlich effektiviert werden. Gutnachbarschaftliche 

Beziehungen ï darin stimmen wir mit Herrn Hartmann 

¿berein ï sind und bleiben wichtig, auch bei der Krimina-

litªtsbekªmpfung. In dem Punkt 2 des vorliegenden 

Koalitionsantrages stehen dazu durchaus einige vern¿nf-

tige Dinge, die wir als LINKE unterst¿tzen kºnnen und 

schon seit Lªngerem gefordert haben. Deshalb habe ich 
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meiner Fraktion auch empfohlen, den Antrag nicht abzu-

lehnen, sondern sich der Stimme zu enthalten. 

Unser endg¿ltiges Abstimmungsverhalten ï das ist auch 

eine Bitte an Sie, Herr Kollege Hartmann ï wird jedoch 

vom Verlauf der heutigen Debatte hier im Landtag abhªn-

gig sein; denn es gibt mindestens einen Punkt im Antrag 

von CDU und FDP, zu dem wir eine dezidiert andere 

Position haben. Ich meine den Punkt 2 f, in dem von 

rechtlichen Regelungen f¿r eine verstªrkte Zusammenar-

beit von Kommunen und Unternehmen der Sicherheits-

wirtschaft die Rede ist. Hier erwarte ich von der Koalition 

eine klare Aussage, was damit genau gemeint ist. Denn 

eine Privatisierung polizeilicher Hoheitsaufgaben ist mit 

uns definitiv nicht zu machen. Hier teilen wir auch die 

Position der GR¦NEN ganz ausdr¿cklich. Am besten 

wªre es, die Koalition w¿rde diesen Punkt aus dem 

Antrag komplett zur¿ckziehen. 

F¿r eine heutige Plenardebatte wªre es im ¦brigen durch-

aus von Vorteil gewesen, wenn uns die Stellungnahme der 

Regierung zu den Fragen, die Sie aufgeworfen haben, 

schon vorgelegen hªtte. Das war von der Koalition so 

nicht gewollt. Auch deshalb kºnnen wir Ihrem Antrag 

nicht zustimmen. 

Ich danke Ihnen f¿r Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den LINKEN und den GR¦NEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: F¿r die 

SPD-Fraktion als nªchste Rednerin Frau Friedel. 

Sabine Friedel, SPD: Herr Prªsident! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Vielen Dank. 

Wir hatten ja gestern einen ªhnlichen Antrag. Da habe ich 

angefangen mit unserer Zustimmung dazu, weil er nichts 

nutzte, aber auch nicht schadete. Bei dem Antrag heute 

sieht es ein bisschen anders aus; vielleicht kºnnen wir da 

in der Tat im Lauf der Debatte noch Klarstellung bekom-

men. Nat¿rlich stehen viele nette Dinge drin. Die Staats-

regierung soll berichten, wie viele Straftaten im grenzna-

hen Raum in den vergangenen Jahren passiert sind. 

Herr Hartmann, Sie haben es selbst angesprochen: Wir 

haben erst vor wenigen Wochen die Polizeiliche Krimi-

nalstatistik bekommen, die PKS. Da stehen genau diese 

Sachen drin, da gibt es sogar einen Abschnitt Kriminalitªt 

im grenznahen Raum. Man kºnnte einfach da hinein-

schauen, dann hªtte sich dieser Teil des Antrages schon 

erledigt. Die Staatsregierung soll aufgefordert werden, 

den Hofer Dialog fortzuf¿hren, die lªnder¿bergreifende 

Kooperation zu verbessern ï alles keine Frage. Dann 

kommen wir eben zu diesem Punkt e oder f ï ich weiÇ es 

nicht mehr genau; ich habe ihn mir abgeschrieben ï, 

worin steht: ĂDie Staatsregierung wird aufgefordert, die 

rechtlichen Regelungen f¿r eine verstªrkte Zusammenar-

beit von Kommunen mit Unternehmen der Sicherheits-

wirtschaft zu verbessern.ñ 

Was heiÇt das? Welche rechtlichen Regelungen soll die 

Staatsregierung denn verbessern? Das Strafrecht? Das 

Polizeirecht? Welche Gesetze haben Sie im Sinn, wenn 

Sie das aufschreiben? Wollen Sie nicht lieber gleich den 

entsprechenden Gesetzentwurf hier einbringen, damit wir 

nicht rªtseln m¿ssen? 

Dieser Bereich bleibt ein groÇes Rªtsel, und solange das 

Rªtsel nicht gelºst wird, kºnnen wir diesem Punkt nicht 

zustimmen und deshalb auch nicht dem Antrag, weil wir 

tatsªchlich Sorge haben, dass etwas anderes dahinter-

steckt: dass Sie mit diesem Punkt erreichen wollen ï das 

klang vorhin in der Rede ein bisschen an ï, die Polizei 

von Aufgaben, die nicht Kernaufgaben sind, zu entlasten. 

Da fªngt dann die Frage an: Was sind denn nach Ihrer 

Meinung keine Kernaufgaben der Polizei? Prªventionen, 

haben wir schon gehºrt. Wir sehen das anders, wir halten 

das f¿r keine alleinige, aber auch f¿r eine Aufgabe der 

Polizei, aber dann sind ja die Unternehmen der Sicher-

heitswirtschaft nicht so sehr in Ihrem Sinn. 

Was meinen Sie, wenn Sie polizeiliche Aufgaben an 

Unternehmen der Sicherheitswirtschaft ¿bertragen wol-

len? Herr Hartmann, Sie sind ja so etwas wie ein Vorrei-

ter. In Langebr¿ck haben Sie schon einmal ein Sicher-

heitsunternehmen eingesetzt, um einen Spielplatz zu 

beaufsichtigen, nachdem es dort fortwªhrend Probleme 

mit nªchtlicher Ruhestºrung gab. Ist das wirklich der 

richtige Weg? Wir halten das nicht f¿r den richtigen Weg, 

weil es eigentlich eine klare Unterscheidung gibt ï ganz 

eingeb¿rgert seit Jahrzehnten ï, ganz klar: Wann ist die 

Polizei am Zug und wann Unternehmen der Sicherheits-

wirtschaft, also privat Beauftragte? Die Polizei ist ¿berall 

dort am Zug, wo ein ºffentliches Interesse vorherrscht. 

Es ist absolut keine Frage: Wenn jemand ein schºnes 

Hªuschen hat, einen Zaun herumgebaut und trotzdem 

Angst vor Dieben hat und jemanden vor der T¿r stehen 

haben mºchte, der immer darauf aufpasst, daf¿r ist die 

Polizei nicht zustªndig. Das ist kein ºffentliches Interesse, 

das ist ein rein privates Interesse. Wer so ein Bed¿rfnis 

hat, der muss ein Unternehmen der Sicherheitswirtschaft 

suchen, muss das Geld in die Hand nehmen und sagen: 

Bitte bewacht mein Haus 24 Stunden! 

Aber ¿berall dort, wo Rechtsg¿ter einer unbestimmten 

Zahl von Menschen gefªhrdet sind, besteht ein ºffentli-

ches Interesse, dass die Polizei prªventiv und gefahren-

abwehrend tªtig wird. F¿r dieses ºffentliche Interesse 

zahlen die Menschen Steuern, das heiÇt, der Staat hat 

auch eine Pflicht, dass diesem ºffentlichen Interesse 

nachgekommen wird. Das, was Sie sagen ï bitte demen-

tieren Sie es, wenn es nicht zutrifft ï, ist: Da der Staat 

dem ºffentlichen Interesse nicht mehr so gut nachkom-

men kann, m¿ssen wir schauen, ob das mit Unternehmen 

der Sicherheitswirtschaft geht. 

Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das nichts anderes, 

als Polizeibeamte durch schlechter bezahlte Privatange-

stellte zu ersetzen. Das ist Lohndumping, das halten wir 

f¿r keinen sinnvollen Weg, und das ist nicht der einzige 

Grund, warum wir den Antrag ablehnen. Er ist auch ein 

bisschen scheinheilig, wenn Sie ehrlich sind. Sie sorgen 

sich um die Kriminalitªt im grenznahen Raum. 
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Herr Karabinski hat es formuliert: Die Entwicklung in den 

Grenzregionen muss Sorgen bereiten. Ja, das muss sie. 

Aber muss das verwundern? Sie haben mit Stichtag 

Januar 2013 in Sachsen 30 von 70 Polizeirevieren ge-

schlossen. Schauen Sie sich allein den grenznahen Be-

reich an, wo die Polizeireviere fehlen. Lºbau war eines, 

ist weg. Niesky war eines, ist weg. Oberland war eines, ist 

weg, Klingenthal geschlossen, Schwarzenberg geschlos-

sen. Sie schlieÇen entlang der Grenze Polizeireviere, Sie 

d¿nnen das Personal aus, und dann erzªhlen Sie uns: Wir 

haben jetzt Sorgen wegen der Kriminalitªt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie sich den grenznahen ostsªchsischen Bereich 

anschauen ï dort haben wir nur noch drei Reviere. Wir 

haben oben WeiÇwasser, in der Mitte Gºrlitz und unten 

Zittau. Dazwischen sind jeweils 40 bis 50 Kilometer 

Grenzstreifen, grenznahes Gebiet, wo Polizei ¿berhaupt 

nicht ist, und da sagen Sie dann ganz bedauernd: Jetzt 

machen wir uns aber Sorgen. Es ist scheinheilig, mit 

einem solchen Antrag auf etwas hinzuweisen, zu dessen 

Entstehung und Entwicklung Sie entscheidend beigetra-

gen haben. Deshalb werden wir nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Frau 

Jªhnigen f¿r die GR¦NEN. 

Eva Jªhnigen, GR¦NE: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, reden 

wir doch einfach ¿ber die Fakten, die Sie noch nicht 

genannt haben, nªmlich die Stellenentwicklung. In den 

letzten Jahren sind von der Bundespolizei ¿ber eintausend 

Polizeibedienstete weggefallen in dem Bereich, ¿ber den 

wir reden. Es werden wohl noch weitere 400 Stellen 

wegfallen. In der sªchsischen Bereitschaftspolizei wurden 

im gleichen Zeitraum 666 Stellen abgebaut, und das 

Polizeiorganisationskonzept des Innenministers sieht 

gerade im Bereich der Verkehrspolizeiinspektion und der 

Autobahnpolizei bis 2020/2025 einen Stellenabbau von 

43 % vor. F¿hren Sie sich das vor Augen, und dann 

sprechen Sie von Vernetzung, von Kooperation, vielleicht 

gibt es da immer noch so groÇe Defizite. Ich kann es aber 

fast nicht mehr hºren, wenn ich die L¿cken sehe, die jetzt 

schon aufgerissen sind. 

Kooperationsunterzeichnungen werden verzeichnet. Sie 

hatten bereits 2009 in Ihrem 15-Punkte-Programm zur 

Kompensation des Wegfalls der Schengen-Grenze eine 

bessere Kooperation versprochen. Aber Sie hatten auch 

die Beibehaltung der bisherigen Prªsenz in den Polizeire-

vieren mit Grenzbezug versprochen. Die Polizeireviere in 

Gºrlitz, Pirna und Zittau haben in den letzten Jahren alle 

Personal eingef¿hrt. Was soll das Reden von mehr Koope-

ration, wenn die Leute, die kooperieren kºnnen und 

sollen, schlichtweg fehlen? Dr¿cken Sie sich doch nicht 

stªndig um die Realitªt. Es ist wirklich ªrgerlich. 

Es geht dann weiter mit der Diskussion um die Schwer-

lasttransporte. Nat¿rlich kºnnen Schwerlasttransporte von 

Privaten begleitet werden. Das haben wir auch immer 

gesagt. Aber das ist doch kein erheblicher Beitrag zum 

Abbau der Grenzkriminalitªt und gegen den Drogenhan-

del. Ist es Ihr Ernst? Sie machen Alternativen auf und 

schlagen Dinge vor, die es angeblich noch nicht gibt. Ich 

gehe einmal davon aus, dass Sie etwas meinen, was die 

Regierung noch nicht macht: private Sicherheitsunter-

nehmen, mehr Kooperation. Ja, wie soll sich denn die 

Bevºlkerung das im grenznahen Raum vorstellen? Sollen 

dann private Sicherheitsfirmen unter Wahrung des Ge-

waltmonopols der Polizei Diebe oder Drogenhªndler 

festsetzen ï wie eigentlich? ï und dann ¿ber 20 Minuten 

auf die zwei Streifenpolizeibeamten warten, die gerade an 

der anderen Ecke des Reviers sind? Stellen Sie sich so die 

Bekªmpfung des Crystalschmuggels vor? Sollen die 

Privaten verdªchtige Fahrzeuge kontrollieren? Wer 

bezahlt die Privaten eigentlich, die die Kommunen beauf-

tragen sollen? 

Wir glauben, dass die Bekªmpfung von Kriminalitªt 

immer noch eine hoheitliche Aufgabe ist. Ich sage hier 

ganz klar: Dort, wo Placebos gereicht werden, wo man 

medizinisch reagieren muss, nªmlich mehr Polizistinnen 

und Polizisten ausbilden und einstellen, dort sind Place-

bos gefªhrlich. 

Ich sage auch ganz klar: Wir GR¦NE wollen keine 

Ersatzpolizei, wir wollen keine Hilfssheriffs, wir wollen 

der Bevºlkerung keine falschen Hoffnungen mit noch 

mehr Kooperation und noch mehr Sicherheitsfirmen und 

irgendwelchen rechtlichen Mºglichkeiten machen. Wir 

wollen mehr gut ausgebildete echte Polizistinnen und 

Polizisten, und wir wollen die Kapazitªt mit Interventi-

onszeiten kontrollieren. ï Mehr dann bei Einbringung des 

 nderungsantrages. 

(Beifall des Abg. Michael Weichert, GR¦NE) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: F¿r die 

NPD-Fraktion spricht als nªchster Redner Herr Storr. 

Andreas Storr, NPD: Herr Prªsident! Meine Damen und 

Herren! Dieser elende Berichtsantrag der beiden Regie-

rungsfraktionen ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein 

ersch¿tterndes Zeugnis. Er ist das Eingestªndnis, auf allen 

Ebenen der Bekªmpfung der Kriminalitªt, die den Men-

schen in Sachsen wirklich zu schaffen macht, versagt zu 

haben. Er ist aber dar¿ber hinaus das Eingestªndnis, auch 

nicht einen einzigen Lºsungsansatz zu haben, um dieses 

in vielen Bereichen selbstgemachte Kardinalproblem 

wenigstens lindern, geschweige denn lºsen zu kºnnen. 

Dieser Antrag ist in seiner Hilflosigkeit und Offenherzig-

keit ein geradezu historisches Dokument des Versagens. 

Er ist ein Dokument der Selbsttªuschung und einer 

beispiellos zwanghaften Uneinsichtigkeit in das Notwen-

dige. 

Ja, Herr Staatsminister Ulbig, jetzt n¿tzen Ihnen Ihre 

Verrenkungen und schw¿lstigen Presseerklªrungen nichts 
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mehr. Inzwischen imponieren den Menschen hier in 

Sachsen die monatlich seitenweisen Aufzªhlungen der 

erfolgreichen Bekªmpfung und ¦bermalung von kleinen 

Hakenkreuzschmierereien an Bushaltestellen nicht mehr, 

und die Sachsen verlieren langsam die Fassung insbeson-

dere in den Grenzgebieten, wenn sie lesen, dass die 

Polizeiprªsenz jedes Jahr weiter ausged¿nnt wird, die 

Stellenanzahl zur Bekªmpfung der nationalen Opposition 

und zur Beschªftigung Ihres alten Volkspolizeimajors 

Bernd Merbitz aber weiter aufgestockt wird. 

Sie sind als der f¿r die innere Sicherheit zustªndige 

Ressortleiter selbst das grºÇte Sicherheitsproblem f¿r die 

Sachsen. 

(Beifall bei der NPD) 

Jeder Unternehmenschef mit einer solch erbarmungsw¿r-

digen Bilanz wie Sie m¿sste umgehend seinen Hut 

nehmen. Aber offenbar ist auch aus der Sicht der nach 

links gewendeten CDU nicht die innere Sicherheit, 

sondern die politische Bekªmpfung der nationalen Oppo-

sition die Hauptaufgabe eines sªchsischen Innenministers. 

Wir wissen alle, Herr Staatsminister Ulbig, dass Ihr ganz 

persºnliches Anliegen, der Kampf gegen rechts, Ihre 

fragw¿rdige Schl¿sselkompetenz ist, die Sie ¿berhaupt 

erst in den Ministersessel befºrdert hat. 

10,8 % mehr Straftaten als vor einem Jahr, manche 

Delikte stiegen um 25, ja um 30 %. Selbst die Tagespres-

se, die oft im Gleichklang mit der Politik vieles je nach 

ZweckmªÇigkeit schºnredet oder verschweigt, weiÇ es 

besser als die Regierungsfraktionen. So titelte die Tages-

zeitung ĂDie Weltñ am 14. Mai: ĂErstmals mehr als 

500 000 auslªndische Straftªter! Gr¿nde sind der Wohl-

stand in Deutschland und die offenen Grenzen.ñ Die 

Ursachen sind jedem bekannt, sie sind statistisch nach-

weisbar. Sie sind bei der Befragung der Betroffenen 

hºrbar, bei B¿rgern, bei Unternehmern. 

Das Einzige, was Sie jetzt anzubieten haben, ist wieder 

nur ein Berichtsantrag. Wieder sollen irgendwelche Daten 

zusammengetragen werden, wieder soll evaluiert werden, 

wieder sollen Handlungskonzepte entworfen werden, 

wieder soll Prªvention betrieben werden, wieder soll die 

Zusammenarbeit von Kommunen und Landkreisen, aber 

auch von Unternehmen der Sicherheitswirtschaft verbes-

sert werden, wieder fªllt der Blick auf die kriminalprªven-

tiven Rªte, wieder werden die bestehenden rechtlichen 

Mºglichkeiten der grenz¿berschreitenden Zusammenar-

beit gepr¿ft, wieder sollen europªische Regeln umgesetzt 

und weitere Mºglichkeiten der Kooperation gepr¿ft 

werden ï und wie der ganze seit Jahren durchgequirlte 

Quark auch heiÇen mag. 

(Beifall bei der NPD) 

Neu ist nur, dass Sie sich mit der Polizei wieder ein St¿ck 

aus der Verantwortung zur¿ckziehen und private Sicher-

heitsdienste einbinden wollen. 

Die Privatisierung hoheitlicher Aufgaben ist nicht nur 

rechtlich umstritten. Sie ist ein verheerendes Signal 

wachsender polizeilicher und damit auch staatlicher 

Impotenz. Eine solche Privatisierung ist falsch. Auch 

daf¿r werden Sie bei der nªchsten Wahl die wohlverdiente 

Quittung bekommen. 

(Beifall bei der NPD) 

Auf eines aber haben Sie redlich Anspruch, Herr Staats-

minister: Von einer medizinischen Fakultªt hier in Sach-

sen den Ehrendoktorhut zu erhalten f¿r den grºÇten 

landesweiten Placeboeinsatz in Reden und Medien, 

vielleicht aber auch den Doktor honoris causa im Bereich 

der Psychologie f¿r Ihre meisterhafte Selbsttªuschung und 

den dreisten Versuch der Massensuggestion, weil Sie den 

Menschen hier einreden wollen, die Kriminalitªt sei nur 

gef¿hlt, aber letztendlich nicht real. 

Wenn Ihnen dazu nichts mehr einfªllt, dann verschonen 

Sie die Sachsen bitte mit Ihrer Einfalt und treten Sie 

zur¿ck, um wenigstens einen Rest an persºnlicher W¿rde 

zu bewahren. Wenn Sie aber tatsªchlich irgendetwas real 

bewirken wollen, dann befolgen Sie endlich die prakti-

schen Ratschlªge, die Ihnen die NPD-Fraktion seit Jahren 

hier auch im Landtag zur Grenzkriminalitªt mit auf den 

Weg gegeben hat. 

Ich weiÇ, Herr Ulbig, wir sind Ihnen nicht sympathisch, 

(Staatsminister Markus Ulbig: 

Das ist ein wahres Wort!) 

und Sie sind durch ein vor Jahren stattgefundenes familiª-

res Ereignis traumatisiert. Aber es kann nicht sein, dass 

der Innenminister des Freistaates Sachsen dessen Bewoh-

ner darunter leiden lªsst, dass er ein Problem mit der 

nationalen Opposition hat und deswegen nicht in der Lage 

ist, vern¿nftige Ratschlªge anzunehmen und auch umzu-

setzen. 

Max Weber hat einmal sinngemªÇ gesagt: ĂWer ein ¦bel 

erkannt hat und nichts zu dessen Bekªmpfung unter-

nimmt, ist an dessen Verbreitung schuld.ñ Sie, meine 

Damen und Herren von der linksgewendeten CDU und 

FDP, sind maÇgeblich mit schuld an der Verbreitung und 

Zunahme der Kriminalitªt hier in Sachsen. Das wird die 

zuk¿nftigen Wahlen weit mehr beeinflussen als Ihre 

selbstgefªllige Selbstbeweihrªucherung und Ihr Kampf 

gegen die NPD. Wir sagen es Ihnen zum letzten Mal: 

Taten statt Worte, MaÇnahmen statt Evaluation. Dieser 

haneb¿chene Antrag ist abzulehnen. 

Ich danke Ihnen f¿r die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der NPD) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Meine 

Damen und Herren! Mir liegen noch Wortmeldungen f¿r 

eine zweite Runde vor. Ich rufe Herrn Hartmann von der 

CDU-Fraktion auf. Herr Hartmann, Sie haben das Wort. 

Christian Hartmann, CDU: Sehr geehrter Herr Prªsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich versu-

che es noch einmal deutlich zu machen. 



Sªchsischer Landtag 5. Wahlperiode ï 77. Sitzung 16. Mai 2013 

 7973 

Als Erstes in Richtung Herrn Storr: Sie kºnnen die 

Entwicklung des letzten Jahres nat¿rlich in der Form 

dramatisieren und sich so hinstellen und ein Totalversagen 

formulieren. Tun Sie es, es wird Ihnen politisch wenig 

n¿tzen. 

Wenn Sie sich die Kriminalitªtsentwicklung im Freistaat 

Sachsen von 1991 bis heute anschauen, dann werden Sie 

feststellen, dass wir Zeiten haben, in denen wir in be-

stimmten Regionen und in bestimmten Delikten auch 

immer Zunahmen und Abnahmen zu verzeichnen haben. 

Wir kºnnen feststellen, wenn wir die Kriminalitªtsent-

wicklung Mitte der Neunzigerjahre und die heutigen 

Zahlen vergleichen, dass wir deutlich unter diesen Werten 

liegen. 

Wir haben in der Tat, nachdem wir erfolgreich und sehr 

zufrieden fast 15, 16 Jahre eine permanente Abnahme der 

Kriminalitªtsentwicklung hatten, jetzt einen Anstieg zu 

erleben. Die erfolgreiche Entwicklung ist sicher das 

Verdienst der Polizei und sicher auch ein Verdienst der 

gesamtgesellschaftlichen Situation. Jetzt sind wir in der 

Situation, dass etwas anwªchst, auch im grenznahen 

Raum. Das hat mºglicherweise auch etwas mit dem 

Wegfall der Grenzkontrollen zu tun, mit deutschen Straf-

tªtern und mit auslªndischen Straftªtern. Mit dieser 

Situation m¿ssen wir klarkommen. 

(Andreas Storr, NPD: Genau!) 

Diese AuÇengrenze ist nicht nur eine Grenze zwischen 

Lªndern, sondern auch zwischen wirtschaftlichen Situati-

onen, gerade wenn man hinter die Grenze schaut. Deswe-

gen bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit mit den 

Tschechen und auch den Polen, ihren Sicherheitsbehºrden 

und der Politik. Das muss ein durch Verstªndnis getrage-

ner Prozess sein, weil ein gegenseitiges Kritisieren und 

Vorwerfen diesen Prozess nicht nach vorn bringt. Ich 

glaube, dieser Dialog, der ein sehr zarter und schwieriger 

ist, ist in den letzten zwei Jahren sehr erfolgreich gelau-

fen. Ich glaube, dass auch mit dem Hofer Dialog eine 

ganze Menge gewonnen wurde. Hier sage ich danke an 

den Minister. 

Vielleicht erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen zu den 

Ausf¿hrungen der Opposition. Herr Hahn, Frau Friedel, 

Frau Jªhnigen, ich versuche das ein bisschen inhaltlich 

aufzunehmen. 

Ja, wir haben die Revierstruktur geªndert. Ja, es gibt 

deutlich weniger Reviere. Aber, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, das Revier ist die eine Wahrheit, die 

Polizeistandorte, die Struktur in der Flªche ist die andere 

Wahrheit. Wir haben in der Flªche mit Stand vom letzten 

Jahr mit der Reduktion der Reviere keinen Polizeibeam-

ten vor Ort weggenommen. 

Ja, wir verªndern die Polizeistªrke und bauen Stellen ab. 

Ja, wir haben in den vergangenen Jahren eine Polizeidi-

rektion an Stellenabbau gehabt. Mit Blick auf die Zukunft 

werden es sicherlich ï so ist es zumindest in der Planung 

vorgesehen ï 1,5 Polizeidirektionen sein, wenn man es in 

Stªrkestrukturen sieht. Aber wir haben auch einen Ver-

gleich zu anderen Bundeslªndern. Wenn wir uns die 

Strukturen im Vergleich zu anderen Bundeslªndern 

anschauen, dann ist die Anzahl im Polizeivollzugsdienst 

in den neuen Bundeslªndern und auch in Sachsen immer 

noch deutlich hºher als in anderen Bundeslªndern. Da sei 

doch bitte die Frage gestattet: Was unterscheidet sie von 

uns? Das ist doch nicht die AuÇengrenze und sind nicht 

besonders schwierige Leute. Nein, es unterscheidet sie 

von uns, dass sie in verschiedenen Bereichen eine andere 

Struktur, eine andere Sicherheitsarchitektur haben. Wenn 

Sie zum Beispiel nach Bayern und Hessen schauen, dann 

werden Sie feststellen, dass die Polizeibehºrden ihre 

Aufgaben anders wahrnehmen als in Sachsen bzw. in 

verschiedenen Landkreisen bei uns. 

(Dr. Andr® Hahn, DIE LINKE: 

Wir haben eine lange Grenze!) 

ï Das ist nicht nur die Grenze, die hat Brandenburg auch. 

Zum Thema schlechtbezahlteste Polizisten, Stellenabbau 

und mangelnde Motivation ist schon bezeichnend, dass 

Sie in Sachsen diesen Diskurs f¿hren. Herr Hahn, in den 

Lªndern Berlin und Brandenburg, in denen Sie in der 

Verantwortung standen oder stehen, haben wir aber noch 

deutlich schlechter bezahlte Polizisten und einen intensi-

ven Stellenabbau. 

(Sabine Friedel, SPD: L¿ge!) 

Versuchen Sie also, nicht immer nur auf Sachsen zu 

zeigen. Lassen Sie es uns auch im Gesamtkontext der 

Bundeslªnder anschauen. 

Wir verªndern die Struktur der Polizei, das ist richtig. Ich 

habe vorhin gesagt: Die Entwicklung des letzten Jahres 

macht eine Evaluierung zwingend notwendig. Das ist 

auch der Grund daf¿r, warum wir jetzt einen aktuellen 

Bericht haben. Nat¿rlich haben wir die PKS-Zahlen 2012 

vorliegen, Frau Friedel. Aber es geht darum, jetzt noch 

einmal zu schauen, was in den letzten Monaten in der 

Tendenz passiert ist. Ich denke, wir haben den Aufwuchs 

innerhalb eines Jahres verzeichnen kºnnen, und zwar mit 

einer Tendenz zum Jahresende. Ich glaube, hier muss man 

weiter vorausschauen und die Prioritªten setzen. 

Ich mºchte einen letzten Punkt ansprechen, weil eine 

Frage zu Punkt f kam. 

Wir wollen keine Privatisierung von Polizeiaufgaben. Wir 

wollen auch nicht, dass Unternehmen der Privatwirtschaft 

polizeiliche Aufgaben wahrnehmen. Es geht aber zum 

einen darum, dass Polizeibehºrden zum Beispiel bei 

ruhestºrendem Lªrm tªtig werden kºnnen, dann aber auch 

die Frage steht: Kºnnen beispielsweise private Sicher-

heitsunternehmen bei Veranstaltungen tªtig werden? Muss 

da der Ordnungsdienst der Landeshauptstadt stehen oder 

kann das auch privatwirtschaftlich organisiert werden? 

Kann zum Beispiel auch im Rahmen einer Kooperation 

die Frage des Einsatzes von Politessen unter Beteiligung 

privatwirtschaftlicher Strukturen erfolgen? Diese Fragen 

m¿ssen doch erlaubt sein. Diese Bewertung muss man 

doch vornehmen kºnnen. 
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Meine Damen und Herren! Wir erfinden hier das Rad 

nicht neu. Das kºnnen Sie sich in anderen Bundeslªndern, 

auch dort wo Rot-Gr¿n Verantwortung trªgt, anschauen. 

Auch dort sind diese Fragen in der Diskussion. 

Ich bitte Sie deswegen, unserem Antrag zuzustimmen. Ich 

glaube, wir haben es verdient, nicht nur die Polizei zu 

stªrken, sondern sie auch auf ihre Kernaufgaben und ihre 

Prioritªten zu konzentrieren ï das ist eine zentrale Frage 

der Aufgabenkritik ï, damit die Aufgaben, die die Poli-

zeibehºrden, die Struktur zu leisten haben, in einer 

mºglichst breiten Flªche erf¿llt werden und Prªvention in 

einem gesellschaftlichen Kontext gef¿hrt wird. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 

und der Staatsregierung) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Ich 

frage die Fraktionen: Gibt es weitere Wortmeldungen in 

der zweiten Runde? ï Das kann ich nicht erkennen. Dann 

frage ich die Staatsregierung: Herr Staatsminister Ulbig, 

mºchten Sie jetzt sprechen? ï Wenn ja, haben Sie dazu 

die Gelegenheit. Herr Ulbig, Sie haben das Wort. 

Markus Ulbig, Staatsminister des Innern: Sehr geehr-

ter Herr Prªsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren Abgeordneten! Selbstverstªndlich mºchte ich zu 

diesem Antrag sprechen. Der Antragsgegenstand macht 

aus meiner Sicht deutlich, dass es das gesamte Span-

nungsfeld zu beleuchten gilt, welches f¿r das Thema 

ºffentliche Sicherheit Verantwortung trªgt. 

Ich habe diesen Antrag nicht so verstanden, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, dass es darum geht, Ver-

antwortung von der Polizei wegzuschieben, zumindest 

nicht in den Kernbereichen. Aber ich habe diesen Antrag 

schon so verstanden, dass es darum geht, das gesamte 

Spannungsfeld von Polizei ¿ber Kommunen bis hin zur 

privaten Verantwortung in diesem Themenkomplex zu 

beleuchten. Das halte ich f¿r vern¿nftig. 

Grundlage f¿r diese Diskussion ist die polizeiliche Krimi-

nalstatistik. Herr Dr. Hahn, seit 2001 wird sie bundesein-

heitlich gef¿hrt. Insofern hat nicht der Innenminister ein 

paar Zahlen so oder so herausgegeben. Das ist vielmehr 

eine bundeseinheitliche Statistik, die gleich gef¿hrt wird 

und damit eine Vergleichbarkeit zwischen den Lªndern 

gewªhrleistet. 

Ich mºchte deshalb aus meiner Sicht einmal deutlich 

machen, dass ein Dank an die sªchsische Polizei ange-

zeigt ist. Es ist eine bemerkenswerte Arbeit und Leistung, 

die in diesen Zahlen steckt, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

(Beifall bei der CDU, der FDP und 

des Abg. Horst Wehner, DIE LINKE) 

Die sªchsische Polizei hat unabhªngig von der bisher 

schon sehr gut geleisteten Arbeit im Lªndervergleich 

gerade in Bezug auf Aufklªrungsquoten im Eigentumsbe-

reich gute Werte. Hier nimmt Sachsen in vielen Bereichen 

vordere Plªtze ein, so zum Beispiel beim Wohnungsein-

bruchsdiebstahl, welcher gerade bundesweit im Fokus 

steht. 

Dass bei einer solchen Diskussion das Thema Personal 

nicht ausgespart werden kann, war klar. Daf¿r habe ich 

Verstªndnis. Wenn Sie es immer aus Ihrer Sicht anspre-

chen, mºchte ich meine Sicht deutlich machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch in der 

sªchsischen Polizei haben wir eine demografische Verªn-

derung, die besagt, dass zwischen 400 und in manchen 

Jahren 500 Kolleginnen und Kollegen in ihren wohlver-

dienten Ruhestand gehen. Seit 2009 steht fest, dass nicht 

nur f¿r eine kurze Zeit, sondern langfristig 300 junge 

Menschen im Freistaat ausgebildet und dann in den 

Dienst der sªchsischen Polizei ¿bernommen werden. 

(Dr. Andr® Hahn, DIE LINKE: 

Da fehlt aber noch ein bisschen!) 

Wenn wir uns das anschauen, Herr Dr. Hahn, bedeutet 

das: Im Jahr 2012 hat es eine Reduzierung, eine Verªnde-

rung von 84 Stellen gegeben. Im Jahr 2013 betrªgt die 

Differenz zwischen den in den Ruhestand getretenen 

Kollegen und denjenigen, die in den Dienst kommen, 99. 

F¿r das Jahr 2014 wird eine Differenz von 96 Stellen 

prognostiziert. Die Aufgabe bestand bei der Formulierung 

des Polizeikonzeptes 2020 darin, diese Verªnderungen, 

die zugegebenermaÇen ¿ber die nªchsten Jahre anstehen, 

vern¿nftig zu organisieren. 

Dazu dient das Polizeikonzept 2020. Herr Hartmann hat 

das ausgef¿hrt, aber ich mºchte die Prªmissen wiederho-

len: Die Anzahl der Streifenpolizisten bleibt auf dem 

Niveau. Damit ist die Prªsenz in der Flªche weiter gege-

ben. Die Anzahl der B¿rgerpolizisten wird sogar leicht 

angehoben. Auch im Bereich der Bereitschaftspolizei gibt 

es keine Verªnderungen. Und ï auch das mºchte ich noch 

einmal sagen ï es wird kein Standort aufgegeben. Nat¿r-

lich wird es Verªnderungen an entsprechenden Standorten 

geben. Das hat die neue Struktur, die zum 01.01.2013 

eingef¿hrt worden ist, jetzt schon abgebildet. Ich denke, 

es ist auch vern¿nftig, dass sich die Polizei solchen 

Verªnderungen stellen muss. 

Nat¿rlich ist es auch wichtig, dass wir die Kolleginnen 

und Kollegen im Blickfeld haben. Bei allen kritischen 

Argumenten mºchte ich sagen: Wir sind eines der letzten 

Lªnder, die zu 100 % dazu stehen, die Heilf¿rsorge 

beizubehalten. Der Dienst zu ung¿nstigen Zeiten ist 

ebenfalls enthalten und ï auch das mºchte ich an dieser 

Stelle sagen, da es Bestandteil des Haushaltsplanes 

2013/2014 ist ï die Stellenhebung von 400 Stellen pro 

Jahr ¿ber vier Jahre. Das sind 1 600 Stellen, die angeho-

ben werden kºnnen. Dazu kommt eine vern¿nftige Aus-

stattung, denn diese gehºrt nach meinem Verstªndnis 

dazu: Von IT ¿ber Schutzausr¿stungen und Fahrzeuge 

sollen auch Funkstreifenwagen mit mobilen PCs und 

Druckern ausgestattet werden. Die Ausstattung lªuft. Die 

Polizeidirektion Gºrlitz hat mir Vollzug gemeldet, also, 

die wichtige PD hat das bereits abgearbeitet. 
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Ich bin auch dankbar, dass der Bundesinnenminister bei 

seinem Besuch hier klar Position bezogen und nochmals 

deutlich gemacht hat, dass es im Bereich der Bundespoli-

zei keinen zusªtzlichen Abzug geben wird. Wir haben uns 

auÇerdem ¿ber die bisherige Zusammenarbeit bis zu 

gemeinsamen Streifen als bundesweites Pilotprojekt 

verstªndigt, um zu pr¿fen, ob man auch diesen Bereich 

noch etwas ausbauen kann. 

¦ber die Grenzen und die gemeinsame Verantwortung ist 

gesprochen worden, deshalb bin ich dankbar, dass das 

zumindest als richtiger Ansatz gesehen wird; denn nach 

meinem Verstªndnis ist ganz klar: Eine gemeinsame 

Grenze heiÇt auch gemeinsame Verantwortung, und die 

Zusammenarbeit klappt ï bei allen kritischen Dingen ï 

mit Polen, aber auch mit Tschechien immer besser. 

Deshalb ist klar, dass an dieser Stelle weitergearbeitet 

werden muss. Dies werden wir auch entsprechend tun. 

Aber ich mºchte deutlich machen, dass es nat¿rlich auch 

den Punkt der privaten Verantwortung gibt ï nicht im 

Sinne der Privatisierung von Polizeiarbeiten; aber: Im 

Rahmen des Projektes ĂHeliosñ in Dresden haben die 

Kollegen ï neben den abgestimmten FahndungsmaÇnah-

men ï auch geschaut, wie es in den Fahrzeugen aussieht. 

Wªhrend dieser Zeit sind immerhin 1 500 Autobesitzer 

angeschrieben worden, weil Wertsachen im Auto gelegen 

haben, und zwar so, dass man sie sehen konnte, und 

dadurch nat¿rlich ein Anreiz f¿r Diebe entsteht. 

Des Weiteren mºchte ich etwas ansprechen, worin ich 

ebenfalls eine Mºglichkeit sehe. Schon heute arbeiten 

private Unternehmer mit privaten Sicherheitsunternehmen 

zusammen. Das ist ganz selbstverstªndlich, aber aus 

meiner Sicht gibt es dabei noch Mºglichkeiten, die 

Schnittstellen zwischen den privaten Sicherheitsunter-

nehmen und der Polizei zu verbessern, um Informationen, 

die dort vorhanden sind, zur Polizei zu bringen und an 

dieser Stelle die Strafverfolgung ansetzen zu kºnnen. 

Deshalb werden wir im Bereich der Evaluation schauen, 

ob das Jahr 2016 oder das Jahr 2017 geeignet ist. Viel-

leicht muss aufgrund der aktuellen Entwicklung neben der 

normalen Evaluation auch schon im Jahr 2015 evaluiert 

werden. 

Damit komme ich zum Schluss und mºchte sagen: Die 

Bekªmpfung der Kriminalitªt insgesamt, aber der Grenz-

kriminalitªt im Besonderen bleibt eine Daueraufgabe und 

ein Schwerpunkt der Polizei, und grenz¿berschreitende 

Erfolge wird man nicht immer von heute auf morgen 

sehen kºnnen. Kontinuierliche gemeinsame Schritte und 

neue Wege mit B¿rgern und Unternehmen, aber auch 

Kommunen werden jedoch mittelfristig weiter zum Erfolg 

f¿hren. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Meine 

Damen und Herren, wir kommen zum Schlusswort. F¿r 

die einreichenden Fraktionen spricht Herr Hartmann. 

Christian Hartmann, CDU: Herr Prªsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Ich danke dem Herrn 

Staatsminister noch einmal ausdr¿cklich f¿r seine Aus-

f¿hrungen, da er einiges noch einmal klar herausgestellt 

hat, insbesondere in Bezug auf das Konzept  

ĂPolizei.Sachsen.2020ñ und die anstehenden Aufgaben. 

Wir wollen mit dem Antrag ï das mºchte ich noch einmal 

deutlich sagen ï keine Privatisierung des Gewaltmono-

pols des Staates. Wir wollen keine Privatisierung polizei-

licher Aufgaben. Diese Aufgaben sind klar definiert. Auf 

diese soll sich auch die Polizei konzentrieren kºnnen. 

Aber ich denke, es ist nicht allein eine Aufgabe der 

Polizei. Sie kºnnen noch so viel Polizei auf die StraÇen 

stellen ï Kriminalitªt hat es in der Vergangenheit gege-

ben, sie gibt es heute und sie wird es immer geben. Das 

stellt uns vor die Herausforderung zu schauen, wie wir 

mit den Unternehmen der Wirtschaft sowie den Kommu-

nen gemeinsam diesen Rahmen gestalten und das Sicher-

heitsnetz im Freistaat Sachsen stricken. Dazu gehºrt auch 

das Bewusstsein bei allen Beteiligten um diese Situation 

und nicht nur der Verweis auf die Polizei. 

Es ist uns mit diesem Antrag sehr wichtig, diesen Punkt 

einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit von Polizeibe-

hºrden und Privatunternehmen sowie Initiativen der 

Gesamtgesellschaft noch einmal herauszustellen. Wir 

bitten Sie deshalb um Zustimmung zu unserem Antrag. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Meine 

Damen und Herren, bevor wir zur Abstimmung ¿ber den 

Antrag kommen, liegt mir noch ein  nderungsantrag vor. 

Frau Jªhnigen, ist er schon eingebracht oder wollen Sie 

ihn noch einbringen? ï Sie wollen ihn gern noch einbrin-

gen. Dazu haben Sie nun Gelegenheit. 

Eva Jªhnigen, GR¦NE: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr 

Staatsminister! Angesichts der Situation im grenznahen 

Raum gen¿gt es uns nicht, dass Sie Verstªndnis f¿r eine 

Diskussion ¿ber die Personalsituation der Polizei haben 

und auf spªtere Evaluationen lange nach der Wahl ver-

weisen. Wir brauchen die Evaluation jetzt. 

Deshalb schlagen wir vor, dass ein Bericht zur realen 

Stellenausstattung und -verf¿gbarkeit mit Blick auf die 

reale Kriminalitªtsentwicklung in den einzelnen Revieren 

verfasst wird und dazu die Interventionszeiten ï die Zeit, 

bis die Polizei handlungsfªhig vor Ort ist ï betrachtet 

werden. Warum denn die Realitªt scheuen, wenn Sie 

sagen, dass Ihre MaÇnahmen so positiv sind? Ich gebe 

Ihnen recht: Es geht um Polizeiprªsenz, es geht nicht um 

die Festlegung von Standorten. Aber gerade dort liegt das 

Problem. Dabei sind andere Politiker der CDU weiter. Ihr 

Kollege Stahlknecht aus Sachsen-Anhalt hat sich durch-

aus den gr¿nen Vorschlªgen f¿r polizeiliche Hilfsfristen = 

Interventionszeiten geºffnet. Tun Sie es doch endlich 

auch! 
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Nun zu den Punkten 2 e) und 2 f) Ihres Antrages. Polizei-

behºrden und Private d¿rfen schon kooperieren. Was soll 

die verstªrkte Kooperation, wenn Sie nicht privatisieren 

wollen? Zusªtzliche Aufgaben f¿r die Kommunen ï wer 

finanziert diese? Lieber Kollege Hartmann, Sie wissen, 

was in Dresden in diese Aufgaben gesteckt und wie dieser 

Bereich aufgestockt worden ist. Wollen Sie den Landkrei-

sen im grenznahen Raum erzªhlen, dass sie in diesem 

MaÇe mehr Geld hineinstecken sollen, um die Grenzkri-

minalitªt zu bekªmpfen? Es ist zumindest sehr missver-

stªndlich, was Sie vorschlagen, wenn man es gerade auf 

den grenznahen Raum bezieht. 

Rechtliche Mºglichkeiten zur Kooperation gibt es auch 

schon. Sie wollen neue rechtliche Mºglichkeiten, aber Sie 

wollen nicht privatisieren. Ja, was ist denn das? Entweder 

es ist ein Placebo ï dann ist es gefªhrlich, weil Medizin 

notwendig ist ï, oder es ist wieder eine vergiftete Tablette. 

Da diese beiden Punkte unklar bis gefªhrlich sind und der 

Bevºlkerung falsche Lºsungen versprechen, mºchten wir 

sie streichen. Dem Antrag mit den Streichungen kºnnten 

wir zustimmen, den unverªnderten Antrag m¿ssen wir 

ablehnen, wenn er so bleibt. Ich bitte um punktweise 

Abstimmung. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Es gibt 

nun noch Wortmeldungen zum  nderungsantrag; Herr 

Dr. Hahn. 

Dr. Andr® Hahn, DIE LINKE: Ich wollte gern zum 

 nderungsantrag sprechen. 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Ja, Sie 

d¿rfen zum  nderungsantrag sprechen. 

Dr. Andr® Hahn, DIE LINKE: Frau Jªhnigen hat die 

Punkte noch einmal genannt, die ich auch in meinem 

Redebeitrag f¿r die Fraktion angesprochen habe. F¿r uns 

sind die Fragen nicht beantwortet worden, was die Mehr-

kosten sowie die Frage der Privatisierung betrifft. Daher 

unterst¿tzen wir den  nderungsantrag von B¦ND-

NIS 90/DIE GR¦NEN. Wenn er angenommen werden 

w¿rde, wªren viele Probleme in dem Antrag beseitigt. 

Sollte die CDU ï was eine Klarstellung wªre ï oder die 

Koalition den  nderungsantrag ablehnen, dann kºnnten 

wir uns aber auch nicht mehr der Stimme enthalten, weil 

die Fragen offenbleiben, die ich angesprochen habe, und 

wir m¿ssten als Fraktion den Antrag insgesamt ablehnen. 

Ich bitte und werbe um Zustimmung zu dem vorgelegten 

 nderungsantrag. 

(Beifall bei den LINKEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Herr 

Karabinski, bitte. 

Benjamin Karabinski, FDP: Ich mºchte kurz auf den 

 nderungsantrag eingehen. Frau Jªhnigen, es wird Sie 

nicht ¿berraschen, dass wir Ihren  nderungsantrag aus 

folgenden Gr¿nden selbstverstªndlich ablehnen: Aus 

unserer Sicht ist es durchaus sinnvoll, ¿ber Kooperationen 

mit privaten Sicherheitsunternehmen nachzudenken, 

wenn es dabei nicht zur ¦bertragung hoheitlicher Aufga-

ben kommt. Genau das wollen wir nicht. Sie deuten das 

hinein, wie es Ihre Art ist. 

Zum anderen betrifft es die Interventionszeiten bei der 

Polizei. Frau Jªhnigen, wir haben das schon oft diskutiert 

und wir halten das f¿r nicht praktikabel. Sie wissen es 

selbst, Polizisten sind anders als zum Beispiel Rettungs-

dienste. Sie sitzen nicht den ganzen Tag im Revier und 

warten nur darauf, dass man sie anruft. Nein, wir wollen, 

dass die Polizei auf der StraÇe ist. Folglich kommt es 

auch zu unterschiedlichen Einsatzzeiten ï je nachdem, zu 

welchem Einsatzort und zu welchem Einsatz man gerufen 

wird. Deshalb kºnnen wir bei der Polizei nicht mit Inter-

ventionszeiten arbeiten, und wir wollen es auch nicht. 

Deshalb lehnen wir Ihren  nderungsantrag ab. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Frau 

Friedel f¿r die SPD-Fraktion, bitte. 

Sabine Friedel, SPD: Ich mºchte zum  nderungsantrag 

sprechen bzw. zu dem, was Herr Karabinski soeben sagte. 

Abgesehen von dem, was Sie inhaltlich gesagt haben, 

finde ich Ihre Vorstellung von Rettungsdienstmitarbeitern 

geradezu ersch¿tternd: Sie sitzen den ganzen Tag auf der 

Wache und warten, bis mal jemand klingelt. Das wird der 

Arbeitsweise dort in der Realitªt in keinster Weise ge-

recht. Es wundert mich auch nicht, was Sie vor einem 

Jahr mit dem Rettungsdienstgesetz gemacht haben. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Bevor 

wir zu den Abstimmungen kommen, eine R¿ckfrage an 

Frau Jªhnigen: Was haben Sie beantragt? Haben Sie die 

punktweise Abstimmung ¿ber den  nderungsantrag oder 

die punktweise Abstimmung ¿ber den Antrag von CDU 

und FDP beantragt? Das haben Sie im Unklaren gelassen. 

Bitte stellen Sie das an Mikrofon 2 noch einmal richtig. 

Eva Jªhnigen, GR¦NE: Ich meinte unseren  nderungs-

antrag, also I und II. 

3. Vizeprªsident Prof. Dr. Andreas SchmalfuÇ: Dann 

werden wir so verfahren. ï Meine Damen und Herren! Ich 

rufe auf die Drucksache 5/11959 zu Drucksache 5/11854, 

 nderungsantrag der Fraktion B¦NDNIS 90/DIE  

GR¦NEN. Wer dem Punkt I seine Zustimmung geben 

mºchte, den bitte ich um das Handzeichen. ï Danke. Wer 

ist dagegen? ï Wer enthªlt sich der Stimme? ï Bei keinen 

Stimmenthaltungen und zahlreichen Daf¿r-Stimmen ist 

dem Punkt I mehrheitlich nicht zugestimmt. 

Ich rufe Punkt II auf. Wer seine Zustimmung geben 

mºchte, den bitte ich um das Handzeichen. ï Danke. Wer 

ist dagegen? ï Wer enthªlt sich der Stimme? ï Bei einer 
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Stimmenthaltung und zahlreichen Daf¿r-Stimmen ist dem 

Punkt II mehrheitlich nicht zugestimmt. 

Da beide Punkte keine Mehrheit gefunden haben, er¿brigt 

sich eine Schlussabstimmung ¿ber den  nderungsantrag. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf die Drucksa-

che 5/11854 und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzei-

chen. ï Vielen Dank. Die Gegenstimmen? ï Danke. Die 

Stimmenthaltungen? ï Bei keinen Stimmenthaltungen 

und zahlreichen Gegenstimmen ist die Drucksa-

che 5/11854 mehrheitlich beschlossen. Der Tagesord-

nungspunkt ist beendet. 

Wir kommen zu 

Tagesordnungspunkt 7 

Gesetzliche Regelung zur Lernmittelfreiheit in Sachsen ï Rechts- und 

Finanzierungssicherheit f¿r Sch¿ler/innen, Eltern und Schultrªger jetzt! 

Drucksache 5/11166, Antrag der Fraktion DIE LINKE,  

mit Stellungnahme der Staatsregierung 

Hierzu kºnnen die Fraktionen Stellung nehmen. Die 

Reihenfolge in der ersten Runde lautet: DIE LINKE, 

CDU, SPD, FDP, GR¦NE, NPD und die Staatsregierung, 

wenn gew¿nscht. Ich erteile der Einreicherin das Wort; 

Frau Falken, bitte. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Prªsident! Meine Damen und Herren! Der Artikel 102 

Abs. 4 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen 

gewªhrleistet allen Kindern und Jugendlichen die kosten-

lose Unterrichtsteilnahme sowie die kostenfreie Bereit-

stellung von Lernmitteln an den Schulen in ºffentlicher 

Trªgerschaft. 

Das bedeutet ï es ist Ihnen nicht neu; wir haben es schon 

in sehr vielen Redebeitrªgen erwªhnt ï, dass es ein 

Rechtsanspruch ist, weil die Verfassung es so darstellt. 

Wir, die LINKEN, haben in diesem Hohen Haus seit 

mehreren Jahren das Interesse, dieses verfassungsmªÇige 

Recht f¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler durchzusetzen. In 

dieser Legislaturperiode haben wir bereits zweimal einen 

Gesetzentwurf zu diesem Thema eingereicht: 2009 und 

2011. 

Die Staatsregierung und die Fraktionen der CDU und der 

FDP sind diesem nicht nachgekommen. Sie glªnzen lieber 

mit einer politischen Nichtentscheidung. Sie entscheiden 

keine politischen Aufgaben, die sie zu erf¿llen haben, 

sondern sie sitzen die Entscheidungen einfach aus. Sie 

sitzen sie so lange aus, bis ein Gericht entscheidet und sie 

dazu zwingt, Verªnderungen zu treffen. 

Seit Inkraftsetzung des Schulgesetzes, seit weit ¿ber 

20 Jahren, werden die Eltern f¿r die Kosten der Lernmit-

tel zur Kasse gebeten. Dies ist ein klarer RechtsverstoÇ 

gegen die Sªchsische Verfassung. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen f¿hrt in seinem 

Urteil vom 17.04.2012 klar aus: ĂAuch wenn die Schul-

geld- und Lernmittelfreiheit unmittelbar geltendes Recht 

ist, bedarf es nach Artikel 102 Abs. 5 der Sªchsischen 

Verfassung nªherer Regelungen durch ein Gesetz.ñ Das 

haben wir bis heute nicht. 

Was macht die Staatsministerin Frau Kurth? 

(Dr. Andr® Hahn, DIE LINKE: Nichts!) 

Sie lªsst sich durch den Finanzminister das Geld vor-

schreiben, wie wir es an vielen Stellen im Bildungsbe-

reich in diesem Hohen Haus haben. Der Finanzminister 

stellt 5 Millionen Euro jªhrlich f¿r die Lernmittelfreiheit 

zur Verf¿gung. Nachdem der Beschluss in diesem Hohen 

Haus bez¿glich des Haushaltes gefallen ist, wird eine 

Lernmittelverordnung durch die Ministerin am 

18.12.2012 im Kabinett zum Beschluss vorgelegt. Das 

heiÇt: Zuerst beschlieÇen wir das Geld und dann gestalten 

wir den Inhalt. Aus pªdagogischer Sicht ist das eindeutig 

der falsche Weg. 

Wenn man genau hinschaut, ist es die Schulbuchzulas-

sungsverordnung und keine Lernmittelverordnung. Die 

Schulbuchzulassungsverordnung ist hergenommen, ein 

Artikel angehangen worden, und damit wurde eine neue 

Verordnung geboren. Das heiÇt, aus einem alten Text wird 

ein neuer Name und damit ist es immer noch nichts 

Neues. Das kennen wir von der Staatsregierung, denn das 

erleben wir zurzeit gerade mit der Oberschule. Das ist 

ganz klar ein Etikettenschwindel und zeigt das Versagen 

und Unvermºgen der Staatsregierung und des Ministeri-

ums f¿r Kultus. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Nun kommen wir zur Situation, wie sie wirklich aussieht. 

Was bedeutet die neue Lernmittelverordnung f¿r die 

Schulen vor Ort und f¿r die Sch¿lerinnen und Sch¿ler? 

Meine Kleine Anfrage, Drucksache 5/11570, zeigt, dass 

der Freistaat Sachsen je Sch¿ler im Jahr f¿r 13,50 Euro 

folgende zusªtzliche Lernmittel zur Verf¿gung stellt ï ich 

zªhle sie ganz bewusst auf ï: die Atlanten, die Arbeitshef-

te, die Ganzschriften, die Textsammlungen, die Wºrterb¿-

cher, 

(Andreas Storr, NPD: Die Radiergummis!) 

die Fremdsprachengrammatik, die Nachschlagewerke, die 

Aufgabensammlungen, das Tafelwerk und die Kopien. 

Nur um den Atlas zu kaufen, braucht man 25,95 Euro. 

Nur um das Tafelwerk zu kaufen, braucht man 
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11,50 Euro. Das sind Materialien, die die Eltern bisher 

selbst kaufen mussten. Nun ist der Freistaat daf¿r zustªn-

dig. 

Ich habe mir mal die M¿he gemacht und das Minimum an 

Arbeitsheften und der zusªtzlichen Materialien zusam-

mengetragen, die benºtigt werden und f¿r das kommende 

Schuljahr zur Verf¿gung gestellt werden m¿ssen. Ich habe 

einige Beispiele ausgewªhlt. F¿r die Arbeitshefte f¿r die 

1. Klasse brauchen wir an den Schulen 38 Euro, f¿r die 

3. Klasse pro Sch¿ler 33 Euro und f¿r die 5. Klasse, in der 

es auch um die entsprechenden Schriften geht, sind es 

93 Euro. Ich habe immer nur das Minimum ausgewªhlt. 

F¿r die 8. Klasse sind es 44 Euro. 

Mit den zugewiesenen Geldern sind die Kommunen nicht 

in der Lage, die benºtigten Mittel f¿r die Sch¿lerinnen 

und Sch¿ler zur Verf¿gung zu stellen. Die Kommunen 

werden die Differenzbetrªge nicht zur Verf¿gung stellen 

kºnnen. 

Hinzu kommt ï wie auch aus meiner Kleinen Anfrage 

herauszulesen ï, dass diese Mittel den Schultrªgern 

quartalsweise zugewiesen werden. Das heiÇt, bis Mªrz 

3,36 Euro pro Sch¿ler, bis Juni noch einmal so viel, also 

6,72 Euro. Das Geld wird aber zu Beginn und zur Vorbe-

reitung des Schuljahres benºtigt und nicht irgendwann, 

denn man kann nicht im ersten Quartal ein halbes Buch 

kaufen und im zweiten oder dritten bzw. vierten Quartal 

ein weiteres halbes Buch. Das funktioniert so nicht. 

Die Staatsregierung und das sªchsische Ministerium f¿r 

Kultus blenden bis heute aus, dass die Verfassung des 

Freistaates Sachsen die Staatsregierung verpflichtet, die 

benºtigten Mittel aus dem Landeshaushalt zu finanzieren. 

Herr Unland, schauen Sie sich das noch einmal an. Das ist 

eine Finanzierung nach der Verfassung aus dem Landes-

haushalt. 

Die Staatsregierung kann den Schultrªgern nat¿rlich 

Aufgaben zuweisen. Dazu bedarf es aber nach der gelten-

den Verfassung im Freistaat Sachsen eines Gesetzes, das 

auch die adªquate Kostenerstattung f¿r die Kommunen 

wirklich regelt. 

Werden wir noch einmal konkret: Die Stadt Leipzig stellt 

den Schulen 30 Euro zur Verf¿gung, um die zusªtzlichen 

Lernmittel und Kopien zu finanzieren. Was heiÇt das 

konkret? 10 Euro f¿r die Kopien ï 5 Euro f¿r je ein 

Halbjahr ï und 20 Euro f¿r weitere Lernmittel. Wenn Sie 

sich noch einmal vor Augen f¿hren, welche Zahlen ich 

Ihnen genannt habe, dann stellen Sie fest, dass f¿r das 

kommende Schuljahr viel weniger Materialien f¿r die 

Sch¿ler zur Verf¿gung stehen als bisher. Das ist ein 

Zustand, der nicht zu akzeptieren ist. Das Niveau und die 

pªdagogische Arbeit werden durch diese MaÇnahmen 

stark eingeschrªnkt. Bei dieser Rechtslage produzieren 

Sie die nªchsten Gerichtsverfahren der Eltern gegen den 

Schultrªger. Sie provozieren sie geradezu. 

Das nªchste Urteil steht vor der T¿r. Erstinstanzlich ist es 

bereits gewonnen: der grafikfªhige Taschenrechner, ich 

muss das jetzt nicht weiter ausf¿hren. An dieser Stelle 

werden Sie das Schulgesetz ªndern m¿ssen, wenn dieses 

Urteil endg¿ltig gesprochen ist. Mit dem Ä 38 des Schul-

gesetzes ist das Urteil dann nicht mehr umzusetzen. Es sei 

denn ï wir wissen, dass die Staatsregierung da sehr findig 

ist, auch das Kultusministerium ï, es gelingt Ihnen, den 

grafikfªhigen Taschenrechner als Buch zu deklarieren. 

Schauen wir einmal, ob Sie das vielleicht sogar hinbe-

kommen. 

Frau Staatsministerin, wir fordern Sie hier und heute auf, 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, um die Sªchsische 

Verfassung zu erf¿llen und endlich eine Rechtssicherheit, 

die nach wie vor nicht gegeben ist, f¿r die Eltern, die 

Sch¿ler und die Kommunen sicherzustellen. 

Frau Staatsministerin, ganz persºnlich: K¿rzlich haben 

Sie in diesem Hohen Hause Ihren Amtseid nach der 

Sªchsischen Verfassung geleistet. Darin haben Sie ge-

schworen, die Verfassung und das Recht zu wahren und 

zu verteidigen. Genau das fordern wir jetzt von Ihnen ein. 

Danke. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Nach der einbringenden 

Fraktion DIE LINKE ergreift jetzt f¿r die CDU-Fraktion 

Frau Firmenich das Wort. 

Iris Firmenich, CDU: Herr Prªsident! Meine Damen und 

Herren! Liebe Frau Falken, Ihr Antrag ist in diesem 

Hohen Hause ein echtes Novum. Ich kann mich nicht 

daran erinnern, dass wir so etwas hier schon einmal 

gehabt hªtten. Mit Datum vom 13. Oktober 2011 reichten 

Sie einen Gesetzentwurf mit dem Titel ĂGesetz zur 

Umsetzung des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf 

Lernmittelfreiheit in Sachsenñ ein. Sie haben es gesagt: 

Sie wollten mit diesem Gesetz erreichen, dass, erstens, die 

Sch¿lerbefºrderung gªnzlich durch den Freistaat Sachsen 

finanziert wird, zweitens, die kostenfreie Bereitstellung 

allumfassender Lernmittel durch die Schulen und, drit-

tens, die vollstªndige Kosten¿bernahmen durch den 

Freistaat Sachsen erreicht wird. 

Zur Landtagssitzung im vergangenen Juli haben wir ¿ber 

diesen Gesetzentwurf sehr ausf¿hrlich debattiert; ich habe 

das Protokoll noch einmal gelesen. Wir haben das Gesetz 

aus guten Gr¿nden abgelehnt. 

Heute legen Sie uns einen Antrag vor, der allen Ernstes 

die Staatsregierung auffordert, einen Gesetzentwurf zur 

 nderung des Sªchsischen Schulgesetzes vorzulegen und 

dabei den die Lernmittel betreffenden Teil Ihres damals 

abgelehnten Gesetzentwurfs wortwºrtlich zu ¿bernehmen. 

Sie suggerieren ï das haben Sie auch jetzt erlªutert ï, dass 

es f¿r die Umsetzung des Beschlusses des OVG-Urteils 

vom vergangenen Jahr zur ¦bernahme der Kopierkosten, 

zur Rechtssicherheit f¿r Sch¿lerinnen und Sch¿ler, Lehrer 

und Eltern verfassungsrechtlich eine  nderung des 

Schulgesetzes brªuchte. Jedoch ist das mitnichten so. Das 

OVG sieht zwischen Verfassung und Sªchsischem Schul-

gesetz keinen Widerspruch. Hinsichtlich der konkreten 

Definition, was die Lernmittelfreiheit umfasst, sieht das 
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Schulgesetz eine Ermªchtigung zur Regelung per Rechts-

verordnung vor. Auch diese Form der Ausgestaltung 

moniert das OVG nicht. 

Eine Rechtsverordnung existiert in Form der Schulbuch-

zulassungsverordnung ï Sie nannten sie bereits. Diese 

Verordnung regelt die Formalitªten zur Zulassung von 

Schulb¿chern. Dort steht aber auch, was unter Schulb¿-

chern zu verstehen ist: nªmlich Schulb¿cher und ihnen 

gleichgestellte Druckwerke wie Atlanten, schulbuchbe-

gleitende, -ersetzende oder -ergªnzende Arbeitshefte f¿r 

die Hand des Sch¿lers, Ganzschriften f¿r den Schulge-

brauch, aufbereitete Textsammlungen, Wºrterb¿cher, 

fremdsprachige Grammatik- und Nachschlagewerke 

sowie Aufgaben-, Gesetzes-, Formularsammlungen und 

Tafelwerke. 

Das SMK hat nun diese vorhandene Rechtsverordnung 

genutzt, um den Beschluss des OVG Bautzen in die 

schulrechtlichen Grundlagen aufzunehmen. Zu den oben 

genannten Schulb¿chern und den gleichgestellten Druck-

werken wurden die Fotokopien von Arbeitsblªttern 

hinzugef¿gt, und es wurde klargestellt, dass diese Lern-

mittel kostenfrei sind. 

Das Kultusministerium hat also diese ehemalige Schul-

buchzulassungsverordnung mit Datum vom 25. Mªrz 

2013 angepasst und unter der neuen Bezeichnung ĂLern-

mittelverordnungñ verºffentlicht. Damit ist das OVG-

Urteil umgesetzt und Rechtssicherheit geschaffen. Und 

so, wie wir das in Sachsen regeln, gibt es in allen anderen 

Bundeslªndern ï auÇer Schleswig-Holstein, Bremen und 

Bayern ï derartige Verordnungen. Die Notwendigkeit zu 

einer Gesetzesªnderung besteht also nicht. Sie wªre auch 

nicht sinnvoll. 

Sie wissen ï wie wir alle ï, dass es noch ein weiteres 

Urteil gibt, nªmlich das, das den grafischen Taschenrech-

ner betrifft. Die Stadt, die hier verklagt worden ist, ist 

zurzeit in Berufung. Dieses Urteil ist also noch nicht 

entschieden, es ist noch anhªngig. Das Ergebnis ist offen. 

Es bleibt abzuwarten, wie es ausgeht. Gegebenenfalls 

m¿ssten wir dann wieder eine Gesetzesªnderung vorneh-

men. Ich denke, die Rechtsverordnung lªsst sich leichter 

als ein Gesetz anpassen. 

Ich mºchte an dieser Stelle nicht alles wiederholen, was 

wir im vergangenen Juli zu diesem Thema besprochen 

haben. Jedoch haben wir Ihr Ansinnen, den Erstattungsan-

spruch f¿r Lernmittel der Sch¿ler allumfassend auszuwei-

ten, damals aus guten Gr¿nden abgelehnt, und das ist 

auch heute noch so. 

Selbst das OVG weist in seinem Urteil sehr deutlich auf 

die im Schulgesetz festgeschriebene Mitwirkungspflicht 

der Eltern hin. Eltern haben daf¿r Sorge zu tragen, dass 

ihre minderjªhrigen Kinder mit den nºtigen Arbeitsmit-

teln ausgestattet werden. Dazu gehºren Sportsachen, 

Stifte, Zirkel, Ranzen und dergleichen. F¿r einkommens-

schwache Familien gibt es ¿ber das Bildungs- und Teilha-

bepaket eine jªhrliche Unterst¿tzung in Hºhe von 

100 Euro; zum Schuljahresanfang sind das 70 Euro und 

zum Halbjahr noch einmal 30 Euro, wof¿r die Eltern 

Arbeitsmittel kaufen kºnnen, sodass auch deren Kinder 

nicht benachteiligt sind. Dar¿ber hinaus sagt das OVG, 

dass der Anspruch auf Unentgeltlichkeit der Lernmittel 

seine Grenzen in der VerhªltnismªÇigkeit und der Leis-

tungsfªhigkeit des Staates hat. 

Damit kommen wir zum zweiten Punkt Ihres Antrages. 

Sie wollen, dass der Freistaat den Kommunen die durch 

ihre allumfassende Ausweitung des Lernmittelbegriffs 

entstehenden Mehrkosten in voller Hºhe erstattet. Meine 

Damen und Herren von der LINKEN, Sie wissen doch 

selbst, dass es Pflichtaufgabe des Schultrªgers ist, die 

sªchlichen Kosten der Schulen zu tragen. 

Im Ä 23 Abs. 2 Schulgesetz steht: ĂDer Schultrªger 

errichtet die Schulgebªude und Schulrªume, stattet sie mit 

den notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und stellt die 

sonstigen erforderlichen Einrichtungen zur Verf¿gung. Er 

unterhªlt sie in einem ordnungsgemªÇen Zustand. Er 

bestellt in Abstimmung mit dem Schulleiter die Mitarbei-

ter, die nicht im Dienst des Freistaates Sachsen stehen. 

Der Schultrªger soll dem Schulleiter die zur Deckung des 

laufenden Lehr- und Lernmittelbedarfs erforderlichen 

Mittel zur selbststªndigen Bewirtschaftung ¿berlassen. Im 

Einvernehmen mit dem Schulleiter kann er diesem wei-

tergehende Befugnisse zur Mittelbewirtschaftung einrªu-

men.ñ 

Diese Ermªchtigung zu Schulbudgets verlangt aber 

nat¿rlich auf der Seite der Schule vern¿nftiges Handeln. 

Ich erlaube mir an dieser Stelle ein paar durchaus kriti-

sche Worte, weil ich als Mutter einer schulpflichtigen 

Tochter selbst erlebe, wie das zum Teil an unseren Schu-

len gehandhabt wird. 

Die Schulen erhalten Unmengen an Werbeangeboten 

diverser Schulbuchverlage mit zahlreichen und meist auch 

durchaus sinnvollen Ergªnzungsmaterialien. F¿r die 

Verlage ist das Schulbuchgeschªft ein riesiger Markt. Es 

werden zu jedem Lehrbuch noch bunt illustrierte Arbeits-

hefte angeboten. In diese kºnnen die Kinder hineinschrei-

ben, brauchen keine Aufgabe und keinen Satz mehr 

abzuschreiben, nur das Ergebnis auszurechnen oder ein 

Wort einzusetzen. Es wird so manches Arbeitsheft be-

stellt, das bezahlt werden muss ï bisher von den Eltern 

und nun von den Schultrªgern. Was sich nicht in den 

schulbuchbegleitenden Arbeitsheften findet, wird zusªtz-

lich aus anderen Quellen kopiert ï mºglichst farbig ï und 

als Arbeitsblatt im Unterricht oder als Hausaufgabe 

bearbeitet. 

Was sind die Folgen? Tafelbilder ins Heft zu ¿bertragen 

und so eine ordentliche Heftf¿hrung zu lernen, Tabellen 

anzulegen usw. wird kaum noch ge¿bt. Die Menge aller 

Lernmittel, Schulb¿cher, Arbeitshefte, Schreibhefte, 

Hefter dazu und Stiftetaschen erreicht schon in der 

Grundschule einen so enormen Umfang, dass die Ranzen 

nicht selten sechs, sieben oder mehr Kilo wiegen; und ich 

meine, das ist f¿r einen Kinderr¿cken viel zu schwer. 

Nicht zuletzt entstehen den Eltern betrªchtliche Kosten. 

Sie haben es selbst ausgerechnet: In einer Grundschule 

sind 30 bis 40 Euro durchaus normal. Wenn ich mir die 
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Hefte so anschaue und manche unber¿hrte Seite in diesen 

Arbeitsheften vorfinde, dann stellen sich Zweifel ein, ob 

das alles sein muss oder ob man nicht mit etwas weniger 

Materialeinsatz trotzdem guten Unterricht machen kann. 

Zur Unterst¿tzung der Schultrªger unserer Kommunen bei 

der Finanzierung der Mehrausgaben haben wir ¿brigens 

im laufenden Doppelhaushalt pro Jahr 5 Millionen Euro 

zusªtzlich bereitgestellt. Wir sind uns einig: Die notwen-

digen Lernmittel m¿ssen die Sch¿ler erhalten; das ist 

unbestritten. Aber eine Kostenkontrolle halte ich dennoch 

f¿r geboten. 

Sofern Sie nun in Ihrem Antrag eine vollstªndige Finan-

zierungspflicht des Staates erkennen wollen, ist das 

erstens nicht richtig, denn es gibt klare Regelungen 

hinsichtlich der Zustªndigkeit, und es gibt ein Gesetz ¿ber 

die Finanzierung ¿ber den kommunalen Finanzausgleich. 

Zweitens mºchte ich Sie daran erinnern, dass wir am 

8. Mai hier in diesem Haus einen Gesetzentwurf zur 

Verfassungsªnderung auf den Weg gebracht haben mit 

dem Ziel, eine Neuverschuldung des Freistaates zu 

verbieten. Darin waren wir uns sogar mit Teilen Ihrer 

Fraktion einig. Neue Leistungsgesetze zu beschlieÇen 

passt deshalb ¿berhaupt nicht in dieses Bild. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und der FDP ï 

Beifall der Staatsministerin Brunhild Kurth) 

Schade, wir haben schon gehofft, Sie hªtten verstanden, 

was f¿r unser Land und f¿r unsere Jugend gut ist. 

Ihr Antrag ist f¿r uns nicht zustimmungsfªhig und gªnz-

lich entbehrlich. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU, der FDP und 

der Staatsministerin Brunhild Kurth) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Frau Kollegin Firmen-

ich sprach f¿r die CDU-Fraktion. Es folgt f¿r die SPD 

Frau Dr. Stange; bitte. 

Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Sehr geehrter Herr Prªsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte 

bef¿rchtet, die Diskussion w¿rde langweilig werden; aber, 

Frau Firmenich, Sie haben mich gerade eines Besseren 

belehrt. 

Das Erste war die Ohrfeige f¿r unsere Lehrkrªfte und die 

Schulleitungen, dass sie nicht in der Lage sind, vern¿nftig 

mit den Mitteln umzugehen, sondern dass sie verschwen-

derisch sind. Sonst war ich es immer gewºhnt, dass von 

Ihrer Seite so viel Lob f¿r die Lehrerinnen und Lehrer 

kommt ï das passt nicht zusammen. 

(Zuruf des Abg. Christian Piwarz, CDU) 

Der ¿berwiegende Teil unserer Lehrerinnen und Lehrer 

geht sehr, sehr genau mit den Mitteln um, die sie zur 

Verf¿gung haben, und wªhlt sie sehr genau aus. Man 

sollte schon etwas genauer hinschauen. Wenn Sie als 

Eltern ein Problem haben, dann gibt es daf¿r auch Gremi-

en innerhalb der Schulen, in denen man das thematisieren 

kann. Diesen Vorwurf gegen¿ber den Lehrern halte ich f¿r 

ziemlich daneben. 

Ein zweiter Punkt, den ich auch sehr interessant finde, ist 

ï und genau das bef¿rchtete ich, als wir am 8. Mai ¿ber 

das Gesetz zur Schuldenbremse diskutiert haben ï: Sie 

werden jetzt bei jeder Debatte, die in irgendeiner Weise 

etwas mit Geld zu tun hat, diese Karte ziehen und die 

Rote Karte zeigen: Wir kºnnen nicht mehr handeln, weil 

wir ja die Schuldenbremse haben wollen. Haben Sie sich 

einmal den Haushalt angeschaut, ¿ber wie viele Mittel wir 

bei der Lernmittelfreiheit sprechen? Ich finde es schon 

ziemlich daneben, und das sch¿rt eher meine Skepsis, ob 

Sie mit diesem Instrument verantwortungsbewusst umge-

hen. 

(Christian Piwarz, CDU: Sie wollten doch 

die Schuldenbremse! Sie sagen es doch!) 

Ich hatte schon die Vermutung, dass die LINKEN dieses 

Thema eingebracht haben, weil sie irgendwie der Mei-

nung sind, dass vielleicht so etwas wie Demenz eingetre-

ten sei; dass man nicht mehr daran denkt, dass das Thema 

schon mehrmals auf der Tagesordnung stand. Dass das 

offenbar nicht der Fall ist, haben wir ja gerade mitbe-

kommen ï Frau Firmenich kann sich sehr gut erinnern, 

dass diese Gesetze und diese Vorlagen schon auf der 

Tagesordnung standen und wir nicht m¿de werden, ¿ber 

die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Themas 

Lernmittelfreiheit zu diskutieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-

nen und Kollegen, es ist schon irgendwie merkw¿rdig zu 

erfahren, dass die Vªter und M¿tter unserer Verfassung 

ein sehr weitgehendes Recht sozialer Gerechtigkeit bei 

der Gestaltung der Lernmittelfreiheit in die Verfassung 

geschrieben haben ï ¿brigens nicht nur f¿r die ºffentli-

chen, sondern sogar f¿r die freien Schulen. Wir geben 

dieses Gestaltungsrecht, das in der Verfassung festge-

schrieben ist, jetzt in eine Verwaltungsvorschrift an die 

Landesregierung ab ï wir als diejenigen, die eigentlich 

daf¿r zu sorgen haben, den Rahmen der Verfassung 

gesetzlich zu untermauern. 

Die wichtigste Konsequenz wªre doch, Frau Firmenich, 

dass es jetzt im Schulgesetz eine klare Regelung dazu 

gibt, wie wir die Verfassung interpretieren, wie wir als 

Landtag oder als Hohes Haus die Verfassung interpretie-

ren; 

(Zuruf des Abg. Marko Schiemann, CDU) 

und nicht an die Exekutive, dass sie das interpretiert und 

sagt, wie sie es ausgestalten mºchte. Sie schaffen damit 

keine Rechtssicherheit. Das Oberverwaltungsgericht hat 

ganz klar gesagt: ĂAuch wenn die Schulgeld- und Lern-

mittelfreiheit unmittelbar geltendes Recht ist, bedarf es 

nach Artikel 102 Abs. 5 Sªchsische Verfassung nªherer 

Regelungen durch Gesetz und nicht durch Verwaltungs-

vorschrift.ñ 

Sie werden keine Rechtssicherheit f¿r die Schultrªger 

schaffen, die es letztlich auszubaden haben. Ich hatte es 
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hier schon prognostiziert. Als wir das ĂKopien-Urteilñ 

hatten, habe ich gesagt, das Nªchste wird der Taschen-

rechner sein, und wir haben momentan den Prozess zum 

Taschenrechner laufen. Ich garantiere Ihnen, wenn der 

Taschenrechner durch ist, haben wir das ¿bernªchste 

Thema auf dem Tisch. 

Die Frage ist doch: Wann wollen Sie denn den Schultrª-

gern die Sicherheit geben, dass sie nicht im nªchsten 

Moment wieder damit konfrontiert werden, dass ihnen 

Lernmittelzahlungen ¿bergeholfen werden, weil es keine 

gesetzliche Grundlage f¿r die Lernmittelfreiheit gibt? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hªtte das 

Thema nicht noch einmal angefasst ï so viel zu meinen 

Kollegen von den LINKEN ï, weil mir klar ist, dass diese 

Koalition in dieser Legislaturperiode das Schulgesetz 

nicht mehr anfasst. Das haben wir hier schon mehrfach 

erlebt, und wir wissen auch, warum sie es nicht mehr 

anfassen: nicht nur, weil die Zeit nicht mehr reicht, 

sondern weil sie auch wissen, dass sie eventuell Schwie-

rigkeiten bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention bekommen kºnnten; denn dann m¿ssten sie 

nªmlich etwas ªndern in dem Schulgesetz, um die UN-

Behindertenrechtskonvention tatsªchlich umzusetzen. 

Sonst bekommen sie jedes nªchste Urteil um die Ohren 

gehauen. 

So warten wir also das nªchste Urteil ab ï die zweite 

Ohrfeige f¿r die Landesregierung. Ich kann nicht akzep-

tieren, dass die Landesregierung antwortet, dass sie nicht 

mehr handlungsfªhig oder gebunden ist, wie es so schºn 

heiÇt. Wie haben Sie geschrieben: ĂDie Staatsregierung ist 

insoweit gebundenñ, weil die anderen Antrªge alle abge-

lehnt wurden, die hier eingebracht worden sind. Die 

Staatsregierung hat immer noch die Mºglichkeit, das, wie 

man so schºn sagt, ĂInitiativrechtñ zu nutzen und eine 

Schulgesetznovelle in den Landtag einzubringen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben an 

dieser Stelle eine sehr gute Regelung in der Verfassung. 

Diese geht davon aus, dass kein Kind wegen der Kosten 

f¿r die Lernmittel ï ¿brigens auch nicht wegen der 

Kosten f¿r die Sch¿lerbefºrderung ï vom Besuch einer 

Schule der freien Wahl ausgeschlossen werden darf. Wir 

steuern aber genau in diese Situation hinein. Schauen Sie 

sich nur die Sch¿lerbefºrderung an! 

Das ist verfassungswidrig. Nun sollten wir uns gemein-

sam Gedanken dar¿ber machen, wie wir die gesetzliche 

Grundlage schaffen kºnnen ï ¿ber das Schulgesetz ï, um 

wieder einen verfassungsgemªÇen Zustand in unserem 

Land herzustellen und dies nicht der Exekutive ¿berlassen 

zu m¿ssen. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Auf Frau Kollegin 

Dr. Stange folgt f¿r die FDP-Fraktion Herr Kollege 

Blªsner. 

Norbert Blªsner, FDP: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch mich 

¿berkam beim Lesen Ihres Antrags ein Gef¿hl. 

(Cornelia Falken, DIE LINKE: Ach was?) 

ï Kein Positives, Frau Falken. 

(Cornelia Falken, DIE LINKE: Schade!) 

Ich hatte das Gef¿hl, dass ich das schon einmal irgendwo 

gelesen habe. Einige Vorredner sagten es bereits: Der 

Gesetzentwurf, ¿ber den wir am 11. Juli vergangenen 

Jahres berieten, hatte fast denselben Inhalt. 

Ich kann es verstehen, dass man sich die Arbeit im Parla-

ment etwas einfacher machen will und ï wie beim Essen 

ï etwas vom Vortag wieder aufwªrmt. Aber ich sage es 

Ihnen gleich: Wenn etwas aufgewªrmt wird, wird es nicht 

besser. Daher werden wir diesen Antrag, wie schon den 

Gesetzentwurf im vergangenen Jahr, ablehnen. 

Ich mºchte die Ablehnung begr¿nden. Wir haben gehan-

delt; mit der Lernmittelverordnung ist Rechtsklarheit 

geschaffen worden. Ich mºchte eine Auswahl dessen 

bringen, was alles kostenfrei ist: Schulb¿cher, Kopien, 

Atlanten, Schulhefte f¿r den Unterricht, Tafelwerke, 

Wºrterb¿cher usw. usf. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sachsen hat eine 

der am weitesten gehenden Regelungen zur Lernmittel-

freiheit in Deutschland. Auch Frau Firmenich hat schon 

gesagt, dass Sachsen insoweit ganz weit vorn ist. 

Schauen wir doch einmal in andere Bundeslªnder, Frau 

Falken. In Ä 10 Abs. 3 der Verordnung eines anderen 

Bundeslandes heiÇt es: 

ĂAusgenommen von der Lernmittelfreiheit sind: 

1. Lernmittel, die nur einmal verwendbar sind, insbeson-

dere Arbeitshefte, Arbeitsblªtter und Aufgabensammlun-

gen, und sich deshalb f¿r eine Ausleihe nicht eignen 

sowie 

2.  Lernmittel in beruflichen Schulen éñ 

Frau Falken, wissen Sie, in welchem Land diese Verord-

nung gilt? Sie gilt in dem sozialistischsten Bundesland 

Deutschlands, in Brandenburg ï rot-rot regiert! 

(J¿rgen Gansel, NPD: 

Volksrepublik Brandenburg!) 

Das ist eine viel weniger weitgehende Regelung als die, 

die wir in Sachsen haben. Insofern ist Ihre Argumentation 

hier vºllig scheinheilig. 

(Beifall bei der FDP und der CDU) 

Sie versuchen zum wiederholten Male, neben der weitge-

henden Lernmittelfreiheit, die wir in Sachsen schon 

haben, eine wirklich allumfassende Lernmittelfreiheit 

herbeizuf¿hren. Alles, was im Unterricht irgendwann 

verwendet wird, m¿sste laut Ihrem Antrag kostenfrei sein. 

So kann Ihr Antrag jedenfalls interpretiert werden. Ihr 

Motto lautet: ĂW¿nsch Dir was!ñ Unter die Formulierung 

in Ihrem Antrag kºnnte ich beispielsweise den Malkasten 
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fassen. Dazu muss ich schon sagen: Der Malkasten soll 

von den Eltern bezahlt werden. Ich halte es f¿r richtig, 

dass gerade f¿r Dinge, die zum Verbrauch bestimmt sind, 

Kostenfreiheit nicht besteht. Es schadet auch nicht, wenn 

ein Malkasten zu Hause steht, sehr geehrte Frau Falken. 

Ich kºnnte das anhand anderer Punkte Ihres Antrags 

fortf¿hren. 

Damit schlieÇt sich ¿brigens der Kreis; denn die Kosten-

los-Mentalitªt, die Sie sonst auch immer an den Tag 

legen, wird auch hier wieder deutlich. Wenn ich mir die 

gestrige Steuerdebatte vor Augen halte, stelle ich fest: 

Erst nehmen die LINKEN den Menschen ¿ber Steuerer-

hºhungen das Geld weg; dann geben sie, geschmªlert um 

B¿rokratiekosten, milde Gaben an die Beraubten zur¿ck. 

Das ist politische H¿tchenspielerei und verdeutlicht Ihren 

politischen Ansatz. Das lassen wir Ihnen nicht durchge-

hen. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP, der CDU 

und der Staatsregierung) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Herr Kollege 

Blªsner f¿r die FDP-Fraktion. F¿r die Fraktion GR¦NE 

spricht Frau Giegengack. 

Annekathrin Giegengack, GR¦NE: Sehr geehrter Herr 

Prªsident! Meine Damen und Herren! Vorab ein Wort zu 

Ihnen, Frau Firmenich: Die Schuldenbremsenkeule 

herauszuholen, wenn wir ¿ber die Lernmittelverordnung 

reden, finde ich etwas ¿berzogen. Der Freistaat hat 

5 Millionen Euro draufgelegt. Wir m¿ssen uns auch mit 

dem auseinandersetzen, was Gerichte entschieden haben. 

Ich fªnde es sehr bedauerlich, wenn wir bei allen weiteren 

Gesetzesvorhaben oder Antrªgen der Opposition von der 

CDU hºren w¿rden: ĂDas kºnnen wir nicht machen, weil 

wir die Schuldenbremse haben.ñ Wir GR¦NEN sind in 

die Verhandlungen jedenfalls nicht mit der Vorstellung 

gegangen, dass wir uns das in den nªchsten zehn Jahren 

anhºren m¿ssen. 

Zu dem Antrag selbst: Es ist schon ausgef¿hrt worden, 

dass es zum Thema ĂLernmittelfreiheitñ schon mehrere 

Anlªufe gab. Ich finde den Zeitpunkt f¿r diesen Antrag 

etwas ungl¿cklich gewªhlt, weil ein Verfahren zur mºgli-

chen Kostenfreiheit des Taschenrechners anhªngig ist. 

Gerade jetzt die Staatsregierung aufzufordern, das Schul-

gesetz zu ªndern, finde ich ungl¿cklich. Falls die Koaliti-

on dem folgte und das Gericht entsprechend entscheiden 

w¿rde, m¿sste das Gesetz noch einmal angefasst werden. 

Wir kommen auf keinen Fall darum herum, das Schulge-

setz mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Wir haben 

hier mehrmals dar¿ber debattiert. Ich bin es auch leid, das 

alles noch einmal auszuf¿hren. Schulgesetz und Verfas-

sung sind nicht zum gleichen Zeitpunkt verabschiedet 

worden. Deshalb unterscheiden sich die entsprechenden 

Regelungen. Wir haben insoweit ein Auslegungsproblem. 

Dieses ist wohl auch durch eine Verordnung nicht zu 

lºsen; das hat die Ministerin selbst gesagt. Frau Kurth, bei 

der Verabschiedung der Lernmittelverordnung haben Sie 

uns wissen lassen, dass es f¿r eine langfristige Rechtssi-

cherheit wohl einer  nderung des Schulgesetzes bedarf. 

Auch wir sehen das so. Jetzt m¿ssen wir abwarten, wie 

das Gericht entscheidet, was den Taschenrechner angeht. 

Ich finde allerdings die in der letzten Zeit zu beobachten-

de Entwicklung ungl¿cklich: Bestimmte Fragen werden 

nur noch von Gerichten entschieden. Das zeugt von 

politischer Handlungsunfªhigkeit. 

(Beifall bei den GR¦NEN und der SPD) 

Ich erinnere an die Fremdsprachenthematik. Anscheinend 

gilt: Nur wer klagt, bekommt recht. Diejenigen, die 

klagten, haben in 80 bis 90 % der Fªlle einen Platz in der 

entsprechenden Fremdsprachenausbildung bekommen. 

Ich erinnere auch an die Klage in Bezug auf die Mitwir-

kungsentz¿ge bei Grund- und Mittelschulen. 

Es ist ein Armutszeugnis, dass wir nicht mehr handeln, 

sondern maximal reagieren, und dass man nur recht 

bekommt, wenn man klagt. Das kann ja nicht der Regel-

fall f¿r Eltern sein. 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, worauf Sie von 

der Koalition noch warten. Ich hoffe schon, dass das 

Schulgesetz entsprechend angefasst wird, damit wir uns 

nicht stªndig damit beschªftigen m¿ssen. 

Allerdings werden wir uns zu dem vorliegenden Antrag 

der Stimme enthalten, weil wir den Zeitpunkt ungl¿cklich 

finden. Das Gericht muss entscheiden, ob die Rechner 

unter die Lernmittelfreiheit fallen. Dann muss ein or-

dentlicher Entwurf dazu vorgelegt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GR¦NEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Auf Frau Giegengack, 

Fraktion GR¦NE, folgt Herr Lºffler, Fraktion der NPD. 

Mario Lºffler, NPD: Herr Prªsident! Meine Damen und 

Herren! Vor nicht ganz einem Jahr stand das Thema 

ĂLernmittelfreiheitñ auf der Tagesordnung des Plenums. 

Man kºnnte deshalb versucht sein, den Antrag als weite-

ren Murmeltierantrag der LINKEN abzutun. So ist es aber 

nicht. 

Am 11. Juli 2012 gab mein Fraktionskollege Andreas 

Storr f¿r die NPD-Fraktion an dieser Stelle Folgendes zu 

bedenken: ĂSeit diesem Montag liegt ein Rundschreiben 

der Kultusministerin an die Schuldirektoren vor, das ï 

allerdings sehr zºgerlich ï einige Verªnderungen ank¿n-

digt. So ist mir unverstªndlich, dass lediglich die Arbeits-

hefte, die Schulb¿cher begleiten, ergªnzen oder ersetzen, 

von den Schulen auf Kosten der Schultrªger angeschafft 

werden sollen. Hier ist doch der nªchste Streit, notfalls 

wieder vor Gericht, programmiert, wenn andere Arten von 

Arbeitsheften bzw. Druckerzeugnissen ins Spiel kom-

men.ñ 

Ja, und genau zu dieser Art von Klagen ist es mittlerweile 

gekommen. Erwªhnt wurde heute bereits ï wie auch in 
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der Begr¿ndung der Stellungnahme der Staatsregierung 

zum Antrag ï das Urteil des Verwaltungsgerichts Chem-

nitz. In ihm wird Limbach-Oberfrohna als Trªger des 

ºrtlichen Gymnasiums zur Erstattung der Kosten f¿r 

einen grafikfªhigen Taschenrechner verpflichtet. Das 

Urteil ist noch nicht rechtskrªftig; sicher ist aber, dass es 

auf dem Klageweg weitergehen wird. 

Weiter stellte Andreas Storr die rhetorische Frage: 

ĂWas soll dieser Geiz, wenn es um unsere é Jugend, 

letztlich um unsere Zukunft geht? Gibt es keine Haus-

haltsposten, die zugunsten der Lernmittel gek¿rzt oder 

gestrichen werden kºnnen?ñ 

Genau vor diesem Problem stehen wir heute ebenfalls. 

¥ffentliche wie freie Schultrªger klagen ¿ber gestiegene 

Kosten. Sie werden von der Lernmittelergªnzungspau-

schale in Hºhe von jeweils 5 Millionen Euro, die in den 

Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellt wurde, offenbar 

nicht gedeckt. 

Nach Erkenntnissen der Gesellschaft f¿r Konsumfor-

schung kommen auf Eltern durchschnittliche Kosten in 

Hºhe von 155 Euro f¿r Artikel zur Einschulung zu, die 

auch schon mal mit bis zu 275 Euro f¿r die Materialliste 

zu Buche schlagen kºnnen. F¿r Eltern mit kleinem oder 

mittlerem Einkommen bedeutet das eine wirkliche Belas-

tung. 

Gerade der Zugang zu Bildung und der erforderlichen 

Ausstattung sollte nicht vom Geldbeutel oder der sozialen 

Herkunft der Eltern abhªngig sein, sondern wirkliche 

Chancengleichheit bieten. Doch die Realitªt sieht anders 

aus. So hat der Jºhstªdter Stadtrat in seiner j¿ngsten 

Sitzung die Schadenersatzregelungen bei unsachgemªÇem 

Gebrauch bzw. Verlust von Schulb¿chern verschªrft. In 

Leipzig hat am 29. April Finanzb¿rgermeister Bonew  f¿r 

das laufende Jahr eine haushaltswirtschaftliche Sperre 

¿ber den Etat verhªngt: ĂInsbesondere werden die durch 

gesetzliche Rahmenbedingungen verursachten zusªtzlich 

benºtigten Mittel in den Bereichen Hilfe zur Erziehung, 

Lernmittelfreiheit und zur neu geplanten Unterbringung 

von Asylbewerbern nicht oder nur teilweise durch erhºhte 

Zuweisungen Dritter kompensiert.ñ Womit wir wieder bei 

den fehlgeleiteten Ausgaben wªren, die wir im vergange-

nen Jahr ausf¿hrlich angesprochen haben. 

Auch wenn der Antrag der LINKEN keinerlei K¿rzungs-

vorschlªge f¿r ¿berfl¿ssige oder schªdliche Vorhaben 

enthªlt ï wer k¿rzt schon gern bei sich selbst, beispiels-

weise beim Kampf gegen rechts; das wªre ein Vorschlag  

ï, werden wir als NPD-Fraktion diesem Antrag zustim-

men. Unsere Kinder und deren bestmºgliche Ausbildung 

f¿r die Zukunft sollten es uns wert sein. 

Herzlichen Dank f¿r die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der NPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Mit Herrn Lºffler sind 

wir am Ende der ersten Runde angekommen. Wir erºff-

nen mit der einbringenden Fraktion DIE LINKE und Frau 

Falken eine zweite Rednerrunde. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Prªsident! Meine Damen und Herren! Frau Firmenich, ich 

bin ein wenig entsetzt.  uÇerungen, was f¿r das Land gut 

ist, entscheidet die CDU, halte ich f¿r ªuÇerst bedenklich. 

(Johannes Lichdi, GR¦NE: 

Das ist doch die Wahrheit!) 

ï Ja, aber das ist so r¿ckschrittlich, das tut geradezu weh. 

Die CDU entscheidet, was f¿r das Land gut ist. Toll! 

Wunderbar! 

Die CDU-Fraktion wartet ab, bis das nªchste Urteil vom 

Oberverwaltungsgericht gesprochen ist, und dann sehen 

wir mal, haben Sie gesagt, ob wir die nªchste Verordnung 

anpassen. Dann wird es ein neues Urteil geben. Die Eltern 

werden sich das nicht mehr gefallen lassen. Dann passen 

wir die Verordnung wieder an oder auch nicht, aber an das 

Gesetz gehen wir nicht. Sie werden sich nicht herummo-

geln kºnnen ï ich habe es wºrtlich zitiert und Frau Stange 

hat es wiederholt ï, denn die Gerichte werden Ihnen 

darlegen, dass eine Verªnderung des Schulgesetzes f¿r die 

Lernmittelfreiheit zwingend notwendig ist. Das kann man 

nicht ¿ber eine krumme Verordnung hinbekommen. Wenn 

Sie es im Gesetz haben, m¿ssen Sie auch die finanzielle 

Grundlage daf¿r schaffen. Nur aus diesem Grund machen 

Sie eine Verordnung. Wir wissen doch alle, wovon wir 

hier reden. Sie tun es nicht, weil der Finanzminister sagt, 

eigentlich sind es Peanuts, die daf¿r aus dem Haushalt 

gebraucht werden, aber ihr bekommt es trotzdem nicht. 

Das Argument mit der Schuldenbremse ist ja wohl das 

Letzte. Dass Sie an der Stelle, wo es nicht um riesige 

Summen geht, mit der Schuldenbremse kommen, wo 

noch nicht einmal klar ist, ob die neue Begr¿ndung 

¿berhaupt untersetzen wird, was wir hier mºchten, halte 

ich f¿r sehr verwerflich. Ich hoffe, dass die Abgeordneten, 

die dieser Schuldenbremse im Hohen Haus zustimmen 

werden, sich bewusst sind, was sie damit f¿r die nªchsten 

Jahre tun werden. Wir werden das immer und immer 

wieder hºren. 

Frau Giegengack, ich mºchte noch einmal darauf einge-

hen, dass es f¿r Sie nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wir 

haben in der Fraktion dar¿ber nachgedacht, ob wir noch 

einmal einen Gesetzentwurf auflegen, denn er wurde 

schon zwei Mal abgelehnt. Oder fordern wir die Staatsre-

gierung auf, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen? 

Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Jetzt erwarten die 

Lehrer, die Eltern und die Sch¿ler von uns Antworten, 

denn mit den Mitteln, die sie von der Kommune und vom 

Freistaat Sachsen zur Verf¿gung gestellt bekommen, ist 

nicht einmal das Minimum vom Minimum zu leisten. Die 

Eltern werden klagen, weil der Sch¿ler keinen Atlas 

bekommen hat, weil er im Moment gar nicht kaufbar ist. 

Das geht mit den zur Verf¿gung stehenden Mitteln ¿ber-

haupt nicht. Ich muss mich entscheiden, entweder einen 

Atlas oder sonst nichts mehr zu kaufen. Die Sch¿ler 

werden kein Tafelwerk bekommen. Das werden die Eltern 

einklagen, obwohl es bereits eingeklagt ist. Aber sie 

bekommen es trotzdem nicht. 
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Ich habe die Summen vorhin genannt. Frau Firmenich, ich 

habe gesagt, das ist das Minimum. 

(Norbert Blªsner, FDP, meldet 

sich zu einer Zwischenfrage.) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Ja, selbstverstªndlich. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte. 

Norbert Blªsner, FDP: Frau Falken, kºnnen Sie mir 

einen Schultrªger nennen, der gesagt hat, er kann keine 

Atlanten oder Tafelwerke f¿r das nªchste Schuljahr 

bezahlen? Kºnnen Sie mir auch sagen, was die Stadtrats-

fraktion der LINKEN vor Ort unternimmt, falls es eine 

gibt? 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Alle Kommunen werden 

das nicht finanzieren kºnnen, weil sie jetzt f¿r die 

5. Klassen genau diese Mittel kaufen m¿ssen. Keine 

Kommune ist zurzeit in der Lage, die benºtigten Materia-

lien, so wie es die Schulbuchverordnung vorsieht, zur 

Verf¿gung zu stellen. Keine wird das kºnnen. 

(Dr. Eva-Maria Stange, SPD: 

Die Schule entscheidet das!) 

ï Hallo, das entscheidet die Schule. Gehen Sie doch 

einmal in eine Schule und fragen Sie, was dort zurzeit 

bestellt werden kann mit den vorhandenen Mitteln. Das 

funktioniert ¿berhaupt nicht! 

Frau Firmenich, es ist unverschªmt, den Lehrern vorzu-

werfen, sie schmeiÇen das Geld nur so raus und kaufen 

Materialien, die sie im Unterricht ¿berhaupt nicht brau-

chen. 

(Zurufe von der CDU: 

Das hat doch keiner gesagt!) 

ï Ich ¿berziehe es jetzt auch einmal, weil es real nicht so 

ist. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Nat¿rlich gibt es Beispiele, wo im vorgedruckten Heft 

mal eine Seite frei bleibt. 

(Iris Firmenich, CDU: Nein!) 

Es gibt ganz sicher auch Beispiele, wo ein Lehrer mehr 

kopiert hat, als notwendig ist. Das will ich gar nicht 

bestreiten. 

(Iris Firmenich, CDU: Darum geht es mir!) 

Mir geht es darum, dass das notwendige Material ï und 

das haben Sie auch gesagt ï zur Verf¿gung gestellt wird. 

Das ist zurzeit nicht mºglich. Ich habe bisher keine 

Schule dabeigehabt ï und ich habe nicht nur in Leipzig 

nachgefragt ï, die gesagt hat, dass sie f¿r das kommende 

Schuljahr die Materialien zur Verf¿gung stellen kann. Es 

ist nicht mºglich. Die Rechtsunsicherheit ist extrem hoch. 

Herr Blªsner, in diesem Hohen Hause haben wir seit 

2004, seitdem ich hier bin, sehr, sehr hªufig ¿ber bil-

dungspolitische Themen mit ªhnlichem oder gleichem 

Inhalt gesprochen. Es hat sich an der einen oder anderen 

Stelle ernsthaft etwas bewegt bei Ihnen und bei der CDU-

Fraktion, auch, als Sie noch in der Opposition waren. 

Wenn wir das nicht tun w¿rden, dann bewegte sich in 

diesem Haus noch sehr, sehr viel weniger. Deshalb ist 

unser Antrag heute auf der Tagesordnung. 

Danke. 

(Beifall bei den LINKEN ï 

Norbert Blªsner, FDP, steht am Mikrofon.) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Frau Falken f¿r 

die einbringende Fraktion DIE LINKE. Jetzt gibt es eine 

Kurzintervention von Herrn Kollegen Blªsner. 

Norbert Blªsner, FDP: Ich mºchte auf den Redebeitrag 

von Frau Falken reagieren. Man kann die Behauptung 

nicht so stehen lassen, dass keine Kommune die Vorgaben 

der Verordnung erf¿llen wird. Ich bin Stadtrat in Heide-

nau. Wir beschlieÇen derzeit als Stadt Heidenau die 

Ausstattung der Schulen mit Lernmitteln und bleiben zum 

Gl¿ck knapp unter dem Betrag f¿r eine europaweite 

Ausschreibung. Es ist sichergestellt, dass die Verordnung 

erf¿llt wird. Ich habe auch in Freiberg nachgefragt, wo 

auf Antrag der FDP-Stadtratsfraktion die Mittel soweit 

aufgestockt wurden, dass eine zufriedenstellende Ausstat-

tung mit Lernmitteln stattfinden kann. Das sind schon 

zwei Beispiele, auf die Ihre Aussage, dass keine Kommu-

ne es finanzieren kann, nicht zutrifft. Dass es die eine 

oder andere Stadt gibt, mag sein. Dort muss der Stadtrat ï 

und das macht man gegebenenfalls ï gegensteuern. Ihre 

Aussage zu verallgemeinern ist einfach falsch. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und vereinzelt bei der CDU) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Auf die Kurzinterventi-

on von Kollegen Blªsner reagiert jetzt Frau Falken. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Ich w¿rde gern mit einer 

Frage reagieren, aber das kºnnen wir vielleicht dann 

auÇerhalb des Plenums klªren. 

F¿r mich stellt sich sofort die Frage, f¿r wen es ausrei-

chend ist. Ist es f¿r den Stadtrat ausreichend, weil er nicht 

mehr Geld zur Verf¿gung stellen mºchte? Die zur Verf¿-

gung gestellten Gelder sind f¿r die Stadt Leipzig mºg-

licherweise auch ausreichend. Ist das ausreichend, um 

einen qualifizierten Unterricht zu gestalten? Das ist doch 

die entscheidende Frage. Das zweifle ich an, auch bei 

Ihnen. 

(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Ich frage jetzt in die 

Runde: Gibt es bei den Fraktionen weiteren Redebedarf in 

diesem zweiten Durchgang? ï Das sehe ich nicht. Frau 

Falken, Sie wollen auch nicht noch einmal sprechen? ï 
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Somit hat die Staatsregierung das Wort. Bitte, Frau 

Staatsministerin Kurth. 

Brunhild Kurth, Staatsministerin f¿r Kultus: Sehr 

geehrter Herr Prªsident! Meine Damen und Herren 

Abgeordneten! Meine Damen und Herren von den LIN-

KEN, kalter Kaffee, das ist Ihr Antrag zur Lernmittelfrei-

heit. Er wird auch nicht besser, wenn Sie ihn heute auf-

wªrmen. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 

und der Staatsregierung) 

Im vergangenen Juli hat dieser Landtag ¿ber Ihren Ent-

wurf eines Sªchsischen Lernmittelgesetzes debattiert und 

alle drei Artikelªnderungen in Einzelabstimmungen 

abgelehnt. Meine Damen und Herren! Das war doch ein 

klares und deutliches Zeichen. Sie bringen nun, kurz vor 

Schuljahresende, einen Antrag ein, den Sie eins zu eins 

und Wort f¿r Wort bei sich selbst abgeschrieben haben. 

Ihren damaligen Gesetzentwurf macht das aber nicht 

besser. Er ist und bleibt kalter Kaffee. 

(Unruhe bei den LINKEN und der SPD) 

Ich nenne Ihnen drei Gr¿nde, warum das der Fall ist. 

Erstens sind die Unentgeltlichkeit des Unterrichts und 

Kostenfreiheit der Lernmittel in der Sªchsischen Verfas-

sung festgeschrieben. Ä 38 Schulgesetz, der die Lernmit-

telfreiheit nªher regelt, kann verfassungsrechtlich nicht 

beanstandet werden. Er muss nicht geªndert werden. Wir 

m¿ssen ihn nur verfassungskonform auslegen. Das 

OVG Bautzen sieht dies in seinem Grundsatzurteil vom 

April 2012 nicht anders. Bislang hat sich hieran nichts 

geªndert. 

Zweitens haben wir infolge des Grundsatzurteils die 

Schulbuchzulassungsverordnung aus dem Jahr 1991 

fortgeschrieben. Als Lernmittelverordnung ist sie seit dem 

26. Mªrz 2013 in Kraft. Damit ist Rechtssicherheit nicht 

nur bei Schulb¿chern, Arbeitsheften und Kopien geschaf-

fen. Vielmehr gilt sie auch f¿r alle weiteren Druckwerke ï 

ich zitiere ï, Ăwenn sie ein Schulbuch begleiten, ergªnzen 

oder ersetzen und nicht nach Inhalt oder Umfang vorran-

gig f¿r die auÇerunterrichtliche Ausbildung oder die 

berufliche Praxis bestimmt sindñ. So lautet Ä 12 der 

Lernmittelverordnung. 

Kommen wir zur Kostenerstattung f¿r den grafikfªhigen 

Taschenrechner. Das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Chemnitz vom 28. Februar 2013 ist noch nicht rechtskrªf-

tig. Der Abschluss des Berufungsverfahrens vor dem 

OVG bleibt abzuwarten. Das Ergebnis ist offen. Die 

Kosten¿bernahme f¿r einen grafikfªhigen Taschenrechner 

ist keine Selbstverstªndlichkeit. Das Land Hessen bei-

spielsweise hat auch die Lernmittelfreiheit in seiner 

Verfassung verankert und schlieÇt Taschenrechner als ï 

ich zitiere ï ĂGegenstªnde, die auch auÇerhalb des Unter-

richts gebrªuchlich sindñ und somit als kostenfreies 

Lernmittel aus. Sollte irgendwann durch ein Urteil auch 

der grafikfªhige Taschenrechner lernmittelfrei werden, 

werden wir ohne Weiteres diese neue verfassungskonfor-

me Auslegung anwenden. 

Drittens schreibt das Sªchsische Schulgesetz die Verant-

wortung, die Schulen mit Lehr- und Lernmitteln auszu-

statten, den Schultrªgern zu. Die Kosten f¿r die Lernmit-

telfreiheit sind deshalb unverªndert von den Schultrªgern 

zu erbringen. Schauen wir einmal in Ä 23 des Schulgeset-

zes. 

Im aktuellen Doppelhaushalt sind f¿r das Jahr 2013 und 

das Jahr 2014 jeweils 5 Millionen Euro Lernmittelergªn-

zungspauschale zusªtzlich zum Finanzausgleich beschlos-

sen worden. Der Freistaat und die kommunalen Spitzen-

verbªnde haben sich auf diese Summe verstªndigt. Dass 

diese zusªtzliche Summe ausreicht, um die anstehenden 

Kosten zu bewªltigen, darauf muss ich mich und m¿ssen 

wir uns alle verlassen. 

Frau Hermenau hat am vergangenen Mittwoch so treffend 

in ihrer Rede Folgendes gesagt: Die Demokratie ist die 

Staatsform der Geduld. 

(Antje Hermenau, GR¦NE: Das war zitiert! 

Das muss ich zugeben! ï Annekatrin Klepsch, 

DIE LINKE, steht am Mikrofon.) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Brunhild Kurth, Staatsministerin f¿r Kultus: Nein, 

danke. Ich mºchte erst zu Ende ausf¿hren. 

Sehr geehrte Abgeordnete von den LINKEN, heute kann 

ich verstehen, wenn einzelnen Mitgliedern des Landtages 

der Geduldsfaden reiÇt, weil Landtagsbeschl¿sse einfach 

ignoriert werden und immer wieder dieselben Themen auf 

die Tagesordnung gehoben werden, ohne dass sie uns 

einen Schritt weiterbringen. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 

und der Staatsregierung) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war Frau Staatsmi-

nisterin Kurth. Sie hat am Ende der zweiten Runde 

gesprochen. Nun sehe ich an Mikrofon 1 eine Kurzinter-

vention. Frau Falken, das Schlusswort  muss noch etwas 

warten. Wir lassen erst die Kurzintervention zu. 

Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Vielen Dank. Herr Prªsi-

dent! Sehr geehrte Frau Staatsministerin! Ich bin ï gelin-

de gesagt ï ¿ber Ihre Art und Weise des Umgangs mit 

dem Parlament und den Abgeordneten ein wenig entsetzt. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

Einen Antrag der Abgeordneten als Ăkalten Kaffeeñ zu 

bezeichnen steht Ihnen als Ministerin und Nicht-

Abgeordnete nicht zu. 

(Beifall bei der SPD, den LINKEN und den 

GR¦NEN ï Christian Piwarz, CDU: Oh!) 
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Ich bitte darum, dass wir die Form miteinander wahren. 

Ich erwarte, dass vonseiten der Staatsregierung genau das 

ausgestrahlt wird. Wir stellen diese Antrªge nicht, auch 

wenn es sich um einen Antrag der LINKEN gehandelt hat, 

um die Staatsregierung zu ªrgern oder herauszufordern. 

Ich erwarte, dass wir einen vern¿nftigen Umgang mitei-

nander wahren. Ich bin ein wenig entsetzt. Ich war das 

bisher von den Redebeitrªgen der Staatsregierung nicht 

gewohnt. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Das war eine erste 

Kurzintervention von Frau Dr. Stange. Mºchten Sie eine 

weitere Kurzintervention machen, Frau Klepsch? 

Annekatrin Klepsch, DIE LINKE: Ja, genau. 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Bitte, Frau Klepsch. 

Annekatrin Klepsch, DIE LINKE: Vielen Dank. Ich 

mºchte Bezug darauf nehmen, was die Ministerin geªu-

Çert hat: Sie geht davon aus, dass 5 Millionen Euro, die 

den Kommunen zusªtzlich jeweils in diesem und nªchs-

tem Jahr zugewiesen werden, f¿r die Lernmittel ausrei-

chen. Ich bin gestern in der Antwort auf eine GroÇe 

Anfrage zur kulturellen Bildung der Koalition darauf 

gestoÇen, dass diese 5 Millionen Euro auch noch f¿r die 

kulturelle Bildung ausreichen sollen. Ich mºchte deutliche 

Zweifel ªuÇern, dass davon sowohl Lernmittel als auch 

die kulturelle Bildung finanziert werden kºnnen. 

(Beifall bei den LINKEN und der SPD) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Damit wªre auch die 

zweite Kurzintervention vorgebracht. Nun kºnnen wir 

zum Schlusswort kommen. Bitte, Frau Falken. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Prªsident! Meine Damen und Herren! Den ersten Teil 

meiner Aufregung hat Frau Dr. Stange durch ihre Kurzin-

tervention ein wenig gelindert. Ich glaube ebenfalls, dass 

es der Ministerin nicht zusteht, eine derartige Wertung zu 

treffen. 

(Christian Piwarz, CDU: 

Ein politischer Wettstreit!) 

Frau Staatsministerin, ich bin allerdings entsetzt, dass Sie 

uns vorschreiben mºchten, was wir auf die Tagesordnung 

setzen sollen oder d¿rfen oder nicht. 

(Christian Piwarz, CDU: Sie sind 

aber sensibel heute, Frau Falken!) 

Es ist das legitime Recht der Abgeordneten, das in diesem 

Haus zu entscheiden und sich kein Plus oder Minus von 

der Kultusministerin abzuholen. 

(Beifall bei den LINKEN und 

der SPD ï Zurufe von der CDU: Oh!) 

Frau Staatsministerin, vielleicht kºnnen Sie sich an die 

Haushaltsverhandlungen nicht mehr erinnern. Vielleicht 

kºnnte Herr Unland sich noch einmal dazu ªuÇern. Die 

Spitzenverbªnde sind von 31 Millionen Euro ausgegan-

gen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie benºtigen 

diese, um das Urteil und die entsprechende Lernmittel-

verordnung umzusetzen. Erhalten haben sie 5 Millio-

nen Euro mit folgender Option: besser 5 Millionen Euro 

als nichts. Das zeugt aus meiner Sicht nicht davon, dass 

die Spitzenverbªnde damit zufrieden gewesen wªren und 

Folgendes gesagt hªtten: Das ist wunderbar und voll-

kommen ausreichend. 

31 Millionen Euro haben sie geschªtzt. Das ist von 

5 Millionen Euro extrem weit entfernt. Die wissen alle, 

dass die Kommunen nicht in der Lage sein werden, diese 

Differenz zwischen 31 und 5 Millionen Euro selbst zu 

stemmen. Das heiÇt, es wird logischerweise Einschrªn-

kungen geben m¿ssen. Sie werden die Eltern in Klagever-

fahren treiben, und Sie werden sich Ihren kalten Kaffee, 

Frau Staatsministerin, von einer Gerichtsverhandlung zur 

nªchsten anhºren m¿ssen in den nªchsten Jahren. 

(Zuruf) 

ï Ja, vielleicht m¿ssen Sie ihn dann auch trinken. 

Und es ist unsere Verantwortung hier in diesem Parla-

ment, daf¿r zu sorgen, Rechtssicherheit f¿r Eltern, Sch¿-

ler und Kommunen zu erhalten und eine hochwertige gute 

Bildung zu gestalten. Wir werden schon Schwierigkeiten 

bekommen mit den Lehrerinnen und Lehrern, die wir an 

den Schulen nicht haben. Dann muss es jetzt nicht auch 

noch eine extreme Einschrªnkung, bezogen auf die 

Lernmittelfreiheit, sein. 

Wir legen Ihnen keinen neuen Gesetzentwurf vor. Na klar, 

wir haben die Formulierung unseres Antrages aus dem 

eigenen Gesetzentwurf abgeschrieben. Was sollten wir 

denn machen? Wenn Sie einen hingelegt hªtten, hªtten 

wir ja einmal sehen kºnnen, ob wir da auch etwas ab-

schreiben kºnnen. Gibt es aber von niemandem hier in 

diesem Hohen Hause. Demzufolge haben wir gar keine 

andere Mºglichkeit, als unsere Vorstellungen logischer-

weise ins Parlament zu bringen. 

Ich fordere Sie also auf, einen Gesetzentwurf zur Lern-

mittelfreiheit vorzulegen ï ob nun ¿ber die Fraktionen 

oder ¿ber die Staatsregierung, sei einmal dahingestellt ï, 

damit es hier eine klare Rechtssicherheit f¿r die Sch¿le-

rinnen und Sch¿ler gibt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Prªsident Dr. Matthias RºÇler: Nach dem Schlusswort 

von Frau Falken kommen wir, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, nun zur Abstimmung. Ich stelle die 

Drucksache 5/11166 zur Abstimmung und bitte bei 

Zustimmung um Ihr Handzeichen. ï Vielen Dank. Gegen-

stimmen? ï Vielen Dank. Stimmenthaltungen? ï Einzelne 

Stimmenthaltungen. Meine Damen und Herren, damit ist 

die Drucksache 5/11166 nicht beschlossen. 

Der Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Wir treten ein in den 
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Tagesordnungspunkt 8 

Fachkraftsituation f¿r Pflegeberufe verbessern 

Drucksache 5/9135, Antrag der Fraktion der SPD, mit Stellungnahme der Staatsregierung 

Meine Damen und Herren! Hierzu kºnnen die Fraktionen 

Stellung nehmen. Reihenfolge: Einbringende Fraktion 

SPD, CDU, DIE LINKE, FDP, GR¦NE, NPD; Staatsre-

gierung, wenn gew¿nscht. Der Antrag wird jetzt von Frau 

Kollegin Neukirch eingebracht. 

Dagmar Neukirch, SPD: Sehr geehrter Herr Prªsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! In den vergangenen Jahren haben wir im 

Landtag schon hªufig ¿ber die Situation der gesundheitli-

chen und pflegerischen Versorgung und auch ¿ber die 

Situation der Beschªftigten gesprochen. Dabei haben wir 

uns ziemlich umfassend mit allen Problembereichen 

auseinandergesetzt. Hªufig war es dann aber so, dass es 

im Hinblick auf die Beschªftigungssituation eine breite 

Diskussion, beginnend vom Feststellen eines Notstandes, 

eines Pflegenotstandes, bis hin zu der Meinung gab, es sei 

doch alles gut, wir haben in Sachsen ausreichend Pflege-

personal, und wir bilden genug aus. Offen blieb dabei 

immer, warum die offensichtlich gen¿gende Anzahl 

Auszubildender nicht in der Praxis ankommt und warum 

es Probleme gibt bei der Personalbeschaffung und wir vor 

Ort Probleme haben, die Stellen zu besetzen. 

Vielleicht liegt es daran, dass wir auch die Begriffe nicht 

ausreichend unterschiedlich verwenden. Es wird von 

Pflegekrªften, von Pflegefachkrªften, von Pflegehilfskrªf-

ten meistens synonym gesprochen. Dabei ist ganz Unter-

schiedliches gemeint. Vielleicht fehlen ja auch nicht 

Pflegekrªfte an sich, sondern speziell Fachpflegende, wie 

Intensivpfleger oder gerontopsychiatrisch Pflegende ï 

wer weiÇ das? Wir wissen auf jeden Fall in diesem Be-

reich zu wenig. 

Deshalb hat der vorliegende Antrag das Ziel, Transparenz 

in diese vielen verschiedenen Zahlen, Bewertungen und 

Prognosen zu bringen. Wir wollen eine verlªssliche 

Datengrundlage, die uns sowohl bei der fachlichen als 

auch bei der regionalen Verteilung der Beschªftigten 

Informationen liefert und Planungs- und Steuerungsmºg-

lichkeiten erºffnet. Dass diese Transparenz mehr als nºtig 

ist, belegt auch die Stellungnahme der Staatsregierung zu 

unserem Antrag. 

Ich muss ehrlich sagen, diese lapidaren Hinweise auf eine 

Internetplattform, auf die verschiedensten Meldevor-

schriften beim Kultusministerium oder dem Sozialminis-

terium, diese ungeordneten Hinweise zeigen entweder, 

dass die Erarbeitung der Stellungnahme sehr schnell 

gehen musste und nur ein Praktikant verf¿gbar war, oder 

aber, dass es tatsªchlich eine vºllige Ignoranz des drªn-

genden Problems der Fachkraftsicherung in Pflegeberufen 

und des groÇen Arbeitsdrucks f¿r die Beschªftigten, der 

sich daraus ergibt, in Sachsen gibt. Das, ehrlich gesagt, 

haben die Beschªftigten in der Pflege hier in Sachsen aus 

meiner Sicht nicht verdient. 

(Beifall bei der SPD, den  

LINKEN und den GR¦NEN) 

Unterschwellig wird ja immer behauptet, wir w¿ssten 

alles, die Zahlen wªren bekannt. Wenn man lªnger nach-

forscht, findet man auch einiges. Es gibt in Sachsen 

Studien und Modellprojekte, die sich damit beschªftigen, 

beispielsweise beim Statistischen Landesamt ein Projekt 

mit der TU Dresden mit dem Ziel der Analyse des Fach-

krªftebedarfs. Es gibt eine Gesundheitspersonalrechnung, 

es gibt eine Initiative beim Institut f¿r Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung, es gibt Daten der Krankenkassen. Nicht 

eine dieser vorliegenden Studien ist in dieser Stellung-

nahme der Staatsregierung erwªhnt. Warum wird darauf 

nicht eingegangen, wenn es das doch gibt? 

Wir wollen, dass diese einzelnen Initiativen zusammenge-

f¿hrt werden, dass die gesplitteten Zustªndigkeiten bei der 

Staatsregierung an eine Stelle gegeben werden, die 

verantwortlich ist, die Informationen b¿ndelt, die Daten-

l¿cken schlieÇt und die daf¿r erforderlichen MaÇnahmen 

ergreifen kann. Ein Branchenmonitoring, wie wir es hier 

in unserem Antrag vorschlagen und das es in anderen 

Bundeslªndern gibt, erscheint uns daf¿r als ein durchaus 

sinnvolles Instrument. Eine solche Analyse muss dabei 

den Bestand erfassen und valid den Ergªnzungsbedarf 

durch steigende Nachfragen, aber auch den Ersatzbedarf 

durch altersbedingte Abgªnge feststellen, und dies f¿r alle 

beruflichen Gruppen. Wir reden hier von 18 verschiede-

nen Fachberufen und 15 weiteren verschiedenen Weiter-

bildungsqualifikationen. Wir brauchen die regionalen 

Daten dazu. 

Die zuk¿nftig notwendige sektor¿bergreifende Versor-

gungsstruktur, die wir brauchen, macht eine mºglichst 

kleinrªumige Planung erforderlich; und hier wage ich es 

sehr zu bezweifeln, dass vor Ort die kommunalen Ge-

bietskºrperschaften, wie in der Stellungnahme behauptet, 

alle Informationen f¿r ihre Planung haben. An der Stelle 

muss ich auch sagen und kann es mir nicht verkneifen, 

dass in der Stellungnahme behauptet wird, es gehe um 

regionale Pflegeeinrichtungsplªne. Diese Einschªtzung 

geht komplett an allem vorbei, was wir in den letzten 

Jahren hier an dieser Stelle im Hinblick auf die Sicherstel-

lung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung 

diskutieren. Es geht nicht um eine Einrichtungsplanung, 

es geht um Vernetzung, es geht um ambulante Versor-

gungsformen, es geht um neue Wohnformen f¿r mºglichst 

viele hilfs- und pflegebed¿rftige Menschen in ihrer 
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Hªuslichkeit und es geht um das Personal, das wir daf¿r 

zuk¿nftig brauchen. 

(Beifall bei der SPD, den  

LINKEN und den GR¦NEN) 

Sachsen als Bundesland mit dem grºÇten demografischen 

Problem muss endlich koordiniert und steuernd handeln. 

Der ewige Streit um die Definition von Pflegemangel, 

Pflegeengpass oder nicht Pflegemangel ist mit der Analy-

se der Bundesagentur f¿r Arbeit vom Dezember 2012 

entschieden. Darin heiÇt es ï ich zitiere ï, Ădass bei 

Fachkrªften in der Kranken- und Altenpflege ein Mangel 

in allen westlichen Bundeslªndern und in Sachsen zu 

verzeichnen ist.ñ So kommen zum Beispiel in Sachsen im 

Bereich der Altenpflege auf 395 offene Stellen 179 Ar-

beitslose, und es dauert deshalb im Schnitt ¿ber 100 Tage, 

bis eine Stelle besetzt werden kann. Das definiert die 

Bundesagentur dann als Mangelzustand. Damit ist der 

Mangel jetzt in der Praxis auch amtlich festgestellt, und 

das, obwohl die sªchsischen Pflegeeinrichtungen im 

bundesweiten Vergleich am schlechtesten aufgestellt sind. 

Die vorhandene Arbeitsbelastung und die Arbeitsverdich-

tung f¿hren gerade auch im Krankenhausbereich zu sehr 

hohen Fluktuationsabsichten bei den Beschªftigten. Herr 

Westerfellhaus, der Prªsident des Deutschen Pflegerates, 

wies darauf hin, dass eben nicht nur die fehlenden Fach-

krªfte den Pflegenotstand ausmachen, sondern der eigent-

liche Notstand ï ich zitiere ï, Ăder ist, dass die, die jeden 

Tag die Versorgung aufrecht erhalten, an ihre Grenzen 

kommen und dies jeden Tag erfahren mit gesundheitli-

chen Belastungen, die sie daf¿r in Kauf nehmen m¿ssen.ñ 

Das ist der eigentliche Pflegenotstand. 

(Beifall bei der SPD, den  

LINKEN und den GR¦NEN) 

Wir wissen auch, dass bei der Personalbeschaffung vor 

allem der Verdienst ausschlaggebend ist, dass bei der 

Frage der Personalsicherung, der Personalbindung, aber 

vor allem die personellen Rahmenbedingungen entschei-

dend sind. Wie sieht es damit in Sachsen im Vergleich zu 

anderen Bundeslªndern aus? Wir haben leider Rahmenbe-

dingungen, mit denen wir nicht mithalten kºnnen. Eine 

Fachkraft in der Altenpflege in Sachsen verdient im 

Durchschnitt einer Vollzeitstelle 1 800 Euro brutto. 

In Bayern sind es 2 500 Euro. In einem durchschnittlichen 

Pflegeheim mit 63 Bewohnern arbeiten in Sachsen 

17 Vollzeitbeschªftigte, in Bayern sind es 26. Warum, 

bitte schºn, soll eine ausgebildete Fachkraft nach ihrer 

Ausbildung nun in Sachsen zu schlechteren Bedingungen 

und bei schlechteren Verdiensten bleiben und nicht nach 

Bayern ziehen, was ja nicht so weit weg ist? 

Besonders schwierig ï das ist jetzt ein anderer Punkt ï ist 

es, spezialisierte Pflegekrªfte zu gewinnen. Die sªchsi-

sche Weiterbildungsverordnung sieht derzeit 15 Speziali-

sierungen vor, die gerade, aber nicht nur f¿r Krankenhªu-

ser interessant sind, wie Intensivpflege, Geriatrie, Geron-

topsychiatrie, Palliativpflege und noch vieles mehr. An 

diesem Punkt ist es die Einschªtzung der Staatsregierung, 

dass es hier keine Erfassung gibt und wir diese auch nicht 

brauchen. 

Nun wissen wir alle, dass wir gerade im Krankenhausbe-

reich eine groÇe Qualitªtsdiskussion f¿hren. Wenn im 

Zuge dieser Diskussion Behandlungsstandards verpflich-

tend eingef¿hrt werden, Pflegebehandlungsstandards, 

dann werden wir hier in Sachsen in einigen Abteilungen 

von Krankenhªusern und Kliniken ganz schºne Probleme 

bekommen, weil wir merken, dass es f¿r die Einhaltung 

dieser Standards zu wenig ausgebildetes Personal gibt, 

und wir wissen es nicht. 

Es ist hºchste Zeit, mit Dankesworten und Durchhaltepa-

rolen aufzuhºren und MaÇnahmen zu ergreifen. Ich kann 

nicht verstehen, warum die Staatsregierung es nicht 

schafft, sich diesem Problem aktiv zu stellen. Die Mei-

nung, dass wir gen¿gend Auszubildende haben ï es sind 

derzeit fast 5 000 in Sachsen ï, teile ich, jedoch nicht die 

Schlussfolgerung, dass deshalb keine weiteren MaÇnah-

men, wie zum Beispiel in der Altenpflege eine Umlagefi-

nanzierung, notwendig seien. Wenn wir nªmlich so viele 

Menschen ausbilden, dann m¿ssen wir uns doch fragen, 

warum diese in der Versorgung nicht ankommen. 

Die ausgebildeten Fachkrªfte haben eine groÇe Wander-

bereitschaft. Sie erlernen einen Beruf mit einem sehr 

groÇen Ideal, und sie kommen dann hier in Sachsen in 

eine Praxis, bei der sie sehr schnell merken, dass sie zu 

wenig Zeit und zu wenig Kollegen haben, um dieses Ideal 

erf¿llen zu kºnnen. 

Andere Bundeslªnder haben dies bereits vor Jahren 

erkannt, wissen um die Zusammenhªnge und tun etwas. 

Sie schlieÇen mit Akteuren Pflegepakte, wie in Th¿ringen 

und in Niedersachsen. Sie initiieren Monitorings, wie wir 

es jetzt hier vorgeschlagen haben, wie beispielsweise in 

Nordrhein-Westfalen und in Hessen. 

Machen auch Sie hier in Sachsen einen kleinen Anfang 

und stimmen Sie unserem Antrag zu! Zeigen Sie damit, 

dass die Beschªftigten in der Pflege in Sachsen sehr 

wichtig sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, den  

LINKEN und den GR¦NEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Neukirch. ï F¿r die CDU-Fraktion Herr Abg. KrauÇ. 

Alexander KrauÇ, CDU: Herr Prªsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Das Thema Pflege ist ein 

wichtiges Thema, nicht nur f¿r uns hier im Landtag, f¿r 

uns als regierungstragende Fraktionen, sondern dankens-

werterweise auch f¿r die Staatsregierung. Das  lterwer-

den unserer Gesellschaft ist etwas, das uns bewegt. Wir 

haben 87 000 Menschen, die gepflegt werden. Ich glaube, 

dass die Zahl weiter zunehmen wird. Das ist f¿r uns ein 

wichtiges Anliegen. 

Die Staatsregierung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben 

ï Alter, Rente, Grundsicherung ï, das sich damit beschªf-
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tigt, wie die Zahl der zu Pflegenden in den Landkreisen 

und in den Regionen wªchst. Welcher Bedarf entsteht 

dadurch auch in den Pflegeeinrichtungen? Wir waren das 

erste Bundesland, das das gemacht hat, das die entspre-

chenden Bedarfe ermittelt hat, die in Zukunft entstehen 

werden. Da werfen Sie uns jetzt vor, hier w¿rde nichts 

passieren? 

Nat¿rlich ist klar, dass auch der Bedarf an Fachkrªften 

steigen wird. Gehen wir einmal die einzelnen Punkte 

durch. Es gibt derzeit eine Angebotsbeschreibung. Hier 

verweist die Staatsregierung richtigerweise darauf, dass 

man das alles schon im Internet einsehen kann. Das 

kºnnen Sie doch auch machen. Sie kºnnen doch schauen, 

welche Einrichtungen es dort gibt. 

Sie haben so ein staatsglªubiges Denken, dass immer alles 

der Staat machen muss, wenn man an die Pflegekrªfte 

denkt. Die Hauptverantwortung, dass die Einrichtungen 

genug Pflegekrªfte haben, haben doch zuerst einmal die 

Einrichtungen selbst, zum Beispiel die Pflegeheime, die 

¿berlegen m¿ssen, welche Personalplanung sie machen 

m¿ssen. Man kann doch nicht zuerst nach dem Staat 

rufen. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass zu uns Metzger oder 

Bªcker kommen und sagen w¿rden, dass der Freistaat 

Sachsen planen muss, wie viele Fachkrªfte wir bei uns im 

Landkreis XY im nªchsten Jahr brauchen. Das ist f¿r die 

SPD jetzt sicher eine gute Idee, den nªchsten Antrag zu 

schreiben. Es liegt doch in der Verantwortung derer, die 

diese Betriebe betreiben, einmal eine Personalplanung zu 

machen. Sie haben selbst gesagt, dass wir gen¿gend 

Ausbildungsplªtze haben. Diese Frage richtet sich auch an 

den Freistaat, dass die Ausbildungsplªtze vorhanden sind. 

Dann bringen Sie den Vorschlag, man solle doch eine 

Ausbildungsplatzumlage machen. Ein paar Jahre zur¿ck-

gedacht, hatten wir das schon. Doch damit sind wir vor 

Gericht gescheitert, weil das Gericht gesagt hat, ihr bildet 

weit ¿ber Bedarf aus, und dann kºnnt ihr nicht verlangen, 

dass eine Ausbildungsplatzumlage gezahlt wird. 

Wir haben im System auch noch eine ganze Menge 

Puffer. Wenn zwei Drittel der Beschªftigten in Teilzeit 

arbeiten ï nicht alle wollen in Teilzeit arbeiten, sicher 

wollen auch welche lªnger arbeiten ï, dann gibt es noch 

genug Puffer. Nat¿rlich ist es f¿r ein Heim schºner, wenn 

ich sagen kann, Sie kommen fr¿h, und Sie kommen dann 

noch einmal abends und k¿mmern sich um den Patienten. 

Das ist viel schºner, als wenn ich die Arbeitszeit anders 

planen muss. Da erwarte ich von den betroffenen Einrich-

tungen aber auch, dass sie ¿berlegen, wie man kreativer in 

der Personalplanung vorgehen und wie man daf¿r sorgen 

kann, dass die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, 

dort auch lªnger arbeiten kºnnen und nicht noch auf eine 

andere Arbeit angewiesen sind. 

Thema Krankenhªuser. Sie sagen, dass es eine groÇe 

Fluktuation in den Krankenhªusern gibt. Das mºchte ich 

einmal sehen. Ich sehe auch nicht, dass es einen riesigen 

Bedarf an Krankenschwestern gibt und dass es da viele 

unbesetzte Stellen gibt. Ich glaube, dass die Krankenhªu-

ser ganz gut vorbereitet sind. Sie bilden gut aus und haben 

das auch in den letzten Jahren so gehandhabt, sodass dort 

keine L¿cke vorhanden ist. 

Zu den Landkreisen. Viele haben entsprechende Planun-

gen, was die Platzkapazitªt in ihren Einrichtungen betrifft. 

Ich bin der Staatsregierung dankbar, dass sie den einen 

oder anderen Landkreis oder die kreisfreie Stadt auch 

daran erinnert, wenn es vielleicht nicht klappt. Da muss 

man hinterher sein. Klar ist, dass die Mehrzahl der Land-

kreise und auch der kreisfreien Stªdte dieser Verantwor-

tung offensichtlich nachkommt. 

Mir sind in diesem Zusammenhang noch einige andere 

Punkte wichtig. Das Image der Pflegeberufe muss meiner 

Ansicht nach besser werden. Es gibt keinen Beruf, in dem 

man so nah am Menschen ist. Das ist etwas Positives, 

etwas Schºnes. Das sollte man auch einmal unterstrei-

chen. Es ist eine gute Sache, dass man Menschen helfen 

kann. Aber es ist nat¿rlich auch psychisch und kºrperlich 

ein schwerer Beruf, keine Frage; auch das ist richtig. Aber 

auch eine Wertschªtzung der Gesellschaft, in diesem 

Bereich zu arbeiten, sollte noch stªrker herauskommen. 

Wir sollten den Menschen dankbar sein, die in die Alten-

hilfe gehen, im Pflegedienst und im Altenheim arbeiten. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

Anerkennung hat auch etwas mit Lohn zu tun, keine 

Frage. Aber wie sind denn die Regeln? Wenn ein Alten-

heim sagt, wir bezahlen nach Tarif oder nach einer ande-

ren Bezahlung, dann erstattet die Pflegekasse diese 

Kosten, egal, wie hoch sie sind. 

Was machen die Pflegeheime? Sie schauen sich um, was 

die anderen Pflegeheime bezahlen. Was heiÇt das dann f¿r 

die Angehºrigen und Betroffenen? Irgendjemand muss es 

ja bezahlen. Doch die Forderung kann sich eigentlich 

nicht an den Staat richten, weil jede Einrichtung sagen 

kann, dass sie ihre Mitarbeiter ordentlich bezahlt. 

Ich mºchte einen Punkt ansprechen, der mir bei der SPD 

besonders wichtig ist. Wir haben zum Gl¿ck verhindert, 

zum Beispiel mit dem BeWoG, dass die B¿rokratie 

¦bermaÇe annimmt. Hªtten wir das beschlossen, was Sie 

als Gesetzentwurf vorgelegt haben, dann hªtten wir die 

Leute nur dazu gebracht, dass sie nicht am Patienten sind, 

sondern irgendwelche Formulare ausf¿llen m¿ssen und 

sich mit der Heimaufsicht unterhalten. Das wªre Ihr 

Konzept gewesen. 

Wir haben gesagt, dass die Pflegekrªfte mit den Bewoh-

nern unmittelbar in Verbindung stehen, dass sie wirklich 

ihrer Arbeit nachgehen kºnnen. Das werden wir weiterhin 

tun. Dazu kºnnen wir auch als Land etwas beitragen: dass 

Pflege wirklich stattfindet. Das werden wir weiterhin tun. 

Wir werden Ihren Antrag ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 
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2. Vizeprªsident Horst Wehner: Nun die Fraktion DIE 

LINKE. Frau Abg. Lauterbach, bitte. Sie haben das Wort, 

Frau Lauterbach. 

Kerstin Lauterbach, DIE LINKE: Danke, Herr Prªsi-

dent! Werte Damen und Herren Abgeordneten! Der 

12. Mai ist alljªhrlich der Internationale Tag der Pflegen-

den. Dieser Tag soll auf Gesundheitsl¿cken aufmerksam 

machen. Da gibt es weltweit sicherlich noch sehr viele, 

die in Deutschland keine Rolle mehr spielen. Ganz sicher 

wird aber die Situation der in der Pflege tªtigen Frauen 

und Mªnner hier in Sachsen eine herausragende Rolle 

spielen m¿ssen. 

Die grºÇte Gruppe sind nach wie vor die pflegenden 

Angehºrigen, die mit oder ohne fachliche Hilfe ihren 

Angehºrigen jede Unterst¿tzung zuteilwerden lassen. Das 

ist eine starke Entlastung f¿r die Gesellschaft, die hier 

eine groÇe Verantwortung trªgt. Es ist eine sehr hoch zu 

w¿rdigende Leistung. 

Das werden die 53 000 Beschªftigten, die in der Pflege 

tªtig sind, in Sachsen sehr wohl einschªtzen kºnnen. 

Hauptsªchliche Einsatzgebiete sind in geriatrischen und 

gerontopsychiatrischen Abteilungen von Krankenhªusern, 

in Pflege- und Rehakliniken, bei Kurzzeitpflegeeinrich-

tungen oder bei Tages- und Hauskrankenpflegediensten. 

Weitere Arbeitsgebiete sind Alten-, Wohn- und Pflege-

heime, ambulante soziale Dienste, paritªtische Verbªnde 

mit Pflegediensten, Wohnheime f¿r Menschen mit Behin-

derungen, Seniorenberatungsstellen oder die Betreuung 

von Seniorenwohngemeinschaften. 

Man mºchte meinen: Das ist ein Beruf mit Zukunft. Trifft 

das f¿r Sachsen zu? 

Die Pflegetªtigkeit wird ¿berwiegend von Frauen geleis-

tet. Von allen in der Pflege Tªtigen waren nicht einmal 

30 % vollbeschªftigt. Die meisten arbeiten in Teilzeit, 

geringf¿gig beschªftigt und schlecht bezahlt. Frau  

Neukirch hat dazu schon etwas ausgef¿hrt. 

Die Hªlfte des Pflegepersonals hat eine staatliche Aner-

kennung als Altenpflegerin und Altenpflegehelfer. 

Die Hauptaufgabe ist die Grundpflege bzw. die Pflege 

und Betreuung der Pflegebed¿rftigen nach SGB XI. Die 

Fixierung auf einseitig kºrperliche Pflege ist f¿r eine 

aktivierende Pflege, die auch auf psychische und soziale 

Bed¿rfnisse abgestellt ist, nicht hilfreich. Die Pflege und 

die Gesunderhaltung eines alten Autos, so scheint mir, ist 

in unserer Gesellschaft hºher anerkannt als die Pflege 

eines alten Menschen. 

Die Pflegekrªfte haben mit einer GroÇdemo vor dem 

Landtag gezeigt, dass dringender Handlungsbedarf 

besteht. Dieses Anliegen unterst¿tzten wir mit zahlreichen 

Antrªgen. Wir haben mehrfach auf den drohenden  rzte-

mangel bzw. Pflegenotstand hingewiesen. Ja, beim 

 rztemangel ist es genauso. Da haben wir das auch zeitig 

genug getan. Es hat aber Jahre gedauert, bis jemand 

aufmerksam oder tªtig wurde. 

Wenn sich jedoch Leistungserbringer zu Wort melden, 

dann gleicht das einem Hilferuf, dem sich die Sªchsische 

Staatsregierung nicht entziehen sollte. Wir wissen es doch 

nicht erst seit gestern oder seit heute, was da auf uns 

zukommt. Nein, bereits 2001 beklagte der damalige Chef 

der Diakonie Sachsen und heutige Landesbischof der 

Evangelischen Landeskirche, Jochen Bohl, dass Wartelis-

ten f¿r Heime, Personalmangel und Kostendruck zuneh-

men. ĂDa tickt eine Zeitbombeñ, waren seine Worte. Das 

war 2001. 

Ich will die Erfolge der Neunzigerjahre nicht abwerten. 

Jedoch ruht sich die Staatsregierung schon viel zu lange 

darauf aus. Selbst in der Antwort auf die GroÇe Anfrage 

meiner Fraktion von 2008 sah die Staatsregierung die 

Situation in der Altenpflege als ausgewogen an. Das war 

bereits damals eine vºllige Fehleinschªtzung. Deshalb ist 

der Antrag der SPD-Fraktion heute notwendig. 

Lange ¿berfªllig sind gesetzliche Regelungen. Das 

sogenannte Heimgesetz, Herr KrauÇ, ist unzureichend. 

Ein Landespflegegesetz fehlt ganz, ebenso eine Landes-

bedarfsplanung. Es fehlt eine staatliche Fºrderung der 

Ausbildung und eine Anhebung der Lºhne. Da reichen 

Daten und Netzwerke nicht. 

Die Qualitªt in der Pflege hªngt wesentlich von der 

Motivation und der Qualitªt der Pflegekrªfte ab. Unter 

den gegebenen Rahmenbedingungen das zu leisten, was 

sie heute leisten m¿ssen, daf¿r gilt mein Dank und der 

Dank meiner Fraktion den bereits genannten 53 000 Pfle-

gekrªften. 

(Beifall bei den LINKEN und der Abg. Elke 

Herrmann, GR¦NE, und Kristin Sch¿tz, FDP) 

Werte Abgeordnete! Die Zahl der Beschªftigten hat sich 

von 1999 bis 2011 um 44 % gesteigert, also um knapp die 

Hªlfte. So haben sich nat¿rlich auch die Ausbildungszah-

len entwickelt. Entscheidend ist aber, wie viele Auszubil-

dende in Sachsen bleiben, hier eine Tªtigkeit aufnehmen 

und auch im Beruf verbleiben. Oder bilden wir in letzter 

Zeit nur noch f¿r die anderen Bundeslªnder aus? 

Die Altenpflege als Beruf muss in Sachsen einfach attrak-

tiver werden. Das ist auch eine Frage der Verg¿tung. Hier 

ist Sachsen Schlusslicht in ganz Deutschland. Als angeb-

liche Problemlºsung wird der Einsatz von auslªndischen 

Pflegekrªften gesehen. Dagegen ist im Wesentlichen nicht 

viel einzuwenden. Wenn wir das jedoch aus Kostengr¿n-

den machen, dann ist es unmoralisch und ein Offenba-

rungseid. Dabei ist der Altenpflegesektor der Wachstums-

bereich in der Gesundheitsbranche schlechthin und damit 

eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Deswegen 

stimmen wir dem Antrag der SPD zu. 

(Beifall bei den LINKEN, 

der SPD und den GR¦NEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Lauterbach. ï F¿r die FDP-Fraktion Frau Abg. Sch¿tz. 

Bitte, Frau Sch¿tz. 
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Kristin Sch¿tz, FDP: Sehr geehrter Herr Prªsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, der Bedarf an 

Fachkrªften und allen Berufszweigen im Zusammenhang 

mit dem demografischen Wandel ist das groÇe Thema in 

einer ¿beralternden Gesellschaft, heute und in den kom-

menden Jahren. Ja, die Bundesrepublik und Sachsen 

¿beraltern zusehends. 

(Sebastian Scheel, DIE LINKE: Unterj¿ngen!) 

Deshalb ist es umso wichtiger, Sachsen zum kinder- und 

familienfreundlichsten Bundesland in der Bundesrepublik 

zu machen. 

(Beifall des Abg. Alexander KrauÇ, CDU) 

Zur¿ck zum Antrag zur aktuellen Situation in der Pflege. 

Schauen wir uns dabei die n¿chternen Zahlen f¿r ganz 

Sachsen an, dann stellen wir fest: Wir haben akut keinen 

Fachkrªftemangel in der Pflege. Nach Auskunft der 

Arbeitsagentur ¿bersteigt die Zahl der suchenden Alten-

pfleger sogar die Zahl der angebotenen Stellen. Schauen 

wir aber genauer in die Regionen, kristallisiert sich sehr 

wohl ein erhºhter Fachkrªftebedarf in einzelnen Regionen 

heraus. Ein Grund ist unter anderem, dass es die jungen 

Leute vor allem in die Stªdte zieht. 

Ihr Wunsch, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von 

der SPD-Fraktion, nach prªzisen Vorhersagen hat Traditi-

on und bei Vorhersagen ¿ber den Bedarf an bestimmten 

Fachkrªften letztlich Hochkonjunktur. 

Gerade die Fachkrªftesituation in den Pflegeberufen ist in 

den letzten Jahren Mittelpunkt zahlreicher Untersuchun-

gen gewesen. Die ºffentliche Aufmerksamkeit ist diesen 

Studien punktuell immer gewiss. Zur unmittelbaren 

Lºsung tragen sie jedoch wenig bei. Was wir brauchen, 

sind konkrete Lºsungsvorschlªge. Das Raffelh¿schen-

Gutachten ¿ber Einkommen und Pflegebedarf in Sachsen 

hat nat¿rlich genau die Kommunen und Landkreise mit in 

die Pflicht genommen, ihren konkreten Bedarf auf der 

Grundlage der im Land erhobenen Zahlen selbst zu 

konkretisieren. 

Sie jedoch, sehr geehrte Frau Neukirch, begrenzen Ihren 

Antrag ausschlieÇlich auf die Analyse der Situation. Zwar 

nennen Sie Ihren Antrag ĂFachkraftsituation f¿r Pflegebe-

rufe verbessernñ, tatsªchlicher Inhalt ist es jedoch ï und 

das kann ich Ihnen nicht ersparen ï, nur ein Kontrollsys-

tem f¿r die Personalberufe einzurichten. Damit ist Fakt: 

Der Antrag geht an der eigentlichen Herausforderung 

deutlich vorbei. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Einerseits 

nimmt die Zahl der Menschen, die Unterst¿tzung brau-

chen, zu ï was vor allem an den ¿berschneidenden Alters-

jahrgªngen im Alter liegtï, andererseits sinkt die Zahl der 

arbeitsfªhigen Menschen, die Pflege und Betreuung 

¿bernehmen m¿ssen. Ich muss Ihnen nichts von der auf 

den Kopf stehenden Alterspyramide erzªhlen. Das ist 

nicht erst seit gestern und heute so, sondern bereits seit 

den geringen Geburtenraten aus den 1970er Jahren. 

Das heiÇt: F¿r die Versorgung der Pflegebed¿rftigen wird 

eine k¿nftig sehr knappe Ressource dringend benºtigt: 

Personal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus der 

Sicht der FDP-Fraktion muss man hier an mehreren 

Stellen aktiv werden. Erstens wird es vor allem k¿nftig 

immer wichtiger werden, dass die Durchlªssigkeit zwi-

schen den Fachrichtungen ermºglicht wird. Wir brauchen 

effektive berufliche Weiterbildungen, die letztlich dazu 

f¿hren m¿ssen, dass Anpassungen sehr schnell vonstat-

tengehen kºnnen. Ich nenne da nur Module. 

Zweitens m¿ssen die Pflegeberufe weiterentwickelt und 

grundsªtzlich modernisiert werden. Hier sind Bund und 

Lªnder bereits bei der Arbeit. An die Ausbildungsvoraus-

setzungen heranzugehen und, wie es die EU plant, das 

Abitur als Voraussetzung f¿r den Pflegeberuf zu machen 

halten wir beim Thema Ausbildung in Deutschland f¿r 

einen vollkommenen Irrweg. 

Drittens. Die Zuwanderung muss im Bereich der Pflege 

gezielt gestaltet und darf nicht infrage gestellt werden. 

Viertens. Zukunftsfªhige Pflege braucht nicht zuletzt 

einen tiefgreifenden Imagewandel. Helfende Berufe, die 

den wichtigen Dienst am Menschen verrichten, genieÇen 

in Deutschland leider immer noch zu wenig Ansehen. Die 

Frage ist also nicht, wie wir die Pflegesituation in der 

Pflege kontrollieren, sondern wie wir Menschen f¿r den 

Pflegeberuf gewinnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Daten, die 

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, mit 

diesem Antrag erfragen wollen, sind zum GroÇteil schon 

vorhanden oder liegen eben in Verantwortung der Kom-

munen. Der Antrag geht dar¿ber hinaus am Wesentlichen 

vorbei; denn mit einem Monitoring, einer Beobachtung 

allein ist keinem Pflegebed¿rftigen, keinem Angehºrigen, 

keinem Arzt und keinem Sozialdienst geholfen. Wir 

werden daher Ihren Antrag ablehnen. 

Herzlichen Dank f¿r Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der FDP, der CDU und 

des Staatsministers Sven Morlok) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Nun die Fraktion B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN; 

Frau Abg. Herrmann. Frau Herrmann, Sie haben das 

Wort. 

Elke Herrmann, GR¦NE: Herr Prªsident! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich werde jetzt ein wenig holz-

schnittartig vorgehen, weil ich zum einen das Gef¿hl 

habe, dass schon sehr viel gesagt worden ist und Sie das 

nicht verstehen wollen, und weil ich zum anderen nicht 

mehr viel Redezeit habe. 

(Heiterkeit im Saal) 

Als ich die Antwort der Staatsregierung gelesen habe, 

habe ich mich ï ªhnlich wie Frau Neukirch ï gefragt, wer 

das wohl beantwortet hat. Den ersten Anstrich haben Sie 

komplett fehlverstanden. Dort geht es nicht um die Ange-

bote und Settings im Bereich Pflege, sondern um den 
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Fachkrªftebedarf, der erfragt wird. Darauf haben Sie 

¿berhaupt nicht geantwortet. 

Klar ist: Auf der einen Seite haben wir einen Bedarf, der 

sich unterschiedlich beschreiben lªsst. Vorgestern gab es 

einen Demografie-Gipfel in Berlin. Offensichtlich ist eine 

alternde Bevºlkerung mit bestimmten Schwierigkeiten 

verbunden, die so gravierend sind, dass auch die Kanzle-

rin meint, in die B¿tt gehen zu m¿ssen. Wir hatten einen 

Demografie-Gipfel und wir haben ein Raffelh¿schen-

Gutachten hier im Landtag. Sie beschreiben eine Situati-

on, vor der man nicht die Augen verschlieÇen kann. 

Auch wenn der Anstieg des Pflegerisikos f¿r die Zukunft 

schwer zu prognostizieren und nicht seriºs abschªtzbar ist 

ï jedenfalls nicht ¿ber Dekaden hinweg ï, so ist uns doch 

allen klar, dass mehr Pflegebed¿rftigkeit auf uns zukom-

men wird. Die Pflegebed¿rftigkeit ist keineswegs unbe-

einflussbar. Sie hªngt von vielen Rahmenbedingungen ab. 

Auf der anderen Seite haben wir ein Angebot an Pflege-

krªften, das im Moment ï wie verschiedene Redner 

sagten ï keinen Mangel aufweist. Es gibt aber Einrich-

tungen, die heute schon sagen: Der Fachkraftschl¿ssel ist 

f¿r uns nicht mehr realistisch. Den kºnnen wir einfach 

nicht mehr abdecken. Wir haben die allergrºÇte M¿he, 

den Fachkraftschl¿ssel, dessen Einhaltung vorgeschrieben 

ist, irgendwie abzusichern. 

Wir wissen, dass unter den 25 beliebtesten Berufen der 

Pflegeberuf nicht dabei ist, und wir wissen auch, dass 

hºchstens 2 % der Jugendlichen sich ¿berhaupt vorstellen 

kºnnen, einen Beruf in dieser Richtung zu ergreifen. Das 

heiÇt, wir m¿ssen daran arbeiten, dass wir auf der einen 

Seite den Bedarf und auf der anderen Seite diejenigen, die 

nachwachsen und in die Ausbildung gehen, irgendwie 

zusammenbekommen. 

(Beifall bei den GR¦NEN und der SPD) 

Wir haben eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, 

die ï wie ich bereits sagte ï beeinflussen, wie viel Pflege-

bed¿rftigkeit vorhanden ist und wie viel Personalbedarf in 

Zukunft in diesem Bereich tatsªchlich benºtigt wird. Um 

aber zu wissen, wie bestimmte Entscheidungen den 

Bedarf beeinflussen, muss man erheben, was passiert. 

Wenn zum Beispiel der Einstieg in den Pflegeberuf mit 

Hauptschulabschluss mºglich ist, dann muss ich wissen, 

ob daraus tatsªchlich resultiert, dass sich mehr Menschen 

entscheiden, einen Pflegeberuf zu ergreifen. Wenn ich das 

nicht mache, weiÇ ich ja nicht, wie ich steuern soll. 

Es gibt noch sehr viel mehr. Zum Beispiel ist es sehr 

wichtig, dass sich die Art und Weise ªndern wird, wie die 

Pflege in Zukunft in Anspruch genommen wird. Men-

schen wollen in der eigenen Hªuslichkeit alt werden. 

Auch Menschen mit Behinderungen wollen f¿r sich ein 

normales Alltagsleben, das ihre Privatsphªre und ihre 

individuellen Bed¿rfnisse respektiert. Wir werden also 

eher einen Pflegemix haben ï jedenfalls w¿nschen sich 

das die Menschen ï als stationªre Angebote. 

Es gibt noch verschiedene solcher Verªnderungen, die 

man einfach beobachten muss. 

Die Kollegen von der Koalition stellen sich hier hin und 

sagen: Eigentlich ist alles paletti und wir m¿ssen gar nicht 

wissen, wie bestimmte Parameter auf unseren Bedarf 

Einfluss nehmen. Dazu sage ich: Das ist schlicht und 

einfach falsch, denn dann werden wir in derselben Situa-

tion stehen wie beim  rztemangel oder beim Bedarf von 

Lehrern an den Schulen. Das haben wir ja jetzt schon. 

Ich finde auch, dass es ¿berhaupt keinen Grund gibt, 

diesen Antrag abzulehnen; denn er sagt ja nicht, Sie 

m¿ssen ab morgen wieder eine Ausbildungsumlage 

einf¿hren oder irgendetwas anderes. Er sagt nur: Wir 

wollen den Bedarf erheben. Wir wollen Verªnderungen 

beschreiben und schauen, wie bestimmte Verªnderungen 

von Rahmenbedingungen sich auswirken. Das ist nur 

vern¿nftig in diesem Bereich, der immerhin eine groÇe 

wirtschaftliche Kategorie ist und in Zukunft sein wird. 

Denn dort werden wir auch weiterhin Arbeitskrªfte 

brauchen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GR¦NEN, der SPD 

und vereinzelt bei den LINKEN) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Nun die NPD-Fraktion; 

Frau Abg. Sch¿Çler. Sie haben das Wort. 

Gitta Sch¿Çler, NPD: Danke, Herr Prªsident! Meine 

Damen und Herren! Wir werden den vorliegenden Antrag 

ebenfalls unterst¿tzen, da auch wir nicht nachvollziehen 

kºnnen, warum die Staatsregierung die geforderten 

Informationen zwar erhebt, aber nicht zusammenfasst und 

zugªnglich macht. Die zusammengetragenen Daten 

w¿rden einen besseren ¦berblick ¿ber das Thema Pflege 

in Sachsen verschaffen und weiterf¿hrende Initiativen 

ermºglichen. Wir reden schlieÇlich ¿ber eine der grºÇten 

Herausforderungen, die in den nªchsten Jahrzehnten auf 

den Freistaat zukommen. 

Wie Sie alle wissen, hat Ihre Familienpolitik seit der 

Wende daf¿r gesorgt, dass Sachsen bereits heute schwer 

mit der demografischen Katastrophe zu kªmpfen hat. 

(Unruhe im Saal) 

Immer weniger junge Menschen m¿ssen immer mehr 

ªltere Menschen finanzieren und auch pflegen. Trotzdem 

wurde der immer wichtiger werdende Pflegeberuf bisher 

strªflich vernachlªssigt. Heute Vormittag haben wir ¿ber 

einen flªchendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro 

diskutiert. Fakt ist aber, dass der neue Pflegemindestlohn, 

(Unruhe im Saal ï Glocke des Prªsidenten) 

der am 1. Juli 2013 in Sachsen in Kraft tritt, nur bei 

8 Euro liegen wird. 8 Euro Mindestlohn f¿r eine Aufgabe, 

die jeden Tag wieder eine neue Herausforderung darstellt. 

Bezeichnenderweise kommt auch das Thema Lohnent-

wicklung im Bereich der Fachkrªfte der Pflegeberufe im 

SPD-Antrag nicht vor, obwohl, wie es in der Antragsbe-

gr¿ndung heiÇt, die Frage der Fachkraftsicherung und 

Fachkraftgewinnung eine zunehmend wichtige Rolle 
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spielen wird. Schon deshalb sollte diese Frage in das 

Monitoring einbezogen werden. 

Ein fairer Lohn in der Pflege w¿rde nicht nur daf¿r 

sorgen, dass sich mehr junge Mªnner und Frauen f¿r 

diesen Beruf entscheiden. Er w¿rde auch zeigen, dass die 

Gesellschaft diesen wertvollen Dienst an der Gemein-

schaft wertschªtzt. 

Ein anderer interessanter Punkt eines solchen Fachkrªfte-

monitorings kºnnte sein, welche Rolle bereits heute 

auslªndische Fachkrªfte in Sachsen spielen. Frau Sch¿tz 

und Frau Lauterbach sind darauf kurz eingegangen. Wie 

werden sie vermittelt und geworben? Welche auslªndi-

schen Firmen bieten ihre Dienste in Sachsen an? Welche 

Chancen und Risiken bieten auslªndische Fachkrªfte? 

Haben sie Einfluss auf die Lohnentwicklung? 

Uns w¿rde auch interessieren, welche besonderen An-

strengungen die Staatsregierung unternimmt, damit gut 

ausgebildete Pflegefachkrªfte hier im Freistaat Sachsen 

bleiben und nicht wegen besserer Arbeitsbedingungen in 

andere Bundeslªnder abwandern m¿ssen. Gerade hier 

sehen wir ein groÇes Problem, das im Antrag bisher nicht 

ber¿cksichtigt wurde. Was n¿tzen uns alle Fachkrªftepla-

nungen und -analysen, wenn die Landespolitik nicht in 

der Lage ist, die Menschen, in deren Ausbildung sie 

vorher so viel investiert hat, in Sachsen zu halten? 

Es sind also noch einige Fragen offen, aber die meisten 

wurden von Ihnen bereits angesprochen. Wir hoffen, dass 

diese Themen bei zuk¿nftigen Initiativen eine Rolle 

spielen werden. Dem Antrag stimmen wir zu. 

Danke sehr. 

(Beifall bei der NPD) 

2. Vizeprªsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, das war die erste Runde. Gibt es Redebedarf f¿r 

eine zweite Runde? ï Das kann ich nicht feststellen. Ich 

frage die Staatsregierung. ï Jawohl. In Vertretung f¿r die 

Staatsministerin f¿r Soziales und Verbraucherschutz 

spricht Herr Staatsminister Kupfer. Sie haben das Wort. 

Frank Kupfer, Staatsminister f¿r Umwelt und Land-

wirtschaft: Vielen Dank, Herr Prªsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir zu Beginn 

eine persºnliche Bemerkung. Ich war in der letzten Zeit 

einmal in einer Situation, in der ich auf Hilfe angewiesen 

war, und habe einen kleinen Einblick in das bekommen, 

was die Pflegekrªfte zu leisten haben. Ich mºchte sagen, 

dass ich wirklich allerhºchsten Respekt vor der Arbeit 

dieser Menschen habe. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 

und der Staatsregierung) 

Im Krankenhausbereich wird die Anzahl der Pflegekrªfte 

jªhrlich vom Statistischen Landesamt erhoben. Die 

Personalplanung in diesem Bereich ist Sache der Kran-

kenhaustrªger. Die pflegerische Versorgung der Bevºlke-

rung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist 

auch im Sozialgesetzbuch XI so festgeschrieben. Zur 

Erf¿llung dieser Aufgaben wirken Lªnder, Kommunen, 

Pflegeeinrichtungen und Pflegekassen eng zusammen. 

Zu den Ausbildungskapazitªten im Bereich der Altenpfle-

ge erhebt das Staatsministerium f¿r Kultus jªhrlich Daten 

zur Ausbildungsstatistik f¿r die ehrenamtliche Schulstatis-

tik. So werden dem Staatsministerium f¿r Kultus regel-

mªÇig Angaben der ºffentlichen Schulen und der Schulen 

in freier Trªgerschaft gemeldet: zur Klassen- und Grup-

penbildung, zur Bedarfsberechnung f¿r die Unterrichts-

versorgung und zum Ablauf des aktuellen Schuljahres. 

F¿r das laufende und das in Planung befindliche Schuljahr 

werden zu einem jeweils festgelegten Stichtag unter 

anderem folgende Angaben erfasst: die Sch¿lerzahlen, die 

Klassenzahlen, der Bedarf an Lehrkrªften und das Perso-

nal-Ist. Dar¿ber hinaus melden die berufsbildenden 

Schulen zusªtzlich zu einem angegebenen Stichtag Ende 

September den Stand der Aufnahme von Sch¿lern und 

Klassen, getrennt nach Schularten. Daher ist die Einrich-

tung eines Monitorings auch aus Sicht des Staatsministe-

riums f¿r Kultus derzeit nicht erforderlich. 

Eine durch das SMS vorgelegte Prognose zum Ausbil-

dungsbedarf in der Altenpflege bis 2020 geht davon aus, 

dass 2012 zur Sicherung des Fachkrªftebedarfs 

1 061 Neueintritte in eine Altenpflegeausbildung benºtigt 

werden. Laut amtlicher Schulstatistik haben im Ausbil-

dungsjahr 2012/2013 tatsªchlich 1 216 Sch¿ler ihre 

Ausbildung aufgenommen, sodass aktuell davon auszuge-

hen ist, dass im Freistaat Sachsen mit den Ausbildungs-

zahlen der derzeitige Ausbildungsbedarf im Bereich der 

Altenpflege abgedeckt wird. Unabhªngig davon pr¿ft das 

SMS, ob die bisher angenommenen Prognosen auch 

aktuell noch belastbar sind. 

Gestatten Sie mir nun noch einen Einwurf als Landwirt-

schaftsminister. Die Sch¿ler, die auf den Ausbildungs-

markt kommen, sind in der Zukunft hªrter umkªmpft als 

jetzt. Wenn wir im landwirtschaftlichen Bereich solche 

Zahlen aufweisen kºnnten, wªren wir gl¿cklich. Ich 

brauche 500 Auszubildende im Jahr, um den normalen 

Bedarf abdecken zu kºnnen, und habe augenblicklich 

260 Auszubildende. Deshalb von dieser Stelle aus ein 

Appell an die Pflegeeinrichtungen, das Personal, welches 

sie ausgebildet bekommen, auch zu halten. Wenn Sie sich 

die Zahlen anschauen, so reicht es eigentlich aus, aber wir 

haben in den Reden gehºrt, dass viele nicht dort ankom-

men, wo sie eigentlich hinsollen. ¦ber die Ursachen zu 

spekulieren, dazu bin ich nicht der richtige Mann; ich 

kann nur appellieren, dass diejenigen, die die Arbeitsplªt-

ze anbieten, alles daf¿r tun, die Arbeitskrªfte auch im 

Lande zu halten. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 

und der Staatsregierung) 

Die Ausbildungskapazitªten, meine Damen und Herren, 

bei den Gesundheits- und Krankenpflegern sowie den 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern werden im 

Krankenhausplan des Freistaates Sachsen abgebildet. 

Dazu melden die Krankenhªuser ihren Bedarf an. Damit 










































































